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€rziebung$we$en< 
Grzietzungsgefel? 

des 

Kantons Tuzern. 

Vom 26, September 1879 mit den Abändelungen vom 29. November 1898, 

(A. S. VI. Bd. S. 314 u. VIII. Bd. S. 28.) 

Erster Abschnitt. 

Schulanstalten. 

Es bestehen folgende öffentliche Unterrichtsanftalten: 
I. für Volksbildung: 

A. Primär-, Wiederholungs- und Rekrutenschulen, 
B. Sekundärschulen, 
C. specielle Anstalten; 

II . für wissenschaftliche Bildung: 
A. eine den Bedürfnissen entsprechende Anzahl 

Mittelschulen, 
B. eine Kantonsschule, bestehend aus: 

1. der humanistischen Abteilung, 
2. der Realschule, 

C. eine theologische Lehranstalt. 

>) Wortlaut nach § 1 des Abändernngsgesetzez vom 29. Nov. 1898. 



2 Crziehungsgesetz bes Kantons Auzern. 

I. 

Schu lans ta l t en für V o l k s b i l d u n g . 
8 2. 

Jede öffentliche Volksschule ist der Jugend, welche zu 
derselben schulgenössig ist, unentgeltlich zugänglich; außer-
genössige Schüler können zu einem angemessenen Schulgelde 
angehalten und im Falle von Uebelfüllung der Schule zurück-
gewiesen werden. 

A. 

Primär- und Wiederholungsschulen. 

8 3. 
Dieselben haben den Zweck, in Verbindung mit dem 

Elternhause der Jugend die für das Leben im allgemeinen 
erforderliche Ausbildung zu ermitteln. 

1. Primarschulen. 

8 41). 
Der Unterricht umfaßt folgende Lehrfächer: Sprach-

Unterricht, Lesen, Schreiben, Rechnen, Vaterlandskunde, Natur-
lunde, Zeichnen und Gesang. 

Die Knaben erhalten überdies Unterricht im Turnen. 
Den Gemeinden ist gestattet, da wo sich taugliche Lehrerinnen 
für Erteilung des Turnunterrichtes vorfinden, diesen Unter-
richt auch für die Mädchen als Freifach einzuführen. 

Die Mädchen erhalten feiner Unterricht in den weiblichen 
Arbeiten. 

I n der sechsten Klasse kann mit Einwilligung des 
Erziehungsrates auch die französische Sprache als fakultatives 
Lehrfach eingeführt werden. 

Der Umfang, die Abstufung und die Verteilung des 
Unterrichtsstoffes wird durch den Lehrplan und die obligato-
rischen Lehrmittel bestimmt. 

i) Wortlaut nach § 2 des ManderunasaesetzeZ vom 29, Nov. 1898, 
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§ 5. 
Für die Erteilung des Religionsunterrichtes sorgen die 

Pfarrgeistlichen der betreffenden Konfession, wofür ihnen das 
SchuIWal und durch den Stundenplan die nötige Zeit ein-
geräumt wird. Dieselben können solche Lehrer, welche sich 
hiezu bereit erklären, zur Aushilfe herbeiziehen. 

Die Inhaber der väterlichen oder vormundschaftlichen 
Gewalt können darüber verfügen, ob und welchen Religions-
unterricht ihre Kinder oder ihre Mündel besuchen sollen. 

8 6. 

I n der Primarschule weiden entweder alle Klassen 
vereinigt und von einem einzigen Lehrer unterrichtet (©£ 
samtschule), oder es wird der Unterricht stufen- oder Nassen-
weise von mehiern Lehrern erteilt (geteilte Schule). 

Wegen zu großer Schülerzahl können an einem 
Schulorte mehrere nebeneinander laufende Schulen errichtet 
weiden (Parallelschulen), sei es mit oder ohne Trennung 
nach Geschlechtern. 

Eine Trennung nach Geschlechtern darf aber erst statt-
finden, wenn wenigstens 3 Lehrkräfte erforderlich sind. 

§ ?'). 
Es sollen so viele Schulen errichtet weiden, daß die 

Kinder nirgends wegen zu weiter Entfernung oder Ueber-
füllung der Schule an zweckmäßiger Benutzung derselben 
gehindert werden. Wenn durchschnittlich während drei auf-
einander folgenden Jahren eine Gesamtschule über 70, eine 
schon geteilte Schule über 80 Schüler zählt, so findet in der 
Regel eine Teilung statt. Getrennte Schulen, die zusammen 
während drei Jahren obige Schülerzahl nicht mehr erreichen, 
können wieder vereinigt werden. Ebenso können benachbarte 
Schulen wegen geringer Schülerzahl verschmolzen weiden. 

l) Nach § 3 des Abänderungsgefetze« vom 29. Nov. 1898. 
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Die Gemeinden können auch bei geringerer Schülerzahl 
eine Teilung oder Parallelisierung vornehmen oder mit Ve-
willigung des ErziehungZrates ausnahmsweise auch den 
abteilungsweisen Unterricht einführen. 

Die Bestimmung und Abrundung der Schullreise erfolgt 
auf den Antrag des Erziehungsrates durch den Regierungsrat. 

s 8'). 
Die Primarschule umfaßt 6 Klassen. Dieselben beginnen 

am 1. Montag im M a i und zählen mindestens 40 Schul-
wochen. 

Die letzten zwei Schulsahre können jedoch für Schulen 
mit landwirtschaftlicher Bevölkerung bei guten Leistungen 
und unter Zustimmung des Erziehungsrates bis auf 36 Schul-
wochen reduziert werden. Ebenso kann der Liziehungsrat 
für alpwirtschaftliche Gegenden einen ftühern Schulbeginn 
gestatten. 

Wo für schwachbevölkerte, abgelegene Schulen die ort-
lichen Verhältnisse es rechtfertigen, kann der Lrziehungsrat 
gestatten, daß nur Winter- oder nur Sommerkurse abgehalten 
werden und zwar ie mindestens sechs und mit wenigstens 
22 Schulwochen. 

8 92). 

Die Schulwoche zählt mit Ausschluß des Religions-, 
sowie des Arbeits- und des Turnunterrichtes 20—23 Stunden. 

Für Schulkreise, in denen viele Kinder einen weiten 
und beschwerlichen Schulweg zurückzulegen haben, wird die 
tägliche Unterrichtszeit für den Winter auf Begutachtung der 
betteffenden Schulpflege und des Vezirksinspektors vom Er-
ziehungsrate festgesetzt. 

Allen Kindern, welche einen weiten und beschwerlichen 
Weg zurückzulegen haben, soll ein einfaches Mittagessen ver-

!) Wortlaut nach § 4 des Abänberungzgeletzes vom 29, Nov. 1898, 
2) Dieser § wurde gemcih § 5 bes Aoänberungsgesetzes neu ein-

tzelchaltet. 
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abfolgt werden. Soweit nicht Stiftungen und freiwillige 
Beiträge für die daherigen Kosten auskommen, fallen diese 
zu Lasten der Gemeinden. Der Staat unterstützt diese letztern 
in der Bestreitung der daherigen Ausgaben durch Beiträge 
aus dem Alkoholzehntel nach Maßgabe des Bedürfnisses und 
der vorhandenen Mittel. 

Das Nähere bestimmt die VollziehungZverordnung. 

§ 10 (früher: § 9) ') . 

Den Gemeinden bleibt unbenommen, Schulen mtt mehr 
als 6 Iahresklassen einzurichten. 

Sofern durch Eröffnung weiterer Iahreslurse die 
Schaffung neuer Lehrstellen notwendig wird, übernimmt der 
Staat für solche Schulen einen Viertel der Varsoldung des 
Lehrpersonals. 

§ 11 (früher: § 10)'). 

Die Verlegung der Ferien innerhalb des Schuljahrs ist 
Sache der Schulpflegen. 

Die Schulpflegen sind verpflichtet, bei Verlegung der 
Ferien hauptsächlich auf die Zeit der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Arbeiten, sowie auf die sanitarischen Anforderungen 
Rücksicht zu nehmen. 

Die Ferien sind dem Bezirksinspektoi ieweilen sofort zur 
Kenntnis zu bringen. 

8 12 (ftüher: § 11)'). 
Jedes im Kanton wohnende bildungsfähige Kind, 

welches am 1. M a i das siebente AlterZfahr zurückgelegt hat, 
ist zum Besuche der Primarschule verpflichtet. Zeitweise 
Ausnahmen von dieser Verpflichtung kann wegen körperlicher 
oder geistiger Schwäche des Kindes oder allzu weiter Lnt-
fernung der Bezirksinspektoi gestatten. 

!) Neu, gemäß § 6 de« AbanderungLgesetzes. 
2) Wortlaut nach § 7 des AbänderungsgefcheZ nom 29. Nov. 1898, 
3) Wortlaut nach § 8 des Abänderungsgefetzes vom 29. Nov. 1898, 
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Dm ftüheren Eintritt kann die Schulpflege gestatten, 
wenn das Kind am 1. Mai ein After von wenigstens 
6SU Jahren erfüllt hat und geistig und körperlich gut ent-
wickelt ist. 

8 13 (ftüher: § 12)'). 

Vor Beginn eines Schulkurses hat der Gemeindeammann 
in Verbindung mit dem Civilstandsbeamten unter Benutzung 
der Civilstandsregister und der Schiiftenkontrolle jeweilen ein 
Verzeichnis derjenigen Kinder, welche bis dahin ins schul-
Pflichtige Alter treten, unter Angabe des Geburtsdatums der 
Kinder anzufertigen und dasselbe bis längstens 14 Tage 
vor Beginn des Schulkurses dem Lehrer für sich und zu 
Handen der Schulpflege einzuhändigen. 

Taubstumme und schwachsinnige Kinder hat der Lehrer 
besonders zu verzeichnen und deren Namen dem Erziehungs-
rate mitzuteilen. 

Zieht eine Familie mtt schulpfiichtigen Kindern in einen 
andern Schulkreis, so hat das Familienhaupt dieselben sofort 
dem betreffenden Lehrer anzuzeigen und sie in die Schule zu 
schicken und zwar bei einer Strafe von zwei Franken für 
jede Woche der versäumten Anzeige. Das Gleiche gilt für 
Pflegeeltern, Dienstherrschaften und Fabrikbesitzer, wenn ein 
schulpflichtiges Kind eines andern Schulkreises bei ihnen eintritt. 

Behufs Kontrollieiung des Schulbesuches erhält jedes 
Kind ein Schulbüchlein, das über Schulbesuch, Fleiß und 
Fortschritt Bericht enhält und beim Uebertritt in eine andere 
Klasse oder Schule vorgewiesen werden soll. 

8 14 (ftüher: § 13)'). 
Um aus der Primarschule entlassen werden zu können, 

rnujj das Kind sämtliche Klassen durchgemacht oder vor dem 
1. Mai das 14. Alteisjahr zurückgelegt haben. Ausgenommen 

*) Wortlaut nach § 9 des Abänderungsgefetzes vom 29. Nov. 1898. 
2) Wortlaut nach § 10 des Abändramgsgesetzes vom 29. Nov, 1898. 
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sind solche Schüler, welche in eine höhere Schule übertreten. 
Schüler, welche wegen verspätetem Eintritt in die Schule bis 
zum erfüllten 14. Altersjahr noch nicht sechs Icihreskmse 
absolviert haben, bleiben schulpflichtig, bis sie diese Kurse 
absolviert haben. 

Schüler, welche wahrend ihrer Schulzeit 50 oder mehr 
Halbtage unentschuldigte Absenzen aufweisen, haben die 
Schule einen Kurs über die ordentliche Schulzeit hinaus 
weiter zu besuchen. 

Wer bei Beginn eines Kurses noch schulpflichtig ist, 
bleibt dies für die ganze Dauer desselben, auch wenn er vor 
Schulschluß das zur Entlassung erforderliche Alter erreicht. 

§ 15'). 
Sittlich verwahrloste Kinder sind aus der Schule auszw 

schließen und durch die Eltern oder Pflegeeltern angemessen 
zu versorgen. Sind solche Kinder arm, geschieht die Ver-
sorgung auf Kosten der Heimatgemeinde. 

Der Staat unterstützt solche Versorgungen mit Beiträgen 
aus dem Alkoholzehntel. 

§ 16 (früher: § 14). 

Eltern und Pflegeeltern haben die schulpflichtigen Kinder 
fleißig in die Schule zu schicken. Diejenigen, welche diese 
Pflicht vernachlässigen, sollen durch angemessene Strafen zur 
Erfüllung derselben angehalten werden. 

§ 1? (ftüher: § 13)'). 
Von der dritten Klasse an sind die Mädchen neben der 

Primarschule auch zum Besuche der Arbeitsschule verpflichtet. 

i) Dieler § ist neu, nach § 11 des Abänderungsgesetzes vom 
29. November 1898. 

2) Der ftllhere 8 15 wurde abgeändert durch § 12 des mehrfach 
citierten Abänderungsgesetzes, 
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§ 18 (ftüher: § 16)'). 

Der Arbeitsunterricht für primarschulpfiichtige Mädchen 
soll wöchentlich wenigstens 3 Stunden andauern und umfaßt: 
Stricken, Nähen und Ausbessern schadhafter, Zuschneiden und 
Verfertigen neuer, einfacher Kleidungsstücke und Haus-
Haltungskunde. 

Dabei ist darauf zu achten, daß die Schülerinnen sich 
an Ordnung, Reinlichkeit und haushälterischen Sinn ge-
wohnen. Kunstarbeiten dürfen nur ausnahmsweise und 
jedenfalls erst dann zugelassen werden, wenn die Schule-
rinnen sich die nötige Fertigkeit in den gewöhnlichen Arbeiten 
bereits angeeignet haben. 

§ 19 (früher: § 17). 

Finden sich in einer Arbeitsschule mehr als 30 Schule-
rinnen, so ist dieselbe zu trennen und daher entweder eine 
zweite Lehrerin anzustellen oder von der bereits angestellten 
an einem weitern halben Tage Schule zu halten. 

8 20 (früher: § 1 8 ) . 
Eltern, Pflegeeltern und Vormündern ist gestattet, ihre 

Kinder und Pflegebefohlenen, statt sie in die öffentliche 
Primarschule zu schicken, selbst zu unterrichten oder durch 
einen Hauslehrer, eine Hauslehrerin oder auch in einer 
Privatanstalt unterrichten zu lassen, sofern das Lehrziel, wie 
es für die öffentliche Primarschule vorgeschrieben ist, erreicht 
wird. Wer von dieser Ausnahme Gebrauch machen will, 
ist gehalten, dem Vezirksinspektor für sich und zu Handen 
des Lehrers hievon Kenntnis zu geben. Der Vezirksinspektor 
hat sich von der gehörigen Durchführung des Unterrichtes 
zu überzeugen und über die bezüglichen Resultate an den 
Kantonalschulinspektor Bericht zu erstatten. Sind diese nicht 

i) Der Abs. 1 de« früheren § 16 erhielt durch da« Abänderung«-
geletz eine neue Fassung. 
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genügend, so hält letzterer die Eltern, Pflegeeltern und Vor
münder an, die Binder in die öffentliche Primarfchnle 
zu schicken. 

§ 21 (früher: § 19). 
Die Errichtung privater Primarschulen wird auf den 

Antrag des EiziehungZrates vom RegierungZiate unter folgen» 
den Bedingungen bewilligt: 

1. Vorsteher und Lehrer haben in wissenschaftlicher und 
moralischer Beziehung jene Qualifikation nachzuweisen, welche 
von Lehrern an öffentlichen Schulen gefordert wird; 

2. das Lehrziel mutz den Anforderungen entsprechen, 
welche an eine öffentliche Primarschule gestellt werden; 

3. die Einrichtungen müssen derart sein, daß für die 
Gesundheit der Kinder keine Nachteile zu befürchten sind. 

Solche private Primarschulen stehen zunächst unter der 
Aufsicht des Vezirksinspektors und werden von ihm alljährlich 
einer Prüfung unterstellt. 

Erfüllt eine private Primarschule obige Bedingungen 
nicht mehr, so beschließt der Regierungsrat auf den Antrag 
des Erziehungsrates die Aufhebung derselben. 

§ 22 (früher: § 20). 
I m übrigen ist die freie Errichtung von Privatschulen, 

welche nicht den Piimarunteiricht beschlagen, innert den 
Schranken der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit gewähr» 
leistet. Von der Errichtung solcher Schulen soll jedoch dem 
Erziehungsiate zu Handen des Regierungsrates Kenntnis 
gegeben werden. 

2. Wtederholungsschuleni). 
§ 23 (früher: § 21)2). 

Zum Besuche der Wiederholungsschule sind alle aus der 
Primarschule entlassenen Knaben bis zum erfüllten 16. Alters» 

!) Früher: „Wiederholungsschulen" genannt. 
2) Neuer Wortlaut nach § 15 des Abänderungsgefetzes. 
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, ( • 

jähre verpflichtet. Ausgenommen sind diejenigen, welche 
bereits zwei Kurse der Wiederholungsschule oder nach Absol-
vierung sämtlicher Piimarschultlassen ein ganzes Jah r oder 
zwei Winteifurse hindurch eine Sekundär- oder höhere Schule 
mit gutem Erfolge besucht haben, sowie solche, welche nach 
dem Urteile des Lehrers und des Bezirksinspektois nicht 
weiter bildungsfähig sind. 

Lehrgegenstände der Wiederholungsschule für die mann-
liche Jugend sind: Deutsche Sprache, Anfertigen von Ee-
schäftsaufsätzen und Briefen, angewandtes Rechnen und 
Messen, Erundzüge der Buchhaltung, Vaterlandslunde, Mit
teilungen aus der Naturkunde, besonders mit Rücksicht auf 
die Landwirtschaft, Belehrungen über rationelle Volkser-
nährung, Turnen. 

§ 24 (ftüher: § 22)'). 
Die Wiederholungsschule dauert alljährlich 30 Tage 

oder 60 halbe Tage. Die Schülerzahl eines Kurses soll 40 
nicht übersteigen. 

Des nähern wird ihre Einrichtung durch eine vom Re-
gierungsrate auf den Antrag des Eiziehungsrates zu erlassende 
Verordnung festgestellt, bei deren Vollziehung allfällige 
Wünsche der Schulpflegen betreffend die Zeit und den Ort 
der Schule, soweit möglich, zu berücksichtigen sind. 

§ 25 (ftüher: § 23)2). 
Töchter, welche aus der Primarschule entlassen sind, 

haben bis zum erfüllten 16. Altersjahre während des 
Winters wöchentlich einen bis zwei halbe Tage die Arbeits-
schule zu besuchen. 

Wo Wiederholungs- oder Fortbildungsschulen für Mäd-
chen bestehen, kann an die Stelle des Besuches der Arbeitsschule 
derjenige der Wiederholungs- bezw. Fortbildungsschule treten. 

i) Neu« Wortlaut nach § 16 des Abändelungsgesetzes. 
2) Neuer Wortlaut nach § 17 des Abänderungsgelches. 
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§ 26 (ftühei: § 24)1). 
Dm Gemeinden ist gestattet, Wiedeiholungsschulen für 

Mädchen einzuführen. Lehrgegenstände derselben find: Weib-
liche Arbeiten, Sprachunterricht, Rechnen und Hauswirtschaft-
liche Belehrungen. 

3. Rekrulenfchulen^). 

8 27. 

Zum Besuche der Rekrutenschule ist mit Beginn des-
jenigen Kalenderjahres, in welchem das 18. Altersjahr 
zurückgelegt wird, die gesamte männliche Jugend verpflichtet, 
soweit sie im Kanton Luzern die Primarschule besucht hat. 
Es dürfen nur solche Jünglinge dispensiert werden, welche 
mindestens zwei Klassen einer Sekundär- oder einer höhern 
Schule mit gutem Erfolge besucht haben oder welche, als 
bildungsunfähig, f. I . auch vom Besuche der Wiederholungs-
schule dispensiert worden sind. Die Schülerzahl eines Kurses 
soll 40 nicht übersteigen. 

Lehrgegenstände der Rekrutenschule sind: Lesen, Aufsatz, 
Rechnen und Vaterlandskunde. Sie umfaßt zwei Kurfe mit 
je 40 Stunden. Während der daherigen Schulzeit unter-
stehen die Rekruten der militärischen Disziplin. 

Ueber das Nähere verfügt eine vom Erziehungsrate zu 
erlassende Verordnung. 

B. 

Sekundärschulen. 
§ 28 (früher: § 25). 

Die Sekundärschule hat die Bestimmung, die in der 
Primarschule erworbene Bildung zu erweitern und den 
Schüler für einen bürgerlichen Beruf vorzubereiten. 

Der Vefuch dieser Schule ist freigestellt. 

1) Neu« Wortlaut nach § 18 des Abänderungsgesetze«. 
2) Dieser Abschnitt wurde nach § 19 des Nbänderungsaefttzes 

eingeführt. 
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§ 29 (ftüher: §.26). 

Der Regierungsrat bestimmt mit Rücksicht auf die 
Wünsche der Gemeinden, auf Oertlichkeit, Bedürfnis und 
Mittel nach dem Antrage des Lrziehungsrates Zahl und 
Umfang der Sekundarschulkreise und wählt aus den zu letztern 
gehörenden Gemeinden den Schulort. 

Wenn eine Sekundärschule über 50 Schüler zählt, so 
ist dieselbe zu trennen. 

Sekundärschulen, welche in zwei aufeinander folgenden 
Jahren am Schlüsse des jeweiligen Schuljahres weniger als 
10 Schüler zahlen, sollen aufgehoben und die betteffenden 
Gemeinden andern Sekundarschulkreisen zugeteilt werden. 

8 30 (früher: § 27)*). 

Die Sekundärschulen sind in der Regel Iahresschulm und 
zählen 2—4 Klassen; sie beginnen längstens mit dem ersten 
Montag im M a i und dauern 40 Wochen. Die Ferien weiden 
nach Maßgabe des § 11 des Erziehungsgesetzes bestimmt. 

Der Erziehungsrat kann statt der Iahreskurse die Ein-
führung von Halbjahreskursen bewilligen,- in diesem Falle 
zählt der Sommerkurs wenigstens 13 und der Minterkuis 
wenigstens 27 Wochen. Der Eintritt in den Winterkurs ist 
auf Grund einer Prüfung zulässig. 

8 31 (früher: § 28)2). 
I n die Sekundärschule können nur solche Schüler Auf-

nähme finden, welche die Primarschule mit gutem Erfolge 
absolviert haben. 

Vor Beendigung des Kurses muß kein Schüler entlassen 
weiden. 

8 32 (ftüher: 8 29). 

Die Unterrichtsgegmstände für die Sekundärschule sind: 
Religionslehre (fakultativ mit Rücksicht auf Artikel 49 der 

i) Neuer Wortlaut nach 8 20 des Abänderungsgefetzes, 
t) Neuer Wortlaut nach § 21 des Abänderungsgeletzes. 
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Bundesverfassung), deutsche und französische Sprache, Arith-
metik, Buchhaltung, Geometrie, Naturkunde, besonders mit 
Rücksicht auf die Landwirtschaft, Geschichte, Geographie, 
VeifassungZkunde, Schönschreiben, Zeichnen, Gesang und 
Turnen. 

§ 33 (früher: § 30). 
I n die Sekundärschule können auch Töchter aufgenom-

men werden; dieselben sind jedoch vom Turnunterrichte 
befreit. Den Gemeinden ist es gestattet, mit Bewilligung 
des Regierungsrates selbständige Sekundärschulen für Töchter 
zu errichten. 

§ 34 (ftüher: § 31)'). 

Die Unterrichtsgegenstände an weiblichen Sekundär-
schulen sind: Religionslehre (fakultativ), deutsche und ftanzö-
sische Sprache, Arithmetik, Buchhaltung, Geschichte, Geographie, 
Naturkunde, Schönschreiben, Zeichnen, Gesang, weibliche 
Handarbeiten und Haushaltungslunde. 

§ 33'). 
Zur Förderung des Besuches der Sekundärschule können 

an arme Schüler Unterstützungen aus dem Ertrage des 
Alkoholzehntels zuerkannt werden. 

C. 

Speeielle Anstalten^). 
1. Lehrerseminar. 

§ 36 (früher: § 35). 

Im Lehrerseminar weiden Jünglinge, welche zum 
Lehreiberufe geeignet und gehörig vorbereitet sind, theoretisch 

l) Gemäß § 22 des Abändelungsgesetzes wurde nach: „Geographie" 
als Unterrichtsgegenstand: „Naturkunde" aufgenommen. 

a) Die>er § wurde gemäß § 23 de« Abänderungsgefetzes neu hin-
zugefügt. 

:1) Neue Reihenfolge nach § 24 loco citato. 
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und praktisch zu Lehrern für die Volksschulen herangebildet 
und bereits angestellte Lehrer fortgebildet. 

§ 3? (früher: § 36)'). 

Die Unterrichtsgegenstände am Lehrerseminar sind: 
Religionslehre, Pädagogik und Methodik mit praktischer 
Uebung im Schulhalten, deutsche und französische Sprache, 
Mathematik, Buchhaltung, Naturkunde mit besonderer Ve-
ziehung auf Land- und Forstlultur, Geschichte, Geographie, 
Verfassungskunde, Unterricht über Eesundheitslehre und 
rationelle Volksernährung, Schönschreiben, technisches und 
Freihandzeichnen, Turnen und Musik (vorzüglich Gesang, 
Violin- und Orgelspiel). 

M i t dem Seminar ist eine Musterschule zu verbinden. 

§ 38 (ftüher: § 37). 

Der Seminarunterricht wird in vier Iatzreskursen erteilt. 

§ 39 (früher: § 38). 

Der Eintretende hat sich über den Besitz derjenigen 
Kenntnisse auszuweisen, welche in den zwei ersten Klassen 
der Sekundärschule erworben weiden können. 

§ 40 (ftüher: 8 39). 
Dem Lehrerseminar steht ein Direktor vor, welcher die 

Anstalt in wissenschaftlicher und disciplinarer Hinsicht leitet. 
I h m sind die nötigen Fachlehrer beigegeben. Der Religions-
unterricht wird von einem Geistlichen erteilt. 

8 41 (ftüher: § 40). 
' Findet der Erziehungsrat einen Wiederholungskurs für 

Lehrer nötig, so wird er innerhalb des vom Großen Rate 

i) Neu nach § 26 des Abändeiungsgesetzes, 
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hiefür bewilligten Kredites die Abhaltung eines solchen 
anordnen. 

8 42 (früher: 8 41). 
Der RegierungZrat kann für Ausbildung von Töchtern 

zum Lehrberufe ein eigenes Seminar ins Leben rufen oder 
Lehramtskandidatinnen für den Vefuch fchon bestehender der-
artiger Unterrichtsanstalten durch Stipendien unterstützen. 

2. Kurse zur Bi ldung von NrbeUslehrerinnen. 
§ 43 (früher: 8 42). 

Kurse zur Bildung von Arbeitslehrerinnen werden vom 
Erziehungsrate je nach Bedürfnis angeordnet. Sie weiden 
von einem Inspektor und einer sachkundigen Frauensperson 
geleitet. 

3. UandwirtschaftNche Winterfchule und Kurses. 

8 44 (ftüher: 8 43). 
Zur Förderung des landwirtschaftlichen Unterrichts 

besteht eine landwirtschaftliche Winterschule. Unterrichtsfächer 
und Organisation bleiben einer regierungsratlichen Voll-
Ziehungsverordnung vorbehalten, welche der Genehmigung 
des Großen Rates unterliegt. 

8 45 ' ) . 
Der Regierungsrat ist ermächtigt, alljährlich abwechs-

lungsweise in verschiedenen Gegenden des Kantons land-
wirtschaftliche Kurse durch Fachlehrer abhalten zu lassen. 

4. Fortbildungsschulen. 
a. Kunstgeweibeschule. 

§ 46 (früher: 8 44). 
Die Kunstgewerbeschule hat den doppelten Zweck, einer-

seits befähigte Jünglinge für das Kunsthandwerl heranzu-

i) Früher lautete der Abschnitt: „Landwirtschaftliche Kurse". 
2) Neu nach § 27 des citierten Abänderungsgesetzes, 
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bilden, und andererseits durch Sammlungen, Ausstellungen 
und andere zu Gebote stehende zweckmäßige Mittel das 
Interesse für das Kunstgewerbe anzuregen und zu fördern. 

s 47 > 

Die Kunstgewerbeschule hat folgende Abteilungen: 
a) Abteilung für Zeichnen, 
b) „ „ dekorative Malerei, 
c) „ „ Glasmalerei, 
d) „ „ Modellieren und Skulptur, 
e) „ „ Schmiedearbeiten, und 
s) Freikurse für Zeichnen und Modellieren. 

Der Regierungsrat ist, wenn das Bedürfnis vorhanden, 
ermächtigt, weitere Abteilungen zu errichten oder bestehende 
eingehen zu lassen. 

Alles weitere über die Kunstgewerbeschule verfügt der 
Erziehungsrat oder auf seinen Anttag der Regierungsrat auf 
dem Verordnungswege. 

b. Zeichnungs- und For tb i ldungsschulen . 
§ 48 (früher: § 44)2). 

Der Regierungsrat ist ermächtigt, Zeichnungsschulen 
und Fortbildungsschulen für Handel, Industrie, Gewerbe und 
Haushaltung zu gründen und zu unterstützen. 

Das Nähere regelt eine besondere Verordnung. 

5. Taubstummenanstalt. 
§ 49 (früher: § 32). 

Für den Unterricht und die Erziehung bildungsfähiger 
taubstummer Kinder besteht eine Taubstummenanstalt. 

Eltern und Pflegeeltern solcher Kinder sind verpflichtet, 
dieselben in die Anstalt zu schicken oder den Beweis zu leisten, 
daß sie sonst die gehörige Bildung erhalten. 

i) Neu nach § 28 des Abändeiungsgesetzes. 
2) Neuer Wortlaut nach § 28 des Abänderungsgesetzes. 
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Für arme Kinder hat die HeimatZgemeinde die Kosten 
zu bezahlen. 

Der EiziehungLiat finert das für die Zöglinge zu ent° 
richtende Kostgeld. 

§ 50 (früher: § 33). 

Die UnterrichtZgegenstände der Taubstummenanstalt sind: 
ReligionZlehre (fakultativ), Lesen, Schreiben, Rechnen, Ieich-
nen, Turnen und Handarbeit mit Rücksicht auf den künftigen 
Erwerb. 

§ 51 (früher: § 34)1). 

Die Vildungszeit der taubstummen Kinder umfaßt je 
nach den Verhältnissen 5 bis 7 Schuljahre von je wenigstens 
42 Wochen. 

Der Entscheid darüber, wie lange ein Kind in der An-
stalt zu verbleiben habe, steht, auf das Gutachten ihrer 
Lehrerschaft, dem Erziehungsrate zu. 

Die besondere Organisation wird durch die VollziehungZ-
Verordnung und den Lehrplan bestimmt. 

6. Anstalt für Schwachsinnige2). 
§ 52. 

Für den Unterricht und die Erziehung schwachsinniger 
bildungsfähiger Kinder ist eine Anstalt zu errichten (§ 31 
des Armengesetzes). 

I n Bezug auf die Versorgung, Erziehung und Bildung 
der schwachsinnigen Kinder finden die Bestimmungen betref-
fend die taubstummen Kinder analoge Anwendung. 

II. 

Anstallen fiir wissenschastliche Bildung. 
§ 53 (ftüher: § 45). 

Der Besuch der öffentlichen wissenschaftlichen Unterrichts-
anstalten ist für Schweizerbürger unentgeltlich; doch kann 

!) Wortlaut nach § 25 des Abänderungsgesetzes. 
2) Dieser Abschnitt ist neu nach § 31 des Abänderungsgesetzes. 

2 
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von dm Schülem für Benutzung dei wissenschaftlichen 
Sammlungen ein angemessener Beitrag an die Unterhalts-
losten bezogen werden. 

A. 

Mittelschulen. 
§ 54 (früher: § 46). 

Die Mittelschulen schließen sich unmittelbar an die 
Primarschule an und haben den Zweck, die in derselben 
erworbene Bildung zu erweitern und teils diese für dieienigen 
Zöglinge, welche zu einem bürgerlichen Berufe übergehen, 
abzuschließen, teils dieienigen, welche in eine höhere Lehran-
statt übertreten wollen, hiefür vorzubereiten. 

§ 55 (früher: § 47), 

Die Mittelschulen enthalten vier Iahreskurse von minde-
stens 40 Wochen. 

Für die Aufnahme in die erste Klasse gelten die gleichen 
Bestimmungen wie bei der Kantonsschule. 

Die Aufnahme in die übrigen Klassen wird bedingt 
durch den Ausweis über den Besitz derjenigen Kenntnisse, 
welche in der nächst untern Klasse erworben werden können. 

§ 56 (ftüher: § 48) *). 

Die einfache Mittelschule (ohne Progymnasium) ist analog 
den entsprechenden Klassen der Realschule in Luzern organisiert. 

Is t mit der Mittelschule ein Progymnasium verbunden, 
so ist für dieses der Lehrplan der vier untern Klassen des 
Gymnasiums in Luzern maßgebend. 

§ 57 (früher: § 49). 
Die Schüler der realistischen und humanistischen Ab-

teilung einer Mittelschule erhalten in der ReligionZIehre, in 

i) Neue Fassung nach 8 32 des Abänderunasgesetzes. 
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der deutschen und französischen Sprache, in Geschichte und 
Geographie, in der Arithmetik, Algebra und Geometrie, in 
der Buchführung, im Freihandzeichnen, im Turnen, sowie 
in Gesang und Musik, gemeinschaftlichen Unterricht. Die 
Gynlnasiasten erhalten getrennten Unterricht in der lateinischen 
und griechischen Sprache, die Realisten in der Physik, Natur-
künde, VerfassungZkunde und im technischen Zeichnen. 

§ 58 (früher: s 3«)'). 
Die Errichtung von fernern Mittelschulen außer den 

schon bestehenden in Münster, Sursee und WilliZau unter-
liegt der Genehmigung des Großen Rates. Dagegen kann 
der Regierungsrat auf den Antrag des"Erziehung3iates schon 
bestehende Schulen oder einzelne Klassen derselben wegen 
länger andauerndem Mangel an einer genügenden Frequenz 
von sich aus aufheben. Auf den Antrag des Erziehungs-
rates bestimmt der Regierungsrat auch, was für Gemeinden 
zu einem Schulbezirke gehören und wählt aus diesen den 
Schulort. Jedoch dürfen einem Mittelschulbezirle keine Ge-
meinden zugeteilt werden, deren Hauptort über 8 Kilometer 
vom Schulorte entfernt ist. 

B. 

Kantonsschule. 

§ 59 (früher: § 51). 
Der Zweck der Kantonsschule ist zunächst die Bildung 

des Geistes an sich, sodann auch Bildung in den allgemeinen 
Wissenschaften als den notwendigen Grundlagen der besondern 
Verufsarten. 

Die Kantonsschule besteht aus einer humanistischen und 
einer realistischen Abteilung. Erstere zerfällt in ein Gymna-
sium und ein Lyceum. 

!) Neuer Wortlaut nach § 33 des AbändeiungsgesetzeZ, 
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1. Humanistisch^ Abteilung. 

a. Gymnasium. 

§ 60 (früher: § 52)1). 
Das Gymnasium gibt der Jugend die Grundlagen zur 

allgemeinen wissenschaftlichen Ausbildung; es hat sechs 
Iahreslurse. 

Der Eintritt in dasselbe ist von einer Prüfung ab-
hangig, über welche das Nähere auf dem Verordnungswege 
verfügt wird. 

§ «1 (früher: § 53)'). 
Die Lehrgegenstände des Gymnasiums sind: 
a. obligatorische: Deutsche, lateinische, griechische und 

französische Sprache, Redekunst, Dichtkunst, Geschichte, Geogra-
phie, Naturgeschichte, Mathematik, Buchhaltung und Turnen, 

d. fakultative: Religionslehre, englische und italienische 
Sprache und Freihandzeichnen. 

§ 62 (ftüher: § 54)»). 
Die vier untern Klassen stehen in der Regel unter 

Klassenlehrern. 

b. Lyceum. 
' § 63 (früher: § 55)*). 

Das Lyceum gibt auf Grundlage der Gymnasialbildung 
die Vorbildung für die Verufswissenschaften. 

Dasselbe umfaßt zwei Kurse. Der Eintritt in den ersten 
Kurs ist von dem Ausweise über Erreichung des Lehrziels 
der sechsten Gymnasialklasse abhängig. 

*) Neue Fassung nach § 34 des Abänderungsgesetze«. 
2) Litt, a erhielt diesen Wortlaut nach § 35 des Abänderungs-

gesetzes. 
8) Neuer Wortlaut nach § 36 des Abanderungsgesetzes. 
*) Das zweite Alinea des frühern § 55 ist abgeändert durch gegen» 

wältigen Wortlaut nach § 3? des Abanderungsgesetzes. 
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§ 64 (früher: § 56)') . 
Die Lehrgegenstände des Lyceums sind: Religionsphilo-

sophie (fakultativ), deutsche, lateinische, griechische und ftanzö-
fische Sprache, Philosophie, Geschichte und Geographie, 
Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte. 

§ 65 (ftüher: § 57)2). 

Für diejenigen Schüler, welche zur Ausübung wifsen-
schaftlicher Berufe im Kanton eine Staats- oder Konkordats-
Prüfung bestehen wollen, findet eine Maturitätsprüfung statt. 
Dieselbe ist in der Regel vor Beginn des Verufsstudiums 
abzulegen, kann aber ausnahmsweise bis zur Staatsprüfung 
verschoben werden. 

Das Nähere über die Maturitätsprüfung wird auf dem 
Verordnungswege verfügt. 

Ueber die Gültigkeit der Maturitätszeugnisse, welche an 
auswärtigen Anstalten erworben werden, entscheidet der Er-
ziehungsrat. 

2. Realschule. 
§ 66 (ftüher: § 58). 

Die Realschule erteilt der Jugend nebst Fortsetzung der 
allgemeinen Bildung die Grundlagen der für die gewerblichen, 
technischen und merkantilen Verufsarten erforderlichen speciellen 
Kennwisse und Fertigkeiten. 

Die Realschule zerfällt in eine untere und eine obere 
Abteilung. 

a. U n t e r e R e a l s c h u l e . 

§ 67 (ftüher: § 59)3). 

Die untere Realschule umfaßt 1—2 Iahreskurse. Für 
den Eintritt findet die in § 60 des Erziehungsgefetzes auf-
gestellte Vorschrift Anwendung. 

!) Neu nach § 38 des Abändeiungsgesetzes. 
2) Neu nach § 89 des Abänderungsgeletzes. 
3) Neuer Wortlaut nach § 40 des Abänderungsgesetzes, 
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§ 68 (früher: § 60)'). 
Die Lehrgegenstände der untern Realschule sind: Reit-

gionZIehre (fakultativ), deutsche und französische Sprache, 
Geschichte, Geographie, Arithmetik, Algebra, Geometrie, Rech-
nungZ- und Buchführung, Kalligraphie, technisches und 
Freihandzeichnen und Turnen. 

b . O b e r e R e a l s c h u l e . 
§ 69 (früher: § 61)'). 

Die obere Realschule zerfällt in eine technische Ab-
teilung mit vier IahieZkursen und in eine m e r k a n t i l e 
Abteilung mit drei IahreZkursen. 

Der Eintritt in beide Abteilungen ist von dem Aus-
weise über Erreichung des Lehrziels der untern Realschule 
abhängig. 

§ 70 (früher: § 62) ') . 
Die üehrgegenstände der technischen Abteilung sind: 

ReligionZIehre (fakultativ), deutsche, französische und italienische 
oder englische Sprache, Arithmetik, Algebra und Analysis, 
Geometrie, darstellende Geometrie, Geschichte, Geographie, 
Physik, Chemie, Naturgeschichte, technisches und Freihand-
zeichnen und Turnen. 

§ 71 (früher: § 63)*). 
Die Lehrgegenstände der merkantilen Abteilung sind: 

Religionslehre (fakultativ), deutsche, französische, italienische 
und englische Sprache, Geschichte, Geographie, Arithmetik, 
Algebra, Geometrie, Buchhaltung, Komptoirarbeiten, Stallt-
graphie, handelswissenschaft, Handels- und Wechselrecht, 
Physik, Ehemie, Naturgeschichte und Turnen. 

!) Neuer Wortlaut nach § 41 des Ubändeiungsgesetzes. 
2) Neuer Wortlaut nach § 42 des AbänderunaZgesetzeZ. 
3) Neuer Wortlaut nach § 43 de« AbänderungLgesetzes. 
*) Neuer Wortlaut nach § 44 des AbänderungsgesetzeZ, 
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8 72 (früher: § 64)'). 
Die technische und merkantile Abteilung werden, soweit 

möglich, gemeinschaftlich unterrichtet. 

8 73 (früher: § 65)'). 

Um den Schülern der technischen Abteilung den Eintritt 
in das Eidgenössische Polytechnikum ohne Aufnahmeprüfung 
zu ermöglichen, findet für die Abiturienten aNsährlich eine 
Maturitätsprüfung statt, welche jedoch nicht obligatorisch ist. 

Die Abiturienten der Handelsschule erhalten auf Vrund 
einer Abgangsprüfung ein Diplom. 

8 74 (früher: § 66)3). 

I n Verbindung mit der Realschule besteht eine K o r t -
b i l d u n g s s c h u l e f ü r technisches Zeichnen. Diese hat 
den Zweck, dem Handwerker einerseits die nötige Grundlage 
im technischen Zeichnen zu geben und andererseits denselben 
in diesem Fache mit besonderer Berücksichtigung seines Ve-
rufes weiter auszubilden. 

Das Nähere verordnet ein vom Erziehungsrate zu 
erlassendes Reglement. 

3 Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 75 (früher: § 67). 

Nutzer den bereits aufgezählten Lehrfächern wird an 
der Kantonsschule auch Unterricht in Gesang und Instru-
mentalmusik erteilt. 

Der Besuch des Vefangunterrichtes ist für die in diesem 
Fache bildungsfähigen Zöglinge obligatorisch; Instrumental-
musik ist Freifach. 

*) Neuer Wortlaut nach § 45 des Abänderungsgefetzes. 
2) Neuer Wortlaut nach ß 46 des Auänderungsgesetzes. 
3) Neuer Wortlaut nach § 47 des Abänoerungsgeletzes, 
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§ 76 (früher: § 68). 
Wer sich für ein fakultatives Fach hat einschreiben 

lassen, für den ist der Besuch desselben während des betref-
fenden Schuljahres obligatorisch. 

Vom Besuche obligatorischer Fächer kann der CrziehungZ-
rat Studierende aus besondern Gründen ausnahmsweise 
entbinden. 

§ 77 (früher: § 69)1). 
Der Regierungsrat und Erziehungsrat sind beauftragt, 

auf die Errichtung eines Schülerlonvikts mit fakultativem 
Besuche Bedacht zu nehmen. 

So lange lein staatliches Konvikt besteht, ist der Re-
gierungsrat ermächtigt, ein unter privater Leitung stehendes 
KonviA durch Staatsbeiträge zu unterstützen. Letztere sind 
alljährlich durch das Budget festzusetzen. 

8 78'). 
Wenn eine Klasse der Kantonsschule mehr als 40 

Schüler zählt, so ist dieselbe zu paiallelisieren. Wo besondere 
Verhältnisse es verlangen, kann eine Klassenteilung auch bei 
kleinerer Schülerzahl vorgenommen werden. 

C. 

Theologische Lehranstalk. 

§ 79 (früher: § 70). 
Der Zweck der theologischen Lehranstalt ist im allgemeinen 

gründliche Bildung in den theologischen Wissenschaften, im 
besondern aber die der Idee des römisch-katholischen Priester-
tums entsprechende Heranbildung studierender Jünglinge zum 
geistlichen Stande. 

i) Neuer Wortlaut nach § 46 des Abänderungsgesetzes. 
2) Dieser § wurde neu eingeschaltet nach § 49 des AbänderungL» 

gesetze«. 
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§ 80 (früher: § 71). 
Die Lehrgegenstände der theologischen Lehranstalt sind: 

Encyklopädie, Apologetik und Dogmatil, orientalische Sprachen, 
Eiegetik, Kirchengeschichte und Patristik, Moral, Kirchenrecht, 
Pastoral und Pädagogik. 

§ 81 (früher: § 72). 
Die Vorträge über die theologischen Wissenschaften 

werden auf drei Jahre verteilt. 

Zweiter Abschnitt. 

Lehrer. 
i . 

Allgemeine Bestimmungen. 

Z 82 (früher: § 73)'). 

Der Lehrer hat im allgemeinen die Pflicht, die Obliegen
heiten seines Amtes gewissenhaft zu erfüllen, das Gedeihen 
der Schule nach Kräften zu fördern, sich im Unterrichte nach 
dem vorgeschriebenen Lehrplane zu lichten und dabei die 
obligatorischen Lehrmittel zu gebrauchen. 

Der Lehrer hat alle diejenigen Veamwngen und Ve-
schäftigungen zu meiden, beziehungsweise aufzugeben, welche 
die gewissenhafte (Erfüllung seiner Lehrpflichten beein-
trächtigen. 

Die Lehrer sind verpachtet, die Uebernahme und den 
Verrieb von Nebenbeschäftigungen der Schulpflege und dem 
Erziehungsrate anzuzeigen, welch letzterer über die Zulässig-
keit derselben nach Einvernahme der Schulpftege endgültig 
entscheidet. 

Die Führung einer Wirtschaft ist dem Lehrer untersagt. 

>) Neuer Wortlaut nach 8 30 des Abänderungsgesetzes. 
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§ 83 (früher: § 74)'). 

Ueber die Geräte und allgemeinen Lehrmittel seiner 
Schule hat der Lehrer ein genaues Verzeichnis zu führen 
und beim Rücktritte von derselben zu Handen seines Nach-
folgers dem mit der Aufsicht über den Inventarbestand 
betrauten Beamten zu übergeben. 

Jeder Lehrer hat sich auf den Unterricht sorgfältig vor-
zubereiten und sich über diese Vorbereitung durch Führung 
eines Unterrichtsheftes auszuweisen. Ebenso hat er die 
Absenzenverzeichnisse regelmäßig zu führen. Unterrichtsheft 
und Absenzenverzeichnisse müssen in der Schule jederzeit 
aufliegen. 

Lehrer, welche das Unterrichtsheft und die Absenzenveo 
zeichnisse nicht regelmäßig führen, erhalten weder die erste 
Note in der Diensttreue, noch das Maximum des Gehaltes. 

Schulfreunden ist jederzeit der Besuch der Volksschule 
zu gestatten, soweit dadurch der Unterricht keine Störung 
erleidet. 

I n der Schule dürfen in Gegenwart der Schüler dem 
Lehrer nicht Rügen erteilt weiden, weder von den AufsichtZ-
behörden noch von dritten Personen. 

Klagen und Beschwerden gegen einen Volksschullehrer 
sind dem Vezirksinspektor einzureichen, der dieselben von sich 
aus erledigt oder dem Kantonalschulinspektor überweist. 
Jeder Lehrer hat das Recht, allfällige Beschwerden vor die 
Behörden zu bringen und zwar zunächst an den Vezirksin-
spektor, oder, falls sie gegen diesen gerichtet sind, an den 
Kantonalschulinsp ektor. 

Beschwerden gegen Lehrer der übrigen UnteriichtZan-
stalten, sowie Beschwerden solcher Lehrer selbst sind an den 
Inspektor der betreffenden Anstalt zu lichten, welcher sie 
nötigenfalls dem Erziehungsrate unterbreitet. 

' ) Neuer Wortlaut nach § 51 des Abänderungsgesetzes, 
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§ 84 (früher: § 75). 
Zum Zwecke gegenseitiger Belehrung in den zur Schul-

führung erforderlichen Kenntnissen nnd Fähigkeiten, sowie 
zur Förderung einer gemeinschaftlichen Wirksamkeit halten 
die Lehrer der Primär- und Sekundärschulen Konferenzen ab, 
deren Organisation durch ein vom Erziehungsrate zu erlassen-
des Reglement festgesetzt wird. 

§ 85 (früher: § 76)'). 
Die Lehrer der Mittelschulen, der Kantonsschule, der 

theologischen Lehranstalt und, soweit nötig, auch der speciellen 
Anstalten, bilden Lehrervereine, die das Recht und auf Ver-
langen des Erziehungsrates auch die Pflicht haben, diefem 
ihr Gutachten über Disciplin, Lehrplan und Organisation 
der betreffenden Anstalt einzureichen. 

I I . 

W a h l der Lehrer. 

§ 86 (früher: § 77)*). 

Um als Lehrer angestellt werden zu können, muß der 
Bewerber in bürgerlichen Ehren, sowie im Rufe eines unbe-
scholtenen Lebenswandels stehen und ein Wahlfähigkeitszeugnis 
(Lehrpatent) besitzen. 

Zur Erlangung des letztein mutz sich derselbe in der 
Regel durch Zeugnisse über genügende Vorbildung und durch 
eine Prüfung über den Besitz der erforderlichen Lehrfahigkeit 
ausweifen. 

Die Patente werden entweder für immer oder nur für 
eine beschränkte Zeitdauer ausgestellt. 

Ausnahmsweise kann der Erziehungsrat auf besondere 
Zeugnisse und Leistungen hin einem Bewerber das Lehr-
patent auf bestimmte Zeit oder für immer erteilen. 

1) Neuer 2B ortlaut nach § 52 des Abänderungsgeletzes. 
2) Neuer Wortlaut nach § 53 des Abänderungsgeletzes. 
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Das Nähere über die Prüfung und Patentierung der 
Primär- und Selundarlehrer wird auf dem Verordnungs-
wege geregelt. 

Bei Wahlen, die dem Regierungsrate zustehen, kann 
ausnahmsweise von dem Erfordernisse eines formellen Wähle 
fähigkeitszeugnisses Umgang genommen werden, wenn die 
Lehrfähigkeit des Bewerbers durch anderweitige wissen-
schaftliche Leistungen desselben in den bezüglichen Fächern 
oder durch bereits länger ausgeübte Schulführung vorteilhaft 
bekannt ist. 

§ 87 (früher: § 78). 

Der Erziehungsrat ernennt die nötigen Kommissionen 
zur Prüfung der Bewerber und Bewerberinnen um Stellen 
im Lehramte. 

M e Wahlfähigkeitsurkunden werden auf den Antrag 
der Prüfungskommissionen vom Erziehungsrate ausgestellt. 

8 88 (früher: 8 79). 

Oeffentliche Lehrstellen dürfen in der Regel nur nach 
vorheriger Ausschreibung besetzt werden. 

Der Erziehungsrat kann jedoch die Unterlassung der 
Ausschreibung aus triftigen Gründen, namentlich wenn die 
Besetzung der Schule keinen Aufschub erlaubt, bewilligen. 

Für Lehrstellen, deren Besetzung dem Regierungs-
rate zusteht, kann dieser anerkannt tüchtige Männer ohne 
vorherige Ausschreibung auf dem Wege der Berufung 
wählen. 

§ 89 (ftüher: 8 80). 

Die Ausschreibung erfolgt durch die Crziehungsratskanzlei 
welcher zu diesem Zwese von der jeweiligen Erledigung einer 
Lehrstelle sofort Kenntnis zu geben ist. 
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§ 90 (früher: § 81)1). 
Alle Professoren, Lehrer und Lehrerinnen werden bei 

ihrer ersten Wahl für eine bestimmte Schule entweder auf 
ein Probejahr oder auf eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt. 

Nach Ablauf der ersten vierjährigen oder einer fernern 
Amtsdauer wird, soweit für das Lehipersonal die Volkswahl 
besteht, von der Gemeinde bezw. vom Wahlausschuß lediglich 
die Frage in Abstimmung gesetzt, ob zu einer neuen Wahl 
zu schreiten sei oder nicht. Wird die Frage bejaht, so wird 
eine Frist von 14 Tagen zur Bewerbung angesetzt, nach 
deren Ablauf der Wahlkörper eine neue Wahl vornimmt. 

Der Erziehungsrat ist berechtigt, die Amtsdauer ab-
weichend von dem bezüglichen Gemeinde- oder Ausschuß-
beschlusse festzusetzen, sofern das Interesse der Schule es erfordert. 

§ 91 (ftüher: § 82)2). 
Die Lehrer und Lehrerinnen der Primär- und Arbeits-

schulen werden an einem und demselben, vom Crziehungsrate 
festzusetzenden Tage von den stimmfähigen Einwohnern der-
jenigen politischen Gemeinde gewählt, in welcher das Schulhaus 
sich befindet, bezw. derjenigen Gemeinde, welcher das Schulhaus 
(SchuNokal) gehört. 

Wenn in einer Gemeinde leine eigene Primarschule 
besteht, so sind deren stimmfähige Einwohner in Schulsachen 
dahin stimmberechtigt, wohin dieselbe schulpfiichtig ist. 

Ebenso sind die zu einem andern Schulkreise gehörenden 
stimmfähigen Einwohner einer Gemeinde, in welcher Primär-
schulen bestehen, in Schulsachen dahin stimmberechtigt, wohin 
sie schulpflichtig sind. 

Die Wahl findet mittelst der Urne statt. 
Es ist den Gemeinden gestattet, die Wahl der Lehrer 

bezw. Lehrerinnen Ausschüssen zu übertragen. Gemeinden, 

*) Wortlaut nach § 54 des Abänderungsgesetzes. 
2) Wortlaut noch § 55 des AbanderungZgesetzes. 
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welche von diesem Rechte Gebrauch machen wollen, haben 
bei Beginn einer Legislaturperiode an einem vom ErziehungZ-
rate festzusetzenden Tage in offener Abstimmung einen dahin-
gehenden Veschluh zu fassen und gleichzeitig die Zahl der 
Ausschutzmitglieder, die mindestens sieben betragen soll, zu 
bestimmen. 

Die Wahl der Ausschutzmitglieder, welche auf eine 
Amtsdauer von vier Jahren erfolgt, darf in der gleichen 
Gemeindeversammlung vorgenommen weiden, sofern zwei 
Drittelte der Anwesenden offene Wahl beschließen. Andern-
falls ist die Wahl nach gesetzlich erfolgter Bekanntmachung 
mittelst der Urne vorzunehmen. 

Nach erfolgter Abstimmung beziehungsweise Wahl des 
Ausschusses gibt das Bureau der Gemeindeversammlung von 
dem daherigen Ergebnisse behufs Genehmigung sofort dem 
Erziehungsrate durch Einsendung des Veihandlungsverbals 
Kenntnis. 

Der Wahlausschutz konstituiert sich selbst und bestellt 
aus seiner Mitte einen Präsidenten, einen Stimmenzähler 
und einen Aktuar. 

I n der Stadt Luzern vertritt der Grotze Stadtrat die 
Stelle eines solchen Ausschusses. 

Nach stattgefundener Lehrerwahl stellt das Bureau der 
Gemeindeversammlung bezw. des Wahlausschusses den Wahl-
akt zu Handen der Gewählten aus und gibt von dem Wahl-
ergebnisse behufs Genehmigung sofort dem Erziehungsrate 
durch Einsendung des Veihandlungsverbals Kenntnis. 

Der Gewählte hat innert acht Tagen dem Gemeinderate, 
sowie dem Erziehungsrate die Annahme oder Nichtannahme 
der Wahl schriftlich anzuzeigen; gibt er innert dieser Frist 
keine bestimmte Erklärung ab, so wird angenommen, er habe 
die Wahl abgelehnt, und wird die Neuwahl angeordnet. 

I m übrigen gelten für die Wahl der Lehrer und 
Lehrerinnen an Primär- und Arbeitsschulen die Bestimmungen 
des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen. 
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§ 92 (früher: § 83). 
Die Lehrer für die WiederholungZ- und Rekrlitenfchulen 

werden auf den Vorschlag des Vezirksinspektors vom Er-
ziehungZrate bezeichnet. 

§ 93 (früher: 8 84)1). 
Die Wahl der Sekundarlehrer wird durch einen Wahl-

ausschuß vorgenommen. 
I n diesen Wahlausschuß wählen sämtliche Gemeinden, 

welche dem betreffenden Sekundaischulkreise zugeteilt sind, 
an einem und demselben vom ErziehungZrate festzusetzenden 
Tage auf je fünfzig stimmfähige Einwohner in ' ordentlicher 
Gemeindeversammlung ein Mitglied und zwar für eine Amts-
dauer von vier Jahren. Für diese Wahlen gelten die gleichen 
Vorschriften, wie für die Primarlehrerwahlen. 

Gemeinden, welche weniger als fünfzig stimmfähige 
Einwohner zählen, haben ebenfalls einen Ausgeschossenen zu 
wählen. 

Nach stattgehabter Wahl gibt das Bureau der Gemeinde-
Versammlung von dem Wahlergebnisse behufs Genehmigung 
sofort dem ErziehungZrate durch Einsendung des VerHand-
lungsverbals Kenntnis. 

Die Lehrer und Lehrerinnen der Sekundärschulen der 
Gemeinde Luzern werden vom gleichen Wahlkörper gewählt 
wie die Primarlehrer. 

8 94 (ftüher: 8 85): 
Der Gemeinderatspräsident des Sekundarschulortes beruft 

an einem vom ErziehungZrate für alle Wahlen festzusetzenden 
Tage die Mitglieder des Wahlausschusses zur Vornahme der 
Lehreiwahl, eröffnet und leitet die daherigen Verhandlungen. 

Die Mahl erfolgt in geheimer Abstimmung. Der Vor-
stand des Wahlausschusses stellt den Wahlakt zu Handen 

!) Wortlaut nach § 56 bes 2l6cinb«Migsge[eljes. 
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des Gewählten aus und gibt von dem Wahlergebnisse be° 
Hufs Genehmigung sofort dem Erziehungsrate durch Einsen-
düng des Verhandlungsverbals Kenntnis. 

Der Gewählte hat innert acht Tagen über Annahme 
oder Nichtannahme der Wahl im Sinne des § 91 eine 
schriftliche Erklärung abzugeben. 

§ 95 (früher: § 86)*). 

Die weltlichen Lehrer an den Mittelschulen werden durch 
einen besondern Wahlausschuß gewählt. 

I n diesen Wahlausschuß wählt jede Gemeinde, welche 
dem betreffenden Mittelschulkreise zugeteilt ist, an einem und 
demselben vom Erziehungsrate festzusetzenden Tage auf je 
fünfzig stimmfähige Einwohner in ordentlicher Gemeinden«-
sammlung nach den gleichen Vorschriften, wie sie für die 
Wahl der Wahlausschüsse für die Sekundarlehrer aufgestellt 
sind, ein Mitglied und zwar für eine Amtsdauer von vier Jahren. 

Gemeinden, welche weniger als fünfzig stimmfähige 
Einwohner zählen, haben ebenfalls ein Mitglied zu wählen. 

Nach stattgefundener Wahl gibt das Bureau der Ee-
meindeversammlung von dem Wahlergebnisse behufs Ee-
nehmigung sofort dem Erziehungsrate durch Einsendung des 
Verhandlungsverbals Kenntnis. 

§ 96 (früher: § 87). 

Der Eemeinderatspiäsident des Mittelschulortes beruft 
an einem vom Erziehungsrate für alle Wahlen festzusetzenden 
Tage die Mitglieder des Wahlausschusses zur Vornahme der 
Lehrerwahl ein, eröffnet und leitet die daherigen Verhandlungen. 

Bezüglich der Wahl der Mittelschullehrer gelten die 
gleichen Bestimmungen wie für die Wahl der Sekundär-
schullehrer. 

i) Der zweite Slbjatj enthält den Wortlaut nach § 57 des Avände-
lungsgefetzes. 
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§ 9? (früher: § 88). 

Die geistlichen Lehrer weiden durch die KoNatoren der 
mit der betreffenden Lehrstelle verbundenen Kaplanei gewählt. 

I n betreff der Wahlfahigkeit und Amtsdauer dieser 
Lehrer gelten die Vorschriften der § § 8 6 und 90 dieses Ge-
fetzes und es ist für diese Wahlen ebenfalls die Genehmigung 
des Erziehungsiates einzuholen. 

§ 98,(ftüher: § 89). 

Wird die Gültigkeit der von einer Gemeinde oder Wahl-
behörde getroffenen Wahl eines Ausgegossenen oder eines 
Lehrers bestritten, so ist der Einspruch innerhalb einer 
peremptorischen Frist von zehn Tagen unter gleichzeitiger 
Vorlage der Akten dem Erziehungsrate schriftlich einzu-
reichen. 

Das Gleiche gilt auch in Bezug auf andere, das Schul-
wesen betreffende Beschlüsse von Gemeinden und Wahl-
behörden. 

Gegen daherige Entscheide des Erziehungsrates kann 
binnen zehn Tagen von deren Mitteilung an der Rekurs an 
den Regierungsrat ergriffen werden. 

§ 99 (ftüher: § 90). 

Wenn, eine Gemeinde oder Wahlbehöide bezüglich der 
Besetzung einer Lehrstelle im Verzuge sich befindet, so daß 
bis spätestens acht Tage vor Beginn der Schule noch leine 
Wahlanzeige erfolgt ist, oder wenn eine Lehrstelle aus 
anderweitigen Gründen bis spätestens acht Tage vor Beginn 
der Schule noch nicht besetzt ist oder wenn eine solche wäh-
rend des Schuljahres ledig wird, so kann der Erziehungsrat 
für das betreffende Schuljahr einen Verweser bezeichnen. 

Nach Ablauf dieses Schuljahres fällt das Wahlrecht 
wieder an die betreffende Gemeinde oder Wahlbehörde zurück. 

3 
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§ 100 (früher: § 91). 

Die Direktoren und Lehrer der speciellen Anstalten, sowie 
die Professoren der KantonZschule und der theologischen 
Lehranstalt wählt auf den einfachen Vorschlag des Erziehungs-
rates der Regierungsrat. 

I I I . 

En t lassung de r L e h r e r . 

§ 101 (früher: 8 92). 

WM ein Lehrer entlassen werden, so hat er sein daheriges 
Gesuch wenigstens acht Wochen vor dem Zeitpunkte, auf den 
er Entlassung wünscht, dem Crziehungsrate einzureichen. 

Keinem Lehrer muß vor Ablauf des Schuljahres die 
nachgesuchte Entlassung erteilt weiden. 

8 102 (früher: 8 93)1). 

Professoren, Lehrer und Lehrerinnen können wegen 
Untauglichleit, Nachlässigkeit, Nichtbeachtung der Schulgesetze 
und der Weisungen der Erziehungsbehörden, Verletzung des 
konfessionellen Friedens und Gefährde für die Sittlichkeit 
der Jugend nach vorgenommener Untersuchung vom Er-
ziehungsrate mit schriftlichen Erwägungsgründen jederzeit und 
ohne Entschädigung abberufen werden. M i t der Abberufung 
kann auch die Entziehung des Lehrpatentes verbunden 
weiden. Gegen ein daheriges Wberufungserkenntnis kann 
binnen zehn Tagen von deren Mitteilung an der Rekurs 
an den Regierungsrat ergriffen werden. 

Die A&berufung der vom Regierungsrate gewählten 
Lehrer bedarf der Bestätigung dieser Behörde. 

>) Der erste Absatz lautet nach § 59 des AbänoenmgLgesetzeL, 
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§ 103 (flüher: § 94). 
Ein Lehrer, welcher durch gerichtlichen Ausspruch seiner 

bürgerlichen Ehre verlustig geworden ist, soll abberufen und 
ihm überhin das Lehrpatent entzogen werden. 

§ 104 (früher: § 93). 

I n den im § 102 bezeichneten Fällen, sowie wenn 
ein Lehrer in eine strafrechtliche Untersuchung verwickelt ist, 
kann der Erziehungsrat bis nach Beendigung des Untersuches 
und definitivem Entscheide denselben suspendieren und einen 
einstweiligen Schuluerweser bezeichnen. 

I n dringenden Fällen kann eine solche Verfügung, wenn 
sie einen Primär- oder Sekundarlehrer beschlägt, unter 
sofortiger Anzeige an den Erziehungsrat auch durch den 
i^antonalschulinspektor getroffen werden. 

8 103 (früher: § 96)*). 

Wegen Krankheit oder auf andere gegründete Ursachen 
hin kann der Erziehungsrat einem Lehrer auf kürzere Zeit 
oder bis zum Schlüsse des Schuljahres Urlaub bewilligen. 

Wird die Verlängerung des Urlaubes über den Anfang 
des nächstfolgenden Schuljahres hinaus nachgesucht, so kann 
der Erziehungsrat die betreffende Lehrstelle als erledigt 
erklären und deren Wiederbesetzung anordnen. 

Für die Dauer des Urlaubes, sowie wenn infolge Tod-
falls eine einstweilige Stellvertretung nötig wird, bezeichnet 
der Erziehungsrat den Schulverweser. 

Stellvertretungen von kürzerer Dauer können von der 
Schulpfiege in Uebereinstimmung mit dem Vezirksinspektor 
angeordnet weiden, unterliegen jedoch der Genehmigung des 
Erziehungsrates. 

l) Gemäß ß 60 des Abänderungsgesetzes wurde hier ein vierter 
Absatz neu hinzugefügt. 
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I V . 

Besoldung der Lehrer. 
8 106 (früher: § 97)'). 

An der Primarschule beträgt die Iahresbesoldung nebst 
freier Wohnung und 9 Stei Holz für einen Lehrer 900 bis 
1300 Fr. und für eine Lehrerin 700 bis 1100 Fr. 

Während des Probejahres bezieht der Lehrer (die 
Lehrerin) das Minimum der Besoldung, ebenso in der Regel 
wahrend der ersten vierjährigen Anstellung. Nachher wird 
der RegierungZiat auf das Gutachten des Erziehungsrates 
mit Rücksicht auf die Verhältnisse der Schule, sowie die 
Fähigkeiten und Leistungen des Lehrers das Einkommen 
desselben für eine Dauer von je vier Jahren innert den 
obigen Grenzen festsetzen. 

§ 107 (ftüher: § 98)2). 
Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Lehrer (der Primär-

lehierin) freie Wohnung einzuräumen oder dafür eine Ent-
schädigung von 180 Fr. zu bezahlen, sowie 9 Stei Holz 
zur Wohnung derselben zu liefern oder dafür eine Ent-
schädigung von 120 Fr. zu verabfolgen. 

Wo Lehrelwohnungen vorhanden sind, sollen dieselben 
den Lehrern (Primarlehrerinnen) angewiesen werden. Sind 
mehr Lehrer als Wohnungen, so entscheidet der Gemeinderat 
über Zuteilung derselben an die Lehrer. 

§ 108 (früher: § 99). 
Die Varbesoldung sowohl als auch die Holz- und 

Wohnungsentschädigung wird in vier gleich großen Quartalen 
(auf den 30. Juni, 30. September, 31. Dezember, 31. März) 
ausgerichtet. 

*) Der erste Absatz besitzt die Fassung nach 8 62 des Abände» 
rnngsgesetzes. 

2) Dieser 8 lautet nach 8 63 des Mänderungsgesetzes. 
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§ 109 (frfiljer: § ÎOO)1). 
An die Varbesoldung der Lehrer leistet jede Gemeinde 

einen Viertel, wofür sie den Ertrag ihres Schulfondes ver-
wenden kann. Die übrigen drei Viertel bezahlt der Staat. 
Gemeinden, welche die ganze Varbesoldung ihrer Lehrer aus 
dem Ertrage ihres Schulfondes bestreiten können, erhalten 
keinen Staatsbeitrag. 

§ 110 (früher: § 101)2). 

Gemeinden, welche mit Steuern stark belastet sind und 
gleichwohl infolge schwieriger Terrainverhaltnisse oder einer 
dünnen Bevölkerung unverhältnismäßig viele Schulen zu 
unterhalten haben (§ 7), können außerordentliche Staats-
beiträge erhalten. 

Der Regierungsrat wird auf den Vorschlag des Er-
ziehungsrates diese außerordentlichen Beiträge jedes Jahr 
festsetzen. Die daherige Gesamtausgabe darf jedoch die 
Summe von 5000 Fr. nicht übersteigen. 

Solchen Lehrern, welche in abgelegenen Gegenden unter 
schwierigen lokalen Verhältnissen oder an stark bevölkerten 
Gesamtschulen längere Zeit und in beftiedigender Weise 
Schule gehalten, kann der Erziehungsrat eine Zulage zu 
ihrer ordentlichen Besoldung zuerkennen. Diese Zulagen fallen 
ganz zu Lasten des Staates. Der Gesamtbetrag derselben 
darf aber für ein Jahr die Summe van 2500 Fr. nicht 
übersteigen. 

8 111'). 
Gemeinden, in welchen aus Nachlässigkeit der Schul-

behörden die gesetzliche Schulzeit nicht inne gehalten worden 
ist, soll der Staatsbeitrag ganz oder teilweise entzogen weiden. 

i) § 109 besitzt den Wortlaut nach 8 63 de« AbänderungsgesetzeZ. 
2) § 110 erhielt einen neuen dritten Ab>atz gemäß § 64 de« 

Abänderungzgesetzes. 
3) § 111 ist neu nach § 65 des Abänderungsgesetzes, 
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§ 112 (früher: § 102)1). 
Die Besoldung einer Lehrerin an einer Arbeitsschule, 

die nicht unmittelbar mit einer Primär- oder Sekundärschule 
verbunden ist, beträgt für jeden, mindestens 40 Halbtage 
umfassenden Kurs Fr. 80—10N. 

§ 113 (frühen § 103)2). 
Diese Besoldung wird je nach Schluß des Semesters 

ausgelichtet und zu drei Vierteln vom Staate und einem 
Viertel von der Gemeinde getragen. 

§ 114 (früher: § 104)»). 
Die Besoldung der Lehrer der Wiederholungs- und der 

Rekrutenschulen wird vom ErziehungZrate festgesetzt. Dieselbe 
Beträgt für eine Wiederholungsschule höchstens 200 Fr. und 
für eine Rekrutenschule höchstens 120 Fr. und wird zu drei 
Vierteln vom Staate und einem Viertel vom betreffenden 
Schulkreise getragen. 

§ 115 (früher: § 105)4). 
Die Besoldung eines Sekundailehrers beträgt 1300 bis 

1800 Fr. nebst freier Wohnung und 9 Ster Holz oder einer 
Entschädigung nach Maßgabe des § 10? des Crziehungsgesetzes. 

§ 116 (früher:, § 106). 
Während des ersten Jahres seiner Anstellung erhält 

der Selundarlehiei in der Regel das Minimum der Besoldung. 
Für die Folgezeit setzt der Regierungsrat auf den Vorschlag 
des lkiziehungsrates die Besoldung desselben für eine Amts-
dauer von je 4 Jahren innert den obigen Grenzen fest. 

i) Neuer Wortlaut nach § 66 des Abändeiungsgesetzes, 
2) Neuer Wortlaut nach § 67 des Abänderunasgesetzes. 
s) § 114 ist bereinigt nach § 68 des Abänderungsaeletzes, 
4) § 115 ist bereinigt nach § 69 des Adänderungsgesetzes, 
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s 117 fîricher: § 107). 
Die Varbesoldimg sowohl als auch die Holz- und 

WohnungZentschädigung wird in vier gleich großen Quartalen 
ausgerichtet. 

§ 118 (früher: § 108). 

An das Vareinkommen eines Sekundarlehrers zahlt der 
Staat drei Viertel; den übrigen Viertel, sowie die Kosten 
für Holz und Wohnung bestreiten die Gemeinden des Sekun-
darschulkreises. 

8 119 (früher: § 109)1). 

Die Besoldung einer Sekundarlehrerin beträgt 1100 bis 
1500 Fr. nebst freier Wohnung und 9 Eier Holz oder 
daheriger Entschädigung. 

I m übrigen gelten die gleichen Bestimmungen wie be-
züglich der Lehrer. 

§ 120 (früher: § HO)2). 

Die Besoldung eines Lehrers an einer Mittelschule be-
trägt 1800 bis 2500 Franken. 

Dieselbe wird auf das Gutachten der Wahlbehörde und 
den Vorschlag des Erziehungsrates vom Regierungsrate 
innert den obigen Grenzen jeweilen auf eine Amtsdauer von 
vier Jahren festgesetzt. 

Der Rektor erhält eine Zulage von 100 Fr. 

8 121 (ftüher: § 111). 
Zur Bestreitung der Besoldung der ordentlichen Lehrer 

einer Mittelschule wird vorab der Ertrag allfälliger Schul-
kaplaneien verwendet. An den Rest leistet der Staat drei 
Viertel und der Mittelschulkreis einen Viertel. 

!) Neuer Wortlaut nach § 70 de« Abänderungsgesetzes. 
2) Neuer Wortlaut nach S 71 de« Abänderungsgefetze«, 
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Der Regierungsiat rond die Verabreichung des Staats-
beitrages an eine Mittelschule ganz oder teilweise einstellen, 
wenn und so lange sie den Forderungen des Gesetzes nicht 
entspricht. 

§ 122 (ftüher: § 112). 
Werden an einer Primär-, Wiederholungs-, Arbeits-, 

Sekundär- oder Mittelschule von einer Gemeinde bezw. einem 
Schulbezirke Hilfslehrer angestellt, so hat die Gemeinde bezw. 
der Schulbezirk sie von sich aus zu besolden. 

§ 123 (früher: § 113)1). 

Betreffend die Kantonsschule, die theologische Lehranstalt 
und die speciellen Anstalten bestimmt der Große Rat jeweilen 
bei Beginn einer Legislaturperiode auf das Gutachten des 
Erziehungsrates und den Vorschlag des Regierungsrates für 
die Dauer der betreffenden Legislaturperiode für jede einzelne 
Lehrstelle nach dem Grade der erforderlichen Bildung, sowie 
nach der Zeit und Anstrengung, welche dieselbe erfordert, 
das Minimum und das Maximum der Besoldung. 

Eine Erhöhung oder Herabsetzung dieses Minimums 
und Maximums darf im Laufe einer Legislaturperiode nur 
stattfinden, wenn eine Lehrstelle wesentlich verändert wird. 

Innert der Grenzen der betreffenden Minima und 
Mamma wird die Besoldung der einzelnen Lehrstellen jeweilen 
jedes Jahr auf den Antrag des Erziehungsrates vom Re-
gierungsrate endgültig festgesetzt. 

§ 124 (ftüher: § 114). 

Wird ein Lehrer in der Schulführung suspendiert und 
tritt infolge des angestellten Untersuches die Abberufung ein, 
so entscheidet der Erziehungsrat anläßlich des Abberufungs-
erkenntnisses, ob der Entzug der Besoldung schon mit dem 
Zeitpunkte der Suspension beginnen soll. 

i) Wortlaut gemäß § 71 des NbänoenmgsgesetzeZ, 
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§ 125 (früher: § 115). 
Wird ein Lehrer beurlaubt, so verbleibt ihm während 

der Dauer des bewilligten Urlaubes der Genutz der Besoldung, 
es sei denn, daß der Erziehungsrat anlählich der Urlaubs-
bewilligung etwas anderes festgesetzt habe. 

§ 126 (früher: § 116). 
Die Besoldung des Schulverwesers (§§ 99, 104 und 105) 

fällt denjenigen zur Last, welche nach gegenwärtigem Gesetze 
die Lehrerbesoldung zu tragen haben. 

V. 

Nlters-, InvaNditäts- und Slerbekasse der 
Telzrer '). 

§ 127 (früher: § 117). 
Die Volksschullehrer und Lehrerinnen sind zum Eintritt 

in den luzern. Lehrer-, Witwen- und Waisen-Unterstützungs-
verein verpflichtet. 

§ 128. 
Die Statuten und Rechnungen des Lehrer-, Witwen-

und Waisen-Unterstützungsveieins unterliegen der Genehmigung 
des Erziehungsrates. Letzterer hat das Recht, jederzeit von 
der Geschäftsführung Einsicht zu nehmen. 

§ 129. 
Der Lehrer-, Witwen- und Waisen-Unterstützungsverein 

ist vom Staate und den Gemeinden finanziell zu unter-
stützen und zwar derart, daß Staat und Gemeinden zusam' 
men zu gleichen Teilen für die im aktiven Schuldienste 
befindlichen, zahlenden Vereinsmitglieder den gleichen Betrag 
in die Vereinskasfe einbezahlen wie die letzteren. 

i) Dieser Abschnitt ist neu und trat genmsz § 174 an Stelle des 
früheren § 117. 
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8 130. 
Den weltlichen Lehrein an den speciellen Anstalten, 

sowie an den Mittelschulen und der Kantonsschule ist der 
Beitritt in den Lehrer-, Witwen- und Waisenunterstützungs-
verein zur doppelten Versicherung zu ermöglichen; die be-
tteffenden Beitrage werden analog den Bestimmungen des 
§ 129 vom Staate und vom Mittelschulkreise zusammen 
bezw. vom ersteren allein getragen. 

Solchen Lehrern an diesen Anstalten, welche nicht in 
den genannten Verein eintteten, sich dagegen über die Zu-
gehörigkeit zu einer Alters-, Invaliditats- oder Sterbekasse 
ausweisen, kann vom Staate ein Beitrag an die bezüglichen 
Prämien gewahrt werden. 

§ 131. 
Die Gesamtleistungen des Staates unter diesem Titel 

dürfen die Summe von jährlich Fr. 6000 nicht übersteigen. 

Dritter Abschnitt. 

Schul- und Aufsichtsbehörden. 
i. 

Für das Volksschulwesen. 
A. 

P r i m ä r - , S e k u n d ä r - und Wiederholungsschulen. 

1. L e h r e r . 
§ 132 (früher: § 118). 

Die nächste und unmittelbare Aufsicht über die Schul-
fugend üben die Lehrer. Sie wenden, wenn nötig, geeignete 
Sttafmittel zur Besserung der Fehlbaren an, zu welchem 
Zwecke sie sich in angemessene Verbindung mit dem elterlichen 
Hause setzen. 

§ 133 (ftüher: § 119). 
Ueber den Schulbesuch hat der Lehrer ein Verzeichnis 

zu führen, in welches die entschuldigten und die nicht ent-
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schuldigten Versäumnisse einzutragen sind. Der Lehrer 
ist für die genaue Führung dieses Verzeichnisses verant-
wörtlich (§ 83). 

§ 134 (früher: § 120)1). 

AIs gültige Entschuldigungen für Echulversäumnisse sind 
anzusehen: Krankheit der Kinder selbst oder ihrer engeren 
Familienangehörigen, wenn diese der Hilfe oder Pflege der 
Kinder bedürfen, häusliche Trauerfälle, sowie durch Wasser, 
Schnee oder Eis ungangbar gewordene Wege. 

Versäumnisse, welche durch die Litern, Pflegeeltern, 
Dienstherren oder Meisterschaften nicht innerhalb vier Tagen, 
vom Zeitpunkte des Beginnens an gerechnet, entschuldigt 
werden, sind als unentschuldigt zu betrachten. 

§ 135 (früher: § 121)'). 

Der Lehrer ist verpflichtet, den gesundheitlichen Verhält-
nissen der Schüler die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. 

Kinder, welche mit ansteckenden oder ekelhaften Krank-
heilen behaftet sind, weiden — unter Anzeige an den 
Präsidenten der Schulpflege — vom Lehrer für so lange 
von der Schule ferngehalten, bis sie geheilt sind. 

Dispens von einzelnen Schulfächern infolge Krankheit 
darf nur auf ärztliches Zeugnis hin und nach vorgenomme-
nem Untersuch erteilt weiden. 

Die Dispens erteilt der Vezirksinspektor. 
Der Erziehungsrat hat eine Specialoerordnung über 

Schulhygieine zu erlassen. 

§ 136 (früher: § 122). 
Der Lehrer erstattet den 1. und 16. jeden Monats der 

Schulpflege und dem Vezirksinspektor über die entschuldigten 

i) Wortlaut nach § 75 des Abänderungsgesetzes. 
s) Wortlaut nach § 7G des Abänderungsgeletzes, 
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und unentschuldigten Absengen seiner Schule unter Angabe 
der EntschuldigungZgründe Bericht. 

Vei andauernder unentschuldigter Abwesenheit macht er 
außerdem sofort der Schulpflege und dem VezirlZinspektoi 
hievon Anzeige. 

8 13? (früher: § 123). 

Desgleichen hat der Lehrer bei groben Disciplinarver-
gehen ab Seiten der Schüler hievon sofort der Schulpflege, 
sowie dem Vezirksinspektoi Mitteilung zu machen, auf welche 
hin letzterer die geeigneten Verfügungen ttifft. (§ 185 Ziff. 10.) 

§ 138 (früher: § 124). 
Vei der Wiederholungsschule hat der Lehrer schon nach 

der zweiten unentschuldigten Absenz der Schulpflege und dem 
Vezirksinspektoi hievon Kenntnis zu geben. 

2. S c h u l v o i s t e h e r . 

8 139'). 

Größern Gemeinden ist gestattet, einen oder mehrere 
Schulvoisteher zu ernennen. 

Diesen Schulvorstehern können mit Genehmigung des 
Erziehungsrates die Kompetenzen der Schulpflege und des 
Vezirksinspettors teilweise übertragen werden. 

Fm die Verrichtungen der Schulvoisteher erläßt der Ve° 
meinderat ein Reglement, das dem Erziehungsrate zur Ge-
nehmigung zu unterbreiten ist. 

3. S c h u l p f l e g e . 
a. Für Primarschulen. 
§ 140 (früher: § 125). 

Der ganze Kanton zerfällt in 92 Schulpfiegekreise, die 
in der Regel mit den Friedensrichteikreisen zusammenfallen. 

' ) Dieser § ist neu, gemäß § 77 des Abänderungsgesetze«, 
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Der Regierungsrat kann auf Antrag des Erziehungsrates 
eine Veränderung der Echulpflegekreise vornehmen. 

8 141 (ftüher: § 126)'). 

Für jeden Schulpflegekreis besteht eine Schulpflege von 
drei bis sieben Mitgliedern, welche von den stimmfähigen 
Bürgern des betreffenden Kreifes und anderer schulpflichtiger 
Gemeindeteile am Hauptorte unter Vorsitz des (Semeinderats-
Präsidenten dieses Ortes nach den für die Gemeinderatswahlen 
bestehenden Vorschriften gewählt werden und zwar auf eine 
Amtsdauer von vier Jahren. 

Die Schulpflege wählt aus ihrer Mitte den Präsidenten 
und den Protokollführer. 

Da, wo die Schulen nach Geschlechtern getrennt sind, 
ist es den Gemeinden gestattet, mit Zustimmung des Er-
Ziehungsrates besondere Schulpflegen für die Töchterschulen 
zu bestellen und in dieselben auch Frauen zu wählen. 

I n der Stadt Luzern können entweder besondere Schul-
pflegen sowohl für die Primarschulen der Knaben und 
Mädchen, wie für die beidseitigen Sekundärschulen oder eine 
gemeinsame Schulpflege eingeführt werden. Das Wahlrecht 
steht dem Großen Stadtrate zu, welcher auch die Mitglieder-
zahl bestimmt. 

Die Verrichtungen der Mitglieder der Schulpflege sind 
unentgeltlich. 

§ 142 (ftüher: § 127). 
Die Schulpflege kann einen Lehrer des Schulpflegekieises 

mit beratender Stimme zu ihren Verhandlungen beiziehen. 

§ 143 (ftüher: § 128). 

Die Schulpfiege führt Aufsicht über die ihr unterstellten 
öffentlichen Primarschulen, sie überwacht die Pflichterfüllung 

!) Die Zusätze als Absatz 3 und 4 sind gemäß § 78 des Abände. 
rungsgesetze« zugefügt. 
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der Lehrer und der Schuloerwalter, sowie die Disciplin der 
' Schule und das Betragen der Schüler innerhalb und außer-

halb der Schule und sorgt für fleißigen Schulbesuch der Kinder. 

§ 144 (früher: § 129), 

Eltern und Pflegeeltern, deren Kinder mehrere unent-
schuldigte Echulversäumnisse sich haben zu Schulden kommen 
lassen, weiden durch eine ernste schriftliche Mahnung an 
ihre Pflichten erinnert oder vor die Schulpflege oder deren 
Präsidenten citiert. 

I m Wiederholungsfälle, d. h. sobald wieder mehrere 
nicht oder nicht genügend entschuldigte Absenzen vorgekommen, 
soll sie dies dem Vezirksinspektor anzeigen. 

§ 143 (ftüher: § 130). 
Die Schulpflege erstattet alle Monate dem Bezirks» 

Inspektor Bericht über die Absenzen ihres Kreises und die von 
ihr erteilten Verweise. 

§ 146 (ftüher: 8 131). 
Die Schulpflege läßt durch eines ihrer Mitglieder jede 

der ihr unterstellten Schulen in, Laufe eines Semesters 
wenigstens zweimal besuchen und nimmt in Mwesenheit des 
Vezirksinspektors die Schulprüfung ab. 

§ 14? (früher: §132) . 
Zur Beaufsichtigung der Arbeitsschulen in Bezug auf 

ihre Leistungen bestellt die Schulpflege eine Kommission 
sachkundiger Frauenspersonen. 

b. Füy Sekundärschulen. 

§ 148 (früher: § 133)1). 

Die Schulpflegen für die Sekundärschulen auf der Land-

schaft weiden von den betreffenden Wahlausschüssen nach dem 

i) Wortlaut gemäß § 79 des AbänderungsgesetzeL, 
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in § 94 vorgesehenen Verfahren gewählt und bestehen aus 
drei Mitgliedern. 

Bezüglich dieser Schulpflegen gelten im übrigen die 
gleichen Bestimmungen wie bezüglich der Primarschulpfiegen. 

c. Für Wiederholungsschulen. 

§ 149 (früher: § 134). 

Die Wiederholungsschulen stehen unter der Aufsicht der 

Setundaischulpflegen. 

-4. V e z i r k s i n s p e l t o r . 

§ 150 (früher: § 135)1). 

Der ganze Kanton zerfallt in Inspektoiatsbezirke, deren 

Zahl und Umfang von, Regierungsrate festgesetzt wird. 

§ 151 (früher: § 136)3). 

Die Vezirksinspektoren werden auf den Vorschlag des 
Erziehungsrates vom Regierungsrate auf eine Amtsdauer 
von vier Jahren gewählt. Dieser setzt auf den Vorschlag 
der nämlichen Behörde innert den im Besoldungsdekrete ge-
stellten Grenzen auch ihre Besoldung endgültig fest. 

§ 132 (früher: § 137)3). 

Der Vezirksinspeltor besucht die Primär- und Sekundär-
schulen seines Bezirkes alljährlich ordentlicher Weise je wenig-
stens zweimal und die Wiederholungs-, Arbeits- und 
Relrutenschulen wenigstens einmal, sämtliche Schulen überdies 
so oft, als außerordentliche Umstände dies erfordern. Außer-
dem nimmt er, wenn möglich, die Schlußprüfungen ab, 
namentlich bei den Sekundärschulen. 

i) Wortlaut nach § 80 des Abänoerunasgesetzes. 
2) Wortlaut nach § 81 des Abänoerunasgesetzes. 
3) Der erste Absatz ist neu nach § 82 des Abänderungsgesetzes, 

ebenso Ziffer 5 des Absatzes 2. 
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Bei seinen Schulbesuchen richtet ei sein Augenmerk 
namentlich auf: 

1. die Disciplin der Schule; 
2. den Lehrgang und die Methode des Lehrers; 
3. die Beobachtung des vorgeschriebenen Lehr- und Stunden-

planes und den Gebrauch der vorgeschriebenen Lehrmittel; 
4. die Führung der verschiedenen Verzeichnisse, sowie des 

Tagebuches, der Schulchronik und des Unteirichtsheftes; 
5. die Fürsorge für die Gesundheit der Kinder. 

Findet er bei seinen Schulbesuchen zu Klagen Anlaß, 
so Iaht er dem Lehrer eine schriftliche Warnung zukommen, im 
Wiederholungsfälle macht er demKantonsschulinspektoi Anzeige. 

§ 133 (früher: § 138). 

Der Vezirlsinspektor überwacht ferner die Instandhai-
tung der Schullokale und der allgemeinen Lehrmittel. Er 
trifft, wo ein Schulverwalter mit der Anschaffung der nötigen 
allgemeinen Lehrmittel im Verzuge sich befindet, die eiforder-
lichen Verfügungen und ist befugt, nach zweimaliger erfolgloser 
Mahnung das Fehlende auf Kosten der Schulverwaltung 
anzuschaffen. 

Wo Schulbibliotheken bestehen, hat er vom Stande 
und von der Besorgung derselben, sowie von neuen An-
schaffungen Kenntnis zu nehmen. 

§ 154 (früher: § 139). 

Er sorgt für fleißigen Schulbesuch. Wenn ihm Kinder 
mit unfleiszigem Schulbesuche verzeigt werden oder wenn er 
wahrnimmt, daß ihm solche hatten verzeigt weiden sollen, 
so mahnt er deren Litern (Pflegeeltern) nochmals oder 
schreitet sofort sttafend gegen sie ein. 

Wenn bei Wiederholungsschülern unentschuldigte Schul-
Versäumnisse vorkommen, so erteilt der Bezirksinspektor schon 
nach der zweiten unentschuldigten Absenz einen Verweis; 
sobald der betreffende Schüler sich wieder eine fernere unent-
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schuldigte Absenz zu Schulden kommen läßt, schreitet der 
Vezirksinspektor strafend ein. 

§ 155 (ftüher: § 140). 

I m eisten Straffalle verfällt er die betreffenden Eltern 
(Pflegeeltern, Dienstherrschaft, oder Fabrikheiin) in eine 
Geldbuße von 1 bis 6 Fr., im Wiederholungsfälle in eine 
solche bis auf 12 Fr. 

I m Unzahlbarkeitsfalle tritt entsprechende Gefängnisstrafe 
ein, bei welcher Umwandlung ie 3 Fr. gleich einem Tage 
Gefängnisstrafe zu setzen sind. 

§ 156 (früher: § 141)'). 

Die ausgefällten Geldbußen hat der Vezirksinspektor 
sofort dem betreffenden Statthalteramte zu verzeigen; letzteres 
hat dieselben innert MonatZftist zu beziehen und halbjährlich 
dem betreffenden Schulverwalter abzuliefern. Wenn die 
Buße nicht bis längstens zwei Monate nach Mitteilung des 
Straferkenntnisses bezahlt wird, ist dieselbe in Gefängnisstrafe 
umzuwandeln und letztere sofort zu vollziehen. 

Die Vezirksinspektoien haben alljährlich ein Verzeichnis 
der ausgefällten Geldbußen dem Erziehungsrate einzureichen,-
ebenso haben die Amtskanzleien sich halbjährlich beim Er-
ziehungsrate über den Bezug und die Ablieferung der aus-
gefällten Bußen bezw. den Vollzug der entsprechenden 
Gefängnisstrafe auszuweisen. 

8 157 (früher: § 142). 

Wenn der Vezirksinspektor innerhalb eines Schulkurses 
zweimal fruchtlos mit Strafen eingeschritten ist, so überweist 
er im fernern Rückfalle den Fehlbaren dem Statthalteramte, 
damit dieses den Fal l nach Maßgabe des Polizeistrafgesetzes 

i) Neue Fassung nach § 83 des Abänderungsgesetzes, 
4 
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(§ 36) entweder von sich aus abwandle oder zur Veurtei-
lung dem zuständigen Bezirksgerichte überweise. 

§ 158 (ftüher: § 143). 

Der Vezirksinspektor hat allfällige Schulrechnungsstrei-
tigkeiten zwischen Gemeinden zu prüfen und, wenn möglich, 
in Güte beizulegen. Kann der Streit nicht geschlichtet werden, 
so schickt er die Alten dem LrziehungZrate ein. 

Er hat, wenn es sich um Feststellung der bisherigen 
Begrenzung oder um neue Abrundung eines Schulkreises 
handelt, dem ErziehungZrate hierüber Bericht und Antrag 
zu hinterbringen. 

Die zur Veränderung eines Schullokals oder zum Neu-
bau eines Schulhauses entworfenen Pläne hat er, mit seinem 
Gutachten versehen, dem Kantonalschulinspektor zu Handen 
des Liziehungsrates einzuschicken. 

Der gleichen Amtsftelle hat er, wenn das Bedürfnis 
für Errichtung neuer oder für Trennung oder Einstellung be-
ziehungsweife Vereinigung schon bestehender Schulen sich zeigt, 
rechtzeitig bezüglichen Bericht nebst Gutachten einzureichen. 

Ueberhaupt hat er Aufträge des Kantonalschulinfpektors 
und des Eiziehungsrates sobald möglich zu vollziehen. 

§ 159 (ftüher: § 144). 
Alle in betreff der Schule vorkommenden Streitigkeiten 

zwischen Eltern und Lehrern sowie Anstände über die Rechte 
der Lehrer als solcher oder über Sachen der Schule weiden 
vom Vezirksinspektor geschlichtet eventuell entschieden (Re-
kursrecht nach § 185, I i f f . 9 vorbehalten). Je nach Um-
ständen wird er die Weisungen des Kantonalschulinspektors 
oder des Erziehungsrates einholen. 

8 160 (ftüher: § 145). 
Der Vezirksinspektor führt in den Versammlungen der 

Konferenz (§ 84) den Vorsitz. Für den Fall seiner Be* 
Hinderung wählt die Konferenz einen Vizepräsidenten. 
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§ 161 (früher: § 146). 
Verfügungen in dringenden Fällen (Erkrankungen, 

Sittlichkeitsvergehen u. dgl.) bleiben in erster Linie dem Ve-
zirksinspektor vorbehalten. Cr hat jedoch, wenn ihm solche 
Fälle zur Kenntnis kommen, hievon sofort dem Kantonal-
schulinspektoi zu Handen des Erziehungsrates Anzeige zu machen. 

§ 162 (früher: § 147). 
Der Bezirksinspektor setzt nach Einvernahme der Schul-

pflegen den Tag der Prüfung für die ihm unterstellten 
Schulen an. 

§ 163 (ftüher: § 148)'). 

Zur Beaufsichtigung und Beurteilung der Leistungen 
der Arbeits- und weiblichen Wiederholungsschulen wird für 
je einen oder mehrere Inspektoratsbezirke eine Inspizientin 
bezeichnet. 

Dieselbe wird vom Erziehungsrate auf den Vorschlag 
des Vezirksinspektors auf eine Amtsdauer von 4 Jahren ge-
wählt. Sie hat jede der ihrer Aufsicht unterstellten Schulen 
jährlich wenigstens einmal zu besuchen und, wenn möglich, 
die Prüfungen abzunehmen, sowie über den Stand der 
Schulen dem Vezirksinspektoi Bericht zu erstatten. 

Für Schulbesuche und Prüfungen erhalten die Inspizien-
tinnen für jeden halben Tag eine Entschädigung von 3 Fr., 
allfällige Auslagen inbegriffen. 

§ 164 (früher: 8 149)*). 
Nach Ablauf eines jeden Schuljahres erstattet der Be-

zirksinspektor dem Kantonalschulinspektor zu Handen des Er-
ziehungsrates umständlichen Bericht, in dem namentlich 
folgende Gegenstände zur Behandlung kommen: 

i) Wortlaut nach § 84 des Abänderungsgesetzes. 
2) Wortlaut nach § 85 des AbänderungLgesetzeZ. 
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1. Amtsuerrichtungen des Bezirksinspektors; 
2. Zustand jeder einzelnen Schule (Arbeits- und private 

Primarschulen inbegriffen) hinsichtlich der Lokalität, 
der Lehrmittel, der Schulkinder, der Leistungen und 
des Prüfungsergebnisses; 

3. Noten der Lehrer betreffend Lehrtüchtigkeit und 
Diensttreue; 

4. PfiichterWung der Schulpsiegen und Eemeinderäte 
bezw. Schuluerwalter. 

Er gibt den Schulpflegen Gelegenheit, bei der Festsetzung 
der Noten betreffend die Leistungen der Schulen und betreffend 
die Lehrtüchtigkeit und Diensttreue der Lehrer mitzuwirken. 

Mit diesem Berichte verbindet er allfällige Anträge, 
Wünsche und Bemerkungen in Sachen des Schul- und Lr-
ziehungswefens. 

5. K a n t o n a l s c h u l i n s p e k t o r . 

§ 165 (früher: § 150)1). 
Der Kantonalschulinspektor wird auf den Vorschlag des 

Erziehungsrates vom Regierungsrate auf eine Amtsdauer von 
vier Jahren gewählt. Seine Besoldung wird jeweilen durch 
das Vesoldungsdekret festgesetzt. 

§ 166 (früher: § 151)2). 
Der Kantonalschulinspektor beaufsichtigt das ganze Volks-

schulwesen, besucht alle zwei Jahre einmal alle Schulen des 
Kantons; nimmt, wo eres für nötig erachtet, dieSchluhprüfung 
ab; steht mit den Schulpflegen und den Vezirksinfpektoren in 
Verbindung und hält mit letztein die nötigen Konferenzen ab; 
vollzieht die Weisungen und Beschlüsse des Erziehungsrates und 
erstattet diesem» auf Grund des von, den Vezirksinspettoren ihm 

i) Wortlaut nach § 86 des Abänderungsgesetzes. 
2) Wortlaut nach § 87 des Abänderungsgesetzes. 
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mitgeteilten Materials, sowie seinereigenen Beobachtungen all-
jährlich über den Gang und Bestand des Volksschillwesens mit 
Einschluß der privaten Primarschulen einen einläßlichen Bericht. 
Ueberdies gibt er dem Erziehungsrate in Fragen des Volks-
schulwesens Bericht, so oft er es für nötig erachtet oder dieser 
es verlangt. Er stellt bei demselben auch jemeilen anläßlich 
seines Jahresberichtes oder auch während des Schuljahres 
seine Anträge. 

§ 167 (früher: § 152). 

Nebstdem liegt dem Kantonalschulinspektor ob: 

1. den Lehrern die notwendigen, durch Gesetze und 
Verordnungen gerechtfertigten Weisungen zur Aus-
Übung ihres Berufes zu erteilen und sie dabei mit 
Rat und Tat zu unterstützen,-

2. die Plane für Reparaturen und Neu- oder Umbauten 
von Schulhäusern zu prüfen und zu begutachten! 

3. die Lehr- und LeMonZpläne der öffentlichen Volks-
schulen, sowie der privaten Primarschulen zu begut-
achten und erstere zur Genehmigung vorzulegen; 

4. neu einzuführende Lehrmittel vorzuschlagen. 

Auch kann der Crziehungsrat ihn mit dem Entwürfe von 
solchen betrauen. 

A l lgemeine Bes t immung, 

s 168'). 

Ueber das Verhalten der Schüler in und außerhalb der 
Schule erlassen die betr. Schulpfiegen Disciplinarverordnungen. 

Dieselben sind dem Erziehungsrate zur Genehmigung 
vorzulegen. 

i) Dieser § wurde gemätz § 88 des AbänderungsgesetzeL einge
schaltet. 



54 Erziehungsgesetz des ctcmtons Luzern. 

B. 

Specielle Ansiallen. 

§ 169 (früher: § 153)'). 

Für die Taubstummenanstalt und die Anstalt für schwach-
sinnige Kinder wählt der Erziehungsrat für eine Amtsdauer von 
je vier Jahren eine Aufsichtskommission von drei Mitgliedern. 

Dieselbe hat die Erziehung und Bildung der Zöglinge, 
die disciplinäre, pädagogische und methodische Richtung der 
Anstalten, sowie den sanitarischen und ökonomischen Zustand 
derselben zu beaufsichtigen, diesfalls die nötigen Weisungen an 
die Lehrer und das Verwaltungspersonal zu erlassen und über 
wichtigere Angelegenheiten jeweilen sofort dem Erziehungsrate 
Bericht zu erstatten. 

§ 170 (ftüher: § 154). 
Das Lehrerseminar steht unter der Aufsicht einer 

Kommission, welche aus dem Kantonalschulinspektor und zwei 
andern, vom Erziehungsrate zu wählenden Mitgliedern besteht. 

§ 171'). 
Betreffend die Aufsichtsbehörden über die landwirtschaft-

liche Winterschule und die Fortbildungsschulen verfügen die 
bezüglichen Verordnungen. 

II. 

Für das höhere Crziehungswesen. 
A. 

Mittelschulen. 
§ 172 (ftüher: § 155)'). 

Für jede Mittelschule besteht eine Aufsichtskommission, 

welche feweilen auf vier Jahre gewählt wird. 

i) Wortlaut nach § 89 des Abanderungsgefetzes. 
2) Dieser § wurde eingeschaltet gemäß § 90 des AbänderungLgesetzeZ, 
3) Der letzte Absatz des § 172 wurde derart bestimmt durch § 91 

des AbanderungLgesetzeZ. 
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Die Aufsichtskommlssionm der gegenwärtig bestehenden 
Mittelschulen sind zusamnlengesetzt wie folgt: 

1. für Münster wählt der Wahlausschuh sämtlicher ©e= 
meinden zwei Mitglieder, das Kapitel des Stiftes 
zwei Mitglieder und der Erziehungsrat ein Mitglied; 

2. für Sursee wählt der Wahlausschuß sämtlicher Ee-
meinden zwei Mitglieder, die Einwohnergemeinde 
Sursee zwei Mitglieder und der Erziehungsrat ein 
Mitglied; 

3. für Willisau wählt der Wahlausschutz sämtlicher Ge-
meinden zwei Mitglieder, die Oitsbürgeigemeinde 
Willisau-Stadt zwei Mitglieder und der Erziehungsrat 
ein Mitglied. 

Für allfällige weitere Mittelschulen wird die Organi-
sation der Aufsichtskommission dem betreffenden Gründungs-
beschlusse vorbehalten. 

§ 173 (ftüher: § 156). 
Den AufsichtZlommissionen stehen folgende Befugnisse zu: 
1. sie wählen den Rektor der Anstalt auf eine Amts-

dauer von zwei Jahren; 
2. sie führen die Aufsicht über die SchuIIolalitäten und 

das Schulinventar,-
3. sie besuchen in bestimmter Kehrordnung dm Unterricht 

der einzelnen Klassen; 
4. sie beantragen beim Wahlausschusse die zur Anschaffung 

von allgemeinen Lehrmitteln sowie zur Unterhaltung 
der wissenschaftlichen Sammlungen (physikalisches 
Kabinett, Schulbibliothek u. dgl.) erforderlichen Kredite 
und geben demselben ihr Gutachten ab betreffend 
Festsetzung der Lehrerbildungen; 

5. sie haben die Weisungen des Erziehungsrates zu 
vollziehen und 

6. sie erstatten demselben alljährlich Bericht über den 
Gang der ihrer Aufsicht unterstellten Anstalt sowie 
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über ihre eigene Tätigkeit und verbinden damit 
sachbezügliche Anträge. 

§ 174 (früher: § 157). 
Der Rektor wohnt den Sitzungen der Aufsichtskommission 

mit beratender Stimme bei. 

B. 

Kantonsschule und theologische Lehransialk. 

1. R e k t o r e n . 

§ 175 (früher: § 158). 

Für die Kantonsfchule und theologische Lehranstalt wählt 
der Erziehungsrat aus den Professoren auf eine Amtsdauer 
von zwei Jahren einen oder zwei Rektoren, dem oder denen 
die ganze Anstalt unterstellt ist. 

Die Rektoren können nicht zugleich Mitglieder des Er-
ziehungsrates sein. 

§ 176 (früher: § 159). 
Die Rektoren beziehen für ihre Bemühungen eine ange-

messene Entschädigung. 

§ 17? (früher: § 160). 

Die Rektoren handhaben die Schulzucht und Schulordnung 
und vertreten die ihrer Leitung anvertraute Anstalt nach außen. 

Sie wachen über fleißigen Schulbesuch von Seiten der 
Schüler und beaufsichtigen deren Betragen, zu welchem Zwecke 
sie die Mitwirkung der Lehrer in Anspruch nehmen. 

Ihnen ist die besondere Aufsicht und Obsorge über die 
Schulgebäude, das Schulinventar und die Schulbibliotheken 
übertragen. 

Sie erstatten dem Crziehungsrate alljährlich Bericht über 
den Stand der ihnen unterstellten Anstalt. 
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2. AufsichtZkommissionen. 
§ 178 (früher: § 161). 

Der Erziehungsrat ist ermächtigt, für die Kantonsschule 
eine Aufsichtskommission von fünf Mitgliedern, die nicht ange-
stellte Lehrer sind, zu bestellen, welche in bestimmter Kehr» 
ordnung den Unterricht der einzelnen Klassen besuchen. Die-
selbe wählt ihren Präsidenten, versammelt sich zur Beratung 
des Wohles der Anstalt, erstattet dem Eiziehungsrat alljähr-
lich Bericht über den Gang der ihrer Aufsicht unterstellten 
Anstalt, sowie über ihre eigene Tätigkeit und verbindet damit 
anfällige sachbezügliche Anträge. Der Rektor der Anstalt 
kann zu ihren Beratungen beigezogen werden. 

s 179 (früher: § 162). 

Ueberhin ist der Erziehungsrat ermächtigt, über besondere 
Zweige der Kantonsschule specielle AufsichtZkommissionen von 
sachverständigen Männern zu wählen, namentlich über Zeichnen, 
Musik, Turnen, das physikalische und das Naturalienkabinett. 
Der Erziehungsrat ist in jeder dieser Kommissionen durch 
eines seiner Mitglieder vertreten. 

8 180 (früher: § 163). 
Die Verrichtungen der Mitglieder der in den vorher-

gehenden §§ genannten Kommissionen sind unentgeltlich. 

3. Kiichenpräfekt. 
§ 181 (ftüher: § 164). 

Für die Kantonsschule und theologische Lehranstalt wählt 
der Erziehungsrat aus den geistlichen Profefsoren auf eine 
Amtsdauer von vier Jahren einen Kirchenpräfekten, welcher, 
unterstützt von den übrigen geistlichen Professoren, den Gottes-
dienst in der Xaverianischen Kirche besorgt. Für seine Bei-
Achtungen erhält derselbe freie Wohnung oder eine andere 
angemessene Entschädigung. 
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I I I . 

Für das gesautle Erziehmtgswesen. 

Erzil^tzungsrat und Erztehungsdepartement. 

§ 182 (früher: § 165). 
Dein Erziehungsrate ist unter Oberaufsicht des Regierungs-

rates die Aufsicht und Leitung des gesamten Erziehungswesens 
übertragen. 

§ 183 (ftüher: § 166)*). 

Behufs Beaufsichtigung der speciellen Anstalten, der 
Mittelschulen, der Kantonsschule, sowie der theologischen 
Lehranstalt, bestellt der Erziehungsrat aus seiner Mitte oder 
außerhalb derselben besondere Inspektoren. 

Inspektoren, welche Mitglieder des Lrziehungsrates sind, 
haben auf Vergütung allfälliger Reiseauslagen Anspruch, 
andere Inspektoren erhalten überhin ein Taggeld von Fr. 5. 

8 184 (ftüher: § 167). 
Der Erziehungsrat bezeichnet oder genehmigt die Lehr-

bûcher an allen öffentlichen Lehranstalten; in betreff der 
Religionshandbücher verständigt er sich mit dem Diöcesan-
bischofe. 

§ 185 (früher: 8 168)*). 

Dem Erziehungsrate steht feiner zu: 
1. die Einteilung des Schuljahres, die Anordnung der 

Schiuhfeier der Kantonsschule und die Verteilung der 
Ferienzeit, soweit letzteres nach 88 H und 30 nicht 
den untern Schulbehörden zusteht; 

2. der Erlas; von Reglementen, Instruttionen und Lehr-
planen,' 

!) Wortlaut nach § 93 des Abänderungsgesetzes. 
2) Ziffer 10 des § 185 ist neu gemäß § 94 des Abänderungsgesetzes, 
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3. der Abschluß von Verträgen behufs Beschaffung neuer 
Lehrmittel; 

4. die Erteilung der WahlfähigkeitZzeugmsse für die Lehrer 
und Professoren; 

5. die specielle Ueberwachung der Studien der Stipendiaten; 
6. die Relegation von Studenten der höhern Lehranstalt; 
7. die Aufsicht über die Verwaltung der höhein Lehranstalt; 
8. der Entscheid über Anschaffungen für die Kantonsbiblio-

thet und andere wissenschaftliche Sammlungen; 
9. die Beurteilung von Rekursen gegen Verfügungen unterer 

Aufsichtsbehörden und Schulbeamten, wenn der Rekurs 
innert zehn Tagen von der Mitteilung der angefochtenen 
Verfügung an eingereicht wird; vom Rekursrechte sind 
ausgeschlossen Strafentscheide wegen Schulabsenzen; 

IN. die Beurteilung und Bestrafung aller an ihn gelangenden 
Disciplinarfälle; alle schweren Disciplinarvergehen sind 
dem Liziehungsrat zur Kenntnis zu bringen. 

8 186 (früher: § 169)1). 

Der Erziehungsrat beantragt dem Regierungsrate: 
1. die gemäß diesem Gesetze oder nach Umständen sonst er-

forderlichen Verordnungen; 
2. die Festsetzung der Zahl und der Besoldung der für 

jede öffentliche Schulanstalt erforderlichen Lehrer; 
3. die Bestimmung des Umfanges der Schulkreise mit Rück-

ficht auf Lage und Bevölkerung nach Einvernahme der 
betreffenden Gemeinderäte, sowie dieEirichtung von Primär-, 
Sekundär- und Mittelschulen und die Paiallelisierung von 
solchen; 

4. die Verteilung von Stipendien; 
5. die Genehmigung der Rechnungen der höhern Lehr-

anstatt, der speciellen Anstalten, des Xaverianischen und 

l) Ziffer 3 und 5 des § 186 «hielten diefe Fallung nach § 92 
des MänderungsgefetzeL, 
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der Uisulineifonds, sowie derjenigen der Stipendienstif-
fangen; 

6. den Entscheid über Rechnungsstreitigteiten in Schulsachen 
zwischen einzelnen Gemeinden. 

§ 187, (früher: § 170). 
Der Erziehungsrat reicht dem Regierungsrate zu Handen 

des Großen Rates alljährlich einen Voranschlag der Ein-
nahmen und Ausgaben für das gesamte Erziehungswesen ein. 
Cr ist verpflichtet, sich genau an dem vom Großen Rate ge-
nehmigten Voranschlage der Ausgaben zu halten und über 
die ihm unterstellten Verwaltungszweige alljährlich eine genaue, 
mit Belegen versehene Rechnung abzugeben, welche mit der 
Staatsrechnung öffentlich bekannt zu machen ist. 

8 188 (ftüher: § 171). 

Der Erziehungsrat ist für sein ganzes Wirken dem Re-
gierungsrate, sowie dem Großen Rate verantwortlich. Er er-
stattet dem Regierungsrate zu Handen des Großen Rates 
alle zwei Jahre über sein Wirken einen umfassenden Bericht. 

8 189 (ftüher: 8 172). 
Der Vorsteher des Erziehungsdepartements, der gleich-

zeitig Präsident des Erziehungsrates ist, überwacht die Voll-
ziehung der von, Erziehungsrate gefaßten Beschlüsse. 

Er referiert dem Regierungsrate über alle Anträge, 
welche der Erziehungsrat bei demselben stellt, sowie über alle 
weitern das Erziehungswesen beschlagenden Geschäfte, welche 
allfällig sonst an den Regierungsrat gelangen. 

I n Dringlichkeitsfällen steht ihm das Entscheidungsrecht 
in solchen Fragen zu, welche sonst in die Kompetenz des Er-
ziehungsrates fallen; er hat jedoch von daherigen Verfü-
gungen dem Erziehungsrate in der nächsten Sitzung Kenntnis 
zu geben. 
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Vierler Abschnitt. 

Schulverwaltung. 
I. 

Primarschulelt. 

A. 

Schulhäuser. 

§ 190 (früher: § 173). 

Die Pflicht der Erbauung und des Unterhaltes der Schul-
hällfer sowie der Lehierwohnungen haftet auf derjenigen po-
litischen Gemeinde, innert welcher daZ Schulhaus gelegen ist 
oder errichtet weiden soll. 

Die gleiche Gemeinde ist verpflichtet, die Schulgeräte und 
allgemeinen Lehrmittel anzuschaffen sowie den gesetzlichen Bei-
trag an das Diensteinlonimen der Lehrer zu leisten. 

§ 191 (früher: § 174)'). 

Wo ein Schulkreis in mehrere politische Gemeinden ein-
greift, ist derjenigen, welche obige Lasten zu tragen hat, durch 
die übrigen Gemeinden ein jährlicher Veitrag zu leisten, 
welcher für jede Gemeinde nach Maßgabe der Steuerlraft der 
zur Schule Pflichtigen Gemeindeteile ausgemittelt wird. 

Hiebet sind zu verrechnen: 
1. der Lokalzins für das oder die Schulzimmer. Dieser 

Zins besteht bei gemieteten Schulzimmern in dem zu 
zahlenden Mietzinse. Bei Schullokalen dagegen, welche 
Eigentum der Gemeinde sind, ist derselbe nach den Grund-
satzen der Billigkeit zu berechnen; 

2. das Brennmaterial zur Beheizung der Schulzimmer; 

Ziff. 4 litt, b und Ziff. 5 de« § 191 nach Wortlaut des § 96 des 
Abandeiungsaesetze«, 
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3. die Schulgeräte und allgemeinen Lehrmittel; 
4. die Beiträge an das Diensteinkommen der Lehrer und 

Lehrerinnen (Arbeitslehierinnen inbegriffen) und zwar: 
a. der von der Gemeinde zu leistende Viertel der Var-

besoldung; 
d. Vergütung für die Anweisung von Wohnung und 

Holz und zwar Fr. 180.— für die Wohnung und 
Fr. 120.— für das Holz, gleichviel ob diese in Na-
tura angewiesen weiden oder nicht; 

5. die Beiträge an die Alters-, Invaliditäts- und Sterbe-
lasse der Lehrer. 
Wo besondere Verhältnisse bestehen, kann der RegierungZ-

rat, in Abweichung von obigem allgemeinen Grundsätze, auf 
den Antrag des Erziehungsiates das Billige und Angemessene 
verfügen. 

§ 192 (früher: § 175). 

Jeder der Schule nachteilige Gebrauch des Schulhauses 
ist untersagt. Namentlich dürfen keine Lokale eines solchen 
für den Betrieb einer Wirtschaft, des Metzgergewerbes oder 
als Käsemagazine benützt werden. 

§ 193 (früher: 8 176). 

Die Schullokale und Schulhäuser sollen den Anforde-
rungen der Gesundheitspflege entsprechen. 

Ueber die Einrichtung derselben, sowie über die Veschaf-
fenheit der Schulbänke und Turnplätze gibt die VollziehungZ-
Verordnung die nähern Vorschriften. 

8 194 (ftüher: § 177). 
Der Bau eines neuen oder der Umbau eines schon be-

stehenden Schulhauses wird entweder von der politischen 
Gemeinde beschlossen oder im Falle der Weigerung derselben 
vom Regierungsrate auf den Antrag des Erziehungsiates 
befohlen. Den Bauplan hat der Erziehungsrat, nachdem er 
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vorher das Gutachten des Kantonalschulmspektors und des 
Sanitätsrates eingeholt, zu prüfen und entweder zu geneh-
migen oder nötigenfalls abzuändern. 

§ 195 % 

Der Staat kann den Vau neuer Schulhäuser durch Bei-
träge unterstützen. 

§ 196 l). 
Gemeinden, welche trotz wiederholter Aufforderung des 

Erziehungsrates den Vau eines neuen Schulhaufes oder die 
Reparatur bestehender Schulhauser und Schullokalitäten oder 
die Anschaffung oder Verbesserung des Schulinventars und 
der allgemeinen Lehrmittel verweigern, kann der Staatsbei-
trag an die Lehrerbesoldung ganz oder teilweise entzogen 
weiden. 

B. 

Schulfonds. 
§ 197 (früher: § 178)2). 

Jede politische Gemeinde hat die Pflicht, einen Schul-
fonds zusammenzulegen. 

Das Kapital dieses Schulfonds darf nicht vermindert 
werden; die Kapitalbriefe werden in der Gemeindelade auf-
bewahrt. 

Das Kapital des Schulfonds darf nur für den Vau 
eines neuen Schulhauses, sofern der Ertrag des Fonds den 
zur Deckung des Viertels der Lehrerbesoldung erforderlichen -
Betrag überschreitet, in Anspruch genommen weiden. 

§ 198 (früher: § 179)'). 
Die Schulfonds weiden gebildet: 

1. aus schon vorhandenen Schulfonds, sowie aus schon be° 
x) Dieser § wurde hinzugefügt gemäß § 97 des Abänderungsgesetzes. 
2) Der dritte Absatz ist neu gemäß § 98 des Abänderungsgesetzes. 
8) Wortlaut der Ziffer 3 gemäß § 99 des Abänderungsgesetzes, 
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stehenden oder nachfolgenden Stiftungen und Vermächt-
nissen für das Erziehungswesen, sofern̂  diese letzteren nicht \ 
ausdrücklich einen andern Zweck haben als die Schul-
fonds; 

2. aus der Hälfte des Vermögensnachlasses von Gemeinde-
einwohnern, zu welchem leine Erben vorhanden sind (die 
andere Hälfte fällt in den Armenfonds der Heimat-
gemeinde) ; 

3. aus dem dritten Teile der Erbsgebühren, welcher in den 
Gemeindeschulfonds des Wohnortes des Erblassers fällt. 

C. 

Schulverwaller. 

§ 199 (früher: § 180)1). 
Der Schulveiwalter wird vom Gemeinderat aus seiner 

Mitte gewählt und hat als solcher wesentlich folgende Ob-
liegenheiten: 

1. er verwaltet das Kapital des Schulfonds, besorgt die 
rechtzeitige Einziehung der Zinse, sorgt für gehörige und 
rechtzeitige Versicherung der Schulkapitalien und legt dar-
über alljährlich der Gemeinde eine besondere, auf den 
31. Dezember zu stellende Rechnung ab. Hinsichtlich der 
Prüfung und Genehmigung derselben gelten die gleichen 
Vorschriften, welche das Organisationsgesetz für die Po-
lizeirechnung aufstellt; 

2. er konttolliert das Inventarverzeichnis des Lehrers, das 
er bei einem allfälligen Lehrerwechsel vom abtretenden 
Lehrer einfordert und dem Nachfolger übergibt, und führt 
ein Doppel dieses Verzeichnisses; 

3. er sorgt dafür, daß das Schulhaus und die Lehrzimmer 
den sanitarischen Anforderungen entsprechen, stets reinlich 
gehalten und letztere im Winter gehörig geheizt weiden; 

i) Wortlaut der Iiff. 3 und 5 nach § 100 de« Abänderungsaeletzez. 
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4. er stellt den beitragspflichtigen Gemeinden jeweilen über 
die Kosten derjenigen Schulen, an welche dieselben bei-
tragLpflichtig sind, einen bezüglichen Auszug aus der 
Schullassarechnung zu; 

5. er richtet die gesetzlichen Beiträge an die Lehrerbesol-
düngen laut jedesmaliger Anweisung zu den vorgeschrie-
benen Terminen vollständig und ohne Unkosten aus und 
zahlt die Beiträge an die Alters-, Invaliditäts- und 
Sterbelasse der Lehrer; 

6. er unterstützt den Lehrer in der Anschaffung der speciel» 
I m Lehrmittel und vergütet ihm dieselben, wenn letzterer 
solche an Kinder armer Eltern verabreicht hat, von 
welchen er die Bezahlung nicht erhalten kann; 

7. er besorgt überhaupt alle für das Schulwesen vorkom-
Menden Einnahmen und Ausgaben. 

D. 

Schulrechnung. 

§ 200 (früher: § 181). 
Ueber die Einnahmen und Ausgaben im Schulwesen 

führt der Schulverwalter eine besondere Schullassarechnung, 
welche auf den 31 . Dezember abzuschließen ist. Hinsichtlich 
der Prüfung und Genehmigung derselben gelten die gleichen 
Vorschriften, welche das Organisationsgesetz für die Polizei-
rechnung aufstellt. 

§ 201 (ftüher: § 182). 

Die Schulkassen werden gebildet: 

1. aus allfälligen Schulgeldern (§ 2); 
2. aus Strafgeldern für Echulversäumnisfe (§§ 13 und 155); 
3. aus den Zinsen des Echulfonds; 
4. aus allfälligen Schulkostenbeiträgen anderer Gemeinden; 
5. aus den zur Deckung anfälliger Mehrausgaben nötigen 

Beiträgen der Polizeikasse. 
5 
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§ 202 (früher: § 183)1). 

Aus der Schulkasse werden bestritten: 
1. der Vau und Unterhalt des Schulhauses und der Lehrer-

Wohnungen; 
2. die Anschaffung der Schulgeräte und allgemeinen Lehr-

mittel, sowie die Beheizung der Schulzimmer; 
3. die Vaibesoldung der Lehrer und die Beiträge an die 

Alters-, Invaliditäts- und Sterbekasse der Lehrer; 
4. die Anweisung des Holzes für den Lehrer; 
5. die Entschädigung für Holz und Wohnung, wenn diese 

dem Lehrer nicht in Natura angewiesen werden; 
6. allfällige Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, und 
7. allfällige Anschaffung von Lehrmitteln für arme Kinder, 

beziehungsweise Rückbezahlung derselben an den Lehrer. 

I I . 

Sekundärschulen. 

§ 203 (früher: § 184). 

Der Schulverwalter des Schuloites führt auch die Rech-
nung für die Sekundärschule. Er hat jedoch über die Kosten 
dieser Schule getrennte Rechnung zu führen und zwar in der 
Weise, daß die Kosten, welche der Schulart als solcher trägt, 
von denjenigen ausgeschieden werden, welche er im Vereine 
mit den übrigen Gemeinden des Sekundaischulkreises zu 
tragen hat. 

§ 204 (ftüher: § 185). 
Die Gemeinde, in welcher die Sekundärschule gehalten 

wird, hat die Pflicht zur Anweisung, Unterhaltung und Ve-
Heizung des Schullokals, sowie zur Anschaffung der Schul-
gerate und allgemeinen Lehrmittel. Den gesetzlichen Beitrag 
an die Vaibesoldung, sowie an die Kosten für Holz und 

!) Wortlaut von Ziff. 3 nach § 101 bes Mändeiungsgesetze«. 
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Wohnung bestreiten sämtliche Gemeinden des Sekundaischul-
lreises miteinander, wobei jedoch der Echulort für Wohnung 
und Holz, wenn diese in Natura angewiesen werden, bloß 
die gesetzlich festgestellte Entschädigung dafür verrechnen darf. 

§ 203 (früher: § 186). 
Die Beiträge der Gemeinden an die gemeinschaftlichen 

Kosten werden nach dem Verhältnisse ihres im Polizeiwesen 
Pflichtigen Lteuerkapitals berechnet. 

§ 206 (ftüher: § 187). 
Der Cchulverwaltei des Schulortes hat den übrigen bei-

tragspsiichtigen Gemeinden alljährlich und zwar im ersten 
Vierteljahre nach Ablauf des Rechnungsjahres über die Kosten 
der Sekundärschule einen Auszug aus der Schulkassarechnung 
mitzuteilen. 

§ 207 (ftüher: § 188). 
Jede einzelne Gemeinde bestreitet die Kosten der Sekun-

darschule aus der Schulkasse und es erscheinen die daherigen 
Ausgaben in der Schulkassarechnung unter einer besondern 
Rubrik. 

in. 
Wiederholung»- und Renrulenschulen'). 

§ 208 (ftüher: § 189)2). 
Die Gemeinde, in welcher die Wiederholungs- oder die 

Rekrutenschule gehalten wird, hat die Pflicht zur Anweisung, 
Unterhaltung und Beheizung des Schullokales, sowie zur 
Anschaffung des Schulgerätes und der allgemeinen Lehrmittel. 
Den gesetzlichen Beitrag an die Entschädigung des Lehrers 
haben sämtliche Gemeinden des Schulkreises miteinander zu 
leisten. 

i) Neuer Titel nach 8 102 des AbänderungsgeletzeZ. 
2) Wortlaut nach § 103 de« Abanderungsgeletzes. 
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Bezüglich der Rechnungsführung und der Verteilung der 
gemeinschaftlich zu tragenden Kosten finden die Bestimmungen 
über die Sekundärschule analoge Anwendung. 

IV . 

Mittelschulen. 

§ 209 (früher: § 190). 

Die Gemeinde, in welcher die Mittelschule sich befindet, 
hat von sich aus für Erstellung, Unterhalt und Beheizung 
der SchuIIokale, sowie für Beschaffung der Schulgeräte und 
der allgemeinen Lehrmittel zu sorgen. Die Gemeinden des 
Sekundarschulkreises tragen einen Viertel der Besoldung eines 
Sekundailehiers; die Gemeinden des Mittelschulkreises be-
zahlen einen Viertel des nach Abzug des Ertrages allfälliger 
Echulkaplaneien noch verbleibenden Betrages der weitern 
Lehrelbesoldungen und die Auslagen für allgemeine Lehr-
mittel und wissenschaftliche Sammlungen, soweit diese die eigent-
liche Mittelschule beschlagen. 

Der Unterhalt der den geistlichen Lehrern angewiesenen 
Amtswohnungen ist Sache des Kollators und es darf hiefür 
nichts in die Echulrechnung aufgenommen werden. 

§ 210 (ftüher: § 191). 
Bezüglich der Verteilung der gemeinschaftlich zu tragen-

den Kosten, sowie bezüglich der Rechnungsführung finden die 
Bestimmungen über die Sekundärschule analoge Anwendung, 
mit der Modifikation jedoch, daß: 

1. bezüglich des vom gesamten Mittelschulkreise zu ira-
genden Viertels solche Gemeinden, die zu einem andern Se-
kundaischulkreise gehören, nur zu 2k ihres Steuerkapitals in 
Anspruch genommen werden; 

2. über die Sekundärschule und die Mittelschule ge-
trennte Rechnungen zu führen sind, und 
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3. der Rechnungsauszug über die Mittelschulen unmittel-
bar dem Wahlausschüsse zu Handen der betreffenden Gemeinden 
mitzuteilen und demselben ein Inventarium über die eilige-
meinen Lehrmittel und wissenschaftlichen Sammlungen beizu-
legen ist. 

V. 

Kantonsschule und theologische Lehranstalt. 

8 211 (früher: 8 192). 

Die kosten der KantonZschule und der theolog. Lehranstalt 
werden vorab aus dem Ertrage der vorhandenen Stiftungen 
und, soweit dieser nicht ausreicht, aus der Staatskasse bestritten. 

Die bisher der Verwaltung des Erziehungsrates unter-
stellten Stiftungen bleiben auch fernerhin unter seiner Ver-
waltung. Ueber den Bestand, sowie über die Verwendung 
des Ertrages derselben legt er alljährlich dem Regierungsrate 
zu Handen des Großen Rates Rechnung ab. 

Fünfter Abschnitt. 

S t i p e n d i e n . 

§ 212 (ftüher: § 193)i). 

Tüchtigen Kandidaten und Kandidatinnen des Lehramtes 
für Volksschulen können alljährlich bis auf eine im Budget 
festzusetzende Summe Stipendien erteilt werden. 

Ferner wird im Budget auch alljährlich ein Kredit 
ausgesetzt zu Stipendien für bereits angestellte Professoren, 
Lehrer und Lehrerinnen zur Erweiterung ihrer beruflichen 
Ausbildung. Von den Lehrern und Lehrerinnen wird jedoch 
gefordert, daß sie im Besitze des Sekundarschulpatentes seien. 

Der Genuß dieser Stipendien verpflichtet die Stipen-
diäten, auf Verlangen für eine Dauer von mindestens fünf 

i) Wortlaut nach § 103 des Abänderungsgesetzes, 

/ 
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Jahren beziehungsweise für mindestens fünf fernere Jahre 
dem öffentlichen Schuldienste des Kantons sich zu widmen. 

8 213 (früher: § 194)1). 

Kandidaten und Kandidatinnen, welche aus dem Lehrer-
seminar ausgeschlossen oder nicht zur Lehrerprüfung zuge-
lassen werden oder vorzeitig und ohne hinlänglichen Grund 
das Seminar wieder verlassen oder nicht in den öffentlichen 
Schuldienst des Kantons eintreten oder vorzeitig wieder aus 
demselben austreten, haben die erhaltenen Stipendien zurück-
zuerstatten. 

Das Gleiche gilt für die Professoren, Lehrer und 
Lehrerinnen, welche nach Empfang eines Stipendiums nicht 
wenigstens noch fünf Jahre im öffentlichen Schuldienste des 
Kantons verbleiben. 

§ 214 (früher: § 195). 
Der Betrag dieser zurückbezahlten Stipendien fällt in 

die Erziehungsfondkasse und der bereits vorhandene Stipen-
dienfonds für Lehramtskandidaten ist mit dem allgemeinen 
Erziehungsfonds zu vereinigen. 

§ 215 (ftüher: 8 196)'). 
An arme Zöglinge der Taubstummenanstalt und der 

Anstalt für schwachsinnige Kinder weiden aus dem (Ertrage 
vorhandener Stiftungen Stipendien verabreicht. 

8 216 (ftüher: 8 197)'). 
An Studierende der hiesigen theologischen Lehranstalt 

und an die Alumnen des Ordinandenkuises, sowie an unbe-
mitteile, fleißige und talentvolle Zöglinge der humanistischen 

1) Der zweite Absatz dieses § «hielt diesen Wortlaut gemäß § 104 
de« AbänderungZgesetzes. 

2) Wortlaut nach § 105 des Abänderungsgesetzes. 
3) Absatz 1 dieses § gemäß § 106 des Abanderungsgesetzes, 
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Mteilung der Kantonsschule, mit Ausschluß der zwei eisten 
Klassen, weiden aus den hiefüi vorhandenen Stiftungen 
und an solche der obern Realschule, der Kunstgewerbeschule 
und der landwirtschaftlichen Winterschule aus dem vom Großen 
Rate jeweilen hiefür bewilligten Kredite Stipendien erteilt. 

Die entsprechenden Klassen der humanistischen Abteilung 
der Mittelschule sind, soweit die Stiftungsbedingungen es 
gestatten, bezüglich des Anspruches auf Stipendien der 
humanistischen Mteilung der Kantonsschule gleich gestellt. 

§ 217 (ftüher: § 198). 

Von den aus der Stiftung für Studierende der Theo-
logie und für Alumnen des bischöflichen Seminars bezogenen 
Stipendien haben die Stipendiaten nach dem Eintritt in den 
Piiefteistand 5°/o, falls sie aber in diesen Stand nicht ein-
treten, den ganzen Betrag zurückzuerstatten. 

Der Betrag dieser Rückzahlungen fällt in den Fonds 
der betreffenden Stiftung und wird kapitalisiert. 

§ 218 (frühen § 199). 

Für Sttpendien an dürftige Jünglinge, welche sich 
außerhalb des Kantons für höhere Studien ausbilden wollen 
und die nötigen Anlagen und Vorkenntnisse besitzen, wird 
alliahilich im Staatsbudget eine bestimmte Summe ausgesetzt. 

§ 219 (früher: 8 200). 

Die Kandidaten des höhein Lehramtes, sowie überhaupt 
solche, welche zur Vorbereitung auf eine Staatsanstellung 
Stipendien genossen, haben auf den Ruf der Regierung 
wenigstens fünf Jahre in einer entsprechenden Stellung dem 
Kantone ihre Dienste zu leisten. 

Wenn der Stipendiat diesem Rufe nicht Folge leistet, so 
kann er zur Rückbezahlung seiner Stipendien angehalten werden. 

Der Betrag dieser zurückbezahlten^ Stipendien fällt in 
die Erziehungsfondkasse. 
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§ 220 (früher: § 201). 
Die Zuerkennung sämtlicher Stipendien erfolgt auf den 

Vorschlag des Erziehungsrates durch den Regieiungsrat au, 
ein Jahr . Dieselben werden an bereits angestellte Lehrerf 
an Zöglinge der Taubstummenanstalt, der Anstalt für schwach-
sinnige Kinder, der landwirtschaftlichen Winterschule und an 
Alumnen des Priesterseminars auf einmal und an die übrigen 
Stipendiaten in zwei gleichen Teilen in der Regel je nach 
Ablauf eines Semesters ausgehändigt. 

Der Erziehungsrat seinerseits holt in betreff solcher 
Stipendienbewerber, welche an einer kantonalen Anstalt 
studieren, jeweilen das Gutachten des daherigen Lehreruereins 
ein, bei dessen bezüglichen Beratungen er sich durch ein 
Mitglied vertreten lassen kann. 

Uebergangs- und Schlutzbestimmungen^). 
§ 221 (früher: § 202). 

Gegenwärtiges Gesetz, durch welches alle mit demselben 
in Widerspruch stehenden Gesetze, Verordnungen und 

x) §§ 202 und 203 des Lrziehungsgesetzes vom 26. Leptember 1879. 
Die UebelgangS'. und Schlußdestimmungen des Gesetzes vom 29. November 
1898 lauten: 

s 107, 

Der Regierungsrat erläßt auf Antrag des Erziehungsrates die in 
gegenwärtigem Gesetze vorgesehenen Vollziehungs» und Special» 
Verordnungen. 

§ 108. 

Durch gegenwärtiges Gesetz werden sämtliche mit demselben in 
Widerspruch stehenden Bestimmungen aufgehoben 

8 109. 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des gegenwärtigen Gesetzes bezw. 

der einzelnen Abschnitte desselben wird vom Regierungsrate festgesetzt. 

§ 110 
Gegenwärtiges Gesetz ist dem Regierungsrate zur Bekanntmachung, 

sowie — vorbehaltlich einer allfälligen Volksabstimmung — zur Voll-
ziehung mitzuteilen und ins Staatsarchiv niederzulegen. 
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Réglemente aufgehoben weiden, tritt mit Beginn des Schul-
jahres 1880/81 in Wirksamkeit. 

Die erste Nmtsdauer der in diesem Gesetze vorgesehenen 
Aufsichtsbehörden geht am 1. September 1883 zu Ende. 

Die erforderliche Vollziehungsverordnung erläßt auf den 
Vorschlag des Erziehungsrates der Regierungsrat. 

§ 222 (früher: § 203). 
Gegenwärtiges Gesetz ist dem Regierungrate zur Ve-

lanntmachung sowie — vorbehaltlich einer anfälligen Volks-
abstimmung — zur Vollziehung mitzuteilen und in Urschrift 
ins Staatsarchiv niederzulegen. 

Beschluß 
betreffend 

Wahl der Letzrerwatzlaussttzüsse in Ge
meinden, welche, mehreren SeKundarsitzul-

Kreisen angehören. 
Vom 20. Juli 1891. 

(Reg. Verord. VII. Bd. S. 19.) 

Der Regierungsrat des Kantons Luzern, 
I n der Absicht, im Anschlüsse an seinen Entscheid vom 

17. J u l i abhin betreffend die Sekundarschulgenössigkeit des 
Gebietes der ehemaligen Gemeinde Schachen sowohl für diesen, 
als auch für anderweitige derartige Fälle die Lehierwahl-, 
sowie die Schulkostenfrage zu regeln, 

Auf den Antrag des Erziehungsrates, 
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beschließt: 
1. Solche Gemeinden, welche nicht, mit ihrem ganzen Ee-

biete einem und demselben Sekundarschultreise, sondern 
mit dem einen Gebietsteile dieser und mit dem andern 
jener Sekundärschule zugeteilt sind, haben in der Regel 
beiderseits Anspruch auf eine Vertretung im betreffenden 
Lehrerwahlausschusse und wählen zu diesem Zwecke je-
weilen bei Beginn einer Legislaturperiode (§ 84 de« Ei. 
Khung«gesetze« )̂ auf eine Amtsdnuer von vier Jahren in 
einer und derselben Gemeindeversammlung aus jedem 
der beiden Gebietsteile auf je 50 stimmfähige Einwohner 
desselben einen Ausgeschossenen. 

2. Tritt eine allfällige Aenderung bezüglich der Sekundär-
schulzuteilung eines einzelnen Gemeindeteiles im Verlaufe 
einer Legislaturperiode ein, so bleiben, außergewöhnliche 
Verhältnisse vorbehalten, die von der betreffenden Ge-
meinde gewählten Ausgeschossenen bis zum Schlüsse ihrer 
Amtsdauei noch in demjenigen Wahlausschüsse stimm-
berechtigt, dem sie vor Eintritt dieser Aenderung angehört 
hatten. 

3. Die Schullostenbeitragspfiicht beginnt mtt demjenigen 
Schuljahre, auf dessen Anfang ein Gemeindeteil einer 
bestimmten Sekundärschule zugewiesen worden ist, und 
zwar findet, soweit die Kosten derselben nicht dem Se-
kundarschulorte allein zur Last fallen, die Répartition 
nach Maßgabe des im Polizeiwesen -Pflichtigen Steuer-
lapitals der zur betreffenden Sekundärschule psiichtiyen 
Gemeinden, resp. Gemeindeteile statt. 

4. Vorstehender Beschluß ist dem Erziehungsrate mitzuteilen, 
urschriftlich ins Staatsarchiv niederzulegen und in die 
Sammlung der Verordnungen aufzunehmen. 

i) Nunmehr: 8 93. 
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Reglement 
für 

das Staatsarchiv. 
Vom 5. Juni 1899. 

Der Negierungsrat des Kantons Vuzern, 
Mit Hinsicht auf § 64 des Oiganisationsgesetzes vom 

8. März 1899; 
I n Revision der auf das Staatsarchiv bezüglichen Vor-

schritten, speciell des Reglements vom 14. November 1834 
und der Regierungsschlutznahme vom 14. März 1842; 

Auf den Vorschlag des Erziehungsdepartements, 

beschließt: 

Das Staatsarchiv steht unter der Aufsicht des Erziehungs-
départements und der Oberaufsicht des Regierungsrates. 

§ 2. 

Die Besorgung des Staatsarchiues ist einem Staats-
archivai übertragen. Das Eiziehungsdepartement bewilligt dem 
Staatsaichivar allfällig nötig werdende Aushilfe oder Stell-
Vertretung innert den Grenzen des bezüglichen Budgetlredites. 

8 3. 
Die Obliegenheiten, Rechte und Pflichten des Staats-

archivais weiden durch die allgemeine Kanzlei-Ordnung und 
specielle Weisungen geregelt. Insbesondere liegt demselben 
ob, die Ordnung und Einteilung der Akten, sowie die Füh-
rung der Register und Repertorien. Die Einteilung der Akten 
geschieht nach einem vom Staatsaichivar dem Erziehungs-
département« zur Genehmigung vorzulegenden Archivplane. 
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§ 4. 
Zu fremdartigen Zwecken oder zur Aufbewahrung von 

Gegenständen, die nicht zum Archiv gehören, dürfen die 
Lokalitäten des Staatsarchivs nicht benutzt weiden. I n Zweifels-
fällen entscheidet das Eiziehungsdepartement. 

8 5. 

Dem Staatsarchiuar liegt ob, jede Feuersgefahr nach 
Kräften abzuwenden. Bei Brandausbrüchen in der Nähe 
des Archivgebäudes hat er sich sofort in demselben einzufinden 
und die zur Sicherung der Archiualien nötigen Matzregeln 
zu treffen. 

I n den Archivräumen darf weder geraucht weiden, noch 
ein offenes Licht zur Verwendung kommen. Auch sollen im 
ganzen Gebäude leine feuergefährliche oder leicht entzündbare 
Gegenstände aufbewahrt werden. 

§ 6. 

Alle den Kanton betreffenden amtlichen Publikationen 

,und Drucksachen sind durch die Amtsstellen, von denen sie 

ausgehen, sofort in der nötigen Anzahl EXemplaren ins Archiv 

abzuliefern. 
8 7." 

'Die Kanzleien der kantonalen Behörden haben ihre Akten, 
nach Hauptiubriken geordnet, jeweilen anfangs Januar ans 
Staatsarchiv abzuliefern, so zwar, daß auf den Kanzleien 
nur die Akten des laufenden und der zwei unmittelbar vor-
hergehenden Jahre verbleiben. 

8 8. 
Der Archivar beglaubigt alle aus dem Archiv gehenden 

Abschriften durch seine Unterschrift und den Kanzleistempel. 
Sind solche Abschriften für, andere Kantone oder für das 

Ausland bestimmt, so ist auf Verlangen des Bestellers durch 
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die Staatskanzlei die Beglaubigung beizufügen. Die Gebühren 
für die gewöhnlichen Abschriften sind die gesetzlichen; eine 
erhöhte Taxe tritt nur bei schwer lesbaren Akten und bei 
zeitraubenden Nachforschungen ein. 

8 9. 
Der Archivar ist nicht verbunden, eine undeutliche oder 

unzeitige Forderung von Akten zu beachten. 

§ 10 
Die Edition von Akten in Rechtsstreiten darf nur mit 

Bewilligung des Regierungsrates und nur an Amtsstellen 
geschehen. 

8 11. 
Die Bewilligung zur Benutzung des Archivs zu wissen-

schaftlichen Zwecken erteilt das Erziehungsdepartement auf 
Antrag des Archivars. 

§ 12. 
Niemand ist berechtigt, aus dem Archiv ein Aktenstück 

ohne Wissen des Archivars oder seines Stellvertreters zu 
entheben. 

§ 13. 
Protokolle und wichtigere Akten dürfen nur im Archiv 

benutzt und nicht nach auswärts versendet werden; über 
Ausnahmefälle entscheidet der Regierungsrat. 

8 14. 
Ueber die aus dem Archiv ausgehenden Akten ist eine 

genaue Ausgangskontrolle zu führen. 

8 13. 
Der Empfänger von Archivalien darf dieselben ohne 

ausdrückliche Erlaubnis nicht an dritte Personen weitergeben. 



78 Reglement für bas Staatsarchiv, 

§ 16. 
Ausgeliehene Archivalien dürfen nicht mit Berichtigungen, 

Zusätzen u. s. w. versehen oder mit Reagentien behandelt, 
überhaupt in keiner Weise beschädigt weiden. 

Der Empfänger von Akten haftet für die intakte Zurück-
stellung derselben. 

§ 17. 
Jährlich einmal sind an der Hand der Ausgangskon-

trollen die ausgeliehenen Archiualien zurückzufordern. Weiden 
diese innert der gegebenen Frist nicht zurückgestellt, so übergibt 
der Archivar das Vetzeichnis der Saumseligen famt jenem 
der Akten dem Erziehungädeparlemeni, welches die wettern 
Vorkehrungen trifft. Dasfclbe ist erniächtigt, solche Akten 
nötigenfalls auf dem Eiekutionswege beizubringen. 

8 18. 
Mi t dem Staatsarchiv ist eine Münzen- und Medaillen-

sammlung verbunden. 
Die Verwaltung derselben liegt dem Staatsaichivar ob. 

Für Aeuffnung der Sammlung erhält derselbe einen Kredit 
durch das Staatsbudget. 

Das Nähere, betreffend das Münzkabinett verordnet das 
Erziehungsdepartement. 

§ 19. 
Dieses Reglement tritt mit dem 1. Ju l i 1899 in Kraft. 

Durch dasfelbe werden sämtliche mit demselben in Wider-
spruch stehende Bestimmungen aufgehoben. 

§ 20. 
Gegenwärtiges Reglement ilt im Kantonsblatt zu publi-

zieren, in die Sammlung der Verordnungen des Regierungs-
rates aufzunehmen und den Kanzleien der kantonalen Ve-
Horden mitzuteilen. 
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Verwaltungsreglement 
für 

den Lehrmittelverlag. 
Vom 23. November 1891. 

Vom Großen Rat genehmigt den 17. Februar 1892. 

("Reg. Verord. VII. Bd. S. 66.) 

Der Regierungsrat des Kantons Luzern, 

Mit Hinsicht auf dm Erotzratsbeschlutz vom 6. November 
1890 betreffend den Lehimittelverlag, 

Auf den Vorschlag des Erziehungsrates, 

beschließt: 

8 1. Uebergang an den Staat. 
Der Lehrmiüelverlag geht wenn immer möglich vor An-

fang des nächsten Sommiihlllbjahres wieder an den Staat 
über. Das Geschäftslokal wird ihm vom Negieiungsrate an-
gewiesen, der auch den daherigen Mietzms festsetzt. Das ge-
famte Veschaftsinventar hat der Verlag aus eigenen Kosten an-
zuschaffen, desgleichen hat er auch selbst für Beheizung, Veleuch-
tung und Reinigung zu sorgen, respektiv hiefür eine angemessene 
Entschädigung zu leisten. Behufs Beschaffung der für den Be-
trieb nötigen Geldmittel wird ihm ein Konto-Koirent-Darleihen 
auf der lantonalen Spar» und Sciijtai[e *) gewahr t . 

§ 2. Der VerWaller. 
Die Verwaltung des Lehrmittelverlages wird einem be-

sondern Beamten übertragen. Dieser wird auf den Vorschlag 
des Erziehungsrates vom Regierungsrate gewählt. Er hat 
eine Kaution von 2000 bis 5000 Fr. zu leisten. Seine 
Besoldung fällt zu Lasten des Verlages und wird später 

J) Kantonlllbllnk. 
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jeweilen im Dekrete über die Besoldung der administrativen 
Beamten und Angestellten des Staates festgesetzt. Vorder-
Hand beträgt dieselbe, Entschädigung für allfällig nötige Aus-
Hilfe inbegriffen, 2200—3000 Fr. Der'Verwalter darf keine 
andere Veamtung oder sonstige fix besoldete Stelle bekleiden 
und auch lein mit dem LehrmiUelverlage verwandtes Neben-
geschäft betreiben oder auf seine Rechnung durch Familien-
ungehörige betreiben lassen. 

§ 3. Umfang des Geschästsbelrtebes. 

Der Geschäftsbetrieb des Lehrmittelverlages soll in erster 
Linie, jedoch unter tunlichster Beschränkung des Monopols, 
alle auf der Stufe der Volksschule hiesigen Kantons obliga-
torischen oder sonst durchwegs oder wenigstens vielfach ge-
brauchten Lehrmittel und anderweitigen Echulmaterialien um-
fassen, vorderhand immerhin mit Ausschluß der für die 
Arbeitsschüleiinnen erforderlichen Arbeitsstoffe und Gerät-
schaften. Soweit die Lehrmittel und sonstigen Schulmateria-
lien auch für den Gebrauch anderer Schulanstalten, gleich-
viel ob innerhalb oder außerhalb des Kantons, geeignet sind, 
können letztere ihren Bedarf ebenfalls aus dem Lehrmittel-
vertage beziehen und zwar zum nämlichen Preise wie die 
Lehrer der luzernerischen Volksschulen. Ueberhin kann, wenn 
solche Anstalten noch anderweitige Bedürfnisse aus dem Ver-
läge zu beziehen wünschen, der Erziehungsrat den Verwalter 
anweisen, solchen Nachfragen Rechnung zu tragen. 

Die vom Lehimittelverlage anzuschaffende Ware soll in 
Material und Ausrüstung solid, einfach und praktisch sein. 

Sodann wird, sobald tunlich, dem Verwalter des Lehr-
mittelueilages auch die Anschaffung und die Abgabe samt-
licher Bureaumaterialien für die kantonalen VerwaltungZ-
und Gerichtsbehörden überttagen werden. Desgleichen kann 
mit dem Verlage auch die Verwaltung der amtlichen Druck-
fachen des Staates verbunden weiden. 
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§ 4. NehrmittelKommWon. 
Innerhalb der in § 3 bezeichneten Grenzen steht der 

Entscheid darüber, was für Lehrmittel und sonstige Schul-
llittlel im Verlage gehalten werden und wie dieselben be-
schaffen und ausgerüstet sein sollen, dem Lrziehungsrate und 
der unter seiner Aufsicht stehenden Lehrmittelkommission zu. 
Letztere besteht aus: 

1. einem Mitgliede des Erziehungsrates als Präsidenten, 
2. dem Kantonalschulinspektor und 
3. einem vom weitem Vorstände der kantonalen Lehrer-

konferenz jeweilen für einen Zeitraum von 2 Jahren 
zu wählenden Vertreter der Lehrerschaft. 

Bezüglich der Vureaumaterialien für die Behörden und 
der amtlichen Drucksachen steht der Lehrmittelverlag, abgesehen 
vom Rechnungswesen, unter der Leitung desienigen Depar-
tements, dem das Kanzleiwesen unterstellt ist. 

8 5. Beschaffung der Ware. 
Der Ankauf der Schreib- und Zeichnungsmaterialien und 

dergleichen hat, soweit tunlich, im großen und direkt bei den 
Fabrikanten zu geschehen. Desgleichen soll der Verlag da-
hin streben, daß er solche Bücher und sonstige Drucksachen, 
welche nicht auf seine Rechnung erstellt weiden, sondern be-
reits ihre Verleger haben, von diesen selbst und nicht auf 
dem Wege des Kommissionsbuchhandels erhält. 

Größere Druck- und Lithographiearbeiten sind in der 
Regel auf dem Konkurrenzwege zu vergeben. 

Bei der Vergebung der Buchdrucker- und Buchbinder-
arbeiten, sowie der Warenlieferungen sind, wenn sich die 
Pieisansätze gleich hoch oder wenigstens nicht erheblich höher 
stellen, die im hiesigen Kantone ansässigen Gewerbsleute vor 
den auswärtigen zu berücksichtigen. 

8 6. Verkanfsprets. 
Der vom Erziehungsrate, resp, von der Lehrmittelkom-

mission festzusetzende Verkaufspreis wird, soweit es sich nicht 
6 
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um sogen, allgemeine Lehrmittel handelt, durchschnittlich um 
ungefähr 20 bis 25°/« über den Selbstkostenpreis erhöht; 
bei solchen Lehrmitteln, welche nicht vorwegs nach Bedarf, 
sondern in einer für mehrere Jahre ausreichende Anzahl von 
EXemplaren erstellt weiden, ist der voraussichtliche ZinZveilust 
in der Regel mit in Anschlag zu bringen. Von dem Verrage 
des Vruttoverkaufspreises erhalten Lehrer, Schulbeamte, Ve-
Hürden und Wiederverkäufe! (Krämer) einen Rabatt von 
10 Prozent. 

Bei den allgemeinen Lehrmitteln wird, abgesehen von 
allfälligem ZinZverlustzuschlage, der Verkaufspreis bloß um 
ungefähr 10»/° über den Selbstkostenpreis erhöht und es 
fällt bei diesen der Rabatt weg. 

I n Bezug auf die Abgabe der Vüreaumaterialien an 
die kantonalen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden wird ein 
besonderer Beschluß des Regierungsrates das Nötige ver° 
fügen. I m Uebrigen gilt hinsichtlich des Verkaufspreises 
solcher Ware das oben in betreff der individuellen Lehrmittel 
Gesagte. 

8 7. Jnkaslv. 
Lehrer und Anstaltsvorsteher, gleichviel ob der Staat an 

ihre Besoldung einen Beitrag zu leisten habe oder nicht, so-
wie Schulverwalter und Behörden hiesigen Kantons erhalten, 
wenn sie dies wünschen, resp, in ihren Bestellbiiefen hierüber 
nichts bemerken, die Ware auf Rechnung. An anderweitige 
Lehrer u. s. w., sowie an Wiederverkauf«, darf dieselbe nur 
mit Bewilligung des Eiziehungsrates auf Rechnung abgegeben 
werden. • 

Denjenigen Lehrern, an deren Besoldung der Staat 
einen Beitrag zu leisten hat und die mit der Zahlung noch 
im Rückstände sind, wird der Betrag für die von ihnen bis 
zum Beginne des letzten Monats eines Quartals bezogene 
Ware von der betreffenden Quaitalbesoldung in Abzug ge-
bracht. Dies geschieht auch in dem Falle, wenn die Besol-
düng statt an den betreffenden Lehrer, infolge einer Abtretung 
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oder einer Arrestverfügung an jemanden anders ausbezahlt 
weiden muß. 

An andere Schuldner stellt der Verwalter jeweilen auf 
Schluß des Quartals oder bei ganz geringfügigen Posten auf 
Schluß des Semesters, in welchem die Schuld erwachfen ist, 
eine Rechnung aus mit der Mahnung, den Betrag innert 
Monatsfrist zu entrichten, resp, kostenfrei einzufenden. 

§ 8. Aufsicht. 

Der Lehrmittelverlag steht unter der Aufsicht des Er-
ziehungsrates und unter der Oberaufsicht des Regierungsrates. 

Jeweilen bis längstens Mitte Februar hat der Verwalter 
dem Lrziehungsrate eine auf den 31. Dezember abzuschließende 
und mit den nötigen Belegen versehene, nach den Regeln 
der doppelten Buchhaltung angefertigte Verwaltungsrechnung 
vorzulegen. Diese Rechnung wird vom Erziehungsrate ge-
prüft und dem Regierungsiate zur Genehmigung unterbreitet. 

Der Erziehungsrat hat ferner, soweit die ihm bezüglich 
des Lehrmittelverlages zukommenden Obliegenheiten nicht 
schon in den vorstehenden Paragraphen näher bezeichnet sind: 

1. Eine Instruktion für den Verwalter aufzustellen, welche 
die Vorschriften über die Einrichtung und die Führung 
der Geschäftsbücher samt Warenkontrolle, über die Spe-
dition der Waren, über die jeweilen auf Schluß eines 
Schulsemesters, sowie auf Schluß des Rechnungsjahres 
vorzunehmende Warenievision, über die Behandlung all-
fälliger Reklamationen, über die Anlage der IahreZiech-
nung, überhaupt soweit tunlich alle zur Ausführung des 
vorliegenden Réglementes nötigen oder zweckmäßig er-
achteten Vorschriften enthalten soll; 

2. Anfällige Weifungsgesuche des Verwalters zu beant-
Worten und über allfällige Beschwerden gegen denselben 
zu entscheiden; 

3. Durch ein jeweilen speciell zu bezeichnendes Mitglied 
seiner Behörde oder einen andern Beamten jährlich wenig-
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stens einmal ohne Voiwissm des Verwalters den Kassa-
bestand und die Geschäftsbücher, namentlich das Kassa-
buch zu untersuchen und wenigstens bei der auf Schluß 
des Rechnungsjahres vorgesehenen Revision des Waren-
vouâtes mitzuwirken; 

4. Ueberhaupt alle zur Durchführung einer wirksamen Auf-
sicht erforderlichen oder zweckmäßig erachteten Vorkeh-
rungen zu treffen. 
Gegenwärtiges Reglement soll, nachdem es die Eeneh-

migung des h. Großen Rates erhalten hat, urschriftlich ins 
Staatsarchiv niedergelegt und in die Sammlung der Re-
gierungsverordnungen aufgenommen weiden. 

Regulativ 
betreffend 

die Verwaltung der Vureaumaterialien für 
die kantonal. Verwallnngs- und Gerichts

behörden. 
Vom 12. Dezember 1892. 

(Reg. Verord. VII. Bd. S. 95.) 

Der Negierungsral des Kantons Luzern, 
Mi t Hinsicht auf 8 3, Abs. 3 des Verwaltungsreglements 

für den Lehimittelverlag vom 23. November 1891, vom 
Großen Rate genehmigt den 17. Februar 1892, 

Auf den Vorschlag des Departements des Erziehungs-
wesens und der Finanzen, 

beschl ießt: 

8 1. 
Die Bestellung, Uebernahme, Aufbewahrung, Abgabe 

und Verrechnung der Vureaumaterialien und Formulaiien 
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für die kantonalen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden wird 
durch die Verwaltung des kantonalen Lehrmittelverlages besorgt. 

8 2. 
Die Anschaffungen, soweit es sich um größern Bedarf 

handelt, haben auf dem Wege der Submission zu geschehen 
(§ 5 des Veiwaltungsreglementes vom 23. Novbr. 1891). 
Die Verwaltung hat dafür zu sorgen, daß Gegenstände des 
allgemeinen Bedarfes stets genügend und in guter Qualität 
vorhanden sind. Den Bedarf an speciellen Formularien und 
besonderen Vureau-Utensilien (mit Ausnahme der Timbres) 
hat sie auf Verlangen möglichst prompt anzuschaffen und der 
Bedarfsfälle zukommen zu lassen. 

s 3. 
Die Verwaltung hat unter dem Titel „Conto für Bureau-

bedürfnifse des Staates" specielle Rechnung zu führen über 
Anschaffung und Abgabe dieser Materialien. Dieser Conto 
bildet einen Bestandteil der IahreZrechnung des Lehrmittel-
Verlages. Die Bezüge der einzelnen Verwaltungen, resp, die 
Abgabe von Materialien an solche, sind genau derjenigen 
Verwaltung zur Last zu schreiben, welche die Bezüge ge-
macht hat. 

8 4. 
Die Verwaltung des Lehrmittelverlages stellt feweilen 

am Schlüsse eines Semesters (30. Juni und 31. Dezember) 
an jede einzelne Bezugsstelle, z. V. Obergericht, Staatskanzlei, 
Biandassekuianzverwaltung, ErziehungZdepaitement, Justiz-
département K. K., die ihr zukommende Rechnung über be-
zogene Materialien und zwar detailliert mit Angabe des Be-
zugsdawms, des Quantums, der Gattung und des Einheitspreises. 
Diese Rechnungen weiden von der betreffenden Verwaltung 
geprüft, von deren Chef visiert und vom Finanzdepartement 
zur Zahlung angewiesen (§ 7 des Reglements über das 
Rechnungswesen). 
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s 5. 
Die Abgabe von Vureaumaterial, welcher Art es sei, 

hat nur gegen Vorweis eines Bezugsscheines zu geschehen. 
Zur Ausstellung solcher Bezugsscheine sind nur die Staats-
und die Obergerichtskanzlei befugt. Wer irgend welche An-
schaffung zu machen hat, hat sich von diesen Kanzleien einen 
solchen Bezugsschein zu verschaffen und zwar die admini-
strativen Verwaltungen durch die Staatskanzlei, und die Ge-
richtsbehölden durch die Obergerichtskanzlei. 

§ 6. 
Die Staats- und die Obergerichtskanzlei haben Souchen-

bûcher zu führen mit fortlaufenden Souchennummern, in 
welche alle Vezugsverlangen einzutragen sind und zwar gleich-
lautend auf dem verbleibenden Talon und auf dem abzu-
trennenden Bezugsscheine. 

Das Finanzdepartement wird keine Rechnungen für 
Bureaumaterialien zur Zahlung anweisen, die nicht durch solche 
Bezugsscheine belegt sind. 

Die Verwaltung des Lehimittelverlages hat die Bezugs-
scheine geordnet aufzubewahren und dieselben als Belege 
seinen Rechnungen an die Kanzleien beizufügen unter Hinweis 
auf die Bezugsscheinnummer bei jedem einzelnen Posten. 

s 8. 
Es ist dahin zu wirken, daß möglichst alle Staats-

anstalten ihren Bedarf an Vureaumaterial auf vorbezeichnete 
Weise vom Lehrmittelverlag beziehen. Wenn nötig, sind be-
sondere Réglemente zu erlassen. 

8 9. 
Allfällige Anstände entscheidet das Departement des Er-

ziehungswesens. 
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8 10. 
Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem 1. Januar 1893 

in Kraft. 
Mi t diesem Tage gehen die Mateiialbestande der Staats-

kanzlei und der Obergerichtskanzlei, sowie des Departements 
des Gemeindewesens an den Lehrmiüelverlag über. Die 
Uebergabe geschieht unter Aufsicht der betreffenden Kanzlei-
vorstände. 

8 11. 
Gegenwärtiges Regulativ ist in Urschrift ins Staatsarchiv 

niederzulegen, in die Sammlung der Verordnungen aufzu-
nehmen und dem Departement für sich und zu Handen der 
ihm unterstellten Verwaltungen, dem Obergerichte und der 
Verwaltung des Lehrmittelverlages mitzuteilen. 

Kbänöeeung und Ergänzung 
des 

Regulativs betr. die Verwaltung der 
Vureaumaterialien fiir die kantonalen Ver-
wallungs- und Gerichtsbehörden, vom 

12. Dezember 1892. 
Vom 11. Januar 1895. 

(Reg. Verord. VII. Bd. S. 320.) 

Der Regierungsrat des Kantons Luzern, 
I n teilweiser Mänderung und Ergänzung des Regulativs 

betr. die Verwaltung der Vureaumaterialien für die tan-
tonalen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vom 12. De-
zember 1892; 
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Auf Antrag des Departements des Erziehungswesens, 

beschließt: 

1. Die Regierungslanzleien haben fürderhin ihre samt-
lichen Vureaumaterialien ausschließlich vom kantonalen Lehr-
mittelverlag zu beziehen. Vureaumaterialien, die im Lehr-
mittelveilag nicht vorhanden sein sollten, sind ieweilen durch 
letzteren zu beschassen. 

2. Die Vureaumaterialien dürfen vom Lehrmitttelveilag 
nur auf Grund von Bestellscheinen abgegeben werden, welche 
die Unterschrift eines D e p a r t e m e n t s v o r s t e h e r s tragen. 
Andere Bestellungen sind zurüäzuweisen. 

3. Rechnungen für Vureaumaterialien, deren Vezug 
nicht nach obstehenden Vorschriften erfolgt, sind nicht zur 
Zahlung anzuweisen. 

4. Gegenwärtiger Beschluß ist, den sämtlichen Départe-
menten, der Staatskanzlei, der Archiv- und Rechnungskanzlei, 
sowie der Verwaltung des kantonalen Lehrmittelverlages mit-
zuteilen und in die Sammlung der Verordnungen des Re-
gierungsrates aufzunehmen. 

Keglemenl 
für die 

Kunstgewerbeschule in Tuzern. 
Vom 27. Vept./9. Oktober 1893. 

(Reg. Verord. VII. Bd. S. 210.) 

Der Negierungsral des Kantons Luzern, 
I n Revision des Réglementes für die kantonale Kunst-

gewerbeschule dahier vom 7. April 1877, 
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Auf den Vorschlag des LrziehungsiateZ, 

beschließt: 

§ 1. 
Zweck der Anstalt. 

Die kantonale Kunstgewerbeschule in Luzern hat den dop-
pelten Zweck, einerseits befähigte Jünglinge für das Kunst-
Handwerk heranzubilden, und andererseits durch Sammlungen, 
Ausstellungen und andere zu Gebote stehende zweckmäßige 
Mittel das Interesse für das Kunstgewerbe anzuregen und 
zu fördern. 

s 2. 

Abteilungen. 
Die Kunftgewerbeschule besteht aus sechs Abteilungen mit 

folgenden Lehrgegenständen: 

A. A b t e i l u n g für Zeichnen. 
Unterweisungen und Uebungen, welche zur Vorbereitung 

für den Eintritt in eine der nachfolgenden Abteilungen dienen. 

B. A b t e i l u n g für d e k o r a t i v e M a l e r e i . 
Unterricht im Malen mit Leim-, Tempera- und Oelfarben, 

sowie Aquarellmalerei. 

C. A b t e i l u n g f ü r G l a s m a l e r e i . 

Unterweisung in Kabinett- und Kirchenscheibenmalerei. 

D. A b t e i l u n g f ü r M o d e l l i e r e n und S k u l p t u r . 

Unterweisung und Uebung im Modellieren in Ton und 
Wachs; Slulptuiarbeiten in Gips, Holz und Stein; Punktieren. 

E. A b t e i l u n g für S c h m i e d e a r b e i t e n . 
Uebungen in Ausführung von Metallarbetten; getriebene 

Arbeiten; Ciselieren; Netzen. 
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F. F r e i k u r s e . 

Uebungen im Zeichnen und Modellieren. 
Außerdem weiden für sämtliche Schüler aller Abteilungen 

theoretische und kunstgeschichtliche Vorträge über Kunstgewerbe, 
ferner über Geometrie und Architektur angeordnet. 

Die nähere Organisation des Unterrichtes wird einem 
vom Erziehungsrate zu erlassenden Lehrplane vorbehalten. 

§ 3. 

Lehrer. 

Jeder Abteilung der Schule steht ein vom Regierungs-
rate gewählter Fachlehrer vor; es kann jedoch einem und 
demselben Lehrer die Leitung mehrerer Abteilungen über-
tragen werden. Allfällig nötige Hilfslehrer weiden, innert 
den Schranken des vom Großen Rate bewilligten Kredites, 
vom Erziehungsrate angestellt. 

Dem Fachlehrer liegen außer der Leitung des Unter-
lichtes ob: 

a. Verwaltung und Kontrolle über Eingang, Ausgang 
und Bestand der den Schülern gratis abzugebenden Uten-
silien und Materialien. 

b. Verwaltung und Kontrolle über Eingang, Ausgang 
und Bestand von Werkzeugen, Vorlagen, Modellen it., welche 
der betreffenden Abteilung gehören. 

c. Verwaltung und Kontrolle über Eingang, Ausgang 
und Bestand an solchen Rohmaterialien, welche gegen so-
fortige oder spätere Rückvergütung den Schülern oder einer 
Gruppe von Schülern für auszuführende Arbeiten abgeliefert 
weiden. 

d. Erreichung von Vorschlägen für Anschaffung von 
Vorlagen, Modellen u. s. w. Kleinere dringende Anschaffungen 
kann er bis zum Gesamtbetrage von jährlich 20 Fr. von sich 
aus besorgen. 

Die unter litt.- a—c genannten Verwaltungsrechnungen 
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Und Inventarien sind gesondert zu sichren, nach Formularien 
und Anweisung des Präsidenten der Aufsichtskommission, und 
unterliegen jederzeit seiner Einsicht und Kontrolle. 

8 4. 

Der Direktor. 

Der Liziehungsrat wählt aus der Mitte der Lehrerschaft 
der Schule den Direktor. Derselbe bezieht für seine Funk-
tionen ein angemessenes Honorar. Ihin kommen folgende 
Obliegenheiten zu: 

a. Unmittelbare Leitung der Schule und Vertretung 
derselben nach außen. 

b. Entgegennahme der Anmeldungen der Schüler; Einzug 
der Eintrittsgelder, die er nachher an den Präsidenten der 
AufsichtZkommission abzugeben hat; Führung des Schülerver-
zeichnisses mit vollständiger Angabe des Namens, des Heimat-
und Wohnorts, des Geburtsdatums, Namen der Eltern, des 
letzten Schulortes und des Kostgebeis. Nach Eröffnung eines 
Iahreskulses reicht er jeweilen dem Präsidenten der Auf-
sichtskommission ein Verzeichnis sämtlicher für die einzelnen 
Abteilungen angemeldeten Schüler, sowie allfällige Abände-
rungsvorschläge des Stundenplanes ein. 

c. Ausstellung der Quaitalberichte und Schulzeugnisse. 
d. Einberufung und Leitung der Konferenzen des Lehrer-

Vereins. 
e. Er wohnt den Sitzungen der Aufsichtskommission mit 

beratender Stimme bei. 
f. Er ist Konservator der Sammlungen der Schule und 

führt darüber genaue Kontrolle, sowie ein Verzeichnis über 
allfällige Schenkungen, welches er von Zeit zu Zeit der Auf-
sichtskommission vorlegt. 

Er hat, bis auf einen Iahresbetrag von fünfzig Franken, 
das Recht, dringende Anschaffungen und Reparaturen von 
Lehrmitteln, unter Anzeige und Rechnungsstellung an den 
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Präsidenten der Aufsichtslommission von sich aus zu besorgen; 
im übrigen ist die vorherige Genehmigung der Aufsichts-
lommission erforderlich. 

g. Er nimmt allfällige ArbeitZaufträge und Bestellungen 
entgegen, welche von der Schule als solcher ausgeführt weiden 
sollen, er macht die Kostenberechnungen, leitet im Einver-
nehmen mit dem Präsidenten der Aufsichtslommission die be-
züglichen Abmachungen, schließt unter Vorbehalt der Geneh-
migung der Aufsichtslommission die Verlaufe und Accorde ab 
und macht der Aufsichtslommission Vorschläge über die Ver-
wendung der betreffenden Erträgnisse. (Sieh § 15.) 

h. Er erstattet gegen Ende des Schuljahres dem Präsi-
deuten der Aufsichtslommission behufs ganzer oder teilweisei 
Veröffentlichung im Jahresberichte der höhern Lehranstalt 
und zu Handen des Erziehungsrates Bericht über den Stand 
und die Leistungen der Schule. 

8 5. 
Uebernahme von Prtvatarbeiten. 

Dem Direktor und den Lehrern ist nur soweit gestattet, 
auf eigene Rechnung Arbeiten zu übernehmen, als die Schule 
nicht darunter leidet. 

8 6. 
Der Telzrerverein. 

Die sämtlichen Lehrer der Schule bilden den Lehrer-
verein, dessen Präsident der Direktor ist; im übrigen konsti-
tuiert sich derselbe von sich aus. Cr versammelt sich ordent-
licher Weise jeweilen binnen 4—6 Wochen nach Anfang eines 
Kurses und gegen Ende eines Semesters, überdies so oft, als 
es das Interesse der Schule erfordert. 

° Dem Lehierverein steht zu: der Entscheid über Aufnahme 
der Schüler, die Begutachtung zu Handen der Aufsichtslom
mission betreffend Wegweisung von solchen, die Bestimmung 
der Eensmnoten für die Zeugnisse, der Vorschlag für Zutei-
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lung von Stipendien, Beratung aller vorgelegten oder im 
Schoße des Lehrervereins aufgeworfenen Fragen über Ange-
legenheiten, welche das Interesse und Gedeihen der Schule 
betreffen. 

8 7. 

Die AufstchtsKommissw», 

Der Erziehungsrat wählt die aus drei bis fünf Mit-
gliedern bestehende Aufsichtskommission und bezeichnet aus 
deren Mitte den Präsidenten; im übrigen konstituiert sich die 
AufsichtZkommission selber. Dieselbe versammelt sich auf Ein-
ladung des Präsidenten ordentlicherweise nach Eröffnung eines 
Kurses und dann jeweilen jeden zweiten Monat; außerordent-
licherweise so oft es das Interesse der Schule erfordert. Ihre 
Obliegenheiten sind: 

a. Sie überwacht die Schule. 
b. Sie genehmigt den vom Direktor ihr vorzulegenden 

Stundenplan. 
c. Sie entscheidet auf den Vorschlag des Direktors über 

alle Anschaffungen innerhalb des Budgets der Schule, welche 
die Kompetenzen der einzelnen Lehrer und des Direktors über-
schreiten, und macht dem Liziehungsrat Vorschläge über all-
fällige Aenderungen des Budgets. 

d. Sie hat das Recht, auf Gutachten des üehrervereins 
Schüler von der Anstalt wegzuweisen. Immerhin steht den 
ordentlichen Schülern das Rekursrecht an den Erziehungsrat zu. 

6. Sie entscheidet über die Genehmigung der vom Di-
rektor abgeschlossenen Verkäufe von Schüleiarbeiten, sowie über 
Abmachungen und Verträge betreffend Uebernahme von 
Accordarbeiten durch die Schule und über die Verwendung 
der Erträgnisse derselben. 

f. Sie begutachtet die Zuteilung von Stipendien. 
g. Sie prüft und begutachtet die von ihrem Präsidenten 

vorzulegenden Iahresrechnungen und Inventarien der Schule, 
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sowie alle die Schule betreffenden Angelegenheiten und Fragen, 
deren Entscheid den Oberbehörden anheimsteht. 

s 8. 

Der Präsident der AufstchtsKommWon, 

Dem, Präsidenten der AufsichtZlommisson kommen fol-
gende besondere Funktionen zu, für welche er eine ange-
messene Entschädigung bezieht: 

a. Er widmet sowohl durch öftere Schulbesuche als auch 
sonst dem Unterrichte und überhaupt dem ganzen AnstaltZ-
betriebe eine möglichst einläßliche Aufmerksamkeit und steht 
den Lehrern in allem beratend zur Seite. 

b. Er ist der Verwalter und Kassier der ganzen Schule. 
AIs solcher vermittelt er alle Einnahmen und Ausgaben und 
führt darüber fortlaufende Rechnung; er kontrolliert und er-
gänzt die Schulinventarien der einzelnen Abteilungen und 
der ganzen Schule; er fertigt die Iahresrechnung der Schule 
aus und reicht sie nach vorheriger Prüfung durch die Auf-
sichtskommission nebst einem Berichte über die Schule dem 
Erziehungsrate ein. 

§ 9. 

Aufnahme der Schüler. 

Die Einschreibung für die Kunstg'ewerbeschule findet je-
weilen anfangs Oktober, auf erfolgte Ausschreibung, beim 
Direktor statt. 

Ueber die definitive Aufnahme entscheidet jewellen bis 
in längstens 6 Wochen nach Schulbeginn auf das Gutachten 
des betreffenden Fachlehrers der Lehierverein. Dieselbe wird 
nur solchen gestattet, welche sich über eine genügende Vor-
bildung ausweisen. Schüler der hühern Lehranstalt können 
die Schule als Hospitanten besuchen. 

Hospitanten und Freischüler haben bei der Einschreibung 
die Zahl der zu besuchenden Stunden anzugeben. 
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8 10. 

Schulgeld. 
Jeder Schüler und Hospitant hat zu Handen der Schule 

ein Schulgeld zu entrichten und zwar beträgt dasselbe für 
Schüler der 

a. Abteilung für Zeichnen 5 Fr. 
b. Abteilung für dekorative Malerei, Glas-

malerei, Modellieren und Skulptur . . . . 20 „ 
c. Abteilung für Metallarbeiten 2 „ 
d. Freischule für Zeichnen . . . . . 2 „ 
e. „ „ Modellieren . . . . 4 „ 
I n den Abteilungen d und c ist bei der Einschreibung 

wenigstens die Hälfte der Xaxt zu bezahlen, der Rest spä-
testens bei Beginn des zweiten Semesters; die übrigen Ab-
teilungen haben gleich anfangs das ganze Schulgeld zu ent-
richten. 

Dürftigen Schülern kann die Aufsichtskommission auf 
den Vorschlag des Lehrervereins das Schulgeld ganz oder 
teilweise erlassen. 

Ordentliche Schüler der höhern Lehranstalt (§ 9) sind 
von der Entrichtung eines Schulgeldes bestell. 

§ 11. 
Unentgeltliche Leistungen der Schule. 

Die Schule liefert: 
a. der A b t e i l u n g für d e k o r a t i v e M a l e r e i : 

das nötige Rohmaterial; 
b. d e r A b t e i l u n g für G l a s m a l e r e i : das nötige 

Material für alle Arbeiten : Glas, Farben, Ehemikalien, Brenn-
Material, Blei, Zinn; 

c. d e r A b t e i l u n g für M o d e l l i e r e n und S k u l p 
t u r : Modellbretter, Schieferplatten, Staffeleien, Modellier-
stuhle, Gips, Ton, ferner Stein und Holz für die Uebungsstüäe; 

d. der A b t e i l u n g für S c h m i e d e a r b e i t e n : 
Material, Werkzeug, Kohlen. 
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Für jede angefertigte Arbeit ist der Wert des verwen-
deten Materials anzugeben und, sofern die Arbeit nicht im 
Besitze der Schule verbleibt, der letztein zu vergüten. 

Weiden Schüler zu Privatarbeiten (§ 5) beigezogen, so 
dürfen hiefür leine Materialien der Schule verwendet werden. 

§ 12. 
Schulzeit. 

Der Unterricht für ordentliche Schüler dauert von An-
fang Oktober bis Ende Juli. 

Der Freikurs dauert von Anfang Oktober bis Ostern. 
Die Fachlehrer sind befugt, den Schülern auch während 

der Ferien den Zutriü zu den Unteirichtslokalen zeitweise zu 
gestatten, aber nur unter Aufsicht. 

Der Unterricht für die ordentlichen Schüler dauert an 
Werktagen in der Regel am Vormittag von 8—12 Uhr, am 
Nachmittag von 2—V26 Uhr; für die Freischüler an vier 
Werktagen abends von 1/28—1/210 Uhr. 

§ 13. 

Stipendien. 

Der Regierungsrat kann auf Vorschlag des Crziehungs-
rates fleißigen und begabten ärmexn Schülern aus den hiefür 
zu Gebote stehenden Mitteln (Kredit des Großen Rates, Stif-
tungen ÎC.) Stipendien verabfolgen. 

8 14. 
Sammlungen. 

Es wird von den Behörden alljährlich ein Kredit ge-
währt für Schaffung und Aeuffnung einer Sammlung von 
Mustern älterer oder neuerer kunstgewerblicher Gegenstände. 
Direktor und Aufsichtskommission lassen sich die Vermehrung 
und Bereicherung dieser Sammlung möglichst angelegen sein. 

Die Sammlungen sind wenigstens einmal in der Woche 
zu bestimmter Zeit den Interessenten aus dem Gewerbe- und 
Handwerkerstände zugänglich zu machen. 
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§ 15. 

Verwertung der Schülerarbeiten. 

Die Arbeiten der Schüler sind Eigentum der Schule; 
doch können dem Schüler einzelne Stücke gegen Entschädigung 
des Rohmaterials und der Abnutzung an Werkzeugen als 
Eigentum abgetreten weiden. 

Die Schülerarbeiten können mit Genehmigung des Prä-
fidenten der Aufsichtskommission verwertet werden. Aus dem 
Erlös ist vorab der Schule das Rohmaterial zu vergüten; 
sodann kann auch eine Entschädigung an den Verfertiger ver-
abieicht werden. Der Rest ist an den Präsidenten der Auf-
fichtskommission abzuliefern. 

Aus dem Ertrage der von der Schule angefeileten Ar-
beiten (§ 4 litt, g) kann ein Teil den beteiligten Schülern 
zugewendet werden, das Uebrige fällt in die Schullasse. 

8 16. 
Schulausstellung. 

Am Schlüsse eines Schuljahres findet in der Regel eine 
öffentliche Ausstellung der Arbeiten sämtlicher Abteilungen 
der Schule statt. 

§ 17. 

Zeugnisse. 

Ieweilen zu Weihnachten und zu Ostern erteilt der Di» 
«ktor den Schülern zu Handen der Eltern oder deren Stell-
Vertreter auf Grund der Eensur des Lehieroereins Bericht 
über Fleiß, Fortschritt und Aufführung. 

Am Schlüsse des Iahreskurses wird ein Gesamtzeugnis 
über Fleiß, Fortschritt und Aufführung ausgestellt. 

Alle diese Zeugnisse werden nach erziehungsrätlich ge-
nehmigten Formularien ausgefertigt. 

Nur der Direktor hat die Befugnis, Schulzeugnisse irgend 
welcher Art auszustellen. 

7 
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s 18 

Disrtplwarreglement. 

1. Den Schülem der Kunstgewerbeschule wird ein an-
ständiges gesittetes Betragen sowohl innerhalb, als außerhalb 
der Anstalt, regelmäßiger Schulbesuch, Reinhaltung der Ar
beitsräume, Schonung der in denselben befindlichen tunstge-
werblichen Gegenstände, Gipsabgüsse, Vorlagen, Werkzeuge, 
Utensilien und Mobilien, sowie die Befolgung der vom Di-
rektoi oder von den Lehrern gegebenen Weisungen zur Pflicht 
gemacht. 

2. LZ ist den Schülern untersagt, in den Unterrichts-
lokalen zu rauchen, ohne Erlaubnis des betreffenden Lehrers 
das Lokal einer andern Abteilung zu betreten oder einen 
Gegenstand aus einem Arbeitslokale in ein anderes, oder gar 
aus den Räumen der Anstalt wegzunehmen. 

3. Wer aus Mutwillen oder Unuorsichtiglett irgend 
einen der Schule angehörenden Gegenstand beschädigt, hat 
die Wiederherstellungs- oder Ankaufskoften zu bezahlen oder 
einen angemessenen Schadenersatz, wie derselbe von den Lehrern 
und der Aufsichtskommission festgestellt wird, zu leisten. Sollte 
der Urheber der Beschädigung nicht zu ermitteln sein, so 
haften sämtliche anwesende Schüler für den Schaden und haben 
die auf sie fallende Kostenquote ohne Säumnis zu bezahlen. 

4. Vorlagen und Fachschriften (ausgenommen Hand-
Zeichnungen oder sonst seltene Blätter, Photographien und 
kostbare Werke) können auf bestimmte Zeit ausgeliehen wer-
den. Der Direktor führt darüber Kontrolle. 

Gipsabgüsse und kunstgewerbliche Gegenstände dürfen 
unter keinen Bedingungen ausgeliehen werden. 

5. Ein allfälliger Austritt aus der Schule während eines 
Iahreskurses ist dem Direktor schriftlich anzuzeigen, ebenso 
ist ihm von jeder Wohnungsänderung Mitteilung zu machen. 

Ein im Laufe des Schuljahres Austretender hat kein 
Anrecht auf Rückvergütung des Schulgeldes. 
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ß. Wer den disciplmäien Volschliften zuwiderhandtU 
«der sich anhaltende Trägheit zu Schulden kommen läßt, kann 
von der Schule ausgeschlossen weiden. 

7. Die disciplinären Vorschriften finden in gleicher Weise 
auf permanente Schüler, Hospitanten und Freischüler An-
wendung. 

Bei der (Einschreibung ist jedem Neueintretenden ein Ncem-
plar dieses Disciplinarreglementes zuzustellen. 

§ 19. 
Vorstehendes Reglement, das in die Sammlung der 

Verordnungen und Weisungen aufzunehmen ist, tritt auf den 
1. Januar 1894 in Kraft. Mit dem Criasse von allfallig 
nötigen Uebelgangsbestimmungen ist der Erziehungsrat be» 
auftragt. 

Veglemenl 
betreffend 

die Unfallkasse der kantonalen 
Kunstgewerbeschule. 

Vom 19, November 1894. 

(Reg. Verord. VII. Bd. S. 309.) 

Der Kegierungsrat des Kantuns Luzern, 

Mit Hinsicht auf seinen bezüglichen Beschluß vom 
22. Januar 1894, 

Auf den Vorschlag des Erziehungsrates, 

v e r o r d n e t : 

§ 1. 
Um den Schülern der Kunstgewerbeschule für Betriebs-

Unfälle mangels einer Haftpflicht der Anstalt eine billige 
Entschädigung ausrichten zu können, wird eine Unfallskasse 
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'gegründet, deren Verwalwng dem Erziehungsrate unter» 
stellt ist. 

§ 2. 
Der daherige Fond wird aus den jährlichen Staats-

zuschüssm und allfälligen weiteren Einnahmen (Schenkungen) 
gebildet und bei der Kantonalbank zinstragend angelegt. 

s 3. 
Auf Vergütung aus besagter Kasse haben lediglich die 

Schüler der Kunstgewerbeschule Anspruch und zwar nur für 
solche Unfälle, die ihnen im Betriebe der Schule zustoßen 
und von größerem Belang sind. 

Wenn die Schüler für allfällige Privataibeiten der 
Lehrer in Anspruch genommen weiden, so sind die letztern 
verpflichtet, jene für die Dauer der betreffenden Arbeiten auf , 
eigene Kosten gegen Unfall zu versichern, sofern dies nicht 
von feiten des Auftraggebers geschieht. 

Wenn die Schule als solche Arbeitsaufträge übernimmt 
(§ 4 litt, g des Reglements vom 9. Oktober 1893), so ist 
in den.Vertrag mit dem Auftraggeber eine Bestimmung auf-
zunehmen, daß letzterer die Schüler zu versichern habe. 

§ 4., 
Die Höhe der Entschädigung richtet sich: 

a. Nach dem Stand der Kasse mit Rücksichtnahme auf ihr 
Risiko für die Zukunft; 

d. nach der Höhe der Heilungslosten; 
c. nach der Schwere des Unfalls und den daraus er« 

wachsenden dauernden Nachteilen; 
d. nach den ökonomischen und übrigen in Betracht fallenden 

Verhältnissen des Betroffenen. 
Hat ein Unfall den Tod des Betroffenen zur Folge, 

so wird eine Entschädigung nur an die Eltern bezahlt; sonst 
werden nur Arzt- und Begräbniskosten vergütet. 

I n keinem Falle überschreitet der Gesamtbetrag der 
Entschädigungen den Betrag von 1500 Fr. 
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.;.".' Die Entschädigung wird nur in Form der Kapital-
Abfindung geleistet; Renten sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

§ 5 . • : . , • •: , ' 

Ueber die Berechtigung und den Umfang der Lnt-
Schädigungen entscheidet auf Gutachten und Antrag der 
NufsichtZkommission der Erziehungsrat, gegen dessen Entscheid 
innert zehn Tagen an den Regierungsrat rekurriert werden 
kann. 

8 6. , 

Wenn ein Unfall sich ereignet, ist unverzüglich dem 
Präsidenten der Aufsichtskommission zu Handen der letzteren 
Kenntnis zu geben. Unfälle, die nicht innerhalb der Frist 
von zehn Tagen angemeldet werden, verlieren jeden Anspruch 
auf Entschädigung. 

s ?. 
Auf erfolgte Anzeige eines Unfalles holt die Aufsichts-

kommission über die Bedeutung des Falles und die er-
forderlichen Kurmahregeln ein ärztliches Zeugnis ein und 
ordnet, soweit sie es für nötig und zweckmäßig erachtet, das 
geeignet Erscheinende bezüglich ärztlicher Behandlung, Ver-
pflegung ic. an. 

§ 8. 

Die endgültige Zuerkennung einer Entschädigung kann 
auf die Dauer eines Jahres hinausgeschoben werden, insofern 
dies der Erziehungsrat als angezeigt erachtet. Inzwischen 
können Auszahlungen auf Rechnung der Entschädigung 
gemacht werden. 

s 9. 
Vorstehendes Reglement ist urschriftlich dem Erziehungs-

täte und abschriftlich 
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». dem Hrn. Rektor SB. Amberg zu Handm der NufsichtL-
lommission, und 

b. dem Hm. Direktor S . Weingartner zu Handen der 
Lehrerschaft der Kunstgewerbeschule mitzuteilen. 



Der Erziehungsrat des Kantons Luzern, 
Mit Hinsicht auf die §§ 4, 23, 24, 27 und 185 des 

Erziehungsgesetzes von 1879/98, erläßt hiemit folgenden 

Lehrplan 
für die 

Primär-, Wiederholungs- und 
Rekrutenschulrn. 

A. Primarschulen. 
I. R e l i g i o n s u n t e r r i c h t . 

Für die Erteilung des Religionsunterrichtes forgen die 
Pfarrgeistlichen der betreffenden Konfession, wofür ihnen das 
Schullokal und durch den Stundenplan die nötige Zeit ein-
geräumt wird. Dieselben können solche Lehrer, welche sich 
hiezu bereit erklären, zur Aushilfe Herheiziehen. (§ 5 des 
Erziehungsgesetzes). 

Wenn nicht der Lehrer, sondern die Pfarrgeistlichkeit den 
Religionsunterricht erteilt, so sind die betreffenden Unterrichts-
stunden gleichwohl in den ordentlichen Stundenplan aufzu
nehmen. 

II. Sp rachun te r r i ch t . 

1. Klasse 

Einführung in die Schriftsprache. 

l. Mündliche Zprachübungen. 
a. Anschauen, richtiges Benennen (in der Einzahl und 

Mehrzahl) und Ordnen (nach verwandtschaftlichen Merkmalen) 
der Gegenstände in Schule, Haus und Umgebung. 

d. Betrachten, Beschreiben und Vergleichen der be-
lanntesten Gegenstände aus obgenanntem Anschauungskreise. 
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Dieselben weiden ober nicht nach einem bestimmten Schema 
besprochen. Das, was den Kindern am Gegenstande zuerst 
in die Sinne fällt, soll anderm vorangehen. Die Gegen-
stände sind in natura oder guter Abbildung vorzuweisen. 
Die Fragen sind stets an alle Schüler zu richten. :•••. • •..'-' 

c. Erzählungen, welche im Anschlüsse hieran zur Ver° 
anschaulichung sittlicher Eigenschaften dienen. — Der Lehrer 
soll gut vorerzählen, erklären und abfragen; die Kinder 
erzählen in der Mundart nach. Der Grundgedanke soll den 
Kindern, wenn möglich, im Gewände eines kleinen Spruch-
leins beigebracht werden. Einige Sprüchlein und kleiner« 
Gedichte sollen auswendig gelernt und frei vorgetragen 
werden. 

d. Kenntnis der Hell- und Leiselaute; Unterscheidung 
der Dingwörter,- Dehnung und Schürfung; Übungen im 
Silbentrennen. 

2. Lesen. 

a. Vorübungen. 
Übungen des Ohres und der Tprachorgane, vorge-

sprochene und kurz erklärte VegriffZwärter rein lautiert nach-
sprechen, die Wörter in Silben, die Silben in Laute auf-
lösen und aus diesen Elementen das Ganze schnell und richtig 
zusammensetzen. — Einzelnes und chorweises Nachsprechen 
und Benennen des Lautes. - - Zuerst werden die Grunds 
Um- und Doppellaute und dann die Leiselaute als Nach-
und Vorlaute eingeübt. 

Diese Übungen dauern den ganzen Kurs hindurch. 
d. Lesen. 

1. Lesen der kleinen und großen Schreib- und Druck-
buchstaben in der Ordnung ihrer Schwierigkeit. 
Schreibleichtigkeit. •••.•..'•.."..; 

2. Anwendung und Übung derselben an Mortem, 
Sätzen und Leseftücken. Lesen von der Tafel und in der 
Fibel. . : , , . :.U: 
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Das Lesen geschehe l a n g s a m , die einzelnen Läute 
auseinander haltend, nicht getrennt, r e in lautiert. 

3. schreiben, 
a. Vorübungen. 

Vorübungen des Auges und der Hand zur Befähigung 
der Schüler, die Formelemente mittelst wirklicher Anschauung 
richtig aufzufassen, sicher darzustellen und zu verbinden. 
Sie bestehen: 

1. I n der Kenntnis von rechts, links, oben, unten ic. 
2. I m Halten der Tafel, der Hand und des Griffels 

(Bleistift, Feder). 
3. I m Zeichnen von Punkten, Ziehen von wag- und 

senkrechten und schiefen Linien- Verbinden derselben zu 
Winkeln; Licht- und Schattenstriche. 

4. I m Einüben der krummen Linien zur Bildung von 
Buchstaben. Auffassen der Formelemente an geeigneten 
Gegenständen und Darstellen auf Wand- und Schiefertafel 
(Papier), Besprechen, Nachmachen im Takte in der Luft, auf 
Wand- und Schiefertafel (Papier) ; Korrektur. 

b. Schreiben. 
1. Schreiben der kleinen und groszen Buchstaben des 

Alphabets. — 'Zuerst Vormachen der Formelemente, dann 
der Buchstaben; Besprechen, Nachbilden in der Luft und 
auf der Wand- und Schiefertafel (Papier). 

2. Schreiben der Namen von Dingen in der Ein- und 
Mehrzahl.,' Bilden von kurzen Sätzen. Schreiben diktierter 
Wörter und kleiner Sätze. 

3. Abschreiben (überwachen, nicht abmalen). 
4. Zifferschreiben von 1—20. 
5. Umsetzen der Druckschrift in die Schreibschrift. 
Die Buchstaben werden einzeln vorgeführt, vorgeschrieben, 

die geschriebenen mit den gedruckten verglichen, dann umgesetzt. 
Für die Form der Buchstaben sind die Vorschriften in 

den obligatorischen Lehrmitteln matzgebend. Es kann auch 
auf P a p i e r geschrieben werden. . ; 
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Beim Schreiben soll auf eine lichtige Körperhaltung^ 
auf eine richtige Haltung der Hand und des Griffels (Bleistift,, 
Feder) gedrungen werden. Dieses gilt für alle Klassen. 

2. Klasse 

Vorherrschende Anwendung der Schriftsprache. 

1. Mündliche Sprachübungen. 

a. und d. wie in der eisten Klasse, jedoch mit etwelcher 
Erweiterung. Einübung und Anwendung aller Grundformen 
des einfachen Satzes; Übung des erweiterten Satzes. An-
wendung des letztern bei der Besprechung einzelner Gegenstände. 

c. Rein lautiertes Nacherzählen behandelter Erzählungen; 
Repetieren kleiner Sprüche und Gedichte. 

d. Kenntnis der Buchstabennamen (Buchstabieren ist 
gelegentlich zu üben) ; Übungen im Trennen der Wörter, 
in Dehnung und Schürfung. 

e. Unterscheidung des Ding-, Geschlechts-, Eigenschafts-
und Tatwortes; Ein- und Mehrzahl. 

f. Besprechen und Erklären von 25—30 Musterstücken. 
Auszüge aus Erzählungen. 

2. Lesen. 

a. Lesen der im Anschauungsunterrichte behandelten 
Wörteigiuppen und der darüber gebildeten schriftlichen Ar-
bellen. 

d. Rein lautiertes Lesen von 25—30 Sprachmuster-
stücken, welche vorher mündlich behandelt worden sind. Sicheres, 
rein lautiertes Lesen ist anzustreben. 

c. Chorlesen zum Zwecke reinen Lautierens und sinn-
gemäßen Betonens. Der „Schul ton" ist z u , m e i d e n . 

3. Schreiben. • 

a. Schreiben der Namen jener Gegenstände, welche im 
Anschauungsunterrichte behandelt worden sind. Ein- und-
Mehrzahl. 
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b. Schreiben einfacher und zusammengezogener Sätze, 
welche in den formellen Sprachübungen behandelt worden 
lind. 

c. Schreiben nach Diktaten (viel zu üben). 
d. Beschreibungen im Umfange von 2—5 Fragen^ 

vorbereitet durch den Anschauungsunterricht. Schreiben ganz 
kurzer Erzählungen (nach Merkwörtern). 

Besondere Übungen im Schönschreiben. 

Vierlinierte Hefte. - - Arm-, Gelenk- und Fingerübungen 
begleiten das Schreiben der kleinen und großen Buchstaben 
der deutschen Kurrentschrift. — Vorschreiben auf der Wand-' 
tafel, Besprechen, Taktschreiben und Korrigieren. Anwenden 
in Silben und Wörtern. — Zifferschreiben 1—100. 

B e m e r k u n g : Von der zweiten Klasse an soll — mit guter 
schwarzer Tinte — vorherrschend auf Papier geschrieben werden. Die 
Lineatur entspreche derjenigen der Schönschreibhefte für die betreffende 
Klasse. Alle Eintragungen ins Heft (Blätter) sind zu datieren. Am 
Anfang und am Ende des Schuljahres soll jeder Schüler eine besondere 
Probeschrift anfertigen; die bezügl. Sammlung ist im Schularchio auf-
zubewahren. Die Führung sog. Reinhefte ist untersagt. Die Korreltur-
des Lehrers geschehe mit roter Tinte. 

3. Klasse. 

Die Schriftsprache ist von dieser Klasse an Schulsprache. 

1. Mündliche Snrachülnmgen. 

a. Eingehendere Besprechung von Gegenständen aus-
dem Umkreise der Gemeinde — Dorf, Straßen, Wiesen, 
Wald, Berg, Tal, Gewässer; Pflanzen und Tiere. Mensch-
liche Beschäftigungen und bezügliche Orte und Einrichtungen: 
Kirche, Schulhaus, Werkstätten, Mühlen, Sägemühlen, Fa-
briken «. Zusammenfassen der Urteile zu kleinern Beschrei-
bungen unter Anwendung des einfachen, des einfach erwei-
leiten, des zusammengezogenen und zusammengesetzten Satzes-
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zur Ausbildung eines sichern Sprachgefühls. Anwendung 
der Frageform. Eintönigkeit ist zu meiden. 

d. Aus der Heimatskunde kommen zur Behandlung: 
Die Himmelsgegenden, Grundplan des Schulhauses, dessen 
nächste Umgebung; Dorf, Dorfgelände, Talgelände, Verg-
abhänge, Vach, Gemeinde; Plan und Bevölkerung derselben, 
Beschäftigung der Bewohner. — Entsprechende Darstellung 
durch Zeichnung. — Zur Weckung und Belebung der Vater-
landsliebe weiden einige gute Geschichtsbilder aus der Vater-
.landsgeschichte (engern) vorerzählt und von den Schülern 
nacherzählt. 

c. Behandlung von 25—30 Sprachmusteistücken zur 
Förderung des richtigen Verhaltens der Kinder gegen Gott, 
die Mitmenschen — besonders die Eltern — und die Natur, 
sowie zur Bildung der Sprachkraft. Dieselben sollen gut 
vorerzählt, dann gut vorgelesen, nacherzählt, logisch betrachtet 
und gelesen weiden. 

d. Auswendiglernen und Vortragen von Sprüchen und 
kleinen Gedichten. Vortragen kleinerer Lesestüäe im Chor. 

e. Geläufiges Erzählen des Gelesenen. Zusammen-
fassen der Erzählung in einige Sätze. Es ist besonders auf 
richtiges, rein lautiertes Sprechen zu achten. 

f. Wiederholung der bisherigen sprachlichen Belehrungen. 
Trennung der Wörter; gelegentliche Buchstabierübungen; 
Dehnung und Schärfung; Anwendung der gebräuchlichsten 
Satzzeichen. Wiederholung der schon bekannten Wortarten, 
dazu das persönliche Fürwort. Kenntnis der drei Haupt« 
zeiten; Abwandlung des Tatwortes in denselben. Umbilden 
von Lesestücken in Hinsicht auf Person, Zahl und Zeit. 

g. Anfertigung kleiner Briefe und Nachbilden leichter -
Erzählungen. 

2. Lesen. 
». Richtiges, rein lautiertes, g e l ä u f i g e s Lesen der 

Wörter und Satzgruppen, wie auch der darüber gebildeten 
>Sätze. -
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b. Lesen einfacher Erzählungen in prosaischer und poe° 
tischn Form, sowie auch von Beschreibungen. 

c. Übungen im Ehorlesen. 

3. Schreiben. 

Übungen im Gedankenausdiucke. 
a. Schreiben der Grundformen des zusammengezogenen 

und zusammengesetzten Safes, vorbereitet durch den An-
schauungsunterricht. Erzähl- und Fragesatz, Ein- und Mehrzahl. 
— Schreiben zusammengesetzter Sätze. Der Inhalt ist aus 
den Anschauungsübungen und Sprachmusterstücken zu nehmen. 

d. Anfertigung von einfachen Beschreibungen, Verglei-
chungen, Umschreibungen im Anschlüsse an den Anschauungs-
unterricht, die Heimatstunde und den Lesestoff. Bei Be-
schreibungen ist die HeimatZkunde besonders zu berücksichtigen. 

c. Diktier- und Rechtschreibübungen. Schreiben von 
Wörtern mit gedehnten und geschärften Hell-Lauten. Schreiben 
der Ding-, Geschlechts-, Eigenschafts-, Tat- und persönlichen 
Fürwörter. Die Dingwörter lasse man mit dem Geschlechts-
worte, bisweilen auch mit einem beigefügten Eigenschafts-
worte, in den I. Fall Ein- und Mehrzahl setzen. 

d. Anfertigung kleiner Briefe, Wiedergabe von Erzäh-
lungen, Zusammenfassen des Inhaltes eines Lesestückes in 
wenige Sätze. 

Schönschreiben. 

Die deutsche Kurrentschrift auf vier Linien; arabische 
Ziffern. 

4. Klasse. 

1, Mündliche Sprachübungen. 

a. Anschauungsunterricht: Beschreiben und Besprechen 
von Pflanzen, Tieren und Mineralien. 

d. Behandlung von 25—30 teils prosaischen, teils 
poetischen Sprachmusterstücken (Erzählungen, Beschreibungen 
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und Briefe) zur Förderung allseitiger Bildung, wie auch 
Zur Veranschaulichung von verschiedenen Arten der Sprach-
darstellung. Bei der Behandlung ist auf richtiges Verständnis 
Zu dringen; Weitschweifigkeit, unnötige Erklärungen und De-
-finitionen sind jedoch zu vermeiden. 

c. Memorieren und Recitieren von prosaischen und 
Poetischen Musterstücken und von LiederteXten. 

d. Umbilden von Lesestücken nach Person, Zahl und Zeit. 
6. S p r a c h l e h r e . Dehnung, Schärfung, Grotzschreiben. 

Kenntnis des Geschlechts-, Ding-, Tat-, Eigenschafts- und 
persönlichen Fürwortes. Besondere Aufmerksamkeit ist dem 
Fürworte zur Verwendung in Briefen zu schenken (Du und 
Ih re , Eure; er, sie, Sie, Ihnen ic) . 

Der reine einfache Satz. Vorführen von Musterbei-
spielen, Aufsuchen in Lesestücken, Nachbilden. 

Hinweis auf Wortbildung und Zusammensetzung,- Ver-
wertung für Verständnis und Rechtschreibung. 

2. Lesen. 
Das Lesen besteht in fortgesetzten Übungen im richtigen, 

f e r t i g e n , deutlichen und sinngemäßen Lesen. Besondere 
Aufmerksamkeit ist dem Lesen der Gedichte zu schenken. 

3. Schreiben. 

Übungen im Gedankenausdrucke. 
Sie bestehen: 

a. I m Schreiben behandelter Satze. 
b . I m freien Wiedergeben behandelter Sprachstücke 

und in Besprechungen zur Förderung richtiger Schreibung 
und Zeichensetzung. 

c. I m Umbilden derselben nach Zahl, Geschlecht, Person 
und Zeit. 

d. I m Zusammenfassen des Inhaltes besprochener Lese-
stücke, wie auch im Umschreiben von Gedichten und Sprüchen. 

6. I m Nachbilden von Beschreibungen und Erzählungen 
nach gegebenem Schema und Musterstück. 
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f. I n Übungen im Vrieffchreiben; Postkarte. 
g. I n Rechtschreibübungen (Diktate). 

Schönschreiben. 
Deutsche Kurrentschrift. Hefte mit einer Linie (für Un-

geübtere mit 3 und 2 Linien). Finger-, Hand- und Arm-
Übungen begleiten immer noch das Schreiben der Buchstaben. 
Die arabischen Ziffern. 

5. Klasse. 
1. Mündliche Sprachübungen. 

a. Einläßliches Behandeln von 20—30 Sprachmuster-
stücken prosaischer und poetischer Form. Memorieren und Re-
citieren. Alle sprachlichen HauptgattuUgen finden ihre Ver-
tretung. Behandeln einiger Sprichwörter. 

b. S p r a c h l e h r e : Der erweiterte einfache und der zu-
sammengezogene Satz; die darin vorkommenden Wortarten 
(neu: besitzanzeigendes Fürwort, Mittelwort, Umstandswort, 
Vorwort und Bindewort) ; Deklinieren und Konjugieren 
(starke und schwache Form; Leideform). Belehrungen und 
Übungen betreffend die Orthographie und Zeichensetzung. 
Aus der Wortbildungslehre: die Ableitung. 

2. Leftn. 
Fortgesetzte Übungen im richtigen, fertigen und sinnge-

mähen Lesen. 

3. Schiriben. 
Übungen im Gedankenausdrucke. 
a. Wie auf der vorigen Stufe. Nachschreiben und Um-

bilden, sowie freies Niederschreiben von Lesestücken mit ge-
steigerten Anforderungen. Anfertigen von Erzählungen, Be-
fchreibungen und besonders von Briefen. Erzählung selbst-
erlebter Begebenheiten; Beschreibung von Vorgängen und 
Beschäftigungen des täglichen Lebens. 

b. Fortsetzung der Diktierübungen im Anschlüsse an die 
Aufsatzkorrektur. 



112 

Schönschieiben. 
a. Einübung der kleinen und großen Buchstaben der 

französischen Schrift in stufenweiser Folge (Hefte mit 4 
Linien), Anwendung in Wörtern. 

d. Fortgesetzte Übung in der deutschen Schrift (Recht-
schreiben). 

c. Schreiben der arabischen und römischen Ziffern. 

6. Klafsil. 
1. Mündliche Sprach Übungen. 

a. Behandlung von 20—30 Spiachmufteistücken zur 
Förderung des Denkvermögens und der Sprachbildung. Me-
morieren und Vortragen von Gedichten. 

b. Sprachlehre. Wiederholung; der zusammenge-
setzte Satz, mit besonderer Berücksichtigung der Interpunktion; 
der Anfühiungssatz; das rückbezügliche Fürwort. Analytische 
Übungen an behandelten Lesestücken zur Förderung der 
Sprachkenntnis und zur Befestigung der bisher behandelten 
Sprachformcn. Wortbildungslehre: Wurzel, Stamm- und 
Sprotzformen. Belehrungen und Übungen betreffend die 
Orthographie. 

c. Belehrung und Anleitung zur Anfertigung von (Se-
fchäftsaufsätzen (Quittung, Schuldschein, Bestellschein u. s. w.), 
zur Führung eines Haushaltungsbuches und zur Ausstellung 
von Rechnungen. Das Notwendigste über die Buchführung. 

2. Lesen. 
Volle Fertigkeit in der Aussprache und Betonung ist 

anzustreben. 
3. Schreiben. 

Übungen im Gedankenausdrucke. 
Fortgesetzte Übungen im Zusammenfassen des Inhaltes, 

im Umbilden und freien Niederschreiben von Lesestücken 
und von Besprechungen im Realunterrichte, im Anfertigen 
von Beschreibungen, Briefen, Inseraten und Geschäftsaufsätzen. 
Anfertigung einer kleinen Buchhaltung. 
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Schönschreiben. 
Die deutsche und französische Schrift (auf einer Linie), 

Iifferschreiben (arabische und römische) im Dienste des Recht-
schreibenL und der Anfertigung einer Buchhaltung- Übungen 
im Echnellschreiben. 

III. Rechnungsunterricht. 
1. Klaffe. 

Rechnen im Zahlenraume von 1—20. 
a. Anschauliches Auffassen der Zahlbegriffe 1—10. 

Veranschaulichung an wirklichen, leicht überschaubaren Ge-
genständen und entsprechende Darstellung der Zahlbegriffe 
durch verschiedene Realzeichen (Striche, Punkte, Nullen, 
Steinchen, Erbsen, Hölzchen). 

b. Die vier Operationen: Zusammenzählen, Abziehen, 
Vervielfachen und Messen; viele Übungen im Zerlegen,' 
Rechnen anschaulich, rein, mit benannten Zahlen und an 
praktischen Beispielen, mit Münzen, Maßen, Gewichten und 
mit Zeiteinteilung. Die schriftlichen Übungen mit Real-
zeichen und nach sicherer Linprägung der Zahlen mit Ziffern, 
jedoch nur rein und nach Art des Kopftechnens. 

c. Erweitern des Zahlenraumes von 1—20. Zu- und 
Abzählen. 

d. Einteilen des Meters in halbe und Decimeter, des 
Liters in halbe und Deciliter. Kenntnis des Frankens, Batzens 
und Rappens; Rechnen mit Paar. 

2. Klasse. 
Rechnen im Zahlenraume von 1—100. 
a. Anschauliches Auffassen der Zahlen; allmählicher 

Aufbau des Zahlenraumes bis 100. 
b. Die vier Operationen, nacheinander, mündlich und 

schriftlich. 
c. Zu- und Abzählen von ein- und zweistelligen Zahlen, 

mündlich und schriftlich (1—9), zuerst innerhalb des Zehners, 
dann über den Zehner; Vervielfachen und Messen mit den 

8 
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Grundzahlen (1—9). Das schriftliche Rechnen mit Real-
zeichen (nur so weit nötig) und Ziffern (rein) nach Art des 
Kopfrechnens. Benützung der Rechnungstafel für das Zu-
und Abzählen. Methode: Nach Operationen; Veranfchau-
lichungsmittel: Besonders der Iählrahmen. 

d. Vervielfachen und Te i l en im Umfange des kleinen 
Einmaleins. Sicheres Einüben des 1 x 1 und 1:1 bis 50. 
Die „Haltungszahlen". 

e. Kenntnis der Münzen; Einteilung des Meters in 
Decimeter und Centimeter, des Liters in Deciliter, des Jahres 
in Monate und Wochen, der Woche in Tage, des Tages in 
Stunden, der Stunde in Minuten. 

B e m e r k u n g : Das mündliche Rechnen soll auf dieser und jeder 
folgenden Stufe auf da« schriftliche Rechnen vorbereiten, 

8 . Klasse. 

Rechnen im Zahlenraume von 1—1000. 
a. Eweitern des Zahlenraumes von 1—1000, durch 

Hinzufügen, und Wegnehmen des 100, dann des 10 und 
des 1; letzteres bei Übergängen von einem Hundert in 
das andere. 

d. Sicheres und fertiges Einüben des kleinen Einmaleins 
und Einsineins; die „Haltungszahlen"; Fortsetzung des Ein-
maleins bis 12x12. 

c. Anschauliche Entwicklung der k, U, la. 
cl. Kopfrechnen, selbständig neben dem Zifferrechnen. 

Die vier Operationen nacheinander, dann auch mit einander 
verbunden. 

e. Schriftliches Rechnen, das nun eigentliches Ziffer-
rechnen ist; die vier Species. Die praktischen Beispiele sind 
nach Operationen zu ordnen. Resoloieren und Reduzieren. 

f. Kenntnis der Münzen, Maße (in, dm, cm, mm, 
km; 1, dl, dal und hl) und Gewichte (kg, g, q und t) 
unter Vorweisung derselben; die Papiermasze (Bogen, Lage, 
Ries, Balle) ; Dutzend und Gros; Zeiteinteilung; Zeitangabe 
der Uhr. 
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4. Klasse. 
Rechnen im unbegrenzten Iahlenraume. 
a. Anschauliches Auffassen der Zahlen. Erweitern des 

Iahlenraumes durch Hinzufügen von 1000, 100, 10 und 1 
Zu 1000. Übungen im Schreiben mehrstelliger Zahlen. 

d. Rechnen. Kopfrechnen im Dienste des Iiffeirechnens 
(jede n e u e A r t v o n A u f g a b e n w i r d m i t Kopf-
rechnen e i n g e l e i t e t ) . Iifferrechnen mit reinen Zahlen, 
festeres Einprägen der vier Species. Der Dreisatz in aus-
führlicher Form (mit Ansatz, Lösung und Beweis). Die 
praktischen Beispiele sind inhaltlich geordnet zu behandeln. 

c. Anschauliche Entwicklung der /3, k Und /12. 
d. Münzen, Maße, Gewichte und Zeiteinteilung. 
NB. Musteraufgaben sind von dieser blasse an mit Tinte in ein 

besondere« Heft einzutragen, 

5. Klasse. 
a. Einläßliche Wiederholung des Rechnens mit den 

vier Species. 
b. Darstellung des Decimalbruches. Reines und ange-

wandtes Rechnen mit Decimalbrüchen in allen vier Ope-
ration en. 

c. Anschauliches Rechnen mit gemeinen Brüchen: /2, 
/4, /s, ' la, le, ht, /12; /5, /10, /20. 

d. Dieisatziechnungen in ausführlicher Form. 
e. Behandlung der einfachen Zinsrechnung (Zins ge-

sucht). Anwendung der °/o auf andere Rechnungsarten. 
1 Fortgesetzte Übungen im Kopfrechnen. 
g. Raumlehre, in Verbindung mit dem geometrischen 

Zeichnen: Die gerade Linie, verschiedene Richtungen derselben; 
Messen,- Schätzen nach Augenmatz, mit Nachprüfung. Kennt-
nis der gesetzlichen (üblichsten) Längenmaße. Verjüngter Maß-
stab. Das Quadrat und Rechteck: Messen und Berechnen; 
Kenntnis und Anwendung der gesetzlichen (üblichen) Flächen-
maße. Abstecken der a und lia im Freien. 

NB. Die Zeichnungen und Aufgaben der Raumlehre sind in ein 
besondere« Heft einzutragen, 
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6. Klassy. 

a. Rechnen mit gemeinen Brüchen; Verwandlung der 
gemeinen Brüche /2, U, /5 und U in decimale Brüche und 
umgekehrt. 

d. Lösung vermischter praktischer Aufgaben; Zins- und 
Prozentrechnungen,- Dreisatzrechnungen, Vruchsatz; die ge-
bräuchlichsten bürgerlichen Rechnungsarten. 

c. Fortgesetzte Übung im Kopfrechnen. 
d. Raumlehre, in Verbindung mit dem geometrischen 

Zeichnen: Dreieck, unregelmäßiges Viereck, Kreislinie. Messen 
und Berechnen des Würfels und des Prismas. Kenntnis 
der gesetzlichen (üblichen) Körpermaße. Praktische Aufgaben. 

IV. V a t e r l a n d s k u n d e . 

4. fcfaflie. 

a. Erweiterung der Heimatskunde behufs Einführung in 
den eigentlichen geographischen Unterricht. 

b. Anleitung zum Verständnis der Karte. 
0. Beschreibung der politischen Gemeinde, der Kirchge-

meinde, des Gerichtskreises, des Amtes und des Kantons. 
d. Aus der Geschichte: Chronologisch geordnete Kultur-

und Geschichtsbilder aus der Schweizergeschichte, mit beson-
derer Rücksicht auf die traditionelle Erzählung über die Ent-
stehung der schweiz. Eidgenossenschaft. 

5. Klasse. 

1. Geographie, 

a. Der Kanton Luzern, Wiederholung und einläßlichere 
Behandlung. 

d. Beschreibung der Kantone Uli, Schwyz, Unterwalden, 
Zürich, GlaruL, Zug, Bern, Freiburg, Solothurn, Basel,, 
Echaffhausen und Appenzell. 

2. Geschichte. 

a. Chronologisch geordnete Bilder aus der Schweizer--
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geschichte von der Gründung der Eidgenossenschaft bis zur 
Reformation. 

d. Gelegentliche Belehrungen aus der Verfassungslunde 
über Gemeinde und Kanton. 

6. Klnssr. 

l. Grugraphie. 

a. Beschreibung der übrigen Kantone; die Schweiz; 
übersichtlich die Nachbarländer, 

b. Einiges über Gestalt und Bewegung der Erde; Ein-
teilung von Wasser und Land' die Einteilung der Erd-
oberfläche. 

c. Zeichnen von einfachen Kartenskizzen. 

2. Geschichte. 
a. Chronologisch geordnete Bilder aus der Schweizer-

geschichte von der Reformation bis auf die Gegenwart. 
b. Gelegentliche Belehrungen aus dem Gebiete der schwei-

zerischen Verfassungskunde, 
Methode beim Geschichtsunterrichte: Vorerzählen, Inhalts-

entwicklung, Lesen, Nacherzählen. Verständnis und Ein-
prägung ist zu fördern durch Bilder, Lieder, Dichtungen, 
sowie durch Benutzung des bezüglichen Stoffes zu schriftlichen 
Arbeiten. 

NB. Werden bei nicht getrennten Schulen die V. und VI. Klasse 
in der Vaterlandskunde zusammengezogen, so ist das eine Jahr der 
Stoff für die V., das andere Jahr derjenige für die VI, Klasse zu behandeln. 

V. N a t u r k u n d e . 
B e m e r k u n g : Der Unterricht in der Naturkunde fallt in der 

I., II., I II . und IV. Klasse mit dem Anschauungsunterrichte zusammen. 
Zweck diese« Unterrichtsfaches ist, das Interesse für die Natur und ihre 
Gegenstände zu wecken, die Sinne zu schärfen und an genaues Beobachten 
zu gewöhnen, den Geist zu befähigen, das (Erkannte auch im Leben zu 
verwerten. Auf dieser Stufe sind einheimische Gegenstände aus dem 
Pflanzen-, Tier- und Mineralreich anzuschauen, zu beobachten, zu be-
sprechen und nach ihrem Verhältnisse untereinander und zum Menschen 
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zu betrachten. Im Sommer sind vorherrschend Pflanzen und deren 
Leben in Behandlung zu ziehen, im 'Winter Tiere und Mineralien. 
Die Gegenstände sind in natura vorzuführen, — besonders auch bei Ellur-
sinnen — ; ist die« nicht möglich, wenigstens in guter Abbildung. Nei 
der Auswahl des Stoffes ist auf die örtlichen Verhältnisse Rücksicht zu 
nehmen. Die Lehrer jeden Schulnr te« haben bezügliche 
S a m m l u n g e n anzulegen und dieselben s te ts zu aufnen. 

5. Klaffe. 

a. Acker- und Gartenbau : Unsere Getreidealten, Kartoffel, 
Hülsenfrüchte, Gespinnstpflanzen ic. ; Wiesenbau: Wiesengräser 
und -Kräuter ' Tiere, welche diesen Pflanzen nützen oder 
schaden (Mäuse, Engerlinge, Maikäfer, Regenwurm, Katze, 
Mäusebussard IC. 

b. Einzelne Bewohner unserer Gewässer, einheimische 
Nutztiere (Haustiere, Hausuögel) und ihre Pflege. 

Die wichtigsten Nahrungsmittel und Getränke, 
Elementare Belehrungen über einige meteorologische Er-

scheinungen, z. V. Tau, Reif, Regen, Schnee, Quelle, Kreis-
lauf des Wassers. 

6. Klasse. 

a. Obstbau! Obstbäume, Sträucher und ihre Pflege; Sing-
vögel, Fledermäuse, Biene, Apfelblütenstecher, Ringelspinner K. 

Waldbau: Waldbäume und ihre Pflege, Sträucher (eß-
bare und giftige Beeren), einige nützliche und schädliche Tiere 
des Waldes. 

d. Einige Beschreibungen aus dem Mineralreich (Salz, 
Kalt. Steinkohle (Torf), Eisen. 

Elementare Belehrungen über einige physikalische Apparate 
(Barometer, Thermometer, Pumpe, Hebel ac). 

Allgemeine Gesundheitslehre; Ernährung. 
Bemerkung: Bei Gesamtschulen können die V, und VI. Klasse im 

Unterrichte vereinigt werden; dann wird da« eine Jahr das Pensum 
der V., das andere Jahr dasjenige der VI. Klasse behandelt. 
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VI. Z e i c h n e n . 

In der I. und II. Klasse steht das Zeichnen im Dienste des An-
(chouungsuntm'ichtes; erst von der III. Klasse an tritt es ols selbstän
dige« Fach auf. Von dieser Stufe an wird nur mehr auf Papier ge> 
Zeichnet. Die Hand ist zu richtiger Wiedergabe der durch da« Auge 
und den Verstand erfaßten Formen zu üben. Formenfinn und Geschmack 
sind zu bilden, und der Schüler ist au ezalte und richtige Arbeit zu 
gewöhnen. Winlel und V!as;stab sind entsprechend zu gebrauchen. I n 
der Regel wird Klassenunterricht erteilt. 

8. Klasse. 

Die gerade Linie in vertikaler und horizontaler Richtung, 
ihre Anwendung zu einfachen geradlinigen Figuren; Winkel, 
Viereck, Q u a d r a t ; Teilung der Linien. 

4. Klasse. 

Fortsetzung der geradlinigen Figuren; Zeichnen von 
geometrischen Randfiguren, laufenden und steigenden Vän-
dern, Mäandern K. mit Hilfe von Quadraten. Sparsames 
Schraffieren. 

3. Klasse. 

Das gleichseitige Dreieck, Sternfiguren, Sternbänder; der 
Kreis, Zusammensetzung von Zierformen; Vandfiguren aus 
Kreisen und Kreisteilen; Oval und Spirale. 

6. Klasse. 

Zeichnen von Rosetten auf Grundlage von gerad- und 
kreislinigen Netzen; Zeichnen stilisierter Vlatt- und Blüten-
formen; das einfache Ornament. 

VII. Gesang. 

I n der I. und I I . Klasse ist nach dem Gehör zu singen. Für den 
Unterricht im Eingen nach Noten diene da« obligatorische Lehrmittel, 
I n a l len Schulen hat der Notengesang mi t der I I I . Klasse 
zu beginnen und er ist in allen folgenden Klassen fortlaufend zu pflegen 
Gunter günstigen Verhältnissen kann schon in der I I , Klasse mit dem 
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Notensingen angefangen weiden). Neben dem Chorgesange ift zur 
Sicherung günstiger Chorleistungen auch der Einzelgesang zu berücksich-
tigen. Alle Übungen find in möglichster Tonieinheit auszuführen. 
Beim Studium der Lieder ist auf gute Teltausfprache ein stetes Augen-
merl zu richten. Zur Unterstützung des (befangunterrichtes lann sich 
der Lehrer eines guten Instrumentes (Violine, Harmonium oder Klavier) 
bedienen. — Ein gewisser Cyklus von Liedern ist durch fleißiges Üben 
und Repetieren zum geistigen Eigentum der Schüler zu machen. Mit 
dem Austritte aus der Schule sollen die Schüler folgende zwölf Volts» 
lieder mit vollständigem T«te auswendig fingen können: 

1. Üb' immer Treu und Redlichkeit. 
2. Goldne Abendsonne. 
3. Morgenrot, . 
4. Ich hatt' einen Kameraden, 
5. Von ferne sei herzlich gegrühet, 
6. So scheiden wir mit Sang und Klang. 
7. Rufst du mein Vaterland. 
8. Laue Lüfte fühl' ich weben, 
9. Laßt hören au« alter Zeit, 

10. Trittst im Morgenrot daher, 
11. Der Teil fei uns gepriesen. 
12. Wo Kraft und Mut. 

1. Klasse. 

Übungen der Schüler im Nachsingen der Töne von 
1 bis 5; stufen- und sprungweise Tonfolge. Weckung des 
Taktgefühls. Iweitakt mit Einheiten. Auswendiglernen einiger 
Liedchen über diesen Takt. Es sollen auch Übungen und 
Liedchen mit Auftakt beginnend zur Ausführung kommen. 

2. Klasse. 

Gehörübungen über 6 Töne, im Zwei- und Dreitakt 
mit Einheiten, auch mit Auftakt beginnend, in stufen- und 
sprungweiser Tonfolge. 

Taktieren zu den im 2- und 3-Takt geübten Liedern. 
Unterscheiden der gewonnenen Töne nach ihrem Abstände 

vom Haupttone. 
Um das fröhliche Kinderleben zu fördern, sollte eine 

Anzahl gut gewählter Spiellieder Verwendung finden. 
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8. Klassy. 

Gehörübungen über das rhythmische Messen im 3= und 

4-Takt, mit zwei und drei zusammengezogenen Einheiten, über 

das rhythmische Teilen (2 Einheiten auf 1 Schlag) im 2- und 

3-Takt. 

Übungen im Treffen und Unterscheiden des Tones im 

bisherigen Umfange. Ausführung auf verschiedener Tonhöhe 

zur Erweiterung des Stimmumfanges. Leseübungen. Fortge-

setztes Taktieren und Anwendung desselben auf allen folgenden 

Stufen. 

Die Gehörübungen dieser Stufe sind im Chor, die Ton-

unterscheidungs- und Treffübungen teils im Chor, teils einzeln, 

die Leseübungen vorerst nur einzeln und dann im Ehor durch-

zuführen. 

4. Klasse. 

Einführung der absoluten Benennung und des Schlüssels. 
Durchführung der Tonleiter in Gehör-, Treff-, Tonunterschei-
dungs- und Leseübungen. Geschärfter Rhythmus. Anwendung 
des 2-, 3- und 4-Taktes. Erklärung der Taktuorzeichnung; 
Einführung der dynamischen Zeichen; der Punkt nach der 
Note; Erweiterung des Tonumfanges; ein- und zweistimmige 
Lieder. 

5. Klassy. 

Gehörübungen über die zufälligen Töne. Tonunter-
scheidungs- und TreMbungen über die Tonleiter. Triolen. 
Leseübung über die Transpositionen. Eingen in allen Haupt-
tonstellungen. Die Tonleitern mit Quinten- und Quartenfolge. 

Die Tonbildungsübungen treten in den Vordergrund. 
Die betreffenden Übungen find selbstverständlich nicht aus-
wendig zu lernen. Auch ist es nicht nötig, alle einem Para-
graphen beigeordneten Lieder zu singen. Tieferes Erfassen und 
möglichst schöne Darstellung der Lieder sei Hauptaufgabe. 
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6. Klasse. 
Übungen und Lieder mit leiterfremden Tönen. Moll-

tonaiten. Leseübungen. Zwei- und dreistimmige Lieder. Fort-
setzung der Elementar-Musiklehre; Kenntnis der verschiedenen 
Stimmen. 

V I I I . T u r n e n . 

Der Turnunterricht ist nach Anleitung und Maßgabe 
der „Turnschule für den militärischen Vorunterricht der schwei-
zerischen Jugend" und des vom Eiziehungsrate aufgestellten 
jeweiligen speciellen Iahrespensums zu erteilen. Er beginnt 
mit der IV. Klasse. Zur Erzielung einer zweckmäßigen Ab-
wechslung werden von der I. bis zur III. Klasse während 
der Pausen Spiele und leichtere Ordnungs- und Freiübungen 
ausgeführt. Damit das Turnen im Freien ermöglicht wird 
und gleichwohl das Minimum der jährlichen Stundenzahl 
(60 Stunden pro Kurs) erreicht werden kann, sind die Turn-
stunden hauptsächlich auf die Zeit der günstigen Witterung 
(Frühling, Sommer) zu verlegen. 

Als Hülfsmittel zur Erteilung des Turnunterrichtes sind 
laut Art. 10 der bundesrätlichen Verordnung vom 13. Sept. 
1878 nach Vorschrift der maßgebenden Normalien für jeden 
Schulort zu erstellen, beziehungsweise anzuschaffen: 

a. Ein Klettergerüst mit Stange und Seil, 
b. „ Stemmbalken mit Sturmbrett, 
o. „ Springe! mit Sprungseil und zwei Sprungbrettern, 
d. Eisenstäbe. 

Wöchentliche Unterrichtsstunden. 

a. Sommerhalbjahr: 

I. II. III. IV. V. VI. Klasse. 
(Religionslehre 3 3 3 3 3 3 Stunden.) 
Sprachunterricht 14 12 lO'/s 81/« 7 7 „ 
Schönschreiben — 2 2 2 2 2 „ 
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Rechnen 

Vateilandskunde 

Nawrkunde 

Zeichnen 

Gesang 
Turnen 

I. II. III, 

&lh 6 6 
— — ^ -
— — — 

— — IV2 

lVa 2 2 
— 

IV. 

5 

3 
— 

IV2 
2 

2 

V. 

5 

4 

IV2 

IV2 
2 

2 

VI. Klasse. 

5 Stunden, 

4 
IV2 „ 

IV2 . .. 
2 

2 

Total: 24 25 25 27 28 28 

b. Winterhalbjahr: 

I. 

(Religionslehre 3 

Sprachunterricht 14 

Schönschreiben — 
Rechnen 8 

Vaterlandskunde — 

Naturkunde 

Zeichnen — 

Gesang 2 
Turnen 

II. 

3 

13 
2 

7 

_— 
— 

— 
2 

— 

III. 

3 

12 

2 

6 
— 
— 

2 

2 

— 

IV. 

3 

9 

2 

6 
4 

— 

2 

2 

2 

V. 

3 

7 

2 

6 
4 

2 

2 

2 

2 

VI. 

3 

7 

2 

6 
4 

2 

2 

2 

2 

Klasse. 

Stunden.) 

1» 

„ 
H 

„ 
; j 

'! 

„ 
II 

Tota l : 27 27 27 30 30 30 
Bemerkungen: 
1. Der Donnerstag ist für alle ctlassert frei. Der Unterricht kann 

im Sommerhalbjahre an Nachmittagen auf 2 Stunden befchränlt werden, 
in den drei untern Klagen im Winterhalbjahre ebenfalls. 

2. Die Mädchen der zweiten und der folgenden Klaffen find wegen 
der Arbeitsschule wöchentlich einen halben Tag vom Primarfchulunter-
lichte zu dispensieren. 

3. Die Lehrer find gehalten, unter Zugrundelegung des yorge» 
fchriebenen Lehrplane« Stundenpläne zu entwerfen, aus denen der un» 
mittelbare Unterricht und die Ltillbefchäftigung ersichtlich find. Dieselben 
find dem Vezirlsinfpeltor zur Genehmigung oder Abänderung vorzulegen 
und in fauber gefertigter Abschrift im Schulzimmer aufzuhängen. 

4. Zur Vermeidung allzugroszer Zerfplitterung der Lehrhaft dürfen, 
in der Regel jedoch nur bei Gefamtfchulen, zwei oder mehrere Klassen 
zu Unterrichtsabteilungen zusammengezogen weiden, insofern es die Natur 
de« Lehrgegenftandes erlaubt. 
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5. An jenem Tage, on welchem die Mädchen die Arbeitsschule 
besuchen müssen, erhalten die Knaben Unterricht im Rechnen (Raumlehre), 
Hürnen oder in der Sprache. 

6. Bei außerordentlich ungünstigen Schuloerhältnissen lann durch 
die ErziehungLbehörde eine Reduktion des Lehrstoffe« gestattet werden, 

7. Der Unterricht beginnt von Mitte November bis Mitte Februar 
morgens 8*/2 Uhr, Zwischen dem vor- und nachmittägigen Unterrichte 
muß eine Pause von Wenigstens V-J2 Stunden eintreten. Nach je 2 
Stunden Schulzeit soll eine Pause von 10 Minuten folgen, während 
welcher die Kinder unter Aufsicht des Lehrers ins Freie gehen dürfen. 
Die Schulzimmer sind unterdessen zu lüften. 

B. Wiederholungsschulen. 

I. S p r a c h u n t e r r i c h t . 

Mündlich: 1. Lautrichtiges und verständiges fîejen, 
kurzes Erklären und Reproduzieren von Lesestücken,- 2. Ve-
lehrungen über Orthographie und Zeichensetzung. 

Schriftlich: 1. Anfertigen von Briefen und kleinen 
Aufsätzen aus dem Erfahrungskreise der Schüler; 2. Geschäfts-
aufsätze: Annoncen, Zeugnisse, Schuldscheine, Quittungen it. 
mit kurzer Erläuterung der gesetzlichen Bestimmungen. Die 
schriftlichen Arbeiten sollen, für Ziffer 1 und 2 gesondert, 
je in ein Heft eingetragen und datiert werden. 

I I . Rechnen. 

Wiederholung der 4 Species mit ganzen Zahlen, das 
Einmaleins; die metrischen Matze und Gewichte; Rechnen 
mit gemeinen und decimalen Brüchen; Anwendung der ver-
schiedenen Rechnungsarten auf die Verhältnisse des praktischen 
Lebens. Messen und Berechnen von Flächen und Körpern. 
Zifferrechnen und Kopfrechnen sind zu üben. Die schriftlichen 
'Arbeiten sollen in ein Heft eingetragen und datiert werden. 

Führung einer kurzen, einfachen Buchhaltung. 
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III. Real ien . 

1. Geographie: Übersichtliche Beschreibung des Kan-

tons Luzern und der Schweiz; gelegentliche Berücksichtigung 

der angrenzenden Länder. 

2. Geschichte: Hauptmomente der Schweizergeschichte 

mit besonderer Berücksichtigung der neuern Zeit. 

3. Verfassungskunde: Grundzüge der Kantons-und 

der Bundesverfassung. 

4. Naturkunde, teils in Verbindung mit dem Lesen, 

teils selbständig: Belehrungen aus der Gesundheits- und 

Landwirtschaftslehie. 

IV. Turnen. 

Nach Maßgabe der Turnschule für den militärischen 
Voiunterricht der schweizerischen Jugend, 

V. Gesang. 

Wiederholung einiger Volks- und Vaterlandslieder. 
B e m e r k u n g e n : 
1. Die Wiedeiholungslchule umfaht 2 Kurse mit je 30 Tagen 

oder 60 Halbtagen mit 180 Unterrichtsstunden. Diese neiteilen sich wie 
folgt: 60 Stunden deutsche Sprache, 56 Stunden Rechnen, 56 Stunden 
Realien und 8 Stunden Turnen und Gesang. 

2. Die betreffenden Lehrer sollen rechtzeitig auf Grund vorstehender 
Bestimmungen einen speciellen Unterricht«- und Stundenplan anfertigen 
und vom Vezirls-Inspeltor genehmigen lassen. Jede« Jahr lommt der 
ganze Unterrichtsstoff zur Behandlung. 

3. Die Schüler werden mit Rücksicht auf ihre Kenntnisse in zwei 
Klassen ausgeschieden, die im Lesen. Gesang und Turnen und in der 
Naturkunde vereinigt werden können. 

C. Nekrutenschulen. 
1. Lesen. 

Geläufiges Lesen von kleinern und gröfzein Lesestücken 
mit sinngemäßer Betonung; Abftagen des Gelesenen; nach 
Inhalt und Form richtige und freie Wiedergabe. 
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2. Fussatz. 

Anfertigen von Briefen aus dem familiären und gesell-
fchaftlichen Leben; kleinere Aufsätze über Aufgaben aus dem 
Eifahrungskreise der Schüler. 

Die Arbeiten werden datiert und sauber in ein heft 
eingetragen und vom Lehrer korrigiert; die wichtigsten Fehler 
werden in der Schule besprochen. 

8. Rechnen. 

Mündliches und schriftliches Rechnen. 
Die vier Species mit ganzen Zahlen; das Einmaleins; 

das metrische Maß und Gewicht; Rechnen mit Brüchen; An-
Wendung der Rechnungsarten auf die Verhältnisse des prak° 
tischen Lebens. 

Die schriftlichen Rechnungen weiden in einem Hefte aus-
gefühlt; die Ausrechnung steht ebenfalls dabei. 

4. VaterltindsKunde. 

a. Geographie: Der Kanton Luzern und die Schweiz. 
b. Geschichte: Grundzüge der Schweizer Geschichte mit 

besonderer Berücksichtigung der neuern Zeit, 
c. Verfassungskunde: Grundzüge der Kantons- und 

der Bundesverfassung. 

Bemerkungen: 
1. Die Relrutenschule umfaßt zwei Jahrgänge und dauert je 40 

Stunden, 
2. Zählt die Schule mehr alz 40 Rekruten, so ist dieselbe in zwei 

Kurse auszuscheiden. Die Teilung geschieht mit Rücksicht auf die Kennt-
nisse der betreffenden Rekruten, 

3. Von den 40 Unterrichtsstunden werden 13 auf die deutsche 
Sprache, 13 auf das Rechnen und 14 auf die VaterlandZkunde ver° 
wendet. 
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Der vorstehende Lehrplan, durch welchen diejenigen vom 
27. November 1890 und vom 29. September 1892 aufge-
hoben werden, tritt auf Beginn des Schuljahres 1900/1901 
in Kraft. 

Luz e in , den 17. April 1900. 

Namens des Erzietzungsrales: 
Der Präsident: 

Dürmg. 
Der Oberschreiber: 

X. Schund. 
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Reglement nnö Lehrplan 
betreffend 

sie Arbeitsschule. 

Der Erziehungsrat des Kantons Luzern 

erläßt hiemit in betreff des Arbeitsschulwefens folgendes 

Reg lemen t : 

A. Gesetzliche Bestimmungen. 

§ l. 
Von der dritten Klasse an sind die Mädchen neben der 

Primarschule auch zum Besuche der Arbeitsschule verpflichtet. 
(§ 17 d. E.-G. 1879/98). 

§ 2. 

Der Aibeitsunterricht für piimarschulpflichtige Mädchen 
soll wöchentlich wenigstens 3 Stunden andauern und umfaßt: 
Stricken, Nähen und Ausbessern schadhafter, Zuschneiden und 
Verfertigen neuer einfacher Kleidungsstücke, und Haus-
Haltungskunde. 

Dabei ist darauf zu achten, daß.die Schülerinnen sich 
an Ordnung, Reinlichkeit und haushälterischen Sinn ge-
wohnen. Kunstarbeiten dürfen nur ausnahmsweise und 
jedenfalls erst dann zugelassen werden, wenn die Schule-
rinnen sich die nötige Fertigkeit in den gewöhnlichen Arbeiten 
bereits angeeignet haben. (§ 18 d. E.-G.) 

§ 3. 
Finden sich in einer Arbeitsschule mehr als 30 Schule-

rinnen, so ist dieselbe zu trennen und daher entweder eine 
zweite Lehrerin anzustellen oder von der bereits angestellten 
an einem weitern halben Tage Schule zu halten. ( § 1 9 
d. L.-G.) 
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§ 4. 

Töchter, welche aus der Primarschule entlassen sind, 
haben bis zum erfüllten IL. Altersjahre während des 
Winters wöchentlich einen bis zwei halbe Tage die Arbeits-
schule zu besuchen. 

Wo Wiederholungs- oder Fortbildungsschulen für Mäd-
chen bestehen, kann an die Stelle des Besuches der Arbeits-
schule derjenige der Wiederholungs- bezw. Fortbildungsschule 
treten. (§ 25. d. E.-G.) 

§ 5. 

Den Gemeinden ist gestattet, Wiederholungsschulen für 
Mädchen einzuführen. Lehrgegenstände derselben sind: Weib-
liche Arbeiten, Sprachunterricht, Rechnen und Hauswirtschaft-
liche Belehrungen. (§ 26 d. E.-G.) 

§ 6. 

Eltern und Pflegeeltern haben die schulpflichtigen Kinder 
fieihig in die Schule zu schicken. Diejenigen, welche diese 
Pflicht vernachlässigen, sollen durch angemessene Strafen zur 
(Erfüllung derselben angehalten weiden. (§ 16 d. E.-G.) 

§ 7. 

Ein Schulkind, das bei Beginn eines Kurses noch schul-
pflichtig ist, bleibt dies für die ganze Dauer desselben, auch 
wenn es vor Schulschlutz das zur Entlassung erforderliche 
Aller erreicht. (§ 14 d. E.-G.) 

§ 8. 

Die Besoldung einer Lehrerin an einer Arbeitsschule, 
die nicht unmittelbar mtt einer Primär- oder Sekundärschule 
verbunden ist, beträgt für jeden, mindestens 40 Halbtage 
umfassenden Kurs Fr. 80—100. (§ 112 d. <£.=©.) 

9 
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§ ». 
Diese Besoldung wirb je nach Schluß des Semesters 

ausgerichtet und zu drei Vierteln vom Staate und einem 
Viertel von der Gemeinde getragen. (§ 113 d. E.-G.) 

B. Vol lz ie tzungsbef t immungen. 

§ io . 
I. Schultag. 

Hinsichtlich der Schulzeit für solche Arbeitsschulen, deren 
Unterrichtsstunden nicht mit in den Stundenplan für die 
Primarschule des betreffenden Schulortes aufgenommen und 
daher nicht gleich den Stunden für die einzelnen Primär-
schulfacher auf verschiedene Wochentage verlegt sind, gelten 
folgende Bestimmungen: 

1. Da, wo es ohne wesentliche Beeinträchtigung der 
Weittagschristenlehre geschehen kann, soll die Arbeitsschule am 
Donnerstag abgehalten werden. 

2. Wo dies nicht angeht, ist der Arbeitsunteiricht auf 
den Dienstag nachmittag zu verlegen. 

3. Ist die Arbeitsschule getrennt (§ 19 des Lrziehungs» 
gesetzes) und hat eine und dieselbe Lehrerin an mehr als 
einer Abteilung den Unterricht zu erteilen, so ist es ihr 
gestattet, mehr als bloß einen halben Tag der Primarschul-
zeit für die Arbeitsschule in Anspruch zu nehmen; immerhin 
jedoch darf einer und derselben Pr imarschule wöchent-
lich nicht mehr als ein halber Tag entzogen werden. 

4. Bezüglich solcher Schulen, deren Lehrerinnen, well 
sie zugleich Inspizientinnen sind, am Donnerstag nicht 
Schule halten können, hat sich der Bezirksinspektor in betreff 
der Schulzeit mit diesen Lehrerinnen und den zuständigen 
Pfarrämtern ins Einvernehmen zu setzen. 

5. Finden sich in einer gemischten Primarschule, die von 
einer Lehrerin geleitet wird, zugleich arbeitsschulpflichtige 
Mädchen, so hat, wenn die Arbeitslehreiin den Unterricht 
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nicht oder wenigstens nicht ganz auf den Donnerstag ver° 
legen kann, der Vezirksinspektor je nach den örtlichen Ver-
hälwissen über Beschäftigung oder Entlassung der Knaben 
während der Arbeitsschulzeit die ihm geeignet scheinenden 
Verfügungen zu treffen. 

§ 11. 
I I . F re ischü ler innen. 

Der Eintritt in die Arbeitsschule ist schon in der 2. Klasse 
der Primarschule gestattet. Desgleichen sind die aus der 
Primarschule entlassenen Mädchen berechtigt, die Arbeitsschule 
auch im Sommer zu besuchen. Ebenso können Mädchen, 
welche eine gemischte Sekundärschule besuchen, die Arbeits-
schule desjenigen Primarschulkreises, in welchem sie wohnen, 
als Freischülerinnen besuchen, insofern die dortigen Schuloer-
Hältnisse und der Sekundarlehrer oder der Vezirksinspektor 
dies gestatten. 

Wer sich freiwillig zum Besuche der Arbeitsschule an-
meldet, verpflichtet sich damit für das betreffende Schuljahr 
resp. Semester zum regelmäßigen Besuche derselben. 

8 12. 

I I I . Beso ldung . 

Lehrerinnen, welche noch nicht wenigstens 5 Dienst-
jähre zählen, erhalten eine Besoldung von 80 F i . resp, pro 
Semester eine solche von 40 Fr. Lehrerinnen dagegen, 
welche wenigstens im 6. Dienstjahre stehen, erhalten eine 
Besoldung von 100 resp, von 50 Fr. 

Wird die wöchentliche Unterrichtszeit an einer und 
derselben Arbeitsschule oder, wenn diese getrennt ist, an der 
nämlichen Unteirichtsabteilung derselben auf wöchentlich zwei 
halbe Tage (mit je 3 Stunden) ausgedehnt, so beträgt die 
Iahresbesoldung 160—200 Fr. 

Is t eine Arbeitsschule zwei- oder mehrfach getrennt und 
sind zwei oder mehr Abteilungen derselben der nämlichen 
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Lehrerin unterstellt ( § 1 9 des Erziehungsgesetzes), so erhält 
diese eine doppelte resp, eine der Anzahl ihrer Mteilungen 
entsprechende mehrfache Besoldung. 

Wenn die vorgeschriebene Schulzeit von wenigstens 
40 halbtagen pro Jahr nicht innegehalten wird, ohne das; 
ein genügender Grund für eine Verkürzung vorliegt, so wird 
die Besoldung entsprechend reduziert. 

Wird eine Schule getrennt, bevor die Kinderzahl mehr 
als 30 betragt, so wird die Besoldung auch in dem Falle 
nicht über 160—200 Fr. erhöht, wenn die jährliche Schul-
zeit für eine einzelne UnteriichtZabteilung von 40 auf 80 
Halbtage ausgedehnt wird. 

8 13. 

IV. L e h r p l a n . 

a) Allgemeine Bestimmungen. 

Beim Unterrichte bedienen sich die Lehrerin und die 
Schülerinnen des vorgeschriebenen Nibeitsbüchleins. Diktate 
dürfen nur bei der Haushaltungstunde vorkommen und 
sollen möglichst bündig sein. 

Die Schülerinnen einer und derselben Klasse sind in 
der Regel mit gleichartigen Arbeiten zu beschäftigen; des-
gleichen sollen auch die Erklärungen und Belehrungen, durch 
passende Veranschaulichung unterstützt, allen zugleich erteilt 
weiden. 

Für den Unterricht der Anfängerinnen dürfen Schule-
rinnen der 3. und der folgenden Klassen zur Aushülfe ange-
halten weiden, jedoch unter Beobachtung einer bestimmten 
Rechenfolge und jeweilen nicht länger als eine Stunde. 

Jede Fertigkeit soll in der Regel an Probierstücken er-
lernt werden, jedoch ohne daß man sich zu lange dabei 
aufhält. 

Jede verfertigte Arbeit erhält einen Zettel, welcher 
den Namen und die Klasse der Schülerin sowie die Stück-
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nummer angibt. Die Arbeiten sollen, nach Klassen geordnet, 
bis zur Prüfung aufbewahrt und dürfen vor derselben nicht 
gewaschen weiden. 

b) LehrgegenWnde der einzelnen Klassen. 
1. Klasse. 

1. Lehrstück im Stricken, Erlernen der an einem 
Strumpfe zu übenden Maschen und Vorkommnisse. 

2. Der Strumpf. Dieser soll auf die Seite gelegt 
weiden, da eventuell später an demselben der Maschenstich 
geübt werden kann. 

3. Ein Paa r Strümpfe. Auf möglichst gleiches Garn 
und gleiche Größe für alle Schülerinnen ist, der gleichmäßigen 
Berechnung der Giöhenveihältnisse wegen, besonders Gewicht 
zu legen. 

2. Klaffe 

1. Klassenarbeit: a) Stricken: 1 Paar neue 
Strümpfe) 1 Paar Strümpfe anstricken. 

d) Nähen: Einüben der gewöhnlichen Nähstiche 
an einem Stück uneingeteiltem Stramin oder Etamin als: 
Vor-, Hinter-, Stepp-, Saum-, Überwindlings-, Kreuz- und 
Flanellstiche mindestens in zweifacher Neihe und in gleich-
mätzigen Abständen. Die Buchstaben des einfachen 
Alphabetes mit Kreuzstich. 

2. Iwischenarbeit: Leichte Strickarbeiten. 

3. Klasse. 
1. Klassenarbeit: a) Stricken: Erlernen des 

Maschenstiches am Übungsstrumpf der 1. Klasse oder 
an einem eartra gestrickten Stück: das Zusammennähen und 
das Übernähen der rechten Maschen. Einstricken der 
Ferse und wenn möglich eines Stückes am Übungs-
strumpf. -

b) Nähen: Einüben der gewöhnlichen Nähte 
an einem Stück Vaumwollzeug von cirka 20—25 cm Höhe, 
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ganze Stoffbreite. Erlernen des Säumens, der Vorstich, 
Hinterstich und die Steppnaht, Ränder einzeln umfahren, Lr-
stellen der Kehr-, der geraden und schiefen Rollnaht. Mäd° 
ch en Hemd mit angeschnittenen Ärmeln und Zug. 

2. Zwischenarbeit: Leichte Näh- und Strickarbeiten, 
Übernahm mit Maschenstich an Nuhgegenständen. 

4. MetUX 
1. Klassenarbeit: a) Stricken: Einstricken von 

Fersen und Stücken. Stopfen von Löchern mit dem 
Maschenstich am Musterstrumpf oder an einem ecka ge-
strickten Stück und an Strümpfen. 

Zuschneiden und Nähen eines Mädchenhemdes mit 
Zug oder Bund und mit eingesetzten Ärmeln. Einsetzen 
von drei Stücken am Nähstreifen mit dem Überwind-
lingsstich auf der linken Seite, mit der Kappnaht und der 
Rollnaht. Erstellen einer Ziernaht und Anbringen von 
Knöpfen, Haften, Schnüren ic. an demselben Streifen. 

2. Zwischenarbeit: Verschiedene Strickarbeiten. Namen-
zeichnen an Gegenständen. 

8. Klasse. 
1. Klassenarbeit: a) Stricken: Anwenden der er-

lernten Flickarten an gebrauchten Gegenständen. 
b) Nähen: Flicken an Nutzgegenständen. Zu-

schneiden und Nähen eines Frauenhemdes. Ver-
weben an einem Übungsstück und an Nutzgegenständen. 
Flanellflicken. Zeichnen mit Schablonen. 

2. Zwischenarbeit: Patent- und Hohlmusterstreifen. 
Flicken von Waschgegenständen. Haushaltungskunde nach dem 
Büchlein. 

6. Klasse. 
1. Klassenarbeit: a) Stricken: Üben der ver-

schiedenen Flickarten an Strümpfen und andern gestrickten 
Gegenständen. 
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b) Nähen: Tuchfliäen. Flicken von Kleidungs-
stücken in Tuch, Flanell ÎC. 

Umändern derselben. Erneuern einzelner Teile. Übungen 
im Verweben. Zuschneiden und Nähen eines Frauen» 
und eines Knabenhemdes, statt des letztern können auch 
1 Paar Frauenbeinkleider gemacht werden. 

2. Zwischenarbeit: Anfertigen einfacher Waschgegen-
stände. 

Warenkunde nach dem Büchlein. 

7. Klasse. 
Übung im Flicken des Gestrickten und Gewobe 

nen. Zuschneiden und Nähen des Herrenhemdes. 
Erstellen der dazu nötigen Schnitte (Koller, Ärmel ÎC.). 
Anfertigen einfacher Kleidungsstücke: Leibchen, Jacken, 
Blousen :c. HaushaltungS' und Warenkunde. 

Häkelarbeiten u. drgl. dürfen nur sehr fleißigen Schule-
rinnen gestattet werden und erst dann, wenn die im Lehr-
plane vorgesehenen Zwischenarbeiten schon angefertigt sind. 

Das Maschinennähen in der Schule soll in den drei 
letzten Kursen möglichst geübt werden. 

3 14. 
Gegenwärtiges Reglement tritt sofort in Kraft. 
Durch dasselbe wird die Verordnung betr. das Arbeits-

schulwesen vom 20. Mai 1881 und der bezügliche Lehrplan 
aufgehoben. 

Luzein, den 3. Mai 1900. , 

Namens des Erziehungsrates: 
Der Präsident: 

Düring. 
Der Oberschreiber: 

X. Schmid. 



EebrerprüfungS'Reglement. 
<°°> 

Der Erziehungsrat de« Kantons Luzern, 

I n Revision des Lehieiprüfungsreglements vom 2N. Juni 

1895, 
Mit Hinsicht auf die §§ 86, 87 und 185 des Er-

ziehungsgesetzes von 1879/98, 

beschließt: 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. 
Alljährlich am Schlüsse des Schuljahres findet am Lehrer-

seminar in Hitztirch die Prüfung mit den Bewerbern und 
Bewerberinnen um Lehrstellen an Primär- und Sekundär-
schulen hiesigen Kantons statt. 

Die Prüfung wird abgenommen vom Lehrerpersonal> 
des kantonalen Lehrerseminars. 

Für Fachprüfungen, welche Specialtenntnisse voraus-
fetzen, ernennt der Erziehungsrat die nötigen EXperten und 
zwar jeweilen für die betreffende Prüfung. 

Zur Leitung und Überwachung der Prüfung wählt 
der Erziehungsrat jeweilen für die Dauer einer Legislatur-
période eine Auffichtslommission von 3 Mitgliedern, welche 
besteht aus einem Mitgliede des Erziehnngsrates als Präsident, 
dem Kantonalschulinspeltoi und einem Lehrer. Das Attuariat 
der Kommission besorgt ein von derselben zu wählender 
Lehrer des Seminars. 
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§ 2. 

Die Prüfung ist unentgeltlich. Dagegen ist für das 
Patent eine Kanzleigebühr von 5—10 Fi . zu bezahlen. 

Für eine außerordentliche Prüfung ist eine Gebühr von 
50 Fr. an die ErziehungsratZkanzlei zu entrichten. 

§ 3. 
Der Zutritt zur Prüfung ist abhängig von dem Aus-

weise darüber, daß der zu Prüfende: 
a. in bürgerlichen Ehren und Rechten steht und einen 

tadellosen Leumund genießt' 
b. das 18. Altersjahr zurückgelegt hat' 
c. leine körperliche Gebrechen hat, und 
û. das Lehrerseminar hiesigen Kantons oder ein anderes 

Seminar mit annähernd gleichem Lehrziel absolviert 
und in sämtlichen, in § 11 resp. § 12 des vorliegenden 
Réglementes aufgezählten Fächern Unterricht genossen hat. 
Kandidaten, welche eine andere Anstalt besucht oder 

Privatunterricht genossen haben, dürfen zur Prüfung zuge-
lassen werden, wenn der Unterricht nach Absolvierung einer 
zweiklassigen Sekundärschule wenigstens noch drei Jahre ge-
dauert und sich über alle Prüfungsgegenstände erstreckt hat. 

8 4. 
Der Zeitpunkt der Prüfung wird vom Erziehungsrate 

festgesetzt und jeweilen durch die Erziehungsratstanzlei im 
Kantonsblatie publiziert. 

8 s. 
Wer sich der Prüfung unterziehen will, hat innert der 

in der betreffenden Publikation genannten Frist dem Er-
ziehungsrate ein Gesuch um Zulassung zu derselben einzu-
reichen. 

Diesem Gesuche sind beizufügen: 
1. ein kurzes cuiriculu.ro vitae (Lebensabriß) ; 

http://cuiriculu.ro
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2. Zeugnisse über den vorhergegangenen Primär- und Se-
lundaischulunterricht, sowie die einzelnen Iahreszeugnisse 
über die genossene Seminarbildung bezw. andeiweirige 
Zeugnisse, welche über die Zeitdauer, den Umfang und 
den Erfolg des in den einzelnen Fächern genossenen 
Unterrichtes Aufschluß geben (§ 3); 

3. ein amtlicher Alteisausweis; 
4. ein gemeindeiätliches und ein pfarramtliches Sitten« 

zeugnis, und 
5. wenn der Bewerber eine Lehrstelle bekleidet hatte, Zeugnisse 

seitens der Schulpflege und des Vezirksinspektors über die 
Schulfühlung. 

§ 6. 

Ueber die Gesuche um Zulassung zur Lehrerprüfung ent» 
scheidet der Erziehungsrat. 

§ ?. 
Der Prüfung haben sich in der Regel alle zu unterziehen, 

welche eine Lehrstelle an einer Primär- oder Sekundärschule 
des Kantons übernehmen wollen. 

Der Erziehungsrat kann solchen Lehrern und Lehre-
rinnen, welche sich über eine in einem andern Kantone mit 
Erfolg bestandene Prüfung ausweifen, ohne nochmalige Prü-
fung ein bedingtes oder unbedingtes Wahlfähigkeitszeugnis 
erteilen. 

Für die Zöglinge des 4. Kurfes des kantonalen Lehrer-
feminars tritt die Patentprüfung an',die Stelle der Jahres-
Prüfung. 

8 ». 
I n der Regel wird lein Bewerber zur Sekundailehrer-

Prüfung zugelassen, der sich nicht vorher die Kompetenz 
für Lehrstellen an Primarschulen erworben und nicht wenig-
stens ein Jahr eine Lehrstelle bekleidet hat. 
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§ 9. 

Jedes Mitglied der Nufsichtskommission bezieht ein Tag-
geld von 10 Fr. und eine Reiseentschädigung von IN Cts. 
pro Kilometer für die Hin- und Rückreise. Der Aktuar be-
zieht für die Abfafsung des Protokolls (§ 16) ebenfalls ein 
Honorar von IN Fi. 

Die Eipeiten weiden in gleicher Weife wie die Mit-
glieder der Nufsichtskommission honoriert. 

Die Funktionen der Eiaminatoren, welche Lehrer am 
Lehrerseminar sind, werden mit 5 Fr. pro Prüfungstag ent-
fchädigt. 

B. Prüfungsgegenstände. 
a. Für Piimarlehrer. 

, § 10. 
Die Prüfung erstreckt sich über alle für das Lehrer^ 

feminar vorgeschriebenen Lehrgegenstände (§ 37 des Erziehungs-
gefetzes). 

§ 11. 
I m besondern werden mit Rücksicht auf den Lehrplan 

des Seminars folgende Kenntnisse und Fertigkeiten gefordert: 

1. Religionslehre. 
a. Kenntnis der biblischen Geschichte und Geographie und 

Bekanntschaft mit dem Wichtigsten aus der Bibelkunde^ 
d. Kenntnis des Katechismus; 
c. Kenntnis des Kirchenjahres; 
d. übersichtliche Kenntnis der Kirchengeschichte. 

2. Pädagogik. 

a. Kenntnis der Grundzüge der Seelenlehre; 
b. Kenntnis der körperlichen und der geistigen Erziehung und* 

der wichtigsten Erziehungstheorien und Erziehungsmittels 
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c. Kenntnis einiger pädagogischer Lebensbilder aus älterer 
und neuerer Zeit. 

3. Methodik. 

Kenntnis der allgemeinen und speciellen Methodik. 

4. Deutsche Sprache. 

a. Verständnis jeder Art der sprachlichen Darstellung in 
prosaischer und poetischer Form; 

b. grammatische Kenntnis der Sprache; 
c. Rechtschreiben mit Nachweisung der orthographischen 

Regeln; 
d. Fertigkeit, die Gedanken über einen bekannten Gegen-

stand sowohl mündlich als schriftlich logisch und sprach-
richtig darzustellen; 

e. übersichtliche Kenntnis der deutschen Litteraturgeschichte 
und eingehendere Kenntnis der zweiten Vlüteperiode. 

5. Französische Sprache. 

». Richtiges und geläufiges Lesen; 
d. Kenntnis der Formenlehre; 
c. Fertigkeit im Uebersetzen ins Deutsche und leichterer Sätze 

aus dem Deutschen ins Französische. 

6. Mathematik. 

a. Fertigkeit und Sicherheit in der Arithmetik, sowohl im 
Kopf- als im schriftlichen Rechnen; die vier Species in ganzen 
und gebrochenen Zahlen; die Decimalbrüche; Drei- und 
Vielsatz, die Kettenregel und Proportion; die gewöhn-
lichen bürgerlichen Rechnungsarten; beim schriftlichen 
Rechnen geordnete Darstellung der Rechnungen; Maß-, 
Münz- und Gewichtetem der Schweiz; 

b. Kenntnis der Anlage und Führung der Rechnungsbücher 
fiir einfache landwirtschaftliche und kaufmännische Geschäfte; 

c. Algebra. Die Grundrechnungsarten mit allgemeinen 
ganzen und gebrochenen, positiven und negativen Größen; 
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Gleichung des eisten Grades mit einer und zwei Unbe-
kannten; die wichtigsten Regeln von den Potenzen und 
Wurzeln; die Logarithmen und ihre Anwendung auf 
die Lösung der ZinseszinZiechnungen; 

d. Geometrie. Kenntnis der hauptsächlichsten Sätze aus 
der Planimetrie; die wichtigern stereometrischen Körper, 
Berechnung derselben; Messung und Aufnahme von 
Grundstücken mit den einfachem Instrumenten. 

7. Naturgeschichte, 

a. Bau, Leben und Pflege des menschlichen Körpers, mit 
besonderer Berücksichtigung der Ernährung; Grundzüge 
der Mineralogie, Botanik und Zoologie; 

d. Bekanntschaft mit den hauptlehren der Physik; 
o. die wichtigsten Metalle und Metalloide und die am 

häufigsten vorkommenden Verbindungen derselben und 
ihre Anwendung auf die Landwirtschaft. 

8. Geschichte. 

a. Uebersichtliche Kenntnis der allgemeinen Geschichte mit 
besonderer Betonung der deutschen Geschichte; 

b. Kenntnis der Schweizergeschichte, vorzugsweise von der 
Mitte des 13. Jahrhunderts an bis auf die Gegenwart; 

c. Kenntnis der Verfassung und der öffentlichen Ein-
richtungen des Kantons und des Bundes. 

9. Geographie. 

a. Das Wichtigste aus der mathematischen Geographie; 
b. übersichtliche Kenntnis der physikalischen und der poli-

tischen Geographie der fünf Erdteile; 
c. specielle Kenntnis der Geographie der Schweiz. 

10. Schönschreiben. 

Fertigkeit und Korrektheit in der deutschen und in der 
ftanzösischen Handschrift; Rundschrift. 



142 

11. Zeichnen. 

Richtige Auffassung und Darstellung einfacher Gegen-
stände nach der Natur oder nach Modellen; Fertigkeit in 
der Ausführung geometrischer Zeichnungen. 

12. Musik. 
A. Theorie: Kenntnis der Elementartheorie, der Akkordlehre 

und der Methodik des Schulgesangunterrichts, Direktions-
kennwis; 

b. Singen: befriedigendes Singen der Lieder des obliga° 
torischen Gesanglehrmittels, sowie der gebräuchlichsten 
liturgischen Choralgesange; 

c. Violin: richtiges Spielen der Dur- und Noll-Tonleitein, 
sowie leichter Stücke. 

13. a. Turnen. 

Theoretische und praktische Befähigung zur Ausführung 
der im Lehrmittel für den militärischen Vorunterricht vor-
kommenden Frei-, Ordnungs- und Gerätübungen. 

13. d. Weibliche Arbeiten. 
Stricken, Nähen, Flicken von Gestricktem und Gewobenem, 

Zuschneiden von Hemden, Schürzen und Jacken. 

b. Für SeKundilrlehrer. 

§ 12. 

Die in § 11 bezeichneten Anforderungen sind angemessen 
zu steigern; überdies wird verlangt: 

1. I n der Pädagogik: Kenntnis ihrer Geschichte seit 
Beginn des Mittelalters bis zur Gegenwart. 

2. I n der deutschen Sprache: 
a. Stilistik. Kenntnis 1. der Lehre von der Auf-

findung und Anordnung des Stoffes,- 2. der 
Eigenschaften des Stils; 3. der Gattungen, Arten 
und Formen der Prosa; 
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b. bas Wichtigste über Versbau, poetische Sprache 
und Dichtungsarten; 

c. die Hauptmomente aus den einzelnen Epochen 
der deutschen Litteraturgeschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der eisten und zweiten Vlüteperiode. 
Schweizerische Schriftsteller. 

3. I n der französischen Sprache: 

a. Fähigkeit im Uebersetzen aus dem Französischen 
ins Deutsche und umgekehrt; Konversation; einige 
Fertigkeit im Aussatze. 

b. übersichtliche Kenntnis der klassischen Periode der 
ftanzösischen Litteratur. 

4. I n der Mathematik: 
a. Arithmetik. Die wichtigsten kaufmännischen Rech-

nungsarten; einfache Vormundschaftsrechnung; 
Kontokorrent nach der retrograden und progrès-
swen Methode; die wichtigein fremden Maß-, 
Gewichts- und Münzsysteme. 

d. Geometrie. Elemente der ebenen Trigonometrie 
und deren praktische Anwendung. 

5. I n der Naturgeschichte: 

a. allgemeine Zoologie. Systematische Einteilung der 
Tiere. Die wichtigsten charakteristischen Merkmale 
der Klassen und Ordnungen; 

b. innerer Vau und äußere Formen der Pflanzen; 
eingehendere Beschreibung unserer Nutzpfianzen. 

c. Bekanntschaft mit den verbreitetsten einheimischen 
Mineralien, ihren chemischen und physikalischen 
Eigenschaften und ihrer Verwendung; 

d. Chemie. Die wichtigsten organischen Verbindungen. 

6. I n der Geschichte: Eingehendere Kenntnis der Schwei-
zergeschichte samt Vorgeschichte, und der Verfassung. 
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7. I n der Geographie: Specielle Kenntnis der Geo-
graphie von Europa; die außereuropäischen Erdteile, mit be-
sondera Berücksichtigung des Handels und Verkehrs; mathe-
matische Geographie; die wichtigsten Sätze der Astronomie. 

C. Prüfungsmodus und Patenterteilung. 

§ 13. 

Die Prüfung zerfällt in eine mündliche und eine 
schriftliche. 

Für die schriftliche Prüfung weiden die Abfassung eines 
Aufsatzes über ein pädagogisches oder methodisches Thema, 
die Lösung einer arithmetischen und einer geometrischen Auf-
gäbe und Proben im Schonschreiben und Zeichnen verlangt. 

Für die schriftlichen Arbeiten werden von dem betreffenden 
EXüminator der Aufsichtskommission je 3 Themata vorge-
schlagen, unter welchen dieselbe die Auswahl trifft. Alle zu-
gleich zu Prüfenden erhalten die nämliche Aufgabe und jede 
derselben erst in dem Augenblicke, in welchem die Bearbeitung 
beginnen soll. Die Benutzung unerlaubter Hilfsmittel wird 
mit sofortiger Zurückweisung von der Prüfung bestraft. Hie-
von sind die Prüflinge vor Beginn der Prüfung in Kennt-
nis zu setzen. 

Die schriftlichen Ausarbeitungen geschehen unter Aufsicht, 
wobei für die Selbständigkeit jeder Arbeit gesorgt weiden 
soll. Für jede Arbeit wird von der Kommission eine be-
stimmte Zeit festgesetzt. Wer nach Ablauf der festgesetzten Zeit 
mit der Arbeit noch nicht fertig ist, muß sie unvollendet ab-
liefern. Die Zeit der Ablieferung ist von dem betreffenden 
Aufseher auf der Arbeit vorzumerken. 

§ 14. 
Die schriftlichen Arbeiten werden von dem betreffenden 

Examinator durchgesehen und beurteilt und der Prüfungs-
kommission übermittelt. 
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§ 15. 
Die mündliche Prüfung erstreckt sich über alle in § 11 

bezw. § 12 genannten Fächer. Sie dauert in der Regel 
für den einzelnen Prüfling 10—15 Minuten in jedem ein 
zelnen Fache und soll möglichst über alle Teile des letztern 
ausgedehnt werden. Die Fragenstellung geschieht durch den 
betreffenden Fachlehrer des Seminars. Jedoch haben auch 
die Mitglieder der Aufsichtslommission das Recht, Fragen 
zu stellen. 

Mit der mündlichen Prüfung wird eine praktische Lehr-
Übung verbunden, zu welcher Schulkinder zugezogen weiden. 
Die Festsetzung des Gegenstandes der Lehrübung ist Sache 
der Aufsichtslommission. 

8 16. 

Unmittelbar nach Schluß der Prüfung tritt die Lehrer-
schaft mit der Aufsichtskommission zusammen, um über die 
zu erteilenden Noten zu beraten, wobei der Gesamteindruck 
der Prüfung und der bisherigen Leistungen eines jeden Kan
didaten mit in Betracht gezogen weiden darf. Darauf geben 
die Eiaminatoren, jeder in seinem Fache, jedem der Kandi-
baten eine Note nach der Skala 6 (beste) bis 1 (geringste); 
in denjenigen Fächern, in welchen mündlich und schriftlich 
geprüft worden ist, wird nur eine Note erteilt. 

Nachher erstattet die Prüfungskommission dem Erziehungs-
rate einen von dessen Kanzlei in ein besonderes Protokoll 
einzutragenden schriftlichen Bericht, in welchem enthalten 
sein sollen: 

1. Familien- und Personenname und Heimatsort jedes ein-
zelnen Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge), für 
Schüler des kant. Lehrerseminars außerdem eine Censur 
über Fleiß und Betragen während des Aufenthaltes an 
demselben; 

IN 
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2. Angabe der bei der Prüfung gestellten schriftlichen Auf-
gaben; 

3. PrüfungLnote in jedem einzelnen Fache; 
4. Antrag, welchen Prüflingen ein Patent auszustellen sei 

und welchen nicht, und wenn ja, mit welcher Note; 
5. allfällige Bemerkungen über einzelne Kandidaten und dergl. 

8 17. 

Für die Festsetzung der Patentnoten gelten folgende 

Bestimmungen: 
A. Die Note I (sehr gut) wird erteilt, wenn 

a. die Summe sämtlicher Fachnoten nicht unter 77 
(Durchschnittenote 5,5) und 

d. keine einzelne Fachnote unter 4 sinkt. 
B. Die Note II (gut) wird erteilt, wenn 

a. die Summe sämtlicher Fachnoten nicht unter 63 
(Durchschnittsnote 4,5) und 

b. keine einzelne Fachnote unter 3 sinkt. 
C. Die Note III (genügend) wird erteilt, wenn 

a. die Summe sämtlicher Fachnoten nicht unter 49 
(Durchschnittsnote 3,5) und 

d. keine einzelne Fachnote unter 2 sinkt. 
Wer nicht zum mindesten die Note III erhält, wird nicht 

patentiert. 

§ 18. 

Wer in zwei Prüfungen nicht die Note III erreicht hat, 
wird zu einer dritten Prüfung nicht mehr zugelassen. 

8 19. 

Auf Grund der Patentnoten stellt der Lrziehungsrat 
die Lehrpatente (WahlfähigkeitZzeugnisse) aus. 

Nach der ersten Prüfung werden nur Patente mit zeit-
lich beschränkter Gültigkeit ausgestellt und zwar: 
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a. Patente mit der Note I auf die Dauer von 6 Jahren,' 
d. Patente mit der Note II aus die Dauer von 4 Jahren,' 
c. Patente mit der Note III auf die Dauer von 2 Jahren. 

s 20. 
Nach Ablauf der Patentdauer entscheidet der Eiziehungs-

rat für jeden einzelnen Patentinhaber, welcher im Kanton 
Luzern den Schuldienst ausübt, gestützt auf die Noten über 
die Cchulführung und die daherigen amtlichen Berichte, ob 
der Patentinhaber eine zweite bezw. eine feinere Prüfung 
zu bestehen habe oder ob demselben ein unbedingtes oder 
zeitlich beschränktes Patent ohne Prüfung zu erteilen sei. 

D. Uebergangs- und Schlutzoestimmungen. 

8 21. 
Die §§ 11 und 12 treten in Kraft mit Neujahr 1901 

im übrigen tritt das Reglement sofort in Kraft. 

8-22. 

Das Reglement vom 20. Juni 1895 wird im Sinne 
des § 21 aufgehoben. 

8 23. 
Gegenwärtiges Reglement ist den Mitgliedern der Auf-

sichtskommission, den Seminarlehrern und auf Verlangen 
den EXaminanden mitzuteilen. 

Luzern , den 17. August 1900. 

Namens des Erziehungsrates, 

Der Präsident: 
Dür tng . 

Der Obeischreiber: 
F. Vchmid. 



Eebrpläite der Hantonsschule. 

Der Erziehungsrat des Kantons Luzern, 
I n Revision der Lehrpläne für die Kantonsschule vom 

8. August 1895, 
Mit Hinsicht auf das Erziehungsgesetz von 1879/98; 

beschließt: 

A. 
Allgemeine Bestimmungen. 

§ i. 
Der Lehrplan bestimmt den Umfang der Lehrfächer, so-

wie die Anzahl der denselben zugewiesenen Unterrichtsstunden 
und deren Verteilung auf die einzelnen Klassen und stellt 
zugleich die wichtigsten Grundsätze auf, welche in Bezug auf 
die Art und Weise der Behandlung der verschiedenen Lehr-
gegenstände maßgebend sein sollen. 

s 2. 
Der Unterricht wird in einer dem betreffenden Fache 

und der betreffenden Klasse entsprechenden Gründlichkeit und 
nach bewährter Methode erteilt, wobei für die humanistische 
Abteilung der Kantonsschule das Ziel der gelehrten Geistes-
bildung maßgebend ist. 

3 3. 
Dem Unterrichte eines jeden Faches soll, wenn immer 

möglich, ein Lehrbuch zu Grunde gelegt und es soll hiebet 
wie auch beim Lesen eines Klassikers auf den Gebrauch der 
gleichen Ausgabe gedrungen werden. 

3 4. 
I n Bezug auf diejenigen Fächer, deren successiver Unter-

richt in verschiedene Hände gelegt ist, oder die mit ihrem 
Stoffe ineinander übergreifen, sollen, damit nicht einzelne 
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Punkte übergangen oder mehrmals oder von ganz verschie-
denen Gesichtspunkten aus behandelt werden, die Lehrer über 
Methode und Umfang des Unterrichtes sich mit einander ins 
Einverständnis setzen. Dies gilt namentlich von denjenigen 
realistischen Lehrgegenstanden, die einen streng methodischen 
Aufbau erfordern. 

8 5. 

Der Religionsunterricht wird im Sinne und Geiste der 
römisch-katholischen Kirche erteilt. Die Angehörigen anderer 
Konfessionen sind zum Besuche desselben nicht gehalten. 

Am Gymnasium und an der Realschule wird der syste-
matische Unterricht von einem historischen begleitet und ge-
stützt; am Lyceum soll eine wissenschaftliche Begründung 
der christlichen 'bezw. der katholischen Grundlehren geboten 
werden. 

8 6. 

Der Unterricht in der Philosophie soll ein systematisches 
Ganzes geben und die Studierenden in das Wesentliche 
dieser Wissenschaft und ihrer Geschichte einführen. 

Zur Förderung der Fertigkeit in der Auffassung von 
philosophischen Fragen und zur Weckung des Interesses an 
solchen sollen über hiezu geeignete Gegenstände bisweilen 
Disputationen abgehalten weiden. Auch empfiehlt es sich, 
hie und da eine der betreffenden Disciplinen in lateinischer 
Sprache zu behandeln. 

§ 7. 
I m Sprachunterrichte am Gymnasium und Lyceum soll 

unter tunlicher Berücksichtigung des historisch-vergleichenden 
Momentes das Hauptgewicht immerhin auf tüchtige Übung 
und Schulung und gewandtes K ö n n e n gerichtet werden. 

8 ». 
I m Lyceum soll der Unterricht in den Sprachen einen 

durch Lektüre begründeten litterarischen Kursus bllden und 
zwar soll während der zwei Jahre in jeder Sprache «in 
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zusammenhangendes Stück eines historischen, eines rhetorischen 
und eines philosophischen Prosaikers und ein Drama eines 
klassischen Dichters gelesen und erklärt weiden. Ueberdies 
soll eine Übersicht der griechischen und römischen Litteratur 
gegeben weiden, bei deren Darstellung vor allem auf die 
Entstehung und Entwicklung der einzelnen Litteratilrgatwngen 
Rücksicht zu nehmen ist. 

§ 9-
Zu jedem Klassiker, der gelesen wird, soll eine kurze 

Einleitung gegeben weiden, welche dem Schüler das Nötigste 
zum Verständnisse des betreffenden Schriftstellers und der be-
treffenden Litteraturgattung mitteilt. 

Die Lektüre soll in der Regel eine zusammenhangende, 
nicht zerstückelte sein und es soll zu gleicher Zeit nur ein, 
höchstens zwei Schriftsteller, ein prosaischer und ein poetischer̂  
gelesen werden. 

3 10. 

Bei der Lektüre, zumal in den obern Klassen, ist außer 
auf die Erklärung von grammatikalischen, geschichtlichen und 
archäologischen Fragen besonders auch auf Erörterungen über 
die Disposition und stilistische bezw. oratoiische oder poetische 
Behandlung des Stoffes Gewicht zu legen. 

3 11. 
Die Interpretation soll außer zur Förderung der 

Kenntnis in der betreffenden fremden Sprache zugleich auch 
zur Vervollkommnung in der deutschen Sprache dienen und es 
wird daher der Lehrer darauf dringen, daß die Schüler bei 
der Übersetzung in die Muttersprache sich einer richtigen und 
schönen Ausdrucksweise bedienen. 

8 12. 
I n den Unterrichtsstunden der neuern fremden Sprachen 

sollen Lehrer und Schüler wenigstens vom dritten Kurse an 
sich der betreffenden Sprache bedienen. 
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§ 13. 
Außer cm der Handelsabteilung soll den Schülern nicht 

gestattet werden, in einem und demselben Jahre mit dem 
Studium von mehr als einer fremden Sprache zu beginnen. 

s 14. 
Die Vorträge in der Geschichte in den obern Klassen 

bezwecken vorzugsweise eine pragmatische Darstellung mit 
besonderer Berücksichtigung der Kulturzustände der wichttgsten 
Völler und Staaten der betreffenden Zeit. 

§ 15. 
I n den realistischen Fächern sollen die vorgeschriebenen 

Disciplinen so gelehrt weiden, daß die Schüler für den Antritt 
eines jeden Veiufsstudiums die nötige Vorbildung erhalten. 

8 16. 
Die Lehrer sollen sich auf den Unterricht sorgfältig vor-

bereiten und zu diesem Zwecke ein ausführliches Vorbereitungs-
heft führen. Ist letzteres wegen der Beschaffenheit des zu 
behandelnden Stoffes zu umständlich oder wegen des ver-
ordneten Lehrmittels überflüssig, so soll für jede Stunde das 
Unterrichtspensum wenigstens summarisch in ein besonderes Heft 
eingetragen werden. Die Inspektoren sind angewiesen, bei ihren 
Schulbesuchen die Vorlage der Unterrichtshefte zu verlangen. 

s 17. 
Bei der Aufstellung der Stundenpläne soll darauf ge-

achtet werden, daß die den einzelnen Lehrern überbundenen, 
sowie die in den einzelnen Klassen für ein und dasselbe Fach 
eingeräumten Stunden annähernd gleichmäßig auf die ver-
schiedenen Wochentage verteilt werden. 

§ 18. 

Die Schüler^sollen nicht in einer ihre leibliche ®e» 
sundheit und die Frische ihres Geistes gefährdenden Weise mit 



152 

Hausaufgaben beladen werden, andererseits soll auch dafür 
gesorgt werden, daß sie nicht mitunter gar leine oder 
wenigstens keine ausreichende Beschäftigung haben. Nament-
lich sollen die Fachlehrer mit den sogenannten Repetitionen 
nie zu lange zuwarten, sondern jeweilen schon nach wenigen 
Stunden wieder solche veranstalten und überdies in betreff 
derselben sich mit einander verständigen, damit nicht für 
eine und dieselbe Klasse die Repetitionen in zwei oder mehr 
Fächern auf den nämlichen Tag angesetzt weiden. 

» . 

Letzvplau für öas Gymnasium 
uns Lyceum. 

i. Religionsunterricht. 
1. Klasse (2 Stunden). 

1. Die Lehre vom Gebete. 
2. Die Apostelgeschichte. 

2. Klasse (2 Stunden). 
1. Die Lehre von den Geboten. 
2. Biblische Geschichte des Neuen Testamentes. 

3. Klasse (2 Stunden). 

1. Die Lehre von den Geboten und den Gnadenmitteln. 
2. Das Kirchenjahr. 

4. Klasse (2 Stunden). 

1. Lehre von der göttlichen Offenbarung. 
2. Katholische Glaubenslehre. 

Beides in systematischer Darstellung. 

5. Klasse (2 Stunden), 

1. Sittenlehre, in systematischer Darstellung. 
2. Geschichte der vorchristlichen Offenbarung. 
3. Kirchengeschichte. 
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6. Klasse (2 Stunden). 
Fortsetzung und Vollendung der Kirchengeschichte. 

7. Klasse (2 Stunden). 

Philosophische Apologetik: 
a. Wesen und Ursprung der Religion. 
b. Theorie der Offenbarung. 
c. Beweis für den göttlichen Ursprung, bezw. die 

Wahrheit des Christentums. 
d. Lehre von der Kirche. 

8. Klasse (2 Stunden). 

Philosophische Apologetik: 
a. Verhältnis der Wissenschaft zum christlichen Glauben 

im allgemeinen. 
b. Darstellung und Begründung der einzelnen Wahr--

heiten des christlichen Lehrsystems. 

I I . Lateinische Sprache. 

1. Klasse (11 Stunden). 

1. Grammatik: Formenlehre, 1. Teil. 
2. Übung der Formen an einem der Grammatik zur Seite 

gehenden Übungsbuche mit lateinischen und deutschen 
Übersetzungsbeispielen. Exercitien. 

2. Klasse (10 Stunden). 

1. Formenlehre, 2. Teil. 
2. Übung derselben wie in der eisten Klasse. Liercitien. 
3. Übersetzungen aus einem lateinischen Lesebuche. 
4. Übersetzungen aus Cornelius Nepos. 

3. Klasse (7 Stunden). 

1. Wiederholung schwieriger Punkte aus der Formenlehre. 
Syntax des einfachen Satzes. 



2. Mündliche und schriftliche Übersetzung aus dem Deutschen 
ins Lateinische. Ssercitien. 

3. Lektüre: Cornelius Nepos, Julius Cäsar. 

4. Klasse (7 Stunden). 

1. Wiederholung der Syntai des einfachen Satzes, be-
sonders der schwierigeren Punkte derselben; Syntai des 
zusammengesetzten Satzes. Das Wichtigste aus der 
Prosodie und Metrik. 

2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische nebst 
EXercitien. 

3. Lektüre: Julius Cäsar, Sallust, Ovids Metamorphosen. 

5. Klasse (6 Stunden). 

1. Wiederholung schwieriger Punkte aus der Syntax; Stili-
stit und Synonymik; Metrik. 

2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische. 
3. Freie schriftliche Arbeiten und Stilübungen. 
4. Lektüre: Vergil, Cicero, Livius, Curtius. 

6. Klasse (6 Stunden). 

1. Fortsetzung der Stilistik und Synonymik. 
2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische, wie in der 

fünften Klasse, mit entsprechend erhöhten Anforderungen. 
3. Freie schriftliche Arbeiten und Stilübungen. 
4. Lektüre: Cicero, Livius, Horaz, besonders Oden und 

Epoden und Ars poetica. 

7. Klasse (4 Stunden). 
1. Lektüre: 

a. Drama: Plautus, Terenz. 
d. Philosophie: Cicero. 
c. Geschichtsschreibung: Livius, Tacitus. 
d. Vrieflitteratur: Cicero, Seneca, Plinius. 
s. Rhetorik: Cicero. Kursorisch eine leichtere Schrift. 

2. Stilübungen. 
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8. Klasse (3 Stunden). 
1. Lektüre: 

a. Lyrik: Catull, Properz, Tibull, Ovid, horaz, 
(Satiren und Episteln), 

d. Philosophie: Seneca. 
c. Geschichtsschreibung: Tacitus, Suetonius. 
d. Kursorisch ein christlicher Schriftsteller (Minutius 

Fein, Lactantius, Hymnendichter). 
2. Sttlübungen. 

I I I . Griechische Sprache. 

3. Klasse (3 Stunden). 

1. Die attische Formenlehre bis zu den Verben auf pt. 
2. Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche und um-

gekehlt. Eiercitien. 

4. Klasse (6 Stunden). 
1. Grammatik: 

a. Wiederholung und Vollendung der Formenlehre. 
b. SyntaX: Lehre vom genus und numerus, vom 

Artikel, von den casus und den Präpositionen. 
2. Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche und um-

gekehrt. E-eercitien. 

3. Lektüre: Xenophon (Anabasis oder eine Chrestomathie 
mit ausgewählten Abschnitten aus der Anabasis, der 
Kyropädie und den Memorabilien). 

5. Klasse (4 Stunden). 
1. Grammatik: 

a. Wiederholung der schwierigern Teile aus der 
Formenlehre und der bisher behandelten Abschnitte 
aus der SyntaX. 

d. Lehre vom Gebrauche der modi und vom Infinitiv. 
2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Griechische. Sül-^ 

Übungen. 



3. Lektüre: 

a. Herodot, b. Homers Odyssee, mit Belehrungen 
über den homerischen und Herodotischen Dialekt. 

6. Klasse (4 Stunden). 

1. Grammatik: 

a. Wiederholung der schwierigern Teile der bisher 
behandelten Abschnitte aus der SyntaX. 

d. Lehre vom Particip, von der Attraktion, von den 
Fragesätzen, den Negationen und den Partikeln. 

2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Griechische. Sti l-
Übungen. 

3. Lektüre: 
Xenophons Memorabilien, d. Demosthenes, c. Ho
mers Ilias. 

7. Klasse (3 Stunden). 
1. Lektüre: 

a. Tragödie: Sophokles, Aeschylos, Euripides. 
d. Geschichtsschreibung: Plutarch, leichtere Abschnitte 

aus Thukydides. 
c. Redner: Demosthenes, Lysias, Isokrates. 
d. Kursorisch ein leichterer Schriftsteller. 

2. Stilübungen. 

8. Klasse (3 Stunden). 
1. Lektüre: 

a. Lyriker, nach einer Anthologie. 
b. Drama: Aristophanes. 
c. Philosophie: Pinto, Aristoteles. 
d. Geschichtsschreibung: Thukydides. 
e. Kursorisch eine leichtere Schrift. 

2. Stilübungen. 
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IV. Geschichte der griechischen und lateinischen 
Sprache und Lit teratur . 

(In der 7. und 8. Klasse, je 1 Stunde.) 

1. Bedeutung des klassischen Altertums für die Neuzeit, 
besonders für die deutsche Litteratur. 

2. Kurzer faßlicher Abriß der Geschichte der griechischen und 
der lateinischen Sprache; einige faßliche Punkte aus der 
Sprachwissenschaft (Lateinisch, Griechisch, Deutsch). 

3. Übersicht über die Litteratur der Griechen und Römer. 

V. Deutsche Sprache. 

1. Klasse (6 Stunden). 
1. Grammatik: Formenlehre, 1. Teil. 
2. Lesen und Erklären prosaischer und poetischer Muster-

stücke. Memorieren einzelner Gedichte. 
3. Schriftliche Arbeiten (kleinere Aufsätze und Übungen in 

der Rechtschreibung). 

2. Klasse (4 Stunden). 
1. Grammatik: Formenlehre, 2. Teil, SyntaX. 
2 . -3 . wie in der eisten Klasse. 

3. Klasse (4 Stunden). 
1. Wiederholung der Grammatik. 
2. Allgemeine Stillehre. 
3. Lesen und Erklären prosaischer und poetischer Musterstücke. 
4. Übungen im Vortrage (Recitieren von Gedichten; De-

llamationen; Reproduktion von grüßein Erzählungen in 
richtiger und fließender Darstellung). 

5. Schriftliche Arbeiten. 

4. Klasse (4 Stunden). 
1. Stillehre: 

a. Wiederholung des bisher Behandelten. 
b. Specielle Stillehre. 

2. Lesen und Erklären prosaischer und poetischer Musterstücke. 
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3. Übungen im Vortrage (Deklamationen, Reden; Repio-
duttion größerer Erzählungen und Schilderungen in 
richtiger und fließender Darstellung). 

4. Schriftliche Arbeiten. . 

5. Klasse (3 Stunden). 

1. Die Hauptpunkte der Phonetik. 
2. Einführung in die Kunst der Rede: 

a. Kurze Theorie. 
d. Praktische Übungen: Referate, Vorträge (Dekla-

mationen und kleinere selbstverfaßte Reden). 
3. Lektüre: Erklärung und Besprechung prosaischer und 

poetischer Stücke aus einem Lesebuche; Lektüre eines 
größeren klassischen Schriftwerkes,' Piiuatlektüie, unter 
der Kontrolle des Lehrers. 

4. Aufsätze und kleinere schriftliche Übungen. 

6. Klasse (3 Stunden). 

1. Die Hauptpunkte der Poetik. 
2. Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, 1. Teil. 
3. Lektüre prosaischer und poetischer Stücke aus einem Lese-

buche; Lektüre eines oder mehrerer größerer klassischer 
Schriftwerke; Piivatlektüre, unter der Kontrolle des 
Lehrers. 

4. Deklamationen, Vorträge, Reden. 
5. Schriftliche Arbeiten. 

7. Klasse (2 Stunden). 

1. Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, 2. Teil. 
2. Die Hauptpunkte der mittelhochdeutschen Grammatik, mit 

Herbeiziehung des Neuhochdeutschen und der Mundart. 
3. Lektüre: Klassische Schriftwerke der neuhochdeutschen 

Vlüteperiode; schweizerische Autoren; das Nibelungen-
lied, eventuell Proben aus anderen mittelhochdeutschen 
Epen; Prioatlektüie, unter der Kontrolle des Lehrers. 

4. Vorträge und Reden. 
5. Aufsätze. 
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8. Klasse (2 Stunden). 

1. Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, 3. Teil. 
2. Lektüre: Walther von der Vogelweide, eventuell Proben 

anderer mittelhochdeutscher Lyriker, Proben aus der 
ältern neuhochdeutschen Litteratur, klassische Schriftwerke 
der neuhochdeutschen Vlüteperiode; schweizerische Autoren; 
Privatlektüre, unter der Kontrolle des Lehrers. 

3. Vorträge und Reden. 
4. Aufsätze. 

v i . Französische Sprache. 

2. Klasse (4 Stunden). 
1 Grammatik: Das Wichtigste aus der Formen- und der 

Satzlehre. 
2. Übersetzen und Erklären leichter Lesestücke. 

3. Klasse (3 Stunden). 

1. Wiederholung und Erweiterung der Formen- und der 
Satzlehre. 

2. Lesen und Übersetzen,' mündliche und schriftliche Über-
tragungen aus dem Deutschen ins Französische. 

3. Sprech- und Memorierübungen. 

4. Klasse (3 Stunden). 

1. Wissenschaftliche Behandlung der Grammatik, unter steter 
Beziehung auf das Lateinische. 

2. Übersetzen und Erklären historischer, rhetorischer und 
dramattscher Darstellungen; Übertragungen aus dem 
Deutschen ins Französische. 

3. Sprech- und Memorierübungen und Diktate. 
4. Leichte Briefe und andere schriftliche Arbeiten. 

5. Klasse (3 Stunden). 

1. Lektüre aus klassischen Schriftstellern, in Verbindung mit 
der Litteraturgeschichte. 
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2. Sprech» und Memorieiübungen und Diktate. 
3. Leichte Briefe und andere schriftliche Arbeilen. 

6. Klasse (3 (Stunden). 

1. Fortsetzung der französischen Litteraturgeschichte, mit ent
sprechender Lektüre. 

2. Sprech- und Memorieiübungen und Diktate. 
3. Briefe und andere schriftliche Arbeiten. 

7. und 8. Klasse (je 1 Stunde). 

1. Fortsetzung und Schluß der französischen Litteraturge-
schichte, mit entsprechender Lektüre. 

2. Briefe und andere schriftliche Arbeiten. 

VII. Italienische Sprache. 
1. K u r s (3 Stunden). 

1. Grammatik: 
a. Formenlehre, Kenntnis des regelmäßigen Verbums, 
d. Die wichtigsten Regeln der SyntllX. 

2. Übersetzen von Lese- und Übungsstücken und leichte Lektüre, 
Memorieiübungen. 

2. K u r s (3 Stunden). 
1. Grammatik: 

a. Erweiterte Formenlehre, die unregelmäßigen Verben. 
b. SyntaX. 

2. Übersetzen von Lese- und Übungsstücken, freie Satzübungen 
mit unregelmäßigen Verben,- ItalianiZmen. 

3. Lektüre: Das jeweilen eingeführte Lesebuch oder leichtere 
Lektüre aus Schulbibliotheken und geeigneten Samm-
lungen moderner Schriftsteller. 

4. Sprech- und Memorieiübungen und Diktate. 

3. K u r s (3 Stunden). 

1. Wiederholung und Ergänzung des grammatikalischen 
Studiums. 
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2. Übersetzen aus dem Deutschen ins Italienische, an Hand 
des Lehrbuches oder eines Übungsbuches; kurze freie 
Aufgaben. 

3. Lektüre: Das eingeführte Lesebuch nebst novellistischen, 
biographischen, historischen und dramatischen Werken 
moderner Schriftsteller aus Schulbibliotheken und ge-
eigneten Sammlungen; Dialoge^und leichte Komödien, 
zum Übersetzen nach dem Gehör; das Wichtigste aus der 
Litteraturgeschichte. 

4. Sprech- und Memorieiübungen und Diktate. 

VIII. Englische Sprache. 

1. K u r s (3 Stunden). 
1. Grammatik: 

a. Formenlehre, 
b. Die wichtigsten Regeln der Syntax. 

2. Übersetzen von Lese- und Übungsstücken. 
3. Sprech- und Memorieiübungen. 

2. K u r s (3 Stunden). 
1. Grammatik: 

a. Erweiterte Formenlehre. 
b. Syntax. 

2. Mündliche und schriftliche Übersetzung von Lese- und 
Übungsstücken. 

3. Lektüre: Das jeweilen eingeführte Lesebuch oder leichtere 
zusammenhangende Lektüre aus Schulbibliotheken oder 
andern passenden Sammlungen. 

4. Sprech- und Memorierübungen und Diktate. 

3. K u r s (3 Stunden). 

1. Forsetzung und Vollendung des grammatikalischen Stu-
diums. 

2. Mündliche und schriftliche Übersetzung aus dem Deutschen 
ins Englische. 

l l 
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3. Lektüre: Fortsetzung des im Lehr- und Lesebuche ent-
haltenen Stoffes- novellistische, biographische, historische 
und dramatische Werke aus Schulbibliotheken und 
Sammlungen moderner Schriftsteller; Dialoge und Ko» 

* mödien, zum Übersetzen nach dem Gehör; das Wichtigste 
aus der Litteraturgeschichte. 

4. Sprech- und Memorieiübungen und Diktate. 

IX . Geschichte. 

1. K l a s s e (2 Stunden). 
Übersicht über die Geschichte des Altertums (orientalische 

Völker und Griechen). 

2. Klasse (2 Stunden). 

Übersicht über die Geschichte 'des Altertums (Abschluß 
der griechischen Geschichte, Römer). 

3. K l a s s e (2 Stunden). 

Übersicht über die allgemeine Geschichte der mittlern 
und der neuern Zeit. 

4. K lasse (2 Stunden). 

Schweizergeschichte; das Wesentlichste aus der Ver-
fassungskunde. 

5. K l a s s e (2 Stunden). 
Einlaszliche Darstellung der Geschichte des Altertums bis 

zur Römerzeit, mit specieller Rücksichtnahme auf die Kultur 
und Kunst und die Staatsverfassung bei den Griechen. , 

6. K l a s s e (2 Stunden). 
Einläßliche Darstellung der Geschichte der Römer und 

ihrer Zeit bis zum Untergange des weströmischen Reiches, 
mit specieller Rücksichtnahme auf die Kultur und Kunst und 
die Staatsverfassung bei denselben. 
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7. Klasse (4 Stunden). 
Einläßliche Darstellung der allgemeinen und der Schweizer-

geschichte des Mittelalters, mit specieller Berücksichtigung der 
Kulturgeschichte und in pragmatischer Behandlung. 

8. Klasse (4 Stunden). 
Einläßliche Darstellung der allgemeinen und der Schweizer-

geschichte der Neuzeit, mit specieller Berücksichtigung der 
Kultur- und Verfassungsgeschichte. 

x. Geographie. 
1. Klasse (1 Stunde). 

Geographie der Schweiz. 

2. Klasse (2 Stunden). 
Geographie der Schweiz. Kartenskizzen. 

3. K las je (2 Stunden). 
Das Wesentlichste aus der allgemeinen Erdkunde. Geo-

graphie von Europa, mit eingehender Darstellung der Boden-
gestalt und der Bewässerung. Kartenskizzen. 

4. Klasse (1 Stunde). 
Die außereuropäischen Erdteile. Kartenskizzen. 

. 5. Klasse (1 Stunde). 
Allgemeine Erdkunde. Einläßliche Darstellung der 

Schweiz. Kartenskizzen. 

6. Klasse (1 Stunde). 
Länderkunde Europas. Kartenskizzen. 

7. Klasse. 
Geographisches Repetitorium, in Verbindung mit der 

Geschichte. 

xi . Philosophie. 
7. Klasse (4 Stunden). 

1. Propädeutik oder encyklopädische Einleitung in das 
wissenschaftliche Studium im allgemeinen und in das-
jenige der Philosophie insbesondere. 



164 

2. Empirische Psychologie. 
3. Logik. 
4. Eikenntnislehre. 
5. Metaphysik (allgemeiner 

Teil). 
6. Ästhetik. 

I n übersichtlicher Darstellung. 

8. Klasse (3 Stunden). 
1. Specielle Metaphysik (Kos-

mologie, Anthropologie u. 
Theodicee). 

2. Ghik und Naturrecht. 
3. Geschichte der Philosophie 

bis zur Gegenwart. 

I n übersichtlicher Darstellung. 

X I I . Mathemat ik . 
1. Klasse (4 Stunden). 

Rechnen mit gemeinen und Decimalbrüchen. Matz und 
Teilbarkeit der Zahlen. Übungen im Kopfrechnen. 

2. K l a s s e (4 Stunden). 
1. Arithmetik: Einfache und zusammengesetzte Regeldetri-s 

Prozent-, Diskonto-, Eesellschafts- und Mischungs-
rechnung, Kopfrechnen. 

2. Buchhaltung (1 Stunde). 
3. Algebra: Die Grundrechnungsarten, mit ganzen und 

gebrochenen Zahlen. 

3. K l a s s e (3 Stunden). 
1. Algebra: Gleichungen des ersten Grades mit einer 

Unbekannten. Lehre von den Potenzen. Proportionen. 
2. Geometrie: Linien, Winkel, Dreieck und Viereck. Lehr-

satz des Pythagoras. Die Polygone, der Kreis. 

4. K l a s s e (3 Stunden). 
1. Algebra: a) Wurzelgrötzen. d) Gleichungen des ersten 

Grades mit mehrern Unbekannten. 
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2. Geometrie: Abschluß der Geometrie. Proporttonen 
unter Linien, Ähnlichkeit der Figuren. Inhaltsbe-
rechnung der Figuren. 

5. K l a s s e (4 Stunden). 

1. Algebra: Logarithmen. Reine und quadratische Gleichun-
gen des zweiten Grades mit einer und mit mehrern 
Unbekannten. 

2. Geometrie: Angewandte Aufgaben zur Inhalts-
berechnung der Figuren. Konstruktion algebraischer 
Gleichungen. Neuere Geometrie, ebene Trigonometrie 
(erster Teil). 

6. K l a s s e (4 Stunden). 

1. Algebra: Kettenbrüche, Diophantische Gleichungen, 
arithmetische Reihen erster Ordnung, das Notwendigste 
von den höhein arithmetischen Reihen, Zinseszins- und 
Rentenrechnung, Aufgaben über Mamma und Minima. 

2. Geometrie: Abschluß der ebenen Trigonometrie, Stereo-
metrie. 

7. K l a s s e (2 Stunden.) 

1. Algebra: Kombinatorik, mit Anwendung auf Wahr-
scheinlichkeitsrechnung; der binomische Lehrsatz, kubische 
Gleichungen. 

2. Geometrie: Sphärische Trigonometrie. 

8. K l a s s e (2 Stunden). 

Analytische Geometrie der Ebene. Kegelschnitte. 

XI I I . PtzyNK. 

7. Klasse (4 Stunden). 
Einleitung: Die allgemeinen Eigenschaften der Körper,-

Dynamik, Statik und Mechanik der festen, flüssigen und 
luMrmigen Körper; Elemente der Wärmelehre. 
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8. Klasse (4 Stunden). 
Magnetismus; Elektricität,' Akustik; Optik; Grundbe» 

griffe der Astronomie. 

x i v . Chemie. 

7. Klasse (2 Stunden). 
Grundgesetze der Chemie; die wichtigsten Metalloide 

und leichten Metalle und ihre Verbindungen. 

8. Klasse (2 Stunden). 
Die schweren Metalle und ihre Verbindungen; Ve° 

griffe der organischen Chemie. Einfache praktische Übungen 
im Laboratorium. 

xv . Naturgeschichte. 
5.' Klasse (3 Stunden). 

Einleitung in die Naturgeschichte. Die Zelle und ihr 
Leben. Organe und Organsysteme. Wirbellose Tiere. Vau 
und Leben der Pflanzen. Algen und Pilze. Morphologie 
höherer Pflanzen. Anleitung zum Pflanzenbestimmen. An-
legung eines Herbariums. Vier Etkursionen. 

6. Klasse (3 Stunden). 
Zoologie der Wirbeltiere. Anatomie der höhern Pflanzen. 

Moose, (Lefllßkiyptogamen. Pflanzenbestimmen. Fortführung 
des Herbariums. Vier Elkursionen, gemeinsam mit der 
5. Klasse. 

7. Klasse (2 Stunden). 
Somatologie des Menschen. Phanerogamen, Physio-

logie der Pflanzen. 

8. Klasse (2 Stunden). 
Mineralogie. Geologie, mit besonderer Berücksichtigung 

der Schweiz. Vier Eikursionen. 

XVI. Stenographie (fakultativ). 

1. Ku rs . (1 Stunde). 
Einführung in das Einigungssystem Stolze-Schrey. 
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2. K u r s (1 Stunde). 
Übungen im Schnell- und Schönschreiben. 

x v i i . Frethandzeichilen. 
1. K l asse (2 Stunden). 

Vorübungen. Einfache Ornamente nach Vorlage und 
Gipsmodell. Skizzierübungen. 

2. K l asse (2 Stunden). 
Olnamentzeichnen und Slizzierübungen. Einführung 

in das Zeichnen nach der Natur, nach geeigneten einfachen 
Motiven aus dem Pflanzen- und Tierreiche. 

3. und 4. K lasse (je 2 Stunden). 
Fortgesetzte Übungen im Zeichnen nach der Natur. 

Ornamentales und figürliches Zeichnen nach Gipsmodellen, 
unter besonderer Berücksichtigung der klassischen Vorbilder. 
Erweitertes Skizzieren. 

5. und 6. Klasse (je 2 Stunden). 
Vorwiegend Zeichnen nach der Natur, im übrigen 

wie in der 4. Klasse, unter Anwendung der hauptsächlichsten 
technischen Darstellungsmittel: Kohle, Kreide, Feder und 
Aquarellfarben. 

XVIII. Gesang. 
a. Gesangkurs für ungebrochene Stimmen. 

Erklärung des Notensyftems, der Takt- und Tonarten 
und der Intervalle u. s. w. Zwei-, drei- oder vierstimmige 
Lieder, sowie Chöre aus Oratorien, Kantaten, Opern u. s. w., 
gemeinsam mit den gebrochenen Stimmen, 
d. Kirchengesang, für ungebrochene und gebrochene Stimmen. 

Einübung von vielstimmigen Messen für gemischten oder 
Mannerchoi, von Choral- und Vespergesängen, Liedern u. s. w. 

c. Mannerchoi. 
Wöchentliche Übung für vierstimmigen Männergesang 

und, gemeinsam mit den ungebrochenen Stimmen, Chöre 
aus Oratorien, Kantaten, Opern u. s. w. 
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xix. Instrumentalmusik. 
a. Vwltne. 
1. Kurs. 

Erklärung der verschiedenen Bestandteile der Violine. 
Haltung der Violine und des Bogens. Position des linken 
und rechten Armes, sowie der Finger. Vogenführung. Stimmen 
der Violine und Übungen aus den 4 leeren Saiten. Rela-
pitulation des Notensystems und der musikalischen Zeichen. 
Übungen in der natürlichen Tonleiter, und später in den 
drei oder vier einfachsten Kreuz- und L-Tonleitern (Dur und 
Moll) auf der ersten Position. Übungen im Treffen der 
Intervalle (Terzen, Quarten je.) — alles in langen Noten. 

2. Kurs. 
Ausscheiden verschiedener Bogenstriche; Binden und 

Trennen (Abstoßen) der Noten, angewandt auf halbe Noten, 
Viertels-, Achtelsgruppen u. s. w. Übung der 8 ersten Dur-
und Molltonleitern in langsamem Tempo und in der ersten 
Lage. Rekapitulation der verschiedenen Taktarten; richtiges 
Einteilen und rhythmischer Vortrag einer Melodie mit be° 
gleitender Sekundstimme des Lehrers. 

3. Kurs . 
Fernere Einteilung des Bogens in drei Haupteile, und 

Übungen zur Verwendung derselben. Erklärung und Bildung 
sämtlicher Dur- und Molltonleitern, mit allmählich be-
schleunigtem Tempo und verändertem Bogenstrich. Wenn 
tunlich, Andeutung der dabei zuerst verwendbaren, leichtern 
Lagen. Anleitung zum Duettspiele durch abwechselndes Ver-
setzen der Schüler zur ersten und zweiten Violine. 

4. Kurs . 
Erklärung der leichtern (dritten und vierten) Lagen, und 

Übungen in denselben. Rekapitulation aller Tonleitern (Dur 
und Moll) mit Hinzufügung der gebrochenen Akkorde in 
wenigstens zwei Oktaven. Gemeinschaftliche Übungen zum 
Zwecke eines einheitlichen Vortrages passender Duette. 
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5. Kurs. 
Erklärung und Anwendung sämtlicher Lagen und ent° 

sprechende Erweiterung der Tonleitern und Akkorde, Übungen 
in chromatischen Gängen und in Doppelgriffen. Erzielung 
eines bestimmten Ausdruckes und feinerer Nuancierung für das 
Orchesterspiel. Etüden, Duette oder Ensemblestücke mit Ve-
lücksichtigung der obgenannten Erfordernisse. 

Fortbildungskurs. 
Anleitung zum Solospiel und zum konzertierenden Vor-

trage mit andern Instrumenten. Stilübungen mit besonderer 
Rücksicht auf Auffassung und richtigen Vortrag. 

b. Blasinstrumente. 
1. Kurs. 

Erklärung der verschiedenen Bestandteile des zu erlernen-
den Instruments, halwng des Instruments, Ansetzen der 
Lippen und Tonbildung. Erklärung des Notensystems und 
der musikalischen Zeichen. Übung in der natürlichen Ton-
leiter, und später in den drei oder vier einfachsten Kreuz-
und L-Tonleitern, Dur und Moll. Übungen im Treffen 
der Intervalle. 

2. Kurs. 
Übung im An- und Abschwellen der Töne, sowie im 

Binden und Abstoßen der Noten, angewandt auf ganze und 
halbe Noten, Viertels- und Achtetsgruppen u. s. w. Erklärung 
der geraden und ungeraden Taktarten; richtiges Einteilen und 
rhythmischer Vortrag einer Melodie mit begleitender Sekund-
stimme des Lehrers. Bildung und Übung der 8 ersten Dur-
und Molltonleitern in langsamem Tempo. Erlernung von 
leichten Duetten. 

3. Kurs. 
Sämtliche Dur- und Molltonleitern mit gebundenen imd 

abgestoßenen Noten in allen möglichen Formen und mit all-
mählich beschleunigtem Tempo. Übung von größeren Musikstücken 
und Duetten. Erklärung der dynamischen Zeichen und der 
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fremden Wörter, welche sich auf Tempo und Vortrag eines 
Musikstückes beziehen, und praktische Anwendung derselben. 
EtüdenZzur Beförderung der Geläufigkeit auf dem zu erlernenden 
Instrumente, je nach der Fähigkeit der Schüler, 

c. Orchystey. 
Wenn fähige Kräfte in genügender Anzahl vorhanden 

sind, weiden Übungen abgehalten, einerseits behufs Auf-
führung von Orchestermessen und andererseits behufs öffent-
licher Produktionen. 

x x . T u r n e n . 
Nach Maßgabe der eidgenössischen Turnschule, in der 

1.—6. Klasse je 2 Stunden. 

c. 
Lehrplan für Sie KealsGule. 

a. Ceferplan für die untern Klassen und die technische 
Abteilung der obern Klassen der Realschule. 

I. Religwnslehre. 
1. Klasse (2 Stunden). 

1. Die Lehre vom Gebete. 
2. Die Apostelgeschichte. 

2. Klasse (2 Stunden). 
1. Die Lehre vom katholischen Glauben. 
2. Geschichte des Neuen Testamentes. 

3. Klasse (2 Stunden). 
1. Geschichte des Neuen Testamentes. 
2. Die Lehre vom katholischen Glauben. 
3. Die Lehre von den Gnadenmitteln. 

4. Klasse (2 Stunden). 
1. Die Lehre von der göttlichen Offenbarung. 
2. Das katholische Kirchenjahr. 

5. Klasse (2 Stunden). 
1. Katholische Glaubenslehre, in systematischer Darstellung. 
2. Kirchengeschichte bis auf Konstantin den Großen. 
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6. Klasse (2 Stunden). 
1. Katholische Sittenlehre, in systemattscher Darstellung. 
2. Fortsetzung der Kirchengeschichte bis auf die neueste Zeit. 

7. Klasse (2 Stunden). 
Grundris; der Apologetik. 

I I . DeMch^ Sprache. 
1. Klasse (8 Stunden). 

1. Grammatik: Formenlehre, 1. Teil. 
2. Lesen, Nacherzählen und Erklären prosaischer und poe-

tische! Lesestücke. Memorieren von Gedichten. 
3. Kleinere Aufsätze; Rechtschreibübungen. 

2. Klasse (6 Stunden). 
1. Grammatik: Formenlehre, 2. Teil. Anfang der Satzlehre. 
2. Lesen und Erklären prosaischer und poettscher Lesestüäe; 

Vortrag memorierter Gedichte. 
3. Kleinere Aufsätze; Rechtschreibübungen. 

3. Klasse (5 Stunden). 
1. Grammattl: Wiederholung des bisher Behandelten; Fort-

setzung und Abschluß der Satzlehre; Interpunktion. 
2. Erklären prosaischer und poetischer Musterstücke; Vortrags 

memorierter Gedichte. 
3. Schriftliche Arbeiten; Geschäftsaufsätze. 

4. Klasse (4 Stunden). 
1. Übersichtliche Wiederholung der Grammatik. 
2. Erklärung von Musterstücken; Vortrag memorierter 

Gedichte. 
3. Schriftliche Arbeiten; Geschäftsaufsätze. 

5. Klasse (4 Stunden). 
1. Das Wichtigste aus der Sttlistik. 
2. Kurze Theorie der korrekten Aussprache und des münd-

lichen Vortrages. 
3. Übungen im Vortrage: Recitation von Gedichten, Re-

ferate. 
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4. Lektüre: Behandlung prosaischer und poetischer Stücke 
aus dem Lesebuche; Lesung eines größeren Schriftwerkes. 

5. Aufsätze; Briefe; Geschäftsaufsätze. 

6. blasse (3 Stunden). 
1. Grundzüge der Poetik. 
2. Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, 1. Teil. 
3. Lektüre: Prosaische und poetische Musterstücke aus dem 

Lesebuche; Lesung eines oder mehrerer größerer klassischer 
Schriftwerke; schweizerische Autoren; PrivatleWre, unter 
der Kontrolle des Lehrers. 

4. Deklamationen, Reden, Vorträge. 
5. Aufsätze; Geschäftsaufsätze. 

7. Klasse (4 Stunden). 
1. Geschichte oer deutschen Sprache und Litteratur, 2. Teil. 
2. Lektüre: Klassische Schriftwerke der zweiten Blüteperiode; 

Proben aus der ältern Litteratur; schweizerische Autoren; 
Privatlektüre, unter der Kontrolle des Lehrers. 

3. Deklamationen; Reden; Vorträge. 
4. Aufsätze; Geschäftsaufsätze. 

i n . Französische Sprache. 
1. Klasse (8 Stunden). 

Die Aussprache. Das Elementarste aus der Formen-
lehre: Hauptwort und Artikel, Eigenschaftswort, Zahlwort, 
einige Formen des Zeitwortes. Mündliche und schriftliche 
Übersetzung. Sprechübungen. 

2. Klasse (6 Stunden). 
Das regelmäßige Zeitwort; die Hilfszeitwörter; die 

^nichtigsten Formen der Fürwörter. Mündliche und schrift-
liche Übersetzung. Nacherzählen der Lesestücke. Memorieren 
kleinerer prosaischer, und poetischer Stücke. Sprechübungen. 

3. Klasse (4 Stunden). 
Einläßliche Behandlung des Eigenschaftswortes, des Für-

Wortes, des Umstandswortes und des Vorwortes; die unregel-
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mätzigen Zeitwörter. Mündliche und schriftliche Übersetzung.. 
Nacherzählen der Lesestücke. Memorieren von Gedichten. Diktate. 
Sprechübungen. 

4. Klasse (4 Stunden). 

Die unregelmäßigen Zeitwörter (Fortsetzung). Mschlus; 
der Formenlehre. Mündliche und schriftliche Übersetzung. 
Lektüre. Übungen im Erzählen. Memorieren von Gedichten^ 
Briefe und leichte Aufsätze. Diktate. Konversation. 

5. Klasse (4 Stunden). 

Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre und 
SyntaX. Mündliche und schriftliche Übersetzung. Lektüre aus 
einem Lesebuche, mit besonderer Berücksichtigung der ftan-
zösischen Landes- und Volkskunde. Lektüre eines oder mehrerer 
größerer Schriftwerke. Übungen im Erzählen. Recitation von 
Gedichten. Briefe und andere leichte Aufsätze. Diktate. Kow 
versation. 

6. Klasse (3 Stunden). 

Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre und 
SyntaX, nach einem ftanzösisch geschriebenen Lehrbuche. Münd-
liche und schriftliche Übersetzung. Lektüre aus einem Lesebuchê , 
mit besonderer Berücksichtigung der französischen Landes- und 
Volkskunde. Lektüre eines oder mehrerer größerer Schrift-
werke. Referate. Aufsätze. Konversation. 

7. Klasse (4 Stunden). 

Mündliche und schriftliche Übersetzung, unter fortwähren-
der Bezugnahme auf die Formenlehre und die SyntaX. Über-
sicht der ftanzösischen Sprach- und Litteraturgeschichte. Lektüre 
aus einer Chrestomathie. TeXte des 17., 18. und 19. Jahr
hunderts. Piivatlektüre, unter Kontrolle des Lehrers. Bor* 
träge. Aufsätze. Konversation. 
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IV. Italienische Sprache. 
3. Klasse (3 Stunden). 

1. Grammatik: 
a) Formenlehre, Kenntnis des regelmäßigen Verbums. 
b) Die nötigsten Regeln der SyntaX. 

.2. Übersetzen von Lese- und Übungsstücken und leichte LeMre 
an Hand der eingeführten Grammatik. Memoiierübungen. 

4. Klasse (3 Stunden). 
1. Grammatik: 

a) Erweiterte Formenlehre, die unregelmäßigen Verben, 
d) SyntaX. 

2. Übersetzen der Lese- und Übungsstücke der Grammatik, 
freie Satzllbungen mit unregelmäßigen Verben; Briefe. 

3. Lektüre: Das jeweilen eingeführte Lesebuch oder leichtere 
Lektüre aus Schulbibliotheken und geeigneten Samm-
lungen moderner Schriftsteller. 

5. Klasse (3 Stunden). 
1. Wiederholung und Ergänzung der Grammatik. 
2. Übersetzen aus dem Deutschen ins Italienische, an Hand 

des Lehrbuches oder eines Übungsbuches; kurze freie 
Aufgaben; Geschäftsaufsätze. 

3. Lektüre: Das eingeführte Lesebuch nebst novellistischen, 
biographischen, historischen und dramatischen Werken 
moderner Schriftsteller aus Schulbibliotheken und ge-
eigneten Sammlungen; Dialoge und leichte Komödien, 
zum Übersetzen nach dem Gehör. 

4. Sprech- und Memorierübungen. 

6. Klasse (1 Stunde). 
Lektüre; das Wichtigste aus der Litteraturgeschichte. 

V. Englische S p r a c h e . 

3. Klasse (3 Stunden). 
1. Aussprache. 
.2. Grammatik: Formenlehre und die nötigsten Regeln aus 

der SyntaX. 
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3. Übersetzen von Lese- und Übungsstücken. 
4. Sprech- und Memorierübungen. 

4. Klasse (3 Stunden). 

1. Grammatik: Erweiterte Formenlehre, SyntaX. 
2. Mündliche und schriftliche Übersetzung von Lese- und 

Übungsstücken,- Briefe. 
3. Lektüre: das jeweilen eingeführte Lesebuch oder leichtere 

zusammenhangende Lektüre aus Schulbibliotheken oder 
andern passenden Sammlungen. 

4. Sprech- und Memorierübungen; Diktate. 

5. Klasse (3 Stunden). 

1. Fortsetzung und Abschluß der Grammatik. 
2. Mündliche und schriftliche Übersetzung aus dem Deutschen 

ins Englische; Briefe und andere freie Aufgaben; Ge-
schäftsaufsätze. 

3. Lektüre: Fortsetzung des im Lehr- und Lesebuche ent-
haltenen Stoffes,- novellistische, biographische, historische 
und dramatische Werke aus Schulbibliotheten und Samm-
hingen moderner Schriftsteller; Dialoge und Komödien, 
zum Übersetzen nach dem Gehör. 

4. Konversation und Diktate. -

6. Klasse (1 Stunde). 
Lektüre: Das Wichtigste aus der Litteraturgeschichte. 

VI. Geschichte. 

1. Klasse (2 Stunden). 
Schweizergeschichte, 1. Teil. 

2. Klasse (2 Stunden). 
Schweizergeschichte, 2. Teil. Allgemeine Geschichte, bis zu 

den Griechen. 
3. Klasse (2 Stunden). 

Allgemeine Geschichte, von den Griechen bis auf Rudolf 
von Habsburg. 
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4. Klasse (2 Stunden). 
Allgemeine Geschichte, von Rudolf von Habsburg bis 

zur neuesten Zeit. 

5. Klasse (2 Stunden). 
Schweizergeschichte, von ihren Ansangen bis zur neuesten 

Zeit. Das Wichtigste aus der Verfassungskunde. 

6. Klasse (2 Stunden). 

Mgemeine Geschichte des Altertums und des Mittel-
alters, letztere mit specieller Berücksichtigung der Schweizer-
geschichte. 

7. Klasse (2 Stunden). 

Allgemeine Geschichte der neuern und neuesten Zeit, mi 
specieller Berücksichtigung der Schweizergeschichte, Verfassung«-
künde der Schweiz. 

v u . Geographie. 
1. Klasse (1 Stunde). 

Geographie der Schweiz. 
2. Klasse (2 Stunden). 

Geographie der Schweiz (Schluß). 

3. Klasse (2 Stunden). 
Geographie von Europa. 

4. Klasse (2 Stunden). 
Geographie der außereuropäischen Erdteile. 

3. Klasse (2 Stunden). 
Geographie der Schweiz. Mathematische und physi-

laiische Geographie. 

V i i i . A r i thmet i k und Buchführung. 

1. Klasse (5 Stunden). 
Die 4 Grundrechnungen mit reinen und benannten 

Zahlen. Rechnen mit gemeinen und Decimalbrüchen. Lin-
fache Schlußrechnung. Übung im Kopfrechnen. 
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2. Klasse (3 Stunden). 
Maß und Teilbarkeit von Zahlen. Systematisches Rechnen 

mit gemeinen und Decimalbiüchen. Einübung des Matz- und 
Gewichtssystems. Zusammengesetzte Echlutzrechnung. Einfachere 
Prozent- und Zinsrechnungen. Übungen im Kopftechnen. 

3. Klasse (3 Stunden). 
Einübung von Rechnungsvorteilen bei den 4 Species. 

Ergänzungen zur Bruchlehre. Prozentrechnungen über Gewinn 
und Verlilst, Rabatt und Diskonto ic. Die 4 Fälle der Zins
rechnung. Kopfrechnen. Rechnungsführung (Ausstellung von 
Rechnungen, Kontrollen, Kapitaluerzeichnissen, Inventarien). 

4. Klasse (2 Stunden). 
Verhältnisse und Proportionen. Durchschnitts-Termin. 

Mischungs- und Gesellschaftsrechnungen. Der Kettensatz. 
Einiges über kaufmännische Rechnungsmethoden. Hauptformen 
des Kontokorrents; einige Erklärungen über den Wechsel. 

ix. Nlgebra und Nnalysts. 
2. Klasse (2 Stunden). 

Zusammenhang der 4 Grundrechnungsarten. Rechnen 
mit ganzzahligen Monomen und Polynomen. Reine und 
angewandte Ziffer- und Vuchstabengleichungen. 

3. Klasse (2 Stunden). 
Die 4 Species mit zusammengesetzten Vuchstabenaus-

drücken. Zerlegen in Faktoren. Heben der Brüche. Rechnen 
mit algebraischen Brüchen. Verhältnisse und Proportionen. 
Gleichungen 1. Grades mit einer Unbekannten. Die allge-
meinen Sätze über Potenzen. Quadrat- und Kubikwurzel-

. ausziehen aus Zahlen. 

4. Klasse (2 Stunden). 
Erweiterung der Lehre von den Potenzen, üehre von 

den Wurzelgrötzen. Vruchpotenzen. Gleichungen 1. Grades 
mit einer, zwei und mehreren Unbekannten. ' Einführung in 
das Rechnen mit Logarithmen. Eiponentialgleichungen. 

12 
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5. Klasse (4 Stunden). 
Erweiterung der wichtigern bisher behandelten Kapitel. 

Gleichungen 2. Grades mit einer Unbekannten. Arithmetische 
und geometrische Progressionen. ZinseszinZ-, Amortisation«-» 
und Rentenrechnung. Hauptfälle der Gleichungen 2. Grade«, 
mit mehrern Unbekannten. Theorie und Anwendung der ge° 
meinen Kettenbrüche. Diophantische Gleichungen. 

6. Klasse (2 Stunden). . 

Kombinationslehre. Elemente der Wahrscheinlichkeit«-
rechnung. Binomischer Lehrsatz für ganze positive EXponen-
ten. Komplexe Zahlen. Lehrsatz von Moivre. Gleichungen 
3. Grades mit einer Unbekannten. Begriffe von Determinan-
ten und deren Anwendung. 

7. Klasse (2 Stunden). 
Theorie der unendlichen Reihen. Entwickelung der El-

ponential-, der binomischen, der logarithmischen und der ein-
fachen trigonometrischen Funktionen in Potenzreihen. Die 
Funktionen und ihre graphische Darstellung. Begriff von 
Derivat. Ableitungen einfacherer Funktionen. Reihe von 
Taylor und Maclaurin. Maxima und Minima. Algebraische 
Gleichungen höhern Grades. Aufsuchung rationaler Wurzeln, 
Berechnung der irrationalen Wurzeln mittelst Näherung. 

x. Geometrie. 

2. Klasse (2 Stunden). 

Lehre von den Linien und Winkeln, dem Dreieck, dem 
Viereck und dem Kreise. Berechnung von Linien, Flächen und 
Körpern. (Elementäre Behandlung des Stoffes.) 

3. Klasse (2 Stunden). 
Die Winkel an 2 und 3 sich schneidenden Geraden. 

Das Drei-, Vier- und Vieleck. Der Kreis. Inhaltsgleichheit 
von Figuren. Ausmessung gerade- und krummlinig begrenz-
ter Figuren. 
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4. Klasse (2 Stunden). 
Proportionalität von Linien. Ähnlichkeit von Figuren. 

Verhältnis von Inhalten. Ergänzungen zur Planimetrie. 
Stereometrie: Beziehungen zwischen Geraden und Ebenen im 
Raume. Körperliche Ecke. Polyeder. Regelmähige Körper 
und ihre Netze. Geometrische Eigenschaften der einfachern 
stereometrischen Kürpersormen. 

5. Klasse (4 Stunden). 
Einige Abschnitte der neuern Geometrie: Transversalen, 

harmonische Punkte und Strahlen, Ähnlichkeitspunkte, Pol und 
Polare. Lehrsatz von Pascal und Vrianchon. Potenzlinien. 

Trigonometrie: Die trig. Funktionen. Berechnung des 
rechtwinkligen, gleichschenkligen und schiefwinkligen Dreiecks. 
Goniometrische Formeln. Anwendungen der Trigonometrie 
zu Aufgaben aus Algebra, praktischer Geometrie und Physik. 

Stereometrie: Bestimmung von Oberflächen und In -
halten von Körpern (mit Anwendung der Trigonometrie). 

6. Klasse (3 Stunden). 
Sphärische Trigonometrie: Entwicklung der Giundformeln 

zur Berechnung des recht- und schiefwinkligen Dreiecks, mit 
Anwendungen auf die mathematische Geographie. , 

Analytische Geometrie der Ebene: Geometrische Kon-
struktion algebraischer Ausdrücke. Koordinatensysteme. Trans-
formationen. Analytische Behandlung der Geraden und des 
Kreises. 

7. Klasse (3 Stunden). 
Analytische Geometrie der Ebene: Répétition des vor-

jährigen Pensums. Analytische Behandlung der Ellipse, 
Hyperbel und Parabel. 

Anfänge der analytischen Geometrie des Raumes. 

xi . Darstellende Geometrie. 
6. Klasse (3 Stunden). 

Bestimmung der Projektionen von Punkten, Geraden 
und Kreisen und der Spuren von Ebenen aus gegebenen 
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Bedingungen. Bestimmung der Lage des Punktes und der 
Ebenen, sowie der Lage und Größe von Geraden und Kreisen 
aus ihren Projektionen und Spuren. Umklappung ebener 
Figuren in die Projektionsebenen. Konstruktive Auflösung 
der dreiseitigen Ecke. Bestimmung der Entfernung von Punk-
ten unter einander und von Geraden und Ebenen und der 
Winkel der letzter«. 

7. Klasse (3 Stunden). 
Darstellung der einfachsten Körper: Prismen, Pyramiden, 

reguläre Polyeder, Cylinder und Kegel, Schnitte mit Linien und 
Ebenen. Durchdringungen, Abwicklungen. Tangentialebenen. 
Anfangsgründe der Schattenlehre und der Perspektive. 

XI I . Physik. 
4. Klasse (2 Stunden). 

Die allgemeinen Eigenschaften der Körper. Das Wich-
tigste aus der Lehre vom Gleichgewicht und von der Be-
wegung der Körper, von der Wärme, von der Elektricität 
und vom Lichte. 

6. Klasse (3 Stunden). 
Die allgemeinen Eigenschaften der Körper. Die Elemente 

der Mechanik der festen, flüssigen und luftförmigen Körper. 
Das Wichtigste aus der Wärmelehre. 

7. Klasse (4 Stunden). 
Die wichtigsten Erscheinungen und Gesetze im Gebiete des 

Magnetismus, der Elektricität, der Akustik und der Optik. 

xiii. Chemie. 
6. Klasse (3 Stunden). 

Grundgesetze der Ehemie. Die wichtigsten Metalloide 
und unedlen Metalle und ihre Verbindungen. 

7. Klasse (3 Stunden). 
Die edlen Metalle und ihre Verbindungen. Stöchio-

metrie. Einleitung in die organische Ehemie. Einfache prak
tische Übungen im Laboratorium. 
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x iv . NatUWeMchte. 

4. Klasse (2 Stunden). 

(Einleitung in die Naturgeschichte. Die Zelle und ihr 
Leben. Organe und Organsyfteme. Wirbellose Tiere. Vau 
und Leben der Pflanzenzelle. Algen und Pilze. 

5. Klasse (2 Stunden). 

Zoologie der Wirbeltiere. Morphologie und Anatomie 
der höhern Pflanzen. Gefatztryptogamen. Anlegen eines 
Herbariums. Pflanzenbestimmen. 4 Extursionen. 

6. Klasse (2 Stunden). 
Somatologie des Menschen. Phanerogamen. Pflanzen-

physiologie. Fortführen des Herbariums. 4 Exkursionen (zu
gleich mit der 5. Klasse). 

7. Klasse (2 Stunden). 
Mineralogie und Geologie. 

xv . Technisches Zeichnen. 

3. Klasse (2 Stunden). 
Geometrische Konstruktionen. Zeichnen und Tuschen ein-

fâcher geometrischer Körper. 

4. Klasse (2 Stunden). 
Elemente der Projektionslehre. Zeichnen und Tuschen, 

vorzugsweise von architektonischen Gegenständen. 

5. Klasse (2 Stunden). 
Bau- und Maschinenzeichnen. Säulenordnungen. Ma-

fchinenteile: Darstellen in großem Matzstabe nach kleinen 
Zeichnungen und beiliegenden Details. 

6. und 7. Klasse (je 2 Stunden). 
Bau- und Maschinenzeichnen. Zeichnen ganzer Kom-

Positionen. Axonometrisches Zeichnen' nach Modellen und 
nach geometrischen Zeichnungen. Perspektivisches Zeichnen. 
Situationszeichnen. 
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xvi. Freihandzeichnen. 
2. Klasse (2 Stunden). 

Vorübungen. Zeichnen einfacher Ornamente, nach Vor-
läge und Modell. Skizzierübungen. 

3. Klasse (2 Stunden). 
Ornamentzeichnen und Stizzierübungen. Perspektivisches 

Zeichnen geometrischer Körper. 

4. Klasse (2 Stunden). 
Zeichnen nach plastischen, ornamentalen und figürlichen 

Gipsmodellen und nach kunstgewerblichen Gegenständen. 
Übungen im perspektivischen Zeichnen. Einführung in das 
Zeichnen nach der Natur: Motive aus dem Pflanzen- und 
Tierreiche. Skizzierübungen. 

5. und 6. Klasse (je 2 Stunden). ' 
Zeichnen wie in der 4. Klasse, mit besonderer Verücksichti-

gung der klassischen Vorbilder. Anwendung der hauptsächlichsten 
Daistellungsmanieren: Kohle, Kreide, Feder und Aquarell. 

x v i i . Ka l l i g raph ie . 

1. K l a s s e (2 Stunden). 
Übungen in der deutschen und in der englischen Kurrent-

schrift. 
2. Klasse (2 Stunden). 

Fortgesetzte Übungen in der deutschen und in der eng-
tischen Kurrentschrift. Einübung der Rundschrift. 

x v i l l . S t e n o g r a p h i e (fakultativ). 

1. Kurs (1 Stunde). 
Einführung in das Einigungssyftem Stolze-Schrey. 

2. Kurs ü Stunde). 
Übungen im Schnell- und Schönschreiben. 

xix. Gesang 
XX. Instrumentalmusik 

x x i . Turnen 
Wie am Gymnasium. 
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BB. Lehrplan ser HanSelsschule. 

I. Religtonslehre. 
1. Kurs (2 Stunden). 

1. Geschichte des Neuen Testaments. 
2. Lehre vom katholischen Glauben. 
3. Die Lehre von den Gnadenmitteln. 

2. Kurs (2 Stunden). 
1. Lehre von der göttlichen Vffenbarung. 
2. Das kathol. Kirchenjahr. 

3. Kurs (2 Stunden). 
1. Kathol. Glaubenslehre in systematischer Darstellung. 
2. Kirchengeschichte. 

II. Deutsche Sprache. 
1. Kurs (4 Stunden). 

Grammatik und Satzlehre. Leseu und Erklären prosaischer 
und poetischer Musterstücke. Vortrag memorierter Gedichte. 
Schriftliche Arbeiten, unter besonderer Berücksichtigung der 
Forderungen des Geschäftslebens. 

2. Kurs (3 Stunden). 
Übersichtliche Wiederholung des früher behandelten 

Stoffes. Erklärung von Musterstücken. Vortrag memorier-
i« Gedichte. Schriftliche Arbeiten, unter besonderer Berück-
sichtigung der Forderungen-des Geschäftslebens. 

3. Kurs (3 Stunden). 
Das Wichtigste aus der Stilistik. Kurze Theorie der 

korrekten Aussprache und des mündlichen Vortrages. Nbun-
g«n im Vortrage. Recitation von Gedichten. Referate. Lek-
türe: Behandlung prosaischer und poetischer Stücke aus dem 
Lesebuch. Lesung eines größeren Schriftwerkes. Aufsätze, 
Briefe und Geschäftsaufsätze. 
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III. Französische Sprache. 
1. Kurs (4 Stunden). 

Einläßliche Behandlung des Eigenschaftswortes, des 
Fürwortes, des Umstandswortes und des Vorwortes; die 
unregelmäßigen Zeitwörter. Mündliche und schriftliche Über-
setzung. Nacherzählen der Lesestücke. Memorieren von Ge
dichten. Diktate. Sprechübungen. 

2. K u r s (3 Stunden). 
Die unregelmäßigen Zeitwörter (Fortsetzung). Abschluß 

der Formenlehre. Mündliche und schriftliche Übersetzung. 
Lektüre. Übungen im Erzählen. Memorieren von Ge-
dichten. Briefe und leichte Aufsätze. Diktate. Konversation. 

3. K u r s (3 Stunden). 
Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre • und 

der SyntaX. Mündliche und schriftliche Übersetzung. Lek-
türe mit besonderer Berücksichtigung der französischen Volks-
und Landeskunde. Briefe und Aufsätze mit besonderer Rück 
sieht auf die kaufmännische Bildung. Diktate. Konversation. 

IV. Italienische Sprache. 
1. Kurs (3 Stunden). 

Grammatik: a. Formenlehre, Kenntnis des regelmäßigen 
Verbums, d. Die nötigsten Regeln der SyntaX. Übersetzen 
und Lesen. Übungsstücke und leichte Lektüre. Memorier-
Übung. 

2. Kur s (3 Stunden). 
Grammatik: Abschluß der Formenlehre und der Synta«. 

Übersetzen und Lesen: Übungsstücke der Grammatik. Ein-
führung in die Handelskorrespondenz. Lektüre mit beson-
derer Berücksichtigung der italienischen Volks- und Landes-
künde. Konversation. 

3. Kurs (3 Stunden). 
Wiederholung und Erweiterung der Grammatik. Eitem-

poralien, kurze fteie Aufgaben. Handelskorrespondenz. Lektüre: 
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novellistische, historische und dramatische Werke moderner 
Schriftsteller. Konversation. 

V. Englische Sprach^. 
1. Kurs (3 Stunden). -

Aussprache. Grammatik- a. Formenlehre, b. die 
nötigsten Regeln der SyntaX. Übersetzen und Lesen von 
Übungsstücken. Diktate. Sprech- und Memorierübungen. 

2. Kurs (3 Stunden). 
Grammatik: Abschluß der Formenlehre und Syntax. 

Mündliche und schriftliche Übersetzung von Lese- und ÜbungZ-
stücken. Einführung in die Handelskorrespondenz. I u -
sammenhangende Lektüre aus Schulbibliotheken mit befon-
derer Berücksichtigung der Volks- und Landeskunde. Diktate. 
Konversation. 

3. Kurs (3 Stunden). 

Wiederholung und Ergänzung der Grammatik. Freie 
Aufgaben; Handelskorrespondenz. Lektüre: novellistische, 
historische und dramatische Werke moderner Schriftsteller. 
Diktate. Konversation. 

v i . A r i thmet i k . 

1. Kurs (2 Stunden). 

Der Kettensatz und seine Anwendung auf Matz-, Münz-, 
Gewichtsiedultionen und einfache Warenkalkulationen. Die 
Gesellschafts-, Durchschnitts- und Mischungsrechnung. Die 
Prozentrechnung unter besonderer Berücksichtigung des Waren-
Handels und Versicherungswesens. Kaufmännische Zins-
rechnung. Einfache Kontokorrente. 

2. Kurs (2 Stunden). 

Kaufmännische Termin- und Diskontrechnung. Maren-
lalkulationen. Kontokorrente im Bankgeschäfte mit gleichem, 
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verschiedenem und wechselndem Zinsfuße nach der progrès-
siven, retrograden und Staffelmethode. Die Edelmetall-
rechnung. 

3. Ku rs (2 Stunden). 
Die Münzrechnung. Direkte und indirekte Wechsel-

reduktionen. Wechselarbitrage, Wechselkommission, Effekten-
rechnung. Zusammengesetzte Warenkalkulation, Kalkulations-
tabellen. Répétition schwierigerer Kapitel des Handels-
rechnens. 

V I I . A l g e b r a . , 

1. K u r s (2 Stunden). 
Verhältnisse und Proportionen. Die wichtigsten Sätze 

über Potenzen und Wurzeln. Ausziehen von Quadrat- und 
Kubikwurzeln aus Zahlen. Gleichungen des ersten Grades 
mit einer, zwei und mehreren Unbekannten unter Verück-
sichtigung der Vedürfnisse des kaufmännischen Lebens. 

2. K u r s (1 Stunde). 

Die Logarithmen, in der Theorie auf das notwendigste 
beschränkt. Die Reihe». Zinseszins- und Rentenrechnung. 

3. K u r s (1 Stunde). 
Die Amoitisationsrechnung. Tilgungspläne. Ewige 

Renten. Elemente der Lebens- und Todesueisicherung. Re-
pétition schwierigerer Kapitel. 

v i i i . Geschichte. 
1. K u r s (2 Stunden). 

Allgemeine Geschichte von den Griechen bis Rudolf von 
Habsburg. 

2. K u r s (2 Stunden). 

Allgemeine Geschichte von Rudolf von Habsburg bis 
zur neuesten Zeit,- besondere Berücksichtigung der Schweizer-
geschichte. Schweizerische Verfassungskunde. 



187 

3. Kurs (2 Stunden). 
Handelsgeschichte der wichtigsten Kulturvölker. Geschichte 

der Verkehrsmittel und -Anstalten, des Matz-, Geld-, Bank-
und Vörsenwesens. 

ix. Geographie. 
1. Kurs (2 Stunden). 

Kaufmännische Topographie und Verkehrsgeographie. 
Kenntnis der wichtigsten Handels-, Bank- und Industrie-
platze. Eisenbahnknotenpunkte. Verkehrslinien. 

2. Kurs (2 Stunden). 
Mathematische Geographie. Allgemeine physikalische 

und politische Erdkunde. Handelsgeographie der fremden 
Erdteile. 

3. Kurs (2 Stunden). 
Handelsgeographie von Europa, besonders der Schweiz 

und ihrer Nachbarländer. 

X. Buchhaltung. 
1. Kurs (2 Stunden). 

Entwicklung der Vestandrechnungen. Das Grundbuch 
und seine Zergliederung. Die wichtigsten Hilfsbücher. Ein 
einfaches Beispiel nach einfachem und doppeltem System. 

2. Kurs (2 Stunden). 
Entwicklung der Vuchhaltungsformen an einem kurzen 

Beispiel. Überleitung zur Fachbuchhaltung (Valuten-, Dis-
tont-, Devisen-, Effektengeschäft). 

3. Kurs (2 Stunden). 
Die Buchhaltung in ihrer Anwendung auf die uer-

schiedenen Eiwerbsfornien (Waren-, Bank-, Speditions-, 
Kommissions-, Fabrikgeschäft, Hotelbuchführung, Buchführung 
bei Gesellschaften, Liquidation, Participation). Schwierige 
Fälle. 

XI. Korrespondenz. 
1. Kurs (1 Stunde). 

Waienofferten, Dienstanerbieten, Bestellbriefe. Aus-
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führung von Bestellungen. Vliese aus dem Wechselveilehr, 
Mahnbriefe. Informationen. Kreditbriefe. Rundschreiben. 

2. Kurs (1 Stunde). 
Briefe über Valuten-, Devisen-, Effekten-, Speditions-, 

Assekuranz-, Participations- und Konsortialgeschäfte. Einige 
leichtere Briefe in fremder Sprache. Briefe im amtlichen 
Verkehr. 

xii. Kontorarbeiten. 
1. K u r s (1 Stunde). 

Inserate. Die wichtigsten Rechnungen, Scheine und 
Vertrage. Die einschlägigen Titel aus dem Obligationen-
recht. 

2. K u r s (1 Stunde). 
Rechnungen, Scheine und Verträge aus dem Großhan-

del, Bank-, Kommissions-, Veisicherungs- und Speditions-
Geschäft. Übung in der Aufstellung und AusMIung von 
Formularien. Einige leichtere Schriftstücke in fremder Sprache. 

xi l i . Fremdsprachliche Kontorarbeiten. 
3. K u r s (2 Stunden). 

Rechnungen, Scheine, Verträge und Berichte in franzö-
sifcher, italienischer und englischer Sprache. 

xiv. Ubungskontor^. 
1. Kurs (2 Stunden). 

Zusammenfassung von Buchhaltung, Korrespondenz iinfc 
Kontorarbeiten. Behandlung typischer Fälle nach einfachem 
und doppeltem System. 

2. Kurs (2 Stunden). 
Ein oder mehrere zusammenhangende Beispiele nach 

doppeltem System. Anfertigung sämtlicher Schriftstücke, teil-
weise in fremder Sprache, mit Erläuterungen aus den übri-
gen kaufmännischen Disciplinen, besonders aus der Handels-
betiiebslehre. 
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3. Kurs (4 Stunden). 
Buchung eines Geschäftsganges oder typischer Fälle in 

srcmzösischer, italienischer und englischer Sprache. Ausferti-
gung sämtlicher Schriftstücke. Unterrichtssprache: abwechselnd-
Französisch, Italienisch, Englisch. 

XV. Handelslehve. 
1. Kurs (2 Stunden). 

Grundbegriffe (Bedürfnis, Gut, Wert, Preis, Ver-
mögen, Wirtschaft u. s. w.). Wesen, Ursprung, Entwicklung 
und Bedeutung des Handels. Matz- und Geldwesen. Er-
satzmittet des Geldes (Papiergeld, Banknote, Wechsel, Check). 

2. Kurs (2 Stunden). 
Wiederholung und Erweiterung der Lehre über Matz-

und Geldwesen. Wertpapiere. Handelsbetrieb: Waren-,, 
Bankgeschäft, HilfZgewerbe (Transport- und Versicherungs-
wesen), Förderungsanstalten. 

3., Kurs (2 Stunden). 
Der Handel und der Staat. Lehre von der Güter-

erzeugung und -Verteilung, sowie vom Güternerbrauch unter 
besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Schweiz. Einführung in das Verständnis der Statistik 
und der Fachlitteratur. 

x v i . Handelsrecht. ' 
3. Kurs (2 Stunden). 

Das Betreibungs- und Konkursgesetz. Das Obliga- * 
tionenrecht. Das Wichtigste aus der Transport-, Zoll-, 
Fabrik- und Versicherungsgesetzgebung. Die für den Kauf-
mann wichtigsten Bestimmungen der kantonalen Gesetz-
gebung. 

XVI I . PhystK. 
2. Kurs (2 Stunden). 

Die allgemeinen Eigenschaften der Körper. Das Mich-
tigste aus der Lehre vom Gleichgewichte und von der Be-
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wegung der Körper, von der Wärme, von der Elektricität 
und vom Lichte. 

XVIII. Naturgeschichte. 
2. Kurs (2 Stunden). 

Die Zelle und ihr Leben. Organfysteme des Menschen. 
Tierwelt, welche dem Handel Waren liefert. Einführung in 
îms Pflanzenleben. Die wichtigsten Kulturpflanzen. 

x i x . Chemie und Warenkunde. 
2. Kurs (2 Stunden). 

Grundzüge der anorganischen und organischen Chemie. 
3. Kurs (3 Stunden). 

Anleitung zur Prüfung der Nahrungsmittel. Waren, 
die dem Tierreich entstammen. Genuhmittel, Arzneiwaren, 
Fette, Wachse, ätherische Öle und Harze, Färb- und Gerb-
Materialien, Metalle, Glas- und Tonwaren, Gewebe. 

XX. Stenographie (obligatorisch). 
1. Kurs (1 Stunde). 

Einführung in das Einigungssystem Stolze-Schrey. 
2. Kurs (1 Stunde). 

Übungen im Schnell- und Schönschreiben. 

xxi. Gesang. 
XXII. Jnstrumentalmustk. Wie am Gymnasium, 

x x i i i . Turnen. 



191 

E. 
Rnterrichisplan. 

a. Gymnasium und Tzzreum. 

Verzeichni« der UnterrichtL-
gegenstände 

S t u n d e n z a h l 
in den einzelnen Klassen 

1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8, 

H 

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Lateinische Sprache 1 1 1 0 7 7 6 6 4 3 54 
Griechische Sprache 5 6 4 4 3 3 25 
Altilassische Litteratur 1 1 2 
Deutsche Sprache 6 4 4 4 3 3 2 2 28 
Französische Sprache — 4 3 3 3 3 1 1 18 
Allgemeine und Schweizei

geschichte 2 2 2 2 2 2 4 4 20 
Geographie 1 2 2 1 1 1 8 

Philosophie 4 3 7 

Mathematik samt Vuchhal-
tung 4 4 3 3 4 4 2 2 26 

Physik 4 4 8 
Chemie 2 2 4 
Naturgeschichte 3 3 2 2 1 0 
Freihandzeichnen 2 2 2 2 2 2 12 
Turnen 2 2 2 2 2 2 12 

30 32 32 32 32 32 31 29 250 

Italienisch 9 
Englisch 9 
Gesang 

Instrumentalmusik 
Stenographie 2 
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b. Technische Abteilung der Realschule. 
S t u n d e n z a h l 

Verzeichn!- der Unterrichts- {n ^ ^ ^ < m Klassen « 
aeaen stände 5, 

1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. £ 

ReligionZIehie 2 2 2 2 2 2 2 1 4 

Deutsche Sprache 8 6 5 4 4 3 4 34 

Französische Sprache 8 6 4 4 4 3 4 33 

Italienische Sprache 1 — — 3 3 3 1 — 101 

Englische Sprache j 3 3 3 1 — lo j 

Geschichte 2 2 2 2 2 2 2 14 

Geographie 1 2 2 2 2 — — 9 

Arithmetik und Buchfüh
rung 5 3 3 2 — — — 13 

Algebra und Analysis — 2 2 2 4 2 2 1 4 

Geometrie — 2 2 2 4 3 3 16 

Darstellende Geometrie — 3 3 6 

Physik 2 — 3 4 9 

Chemie — — — 3 3 6 

Naturgeschichte — 2 2 2 2 . 8 

Technisches Zeichnen 2 2 2 2 2 1 0 

Freihandzeichnen — 2 2 2 2 2 — 10 

Kalligraphie 2 2 — — — — — 4 

Turnen 2 2 2 2 2 2 2 14 

30 31 31 33 33 33 33 224 

Gesang 

Instrumentalmusik 

Stenographie 2 
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c. Handelsschule. 

UnteirichtLgegen stände 

ReligionZlehie 
Deutsche Sprache 
Französische Sprache 
Italienische Sprache 
Englische Sprache 
Arithmetik 
Algebra 
Geschichte 
Geographie 
Buchhaltung 
Korrespondenz 
Kontorarbeiten 
Fremdsprachliche Kontor-

arbeiten 
Übungskontor 
Handelslehre 
Handelsrecht 
Physik 
Chemie und Warenkunde 
Naturgeschichte 
Stenographie 
Tumen 

et i 
1. ctuts. 

2 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

— 
2 
2 

— 
— 
— 
— 

1 
2 

35 

und enz 

2. ctuts. 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

— 
2 
2 

— 
2 
2 
2 
1 
2 

38 

ia*I 

3. Kurs, 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 

- — 
— 

2 
4 
2 
2 

— 
3 

— 
— • 

2 

38 

° 
» 
6 

10 
10 

9 
9 
6 
4 
6 
6 
6 
2 
2 

2 
8 
6 
2 
2 
5 
2 
2 
6 

111 

Gesang 
Instrumentalmusik 

Also beschlossen, • 
Luzern den 22. September 1900. 

Namens des Erziehungsrales, 
Der Präsident: Düring. 

Der Oberschreiber: F . Schmid. 

13 



betreffend die 

Rekruten-Wiederholungsschule. 

D e r Erziehungsrat des Kantons Luzern, 

I n Ausführung des § 27 des Erziehungsgesetzes von 1879/98, 
Unter Zustimmung des Militär- und Polizeidepartements, 

beschließt: 

§ 1. 
Die Relruten-Wiederholungsschule umfaßt zwei Kurse mit 

ie 40 Unterrichtsstunden. Diese Kurse werden auf zwei auf ein-
ander folgende Jahre verlegt. 

8 2. 
Zum Besuche der Rekuten-Wiedeiholungsschule ist mit Ve° 

ginn desjenigen Kalenderjahres, in welchem das 18. Altersjahr 
zurückgelegt wird, die gesamte männliche Jugend verpflichtet, so-
weit sie im Kantone Luzern die Primarschule besucht hat. 

s 3. 
Vom Besuche der Rekiuten-Wiederholungsschule dürfen nur 

solche Jünglinge dispensiert werden, welche 
a) mindestens zwei Klassen einer Sekundär- oder höheren Schule 

mi t gu t em E r f o l g e besucht haben, 
b) notorisch Idioten oder Analphabeten sind und als solche be-

reits vom Besuche der Wiederholungsschule dispensiert waren. 
Jünglinge, welche infolge Besuchs einer höhein Schule 

dispensiert werden könnten, oder welche die Primarschule in einem 
andern Kantone besucht haben, welche aber trotzdem die Rekruten-
Wiederholungsschule besuchen wollen, dürfen nicht zurückgewiesen 
weiden. Dieselben verpflichten sich jedoch durch den Eintritt zum 
Besuche des ganzen betreffenden Kurses und zur Beobachtung 
aller bezüglichen Vorschriften. , 
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Die frühern Zöglinge der Taubstummenanstalt sind zu einem 
Speciallurse in der Taubstummenanstalt einzuberufen. 

Schwachbegabten, welche noch einigen Lerneifer zeigen, ist 
der Schulbesuch ebenfalls zu gestatten. 

Ueber Dispens oder Aufnahme entscheidet in erster Linie 
der betreffende Relrutenlehier in Verbindung mit dem Sektionschef. 

Ueber alle bezüglichen Verfügungen ist sofort beim Beginn 
der Schule dem Vezirksinspektor ein von den beiden Genannten 
unterzeichneter Rapport zu erstatten. 

I n Streitfällen entscheidet der Erziehungsrat. 

§ 4. 
Die Aufforderungen zum Schulbesuche werden vom Sektions-

chef erlassen. — Derselbe hat sich bei der Schuleröffnung einzu-
finden, den Namensaufruf vorzunehmen und dem Lehrer ein 
genaues Schülerverzeichnis zu übergeben. 

§ 5. 
Schulen, welche über 40 Schüler zählen, sind zu trennen. 

Die Ausscheidung der Schule geschieht nach den Fähigkeiten. 
I n jedem Kurse erfolgt in der Regel eine Trennung in 

zwei Massen nach obigem Grundsätze. 

§ 6. 
Wenigstens 2 DriUeile der Unterrichtsstunden jeden Kurses 

sind auf den Winter zu verlegen; der Rest der Unterrichtszeit 
ist unmittelbar vor die Rekrutierung anzusetzen. 

Der Winterkurs soll so verlegt werden, daß er entweder 
ganz vor oder ganz nach Lichtmeß fällt. 

Der Unterricht' darf nicht auf die Zeit des vormittägigen 
Gottesdienstes an Sonn> und Feiertagen und im Winter über-
Haupt nicht auf solche Tage verlegt werden. 

Vei der Festsetzung der Stunden des Sommerkurses, welche 
durch den Lehrer und Sekttonschef im Einverständnisse mit den 
Schulbehörden geschieht, soll möglichst auf die örtlichen Verhält
nisse (Landarbeiten ic.) Rücksicht genommen werden. 

Vei Schulen, deren Schüler aus mehrern Ortschaften zu-
sammen kommen oder welche einen weiten Schulweg haben, darf 
der Unterricht nicht auf den Abend verlegt werden. 
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Das Maximum der täglichen Schulstunden beträgt sechs. 
Ausnahmen von den Vorschriften dieses Paragraphen lann 

nur der Erziehungsrat gestatten. 
8 7. 

Der Unterricht umfaßt Lesen, Aufsatz, mündliches und schrift-
liches Rechnen und Vaterlandslunde. 

Alle schriftlichen Arbeiten sind auf Papierheften anzufertigen. 
Jeder Lehrer hat unter Berücksichtigung der Fähigkeiten 

der Schüler und der Forderungen der Rekiutenprüfungen einen 
speciellen Lehrplan anzufertigen. Derselbe, sowie die Absengen-
kontrolle (§ 9) sind bei Schulbesuchen aufzulegen. Die Lehr-̂  
mittel bestimmt der Erziehungsrat. 

§ 8. 
Am Anfang und Schlüsse des Kurses hat der Lehrer eine 

individuelle Prüfung vorzunehmen (§ 5). 
Bei der Schlußprüfung des zweiten Kurses sind die obliga-

torischen Prüfungsblätter zu verwenden. Die Schüler sind dabei 
zur richtigen Ausfüllung der betreffenden Rubriken anzuleiten. 

Die schriftlichen Arbeiten sind bei der Schlußprüfung vorzulegen. 
Tag und Stunde der Schlußprüfung sind dem Vezirksin-

fpettor, dem Sektionschef und den Schulpftegepräsidenten des 
Kreises anzuzeigen. 

§ 9. 
Der Lehrer hat über die Absengen eine genaue Kontrolle 

zu W i e n . Ueber dieselben hat er täglich dem SektionZchef zu 
rapportieren. Die Vesttafung der unentschuldigten Absengen ge
schieht auf den Antrag des Sektionschefs durch das Kreiskommando. 

Bei Ortswechsel nach Beginn des Kurses hat bei dem 
Seltionschef Ab- bezw. Anmeldung zu erfolgen. 

Alle Absengen sind nachzuholen und zwar die unentschuldigten 
auf Kosten des betteffenden Schülers. 

§ 10. 
Zur Kontrolle des Schulbesuches erhält jeder Schüler am 

Schlüsse des Kurses eine Ausweiskalte nach besondern Formular. 
Dieselbe wird den Rekrutenlehiern von der Erziehungsiatskanzlei 
geliefert. 
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§ H-
Während der Unterrichtszeit und auf dem Schulwege stehen 

bie Schüler unter militärischer Disziplin. Ausschreitungen sind 
auf den Antrag des Sektionschefs vom Kreiskommando zu be-
strafen. 

§ 12. 
Der Lehrer hat am Schlüsse des Kurses über denselben an 

den Vezirksinspektor Bericht zu erstatten nach dem bezüglichen 
Formulare. 

8 13. 
Am Aushebungstage sind die stellungspflichtigen Rekruten 

am Schulorte zu besammeln und vom Sektionschef und Lehrer 
an die Aushebung zu begleiten. 

Die SeMonschefs haben strengstens dafür zu sorgen, daß die 
Rekruten vor der pädagogischen Prüfung keine alkoholische Ge-
tränke erhalten. 

Der Lehrer ist verpflichtet, der Prüfung seiner Schüler bei-
Zuwohnen. 

8 14. 

Die Noten der Rekrutenprüfungen können auf jeweilige An*' 
Ordnung des Eiziehungsrates von dessen Kanzlei angemessen ver-
öffentlicht werden. 

8 15. 

Gegenwärtige Verordnung ist den mit der Rekruten-Wieder-
holungsschule betrauten Lehrern, der Direktion der Taubstummen-
anstatt, den Vezirlsinspektoren und dem Militär- und Polizei-
département zu Handen der Kreiskommandos und der Settions» 
chefs mitzuteilen. 

Luzern, den 24. Januar 1901. 

Namens des Erziehungrales: 

Der P r ä s i d e n t : 
D ö r i n g . 

Der Oberschreiber: 
F . Schmw. 
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Hollziehungsverordnung 
zum 

Erziehungsgefetze des Kantons Luzern 
26. Veptemler 1879 

DOm 29. N«»cmber 1898 

betreffend 

die höhere Lehranstalt in Cujrnt. 

(Vom 27. Februar 1901.) 

Der Regiernngsrat des Gantons luzern, 

I n Revision der unterm 2. März 1894 erlassenen, das 
höhere Schulwesen betreffenden Vollziehungsverordnunq zum 
Erziehungsgesetze voin 26. September 1879/29. November 1898; 

Auf den Vorschlag des Erziehungsrates, 
b e s c h l i e ß t : 

l. Aufsichtsurgane. 
A. Yttsstchtskommisstoueu und Juspektorat. 

3 l . 
Der Erziehungsrat bestellt jeweilen auf eine Amtsdauer 

von 4 Jahren aus seiner Mitte oder außerhalb derselben für 
das Gymnasium und Lyceum, für die Neal- und Handelsschule 
und für die theologische Lehranstalt einen oder zwei Inspektoren. 
Diese bilden unter Vorsitz des Präsidenten des Erziehungsrates 
zusammen die iu § 178 des Erziehungsgesetzes vorgesehene Auf-
sichtskommission. 

Außerdem bestellt der Grziehungsrat, und zwar ebenfalls 
auf eine Amtsdauer von 4 Jahren, für den Zeichnungs-, den 
Musik- und den Turnunterricht und für das physikalische und das 
Naturalieilkabinett noch weitere, je aus 3—5 Mitgliedern be-
stehende Kommisstonen. < 

Die Inspektoren und die Kommisstonen besuchen die be-
treffende Schule bezw. Sammlung jährlich wenigstens zweimal 
und wohnen de» bezüglichen Schlußprüfungeu bei; über das 
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Resultat ihres Befundes erstatten sie jeweileu nach Schluß des 
Schuljahres dem Erziehungsrate einen schriftlichen Bericht. Der 
Kommission zur Beaufsichtigung des physikalischen und des Natu-
ralienkabinetts liegt auch die Begutachtung größerer Allschaffungen 
für die genannten Sammlungen ob. 

Der Aufsichtskommissioil für den Zeichnungsunterricht ist 
auch die Fortbildungsschule für technisches Zeichnen samt den 
daherigen Sammlungen unterstellt. 

s 2. 
Für die gesamte höhere Lehranstalt wählt der Erziehungs-

rat aus den Professoren derselben einen oder zwei Rektoren 
sowie einen oder zwei Prorektoren und zwar auf eine Amts-
dealer uon 2 Jahren, nach deren Ablauf sie wieder wählbar 
sind. Jeder Professor ist verpflichtet, für eine Amtsdauer eine 
auf ihn gefallene Wahl zum Rektor oder Prorektor anzunehmen. 

Werden zwei Rektoren bestellt, so wird dem einen das 
Gymnasium und Lyceum und die theologische Lehranstalt und 
dem andern die Realschule zugeteilt. 

Die Prorektoren vertreten die Rektoren bei deren Ab-
Wesenheit oder Verhinderung. 

Der Erziehungsrat ist ermächtigt, für die Handelsschule 
einen besonderen Abteiluilgsvorstand zu ernenne». Derselbe steht 
unter dem Rektor der Realschule; ihm können für seine Abtei-
lung einzelne Kompetenzen des Rektors übertragen werden. 

§ 3 . 

Deil Rektoren kommen folgende Rechte und Pflichten zu: 
1. Sie haben die von den Behörden ausgegangenen Ber-

ordnuuge» sowie die Beschlüsse der Lehrervereine zu vollziehen. 
2. Sie führen ein genaues Verzeichnis aller Zöglinge der 

Anstalt, mit den erforderlichen Angaben über Heimats- und 
Wohnorts Alter, Kosthaus u. s. w. 

3. Sie verpflichten die Schüler auf die Discipliuarvorschrif-
ten, entscheiden über allfällige Urlaubsgesuche derselben, sowie 
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über die Aufnahme und Wegweisung von Gästen (§§ 21 und 53) ; 
sie fertigen jeweilen den Jahresbericht (Katalog) über die ge-
famle höhere Lehranstalt an und haben allein das Recht, Schul-
Zeugnisse irgend welcher Art auszustellen. 

4. Sie setzen den Stundenplan fest und 'wachen über die 
Befolgung des Lehrplanes, sowie der übrigen Schulvorschriften; 
sie sind zu diesem Zwecke berechtigt und verpflichtet, durch Schul-
besuche sich über Gang des Unterrichtes, Handhabung der Dis-
ciplin, überhaupt über die gesamte Schulführung zu orten-
tieren. Sie sind behufs einheitlicher Durchführung des Lehrplanes, 
Verhütung von Ueberbürdung durch Hansaufgaben u. dergl. 
berechtigt, den Lehrern Weisungeil zu erteilen. Sie sind ferner 
befugt, zur Besprechung der Studien, der Disciplin je. einzelner 
Klassen oder Parallelabteilungen die an denselben wirkenden 
Lehrer nebe» den ordentlichen Konferenzen zu besammeln. 

5. Sie führen ein genaues Verzeichnis über alle Abfeuzen 
der Schüler und allfällige über sie verhängte Strafen, sowie 
über alle von den Professoren nicht gehaltene»: Unterrichts-
stunden mit Angabe des Grundes. 

6. Sie behandeln die feitens der Schüler (§ 31) oder der 
Lehrer (§51) an sie gebrachten Diseiplinarfälle und wachen 
überhaupt über die Disciplin an der Anstalt. Fehlbaren Schülern 
können sie den Besuch der Stunden vorläufig untersagen, haben 
jedoch sodann zur Behandlung der Angelegenheit sofort den be-
treffenden Lehrerverein einzuberufen, event, dem Grziehungsrate 
Mitteilung zu macheu. 

7. Bei bloß vorübergehender Verhinderung eines Lehrers 
sorgen sie, wenn nötig, soweit tunlich von sich aus für Stell-
Vertretung oder anderweitige Beschäftigung der Schüler; wich-
tigere Fälle legen sie dem Grziehungsrate vor (vgl. §§ 6 und 8). 

8. Sie haben das Recht, «»verschiebbare Anschaffungen 
und Reparaturen, sofern der Betrag einer ieinzelnen Auslage 
die Summe von 15 Franken nicht übersteigt, von sich aus be-
forgen zu lassen. 

9. Sie besorgen mit tunlichster Berücksichtigung der Wünsche 
der Professoren innerhalb des bewilligten Kredites die An-
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schaffmigeii für die Schulbibliotheken; sie führe» über letztere 
genaue Kataloge und legen dieselben alljährlich dem Erziehnngs-
rate zur Kenntnisnahme vor. 

10. Sie verwalten die Nektoratskassen und stellen dem Er« 
ziehungsrate über dieselben jeweilen auf Schluß des Kalender« 
jahres Rechnung. 

11. Sie können vom Erziehungsrate jederzeit zu feine» 
Beratungen beigezogen werben. 

12. Sie erstatte» dem Grziehungsrate jeweilen nach Schluß 
des Schuljahres über dasselbe einen schriftlichen Bericht, in 
welchem u. a. aufzunehmen sind: 

a. Frequenz der Austalt, resp, der betr. Abteilung derselben; 
b. Absenzeil der Schüler; 
c. Vergehen und Strafen derselben; 
ü. Absenzen der Lehrer mit Angabe des Grundes; 
e. Innehaltuug des Lehr- uud Stundeuplaues; 
f. Vereinswesen; 

g. Benützung der Bibliotheken; 
h. Bemerkungen über das disciplinäre Verhalten und das 

geistige Leben an der Anstalt im allgemeinen, allfällige Mängel 
in der Organisation derselben, über die Unterstützung des 
Rektorates durch die Lehrerschaft, die Kosthäuser ic. 

§ 4 . 

Die Rektoren führen Aufsicht >nber die Kosthäuser der 
Studierende». Sollten sie die Wahrnehmung mache», daß in 
einem Kosthause das religiös-sittliche oder das leibliche Wohl 
der Schüler gefährdet ist, so erstatten sie der Erziehungsbehörde 
hierüber Bericht. Diese wird ihrerseits die erforderlichen Maß-
regeln treffen; nötigenfalls kann sie, und zwar ohne Angabe 
der Gründe, solche Studierende anhalten, das betreffende Kost-
Haus zu verlassen. 

Der Erziehungsrat erläßt jeweilen vor Beginn des Schul-
jahres au solche Familien, welche Studierende in Kost und 
Logis zu «ehmen gedenken, eine Einladung zu einer bezüg-
lichen Anmeldung und stellt das Verzeichnis der daherigen Kost-
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Häuser, nachdem er dasselbe geprüft und allfällist bereinigt hat, 
dem Rektor zu. 

I n Wirtshäuseril Kost und Wohnung zu nehmen, darf 
der Nektor nur ausnahmsweise gestatten. 

C Z e t Attcheupläfekt. 
§5 . 

Der Kirchenpräfekt steht der Kirche zu S t . Xaver vor und 
besorgt iu derselben, unterstützt von den geistlichen Professoren 
der höhern Lehranstalt, den Gottesdienst. Unter seiner unmittel-
baren Leitung und Aufsicht steht insbesondere alles, was auf die 
religiösen Uebungen der Studierenden besagter Anstalt Bezug hat. 

Er gibt den geistlichen Professoren die nötigen Anweisungen 
hinsichtlich der Aushilfe in der Kirche zu S t . Xaver. Diese Aus-
Hilfe bezieht sich auf die Funktionen beim Studentengottesdienste, 
den Beichtstuhl uud den Frühgottesdienst an Sonn- und Feier-
tagen. Die geistlichen Professoren sind verpflichtet, sich diesen 
Anweisungen zu unterziehe». Anderweitige Verpflichtungen dürfen 
sie nur insoweit eingehen, als dieselben mit denjenigen an der 
Kirche zu S t . Xaver nicht kollidieren. 

Er sorgt in Verbindung mit den Rektoren uud Professoren 
für die Beaufsichtigung der Studierenden beim Kirchenbesuche, 
er führt bezüglich derselben eine Kontrolle über die Erfüllung 
der religiösen Vorschrifteil, bestimmt die dafür in den Quartal-
berichten vorgesehenen Censuren, entscheidet über allfällige Dis-
Pensgesuche und ist befugt, unentschuldigte oder nicht genügend 
entschuldigte Abseuzen sowie ungebührliches Betrage» in der 
Kirche zu bestrafen. Er hat auf seinem Gebiete die gleichen 
Strafkompeteuzeu wie der Rektor. Sämtliche Profesforen sind 
verpflichtet, nach einer von den Rektoren und dem Kirchen-
präfekten aufzustellenden Kehrordnung den letztern in der Aufsicht 
beim Studentengottesdienste zu unterstützen. 

Er bestimmt aus der Zahl der Studierenden die zum 
Altardienste nötigen Gehilfen. 

Hinsichtlich der Kirchenmusik hat der Kirchenpräfekt sich mit 
dem Musikdirektor ins Einvernehmen zu setzen. 
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II. Die Lehrer. 
§ 6 . 

Jeder Lehrer kann angehalten werden, in seinem ordent-
lichen oder einem verwandten Fache auch an einer andern als 
der im Anstellungsakte ihm zugewiesenen Abteilung Unterricht 
zu erteilen und im Falle der Verhinderung eines andern Lehrers 
für denselben Aushilfe zu leisten. 

§ ?. 
Ohne Genehmigung der Behörde darf ein Lehrer weder ein 

Lehrmittel einführen, noch auch in den bereits eingeführten oder 
im Stundenplane eine Aenderung vornehmen. 

§8. 
Allfällige Versäumnisse einzelner Unterrichtsstunden haben 

die Professoren dem Nektor wenn möglich zum voraus anzu-
zeigen; ebenso haben sie ihm auch von gelegentlichen Stunden-
austauschen schon vorher Kenntnis zu geben. Beträgt das Ver-
säumnis voraussichtlich mehr als 3 Tage, so haben sie, von Krank-
heitsfällen abgesehen, beim Erziehungsrate Urlaub einzuholen. 

8 9. 
Die Lehrer haben die erste Schulstunde sowohl vor- als 

nachmittags mit dem Glockenschlage zu beginnen und desgleichen 
jede Stunde mit Glockenschlag zu schließen. 

Die Pause zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden darf 
höchstens 8 Minute» betragen. 

Jeder Lehrer hat in seine» Unterrichtsstundeil für Aufrecht-
Haltung der Schulzucht zu sorgen und allfällige Vergehen während 
derselben von sich aus nach Matzgabe der §§ 50 und 51 zu 
bestrafen bezw. dem Nektor anzuzeigen; für die Aufrechthaltung 
der Disciplin während der Ruhezeit sind die Lehrer der nach-
folgenden Unterrichtsstunde verantwortlich. 

Jeder Lehrer hat die Abseuzeu der Schüler genau zu kon-
trollieren und darüber an das Nektorat zu rapportieren (§ 36). 

Jeder Lehrer hat die Pflicht, den Nektor in der Hand-
habung der Disciplin nach Kräften zu unterstützen und daher 
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soweit möglich auch außer der Schule das sittliche Betragen der 
Schüler zu beobachten und über wahrgenommene Fehler oder 
Ausschreitungen an den Rektor zu berichten. An letztern sind 
auch allfällige Klagen über anhaltenden Unfieiß zu bringen. 

Die Bestrafung von Vergehen außer der Schule ist einzig 
Sache des Rektors eventuell der Oberbehörde. 

s 10. 
Die Lehrer haben sich auf den Unterricht sorgfältig vorzu-

bereiten und zu diesem Zwecke ein ausführliches Vorbereitungs« 
heft zu führen (§ 83 des E.-G.). I s t letzteres wegen der Be-
fchaffenheit des zu behandelnden Stoffes zu umständlich ober 
wegen des verordneten Lehrmittels überflüssig, so ist für jede 
Stunde das Unterrichtspenfnm wenigstens summarisch in ein 
besonderes Heft einzutragen. I>l dem Unterrichtshefte follen 
sämtliche Hausaufgaben aufgezeichuel werden, fo daß dieselben 
jederzeit kontrollierbar sind. Die Inspektoren sind angewiesen, 
bei ihren Schulbesuchen die Vorlage der Unterrichtshefte zu 
verlangen. 

8 11. 
Die Lehrer haben dafür zu sorgen, daß die Schüler nicht 

in einer ihre leibliche Gesundheit und die Frische ihres Geistes 
gefährdenden Weife mit Hausaufgaben beladen werden, anderer« 
feits ist auch dafür zu sorgen, daß dieselben nicht niitunter 
gar keine oder wenigstens keine ausreichende Beschäftigung haben. 
Namentlich follen die Fachlehrer mit deu fogeuaunten RePetitionen 
nie zu lauge zuwarten, sondern jeweilen schon nach wenigen 
Stunden wieder solche veranstalten und überdies über dieselben 
sich mit einander verständigen, damit nicht für eine und dieselbe 
Klasse die RePetitionen in zwei oder mehr Fächern auf de», 
nämlichen Tag angesetzt werden. 

8 12. 
Die Lehrer beaufsichtigen die Privatlektüre der Studieren-

den und geben denselben Anleitung zur Benützung der Schul-
bibliotheken und der Kantonsbibliothek. Sie haben das Recht, 
den Bibliothekaren bezw. dem Grziehungsrate Vorschläge für 
Neuanschaffungen zn machen. 
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III. Die Lehrervereine. 
§ 13. 

Für die höhere Lehranstalt bestehen folgende Lehrer-
vereine: 
1. Ein allgemeiner Lehrervereiu ; 
2. „ Lehrerverein für das Gymnasium und Lyceum; 
3. „ „ „ die Realschule und die Handelsschule, und 
4. „ „ „ die theologische Lehranstalt. 

Präsident der unter Ziffer 1 und 2 bezeichneten Lehrer-
vereine ist der Rektor des Gymnasiums und Lyceums, Präsi-
deut des Lehrervereins der Realschule ist der Rektor dieser 
Anstalt; der theologische Lehrerverein bestellt seineu Präsidenten 
in freier Wahl und zwar je auf 2 Jahre. Auf die gleiche Amts-
dauer wählt jeder dieser vier Vereine aus seiner Mitte einen Aktuar. 

§ 14. 
Die Lehrervereine versammeln sich ordentlicherweise am 

Ansauge und am Schlüsse eines jeden Semesters und in der 
Zwischenzeit so oft, als die Geschäfte es erfordern oder der 
Präsident oder wenigstens ein Drittel der betr. Lehrer es verlangt. 
Jeder Lehrer ist gehalten, den Sitzungen des betr. Vereins bei-
zuwohnen und die vom letzter» ihm zugewiesene» Arbeiten zu 
übernehmen. 

§ 15. 
Die Verhandlungen der Lehrervereine erstrecken sich auf 

alle Gegenstände, welche die mnern oder äußern Verhältnisse 
der Anstalt oder einer einzelnen Abteilung derselben betreffen 
und deren gedeihlichen Fortgang bedinge». Im besondern liegt 
jedem Lehrervereine ob: 

a. Ueber die Grundsätze einer übereinstimmenden Amtsführu»g 
hinsichtlich des Unterrichtes sowohl als auch der Disciplin 
sich zu verständigen uild dahin zu trachten, baß namentlich 
die einzelnen Lehrfächer nach einer u»d derselben wissen-
schaftlichen Methode behandelt und je nach ihrer Ver-
wandtschaft in genaue wechselseitige und ineinander greifende 
Verbindung gebracht werden 
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b. den Umfang der häuslichen Arbeiten der Schüler je nach 
der Bedeutung und Stundenzahl der Unterrichtsgegenstände 
zu bestimme»; 

0. die Aufnahmsprüfungen anzuordnen und die Beförderungen 
vorzunehmen!; 

d. die vom Erziehungsrate ihm überwiesenen Dispensgefnche 
zu begutachten oder eventuell zu erledigen; 

e. die Anmeldungen der Stipenbienbewerber zu beraten und 
dem Erziehungsrate Vorschläge eiuzureicheu; 

f. die Sitten- und Betragensnoten festzustellen und jährlich 
wenigstens zweimal sämtliche Schüler zu censurieren; 

g. allfällige aus seiner Mitte eingebrachte Anträge oder vom 
Erziehungsrate gestellte Anfrage» betreffend Abändernngen 
im Lehrplane, Einführung von Schulbüchern und sonstigen 
Lehrmitteln oder betreffend anderweitige, auf die innern 
oder äußern Verhältnisse der Anstalt bezügliche Verbesse-
rungen zu beraten und zu begutachten. 

IV. Wissenschaftliche Sammlungen. 

8 16. 

Zur Unterstützung des Unterrichts in den verschiedenen 
Fächern dienen folgende Sammlungen: 

a. Die naturhistorische Sammlung; 
b. die physikalische Sammlung; 
a das chemische Laboratorium; 
d. die Sammlung mathematischer Apparate; 
e. die Modellsammlung; 

• f. die Sanimlung der Zeichuungsschulen; 
g. die Sammlung der Musikschule; 
h. die Warensammlung der Handelsschule; 
i. die kunfthistorische Sammlung; 
k. die Schulbibliotheken und die Kantonsbibliothek; 
1. die kantonale Münzsammlung. 

Die unter litt, a—i genannten Sammlungen sind den 
betreffenden Fachlehrern unterstellt; diese sind verpflichtet, 
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über sämtliche Gegenstände derselben ein genaues fortlaufen-
des Invenlarverzeichnis zu führen, dieselben in gutem Zustande 
zu erhalten und die nötigen Neuanschaffungen und Reparaturen 
innerhalb des bewilligten Kredites zu besorgen, und zwar können 
sie, [wenn eine einzelne solche Anschaffung oder Reparatur den 
Betrag von 15 Franken nicht übersteigt, dieselbe von sich aus 
anordnen, sonst aber haben sie hiefür die Bewilligung des Er-
ziehungsrates einzuholen. 

Ueber die Bibliotheken und deren Benützung wird der 
Erziehungsrat ein besonderes Reglement erlassen; über die 
Benützung der Münzsammlung haben sich die betreffenden Pro-
fessoren mit dem Staatsarchivar ins Einvernehmen zu setzen, 
dessen Aufsicht jene unterstellt ist. 

V. Die Schüler. 

A. Aufnahme. 
§ 17. 

Die ordentliche Aufnahme der Studierenden findet jeweilen 
zn Anfang des Schuljahres statt. Die Betreffenden haben stch 
beim Rektor anzumelden. 

Außer einer Gebühr von 3 Franken für die Bibliotheken, die 
wissenschaftlichen Sammlungen und den Pedell, welche sowohl 
die ordentlichen Schüler als auch die Gäste jeweilen bei der 
Einschreibung zu entrichten haben, wird kein Schulgeld gefordert. 

Ausländer haben für obige Zwecke eine Gebühr von 20 
Franken zu entrichten. 

s 18. 
Die Reueintreteuden haben ihre Geburtsscheine, Studien« 

und Sittenzeugnisse beizubringen und, ausgenommen solche, welche 
von einer Mittelschule des Kantons herkommen und an der be-
treffenden Anstalt befördert worden waren, eine Ausnahme-
Prüfung abzulegen. Auf gute Zeugnisse hin kann indessen der 
Lehrerverein, ausgenommen beim Gintritte in die 1. Klasse, von 
besagter Prüfung dispensieren. Später Eintretende unterliegen 
den gleichen Bestimmungen. 
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§ 19. 
Wer keine oder in Hinsicht auf das religiös-sittliche Be-

tragen nicht befriedigende Zeugnisse vorzuweisen hat, wird zu 
einer Aufnahmsprüfuug nicht zugelassen. 

§ 2 0 . 
Für den Gintritt in die 1. Klasse des Gymnasiums oder 

der Realschule ist erforderlich, daß der Aspirant mit guten, Er-
folge die 5. bezw. 6. Klasse der Primarschule absolviert hat und 
durch die Aufnahmsprüfung über die daherigen Kenntnisse sich 
ausweist. Schüler, deren Primarschulzeugnisse unbefriedigend 
lailten, sind ohne weiteres abzuweisell. 

Ueberdies wird zum Eintritte iil die 1. Klasse des Gymnasiums 
ein Alter voil wenigstens 11 Jahren verlangt und zum Eintritte 
in die Nealschule ein solches von wenigstens 12 Jahren; Aus-
»ahmen zu gestatten, liegt in der Kompetenz des Erziehungsrates. 

§21. 
Als Gäste für einzelne Fächer dürfen nur solche aufge-

nommeu werden, welche: 
a. des Deutschen noch nicht so mächtig sind, daß sie dem Unter-

richte folgen können, jedoch sich darüber ausweisen, daß sie 
in besagter Sprache Privatunterricht nehmen, oder 

b. außerhalb der Schule eine regelmäßige Beschäftigung haben, 
oder 

c. laut ärztlichem Zeugnisse aus Rücksicht auf die Gesundheit 
nicht sämtliche Unterrichtsfächer der betreffenden Klasse be
suchen können. 
Die Gäste haben sich über ihre Vorbildung in denjenigen 

Fächern, für welche sie den Zutritt begehreu, sowie über gute' 
Sitten gehörig auszuweisen. Die Bewilligung zum Hospitieren 
erteilt auf das Gutachten der betreffenden Lehrer der Rektor. 

Die unter litt, a bezeichneten Gäste werden höchstens ein, 
Jahr als solche geduldet. 

All der .Handelsschule dürfen auch solche als Gäste auf-
genommen werden, welche nicht unter die obgenannten Kategorie«, 
fallen. 
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B. Vesötdemna. 
§ 22. 

Die Beförderung der Schüler in eine höhere Klasse wird 
jeiveilen am Ende des Schuljahres vorgenommen. Dieselbe er-
folgt mit Rücksicht auf die während des Jahres gemachten Fort-
schritte und ist entweder eine bedingte oder unbedingte. Im 
ersten Falle hat der betreffende Schüler in denjenigen Fächern, 
in welchen er als schwach befunden worden war, bei Beginn 
des nächstfolgenden Schuljahres eine Prüfung zu bestehen. 

8 23. 

Die Normen, welche bei der Beförderung maßgebend sind, 
werden auf das Gutachten der Lehrervereine vom Erziehungs-
rate festgesetzt. 

§ 2 4 , 

M u h einem Schüler zwei Jahre nacheinander die Be-
förderung verweigert werden, so wird ihm der weitere Besuch 
der Anstalt nicht mehr gestatte!. 

8 25. 

Ueber allfällige Anstände betreffend die Aufimhme oder 
Beförderung eines Schülers entscheidet der Erziehungsrat. 

C. Schlußpliifunaen. 
§ 26. 

Am Ende des Schuljahres finden nach einem vom Er-
ziehungsrate aufzustellende» Programme unter Leitung eines 
Mitgliedes desselben öffentliche Prüfungen statt. Bei denselben 
sollen die während des Jahres angefertigten schriftlichen Ar-
beiten der Schüler vorgelegt werden. 

Der Prüfungsstoff wird vom Examinator bestimmt. Re-
Petitionen ausschließlich zu Prüfungszwecken sind unzulässig. 

§ 27. 

Bei der Prüfung jeder Klasse wird ein Namenverzeichnis 
der Schüler mit Angabe ihrer Noten, sowie ein Verzeichnis der 

14 
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Während des Schuljahres behandelten Abschnitte der einzelnen 
Lehrgegenstände vorgelegt. 

8 28. 

Die »ach einem vom Grziehungsrate vorgeschriebenen For-
mulare auszufertigenden Iahreszeugnisse werden de» Schülern 
nach der Schlußfeier zugestellt. Wer sich ohne hinreichenden 
Grund der öffentlichen Prüfung entzieht, erhält kein Schulzeugnis. 

v. Matutitäts» und Ziplomptüsnnaen. 

8 29. 

Ieweilen [am Schlüsse des Schuljahres werden am Lyceum 
und an der lechnischenAbteilung der Realschule Maturitätsprüfun-
gen und an der Handelsschule Diplomprüfungen abgehalten. 

Ueber die Maturitäts- und Diplomprüfungen erläßt der 
Erziehungsrat besondere Réglemente. 

VI. Tisriplinarordnung. 
1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 3 0 . 

Die höhere Lehranstalt hat neben ihrem besondern wissen-
schaftlichen auch den Zweck, in ihren Zöglingen wahre Reli-
giösität und Sittlichkeit zu pflanzen. 

Die genaue Beobachtung der Disciplinarordnung ist eine 
unerläßliche Bedingung der Zugehörigkeit zur Anstalt und der 
Teilnahme am Unterrichte. 

Vor allem aus werden dem Schüler ein bescheidenes und 
gesittetes Betragen, beharrlicher Fleiß und pünktlicher Gehorsam 
zur Pflicht gemacht. 

§ 3 1 . 

Glaubt ein Schüler seinerseits hinsichtlich seines Verhält-
nifses zu Schule oder Lehrer über irgend etwas mit Grund sich 
beschweren zu können, so mag er sich in angemessener Weise 
an den Rektor oder an den Erziehungsrat wenden. 
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2. Besondere Vorschriften. 
a. Hinsichtlich der Rcligwneübungen. 

8 32. 

Für die Studierenden katholischer Konfession werden hin
sichtlich der Relissionsübungen, namentlich über den Besuch des 
Schulgottesdienstes und des katechetischeu Unterrichtes, sowie über 
den Empfang der heiligen Sakramente, von dem Kirchenpräfekten 
im Einverständnisse mit dem Erziehungsrate die nötigen Anord-
iiungei! getroffen. 

Der Besuch der Katechese ist für die Schüler der vier 
ersten Klassen beider Abteilungen der Kantonsschule, sofern sie 
bei Beginn des Schuljahres das 18. Altersjahr nicht erreicht 
haben, verbindlich. 

Diejenigen Schüler, welche zur Aushilfe in der Kirchen-
musik oder zum Altardienste in Anspruch genommen werden 
(vergl. § 5, Absatz 4 und 5), haben dem daherigen Rufe zu 
folgen und ihre Pflichten pünktlich zu erfüllen. 

8 33. 

Wer als Schüler in die Anstalt eintritt, unterwirft sich 
damit auch den an derselben als verbindlich aufgestellten Kultus-
Vorschriften, den bezüglichen Anordnungen des Kirchenpräfekten 
und der daherigen Kontrolle. 

Wenn jedoch ein Schüler von den Religionsübnngen der 
Anstalt ganz oder teilweise sich glaubt befreien zu dürfen, so 
hat er dies gleich bei seinem Eintritte durch eine schriftliche Er-
klärung dem Rektorate zu. Handen des Kirchenpräfekten kund zu 
tun. Für Schüler unter 16 Jahren wird hiezu die fchriftliche 
Einwilligung des Vaters oder des Inhabers der elterlichen 
Gewalt verlangt. 

Wer aus Gesundheitsrücksichten oder wegen Wohnsitzes 
außer der Stadt eine teilweise Dispensation von den Religions-
Übungen begehrt, hat dem Kirchenpräfekten ein bezügliches moti-
viertes Gefuch einzureichen. 

Allfällige Versäumnisse müssen sobald als möglich mündlich 
oder schriftlich beim Kirchenpräfekten entschuldigt werden. 
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Zur Ahndung von unentschuldigten oder nicht genügend 
entschuldigten Versäumnissen oder von ungebührlichem Betragen, 
überhaupt von Uebertretungen der vorgenannten Verpflichtungen, 
stehen dem Kirchenpräfekten die gleichen Strafkompetenzen zu, 
wie den Rektoren für die Disciplinarvergehrn (vgl. §§ 5 u. 51). 
Weitergehende Strafen können nur vom Erziehungsrate aus-
gefällt werden. 

b. Hinsichtlich der Pflichten gegen Lehrer und Schule, 

8 34. 

Jeder Schüler soll in seinem ganzen Benehmen Achtung 
und Ehrerbietung gegen alle Lehrer an den Tag le^rn. Er hat 
daher ihren Weisungen und Befehlen sofort Folge zu leisten. 
Widerspruch »nd Widersetzlichkeit werden strenge geahndet. 

Jede absichtliche Kränkung der Ehre oder der Person eines 
Lehrers zieht unausbleiblich strenge Bestrafung nach sich. 

Die Schüler des Gymnasiums, der Realschule und der 
Handelsschule werden mit „Du" angeredet, 

8 35. 
Jeder Schüler ist dem Rektor und den Lehrern gegenüber 

verpflichtet, auf Befragen, sei es in Ansehung seiner selbst oder 
anderer, immer offen die Wahrheit zu sagen, 

8 36. 

Kein Schüler darf ohne Not eine Lehrstunde versäumen. 
Für jedes vorhergesehene Versäumnis der Unterrichts-

stunden, gleichviel ob in einem Haupt- oder Nebenfache, ist eine 
schriftliche Urlaubsbewilligung beim Rektor einzuholen und diese 
nachher den Professoren als Entschuldigung vorzuweisen. 

Für alle unvorhergesehenen Absenzen ist zuerst dem Rektor 
und dann den Lehrern, deren Unterricht versäumt wird, eine 
schriftliche Entschuldigung vorzuweisen, ausgestellt von den 
Eltern oder deren Stellvertretern bezw. den Kostgeberu. 

Alle Entschuldigungen sowie alle Urlaubsbewilligungen sind 
nach erfolgter Vorweisung sofort den Rektoren abzugeben. 
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I n alle» »»vorhergesehenen Fällen soll der Schüler sogleich 
durch die Eltern oder deren Stellvertreter eine Anzeige au den 
Rektor zu Handen der betreffende» Lehrer machen. 

Bei wiederholten, auch entschuldigten Absenzen wird der 
Rektor mit den Elter» oder deren Stellvertretern Rücksprache 
nehmen, resp, dieselben den nicht in Luzern wohnenden Eltern 
zur Kenntnis bringen. 

Die Professoren zeigeil die Absenzen der Schiller dem 
Rektor jeweilen sofort an und führen zudem ein Verzeichnis 
über dieselben, das sie jenem am Ende jeder Woche abgeben, 

Die Kontrolle über die Absenzen der Theologie-Studieren-
den führt der Präsident des theologischen Lchrervereins. 

Wi l l ein Schüler an einem Ferientage sich vom Anstalts-
orte entfernen, fo hat er hiefür die Bewilligung des Rektors 
einzuholen. 

8 37. 

Die Schüler haben sich auf jede Lehrstmide gehörig vor-
zubereiten, alle von den Lehrer» aufgegebenen Arbeiten forg-
fältig anzufertigen und zu bestimmter Zeit abzuliefern, dem 
Unterrichte vou Anfang bis zu Ende mit ungeteilter Aufmerk-
famkeit beizuwohnen und sich jeder Störung zu enthalten. 

s 38. 

Ferner wird von jedem Schüler gefordert: 
1. Daß er «ach den Ferien jedesmal pünktlich in der Schule 

wieder erscheine, im Verhinderungsfalle aber über das Aus-
bleiben sich gehörig verantworte (§ 36); 

2. daß er immer genau zur festgesetzten Stunde in seinem 
Schulzimmer sich einfinde; 

3. daß er sich vor Verunreinigung oder Beschädigung des 
Lokals, der Tische und Bänke, der Echulgeräte u. s. w. hüte; 

Bei fahrlässigen oder mutwilligen Beschädigungen wird 
der Rektor den oder die Täter und nötigenfalls die ganze Klasse 
zum ' Schadenersatze anhalten. (Vergl. Hausordnung vom 
7. September 1893.) 



214 

§39. 
Alles Lärmen, Raufen und überhaupt alles unschickliche 

Betrassen in oder außer des Schulgebäudes ist untersagt. 

8 40. 

Die Schüler haben sich gegeneinander eines freundlichen 
und gefälligen Betragens zu befleißen. 

Parteiunge,l und Zänkereien find strengstens untersagt. 
Allfällige Streitsachen sind zur Entscheidung an den Rektor 

zu bringen. 
Jede Art Handel oder Markten ist verboten. 

8 41 . 

Für sämtliche Schüler ist eine einheitliche Kopfbedeckung 
vorgeschrieben. Das Tragen derselben ist obligatorisch. 

8 42. 

Dein Pedell in seiner amtlichen Stellung hat jeder Schüler 
die gehörige Achtung zu erzeigen uud seinen Weisungen äugen-
blicklich Folge zu leisten. Keiner darf denselben durch Wor t 
oder Tat beleidigen. 

c. Hinsichtlich der Pflichten außerhalb der Schule. 

8 43. 

Schüler, deren Eltern nicht in der Stadt Luzern oder deren 
nächster Umgebung wohnen, dürfen ihr Logis nur bei solchen 
Familien nehmen, welche die Erlaubnis dazu besitzen. Ungeeig-
nete Kost- und Wohnhäuser sind ohne Angabe der Gründe zu 
untersagen (8 4). 

Ohne Bewilligung des Rektors darf kein Schüler Kost 
und Wohnung getrennt von einander nehmen, oder den einmal 
gewählten Kost- und Wohnort während des Schuljahres wechseln. 

8,44. 
Sollten zwischen Kostgebern uud Schülern wegen des Kost-

oder Mietvertrages oder dergleichen Streit entstehen, so haben sich 
dieselben zum Zwecke der Vermittlung an den Rektor zu-wenden. 
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§ 45. 
Des Abends sollen die Studierenden der fünf ersten Klassen 

der Realschule »nd der fünf ersten Klassen des Gymnasiums im 
Winter um 7 Uhr, im Sommer um 9 Uhr, die andern im 
Winter nm 9 Uhr, im Sommer um 10 Uhr in ihren Wohnun-
gen sich befinden und dieselben ohne dringende Ursache nicht 
wieder verlassen. 

Schüler, welche aus irgend einem Grunde über die fest-
gesetzte Feit außerhalb ihrer Wohnung zu verweilen gedenken, 
haben vorher unter Angabe des Grundes die Bewilligung des 
Rektors einzuholen. 

Zusammenkünfte von Schülern auf Privatzimmern zu Triuk-
gelagen sind verboten. 

Wenn ein Kostgeber dergleichen duldet und nicht strenge 
darauf hält, daß die Schüler des Abends zur vorgeschriebenen 
Zeit zu Hause bleiben, oder allfälligc Übertretungen der D is-
ciplinarorduung von Seiten der bei ihm wohnenden Schüler 
dem Rektor nicht anzeigt, so verliert er das Recht, dieselben 
länger zu behalten und ferner solche bei sich aufzunehmen. 

§ 4 6 . 

Ieweilen bei Beginn eines Schuljahres wird der Erziehungs-
rat einige Wirtschaften in oder außer der Stadt bezeichnen, deren 
Besuch den Studierenden des Lyceums, sowie der obersten Klasse 
des Gymnasiums und der zwei obersten Klassen der Realschule 
gestattet ist, immerhin jedoch nur au: Dienstag, Donnerstag und 
an Sonn- und Feiertagen und zwar nur des Abends und nicht 
über die in § 45 festgesetzte Zeit hinaus. Daselbst darf aber 
weder mit Karten uoch sonstwie um Geld oder Geldeswert ge-
spielt werden. Der Besuch der Wirtschaften außer der genannten 
Zeit, speciell auch der sogen. Frühschoppen, ist strengstens verboten. 

Wirten, welche der Übertretung dieser Vorschriften Vorschub 
leisten, kann das Recht, Studierende bei sich aufzunehmen, jeder-
zeit entzogen werden. 

Andere als die bezeichneten Wirtshaufer zu besuche«, ist 
nur in Begleitung der Lehrer oder Eltern gestattet. 
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Studierenden, welche von der Erlaubnis des Wirtshaus-
besuches einen ungebührlichen Gebrauch machen, kann dieselbe 
auf kürzere oder längere Zeit entzogen werden. Ueberdies können 
solche des Anspruches auf ein Stipendium ganz oder teilweise 
verlustig erklärt werden. 

§ 4 7 . 

Der Besuch von Tanzböden ist untersagt. Unter Umständen 
kann der Rektor den Besuch von Bällen gestatten. 

8 48. 

Alles Rauchen auf den Straßen, öffentlichen Plätzen und 
Brücken der Stadt ist den Studierenden des Gymnasiums und 
der Realschule untersagt. I m Schulgebäude ist das Rauchen 
allen Studierende!! verboten. 

§49. 
Den Studierenden des Lyceums und der 6. Klasse des 

Gymnasiums einerseits und der 6. und 7. Klasse der Real-
schule andererseits ist es gestaltet, je unter sich, zu Wissenschaft-
lichen oder artistischen Zwecken Gesellschaften zu gründen. 

Die Mitgliedschaft bei einem Vereine der Anstaltsabteilxng, 
welcher der betreffende Schüler nicht angehört, bedarf der Z u -
stimmnng beider Rektorate. 

Alle auf das Vereinslebeu bezüglichen Vorschriften sind 
dem Erziehungsrate zur Prüfung vorzulegen. 

Mitglieder von Vereinen dürfen nur folche Studierende 
werden, welche dem Rektor die schriftliche Zustimmmtg der 
Eltern oder der Inhaber der elterlichen Gewalt vorweisen und 
im vorhergegangenen Schuljahre sich unklagbar betragen und 
durchschnittlich die erste Fleißuote erhalten haben. Aufnahms-
gesucht und Mitgliederverzeichnisse sind den Rektoren mitzuteilen; 
ebenso sind ihnen jeweilen Or t und Zeit der Vereiussitzungen und 
anderer Versammlungen, sowohl des Gesamtvereins als einzelner 
Gruppen derselben, anzuzeigen. Die Rektoren haben das Recht, den 
Eitznngen beizuwohnen oder Professoren an dieselben abzuordnen. 
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Die Sitzungen K. sind, besonders bewilligte Anlässe vor-
behalten, spätesten« abeilds 8 Uhr zu schließen. Dieselben dürfen 
nur in dem Vereinslokale stattfinden. 

Die Sitzungslokale dürfen zu andern als den Rektoraten 
angezeigten und von diesen genehmigten Zwecken nicht benützt 
werden. Dem Pedell ist der Zutritt zu denselben jederzeit zu 
gestatten. 

Den Studentenvereinen dürfen nur Schüler der Anstalt 
angehören; füv allfällige auswärtige Gäste sind dieselben der-
antwortlich. 

Gehen während des Schuljahres in Bezug auf Fleiß oder 
Betragen eines Vereinsmitgliedes Klagen ein, so suspendiert 
der Nektor auf kürzere oder längere Dauer dessen Vereins-
Mitgliedschaft. 

Für Abhaltung von besondern Festlichkeiten, welche jedoch 
nicht am Vorabende eines Sonn- oder Feiertages stattfinden 
dürfen, haben die Vereine wenigstens 10 Tage vorher die Be-
willigung des Grziehungsrates nachzusuchen. 

Schüler der untern Klassen zu Vereinssitzungen, Festen K. 
einzuladen, ist verboten. Ausnahmen für besondere Fälle können 
nur die Rektoren gestatten. 

Der Eintritt in Vereine oder Gesellschaften, welche nicht 
ausschließlich aus Studierenden bestehen, sowie die Mitwirkung 
bei solchen ist verboten. 

3. Von den Strafen. 

§ 5 0 . 

Gegen Schüler, welche während der Lehrstunde etwas ver-
fehlen, werden die Professoren die geeigneten Strafmittel an-
wenden. 

Die Strafen, welche die Lehrer von sich aus verhängen 
können, find: Der Verweis auf dem Zimmer oder vor der ganzen 
Klasse, die Strafandrohung, die Versetzung im Platze, Straf-
aufgaben, die Erteilung eines Zimmerarrestes bis auf drei 
Stunden mit gehöriger Beschäftigung. Ueberdies ist jeder Lehrer 
befugt, Schüler aus einzelnen Unterrichtsstunden wegzuschicken; 
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von einem solchen Falle hat er aber sofort dem Rektor Kennt-
nis zu geben. 

§ 51. 

Unordnungen und Vergehen bedeutender Art, welche in der 
Schule vorfallen, haben die Lehrer ungesäumt zur Kenntnis des 
Rektors zu bringen. Dieser wird sofort die Untersuchung vor-
nehmen und nach deren Schluß entweder von sich aus oder mit 
Zuzug des Lehrervereius strafen, oder den Fall vor den Er-
ziehungsrat bringen. 

Vergeheil, welche die Studierende» außer der Schule sich 
zu Schulden kommen lassen, sollen dem Rektor angezeigt und 
von diesem bestraft werden. 

Die Strafen, welche der Rektor von sich aus verhängen 
kann, sind: Der Verweis mit oder ohne Androhung schwererer 
Strafen, Hausarrest von 1 bis 8 Tagen, Zimmerarrest oder 
Karzer von 1 bis 6 Stunden mit gehöriger Beschäftigung, 
Angabe des Vergehens im Schulzeugnisse mit Zustimmung des 
Lehrervereins. 

Den Studierenden der obern Klassen kann der Rektor de» 
Wirtshausbesuch, sowie die Teilnahme an einem Vereine auf 
unbestimmte Zeit untersagen (vgl, §§ 46 und 49). 

Alle von den Rektoren und dem Kirchenpräfekten ver-
hängten Strafen werden von denselben aufgezeichnet und je 
nach Umständen den Eltern oder Vormündern der betreffenden 
Schüler zur Kenntnis gebracht. 

Weitergehende als die hier bezeichneten Strafen dürfen nur 
vom Erziehungsrate ausgefällt werden. 

§52. 

Der Rat zum Verlassen der Anstalt (Consilium abeundi) 
wird auf Bericht und Antrag des Lehrervereins vom Erziehungs-
rate erteilt, ebenso die Wegweisung (exclusio oder relegatio) 
von letzterem beschlossen. 

Die Wegweisung eines Schülers muß voil der Lehrer-
Versammlung in Beratung gezogen werden: 



219 

a. Wenn die wiederholt und in gesteigertem Maße angewandten 
Besserungsmittcl sich bei dem Schüler als unwirksam erwiesen 
haben; 

b. wenn der Schüler einen langer beobachteten schädlichen 
Einfluß auf die Mitschüler ausübt und Warnungen und 
Strafen nichts fruchten; 

c. wenn der Schüler eines schweren Vergehens gegeil die Schul-
disciplin, namentlich offenbarer Widersetzlichkeit oder eines 
Vergehens gegen die Sittlichkeit sich schuldig gemacht hat, 

8 53. 

Die Wegweisung von Gästen liegt in der Kompetenz der 
Rektoren; im übrigen sind die Gäste in gleicher Weise den 
Bestimmungen der Schulordnung unterworfen wie die ander» 
Schüler, 

§ 54. 

Vergehe» uud Verbrechen, welche unter die Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches fallen, werden den Gerichten überwiesen. 

4. Vom Pedell. 

§55. 

Der Pedell wird, uom Erziehungsrate jeweileu auf zwei 
Jahre gewählt. Er steht unter der Aufsicht der Nestoren und 
hat deren Befehle und Weisungen pünktlich zu vollziehe»; über-
dies hat er, soweit die übrigen Verpflichtungen ihm dies ge-
statten, auch die Aufträge der Professoren i» Schulangelegen-
heilen auszuführen. Für Privatauftrage darf derselbe uicht in 
Anspruch genommen werde». 

Der Pedell wird sowohl im allgemeineil als im besondern 
Auftrage des Nettorates nicht nur den Wirtshausbesuch, sondern 
auch das Verhalten der Schüler in und außerhalb des Schul-
gebäudes überhaupt nach Möglichkeit überwachen uud deil 
Nektore» die bezüglichen Mitteilungen machen. Nachlässigkeit 
in dieser Dienstpflicht oder wiederholte Unterlassung solcher Au-
zeigen hat für den Pedell nach vorangegangener Warnung die 
Entlassung zur Folge. 
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Der Pedell erhält nebst seiner ordentlichen Besoldung all-
jährlich von jede»! Schüler der Anstalt, Gäste inbegriffen, einen 
Franken (§ 17). Für jede Stunde Ziuimerarrest hat der Be-
strafte in den drei ersten Klassen des Gymnasiums und der 
Realschule dem Pedell 20, in den übrigen Klassen 30 Rappe» 
zu bezahlen; für jede Stunde Karzer ist ihm vom Bestraften eine 
Abwartgebühr von 50 Rappen zu entrichten. Ebenso hat jeder 
wegen unerlaubtem Wirtshausbesuch vom Pedell verzeigte und 
schuldig befundene Schüler demselben 50 Rappen zu bezahlen. 

Der Pedell hat die Strafgebühren sofort einzuziehen uild, 
wenn der betreffende die Zahlung verweigert, dies dem Rektor 
anzuzeigen. 

Das Nähere über die Pflichten des Pedells enthält das 
bezügliche Reglement. 

VII. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 56. -

Das Schuljahr beginnt in der Regel anfangs Oktober. 
Am Ende eines jeden Schuljahres findet eine Schlußfeier statt, 
deren Anordnung vom Erziehungsrate oder in feinem Einver-
ständnisse von den Rektoren getroffen wird. Auch erscheint auf 
Schluß des Schuljahres jeweilen der gedruckte Jahresbericht. 

§ 5 7 . 

Die Ferie^» werden vom Erziehungsrate bestimmt. 

8 58. 

Gegenwärtige Verordnung findet auch für die Professoren 
und Studierenden der Theologie ihre Anwendung. Für letztere 
gelten diejenige»! Bestimmungen, welche oben für die Studiereu-
den des Lyceums aufgestellt sind; allfällige Ausnahmen fetzt der 
Grziehungsrat fest. 

Ferner findet diese- Verordnung auch bezüglich der Mittel-
schulen analoge Anwendung. 



221 
§ 59. 

Die von der Disciplin handelnden Abschnitte dieser Ver-
Ordnung sind jedem neu eintretenden Schüler und überdies auch 
den Eltern beziehungsweise Kostgebern initzuteilen. 

§60. 
Gegenwärtige Verordnung ist in die bezüglichen Eamm-

lungen aufzunehmen, in Separatabzügeu den betreffenden Ve-
Horden und Angestellten mitzuteilen und urschriftlich ins Staats-
archiv niederzulegen, 

L u z e r n , den 27. Februar 1901. 

Namens des Regierungsrates, 
Der Schultheis;: 
I . Schmid . 

Ter Staatsschreiber: 
M . Schnyder. 



Meglemenl 
für die 

landwirtschaftliche Winterschnle des Kantons Luzern 
in Sursee. 

(Vom 22. Februar 1902.) 

(Vom h. Großen Rate genehmigt de» 28. Mai 1902.) 

Der Regierungsrat des Kantons Luzern, 
Mit Hinsicht auf § 44 des Erziehungsgesetzes von 1879/98, 

§ 109 des Orgllnisationsgesctzes vom 8. März 1899 und die 
Dekrete vom 28. Mai 1885 und 1. Dezember 1898; 

Auf den Antrag der Aufsichtskommission und des Cr-
ziehungsdepartementes, 

beschl ießt : 

Nie landwirtschaftliche Winterschule in Sursee hat den 
Zweck, junge Landwirte im Anschluß an ihre bereits er» 
langten praktischen Kenntnisse in der Landwirtschaftslehre 
theoretisch und praktisch fortzubilden. 

§ 2 . 
In die Schule können aufgenommen werden alle jungen 

Leute, welche: 
a. eines unbescholtenen Rufes sich erfreuen und körperlich 

und geistig gefund find; 
b. im Alter von mindestens 15 Jahren stehen; 
a sich über genügende Schulbildung ausweisen. 

8 3. 
Das Aufnahmsgesuch ist jeweilen bis spätestens den 20. 

Oktober bei dem Direktor der Schule mündlich oder schriftlich 
zu stellen. Ter Gesuchsteller hat beizufügen: 

a. ein Leumundszeugnis der Ortsbehörde; 
b. einen Geburtsschein; 
c. die Schulzeugnisse (Zeugnisbüchlein). 
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Der Direktor der Schule kann verlangen, daß der Aufzu-
nehmende eine kurze Prüfung über die erlangte Schulbildung 
ablege. 

Bei Differenzen betreffend die Aufnahme entscheidet der 
Erziehungsrc^t. 

§4. 
Der Unterricht wird in zwei Winterkursen erteilt, welche 

jeweilen anfangs November beginnen und Ende März 
schließen. 

§5. 
Der Unterricht umfaßt folgende Fächer: 
I. Deutsche Sprache: 

1. Rechtschreibung (Orthographie); Satzlehre; Interpunktion, 
2. Behandlung geeigneter Lesestücke; gelegentliches Erklären 

der allgemein gebräuchlichen Fremdwörter. 
3. Beschreibung geeigneter Gegenstände und Vorgänge aus 

den: Bereiche der 5Zaus- und Landwirtschaft. 
.4. Geschäftsaufsätze; Briefe; geschäftliche Korrespondenz. 

II. Rechnen: 
1. Die vier Spezies, gemeine Brüche und Dezimalbrüche, 

Geschäfts- und Prozent-Rechnungen, bürgerliche Rech-
nungsarten. 

2. Landwirtschaftliche Berechnungen verschiedenster Art mit 
Beispielen aus der Betriebslehre, Düngerlehre, Pflanzen-
bau, Fütterungslehre, Tierzucht, Milchwirtschaft :c. 

3. Kopfrechnen. 
III. Geometrie: 

1. Flächen- und Körperberechnungen. 
2. Praktische Uebungen im Feldmessen und Zeichnen; Aus-

messen von Rundholz, tzeustöcken, Fässern, stehenden 
Bäumen, Waldbeständen,K. 
IV. Buchhaltung: 
Landwirtschaftliche Rechnungs- und Buchführung. 
V. Naturkunde: 

A. Naturgeschichte . 
1. Gesteinskunde: Die für den Ackerbau wichtigsten Gestein-

und Felsarten. 
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2. Pflanzenkunde: Bau, Leben und Einteilung der Pflanzen. 
Nie landwirtschaftlichen Pflanzen und ihre Krankheiten. 

3. Tierkunden Bau, Leben und Einteilung der Tiere. Nütz-
liche und schädliche Tiere; Schutz der ersteren und Be-
kämpfung der letzteren. . 

B. N a t u r l e h r e . 
1. Aus der Physik: Das Wichtigste aus der Lehre über 

Mechanik, Wärme, Optik, Elektricität und Magnetismus; 
Witterungskunde; klimatische Verhältnisse der Schweiz. 

2. Aus der Chemie: Das Wichtigste aus der Ehemie. Die 
wichtigsten, einfachen und zusammengesetzten Körper (un-
organische und organische). Nie gewöhnlichsten chemischen 
Vorgänge in tzaus, Landwirtschaft und Gewerbe. 

3. Gelegentliche Belehrungen aus der Gesundheitslehre, 
speciell über rationelle Volksernährung, 
VI. Lllndwirtfchllftslehre: 

A. P f l a n z e n b a u . 
1. Der Boden und seine Bestandteile. 
2. Verbesserung (Melioration) des Bodens, Drainage. 
3. Bearbeitung des Bodens. 
4. Düngerlehre. 
5. Saat und Ernte. Aufbewahrung der Erzeugnisse. 
6. Wiesenbau (Futterbau). 
7. Obstbau und Obstverwertung. 
8. Gemüsebau. 
9. Waldbau. 

10. Alpwirtschaft. 
B. Viehzucht. 

1. Allgemeine Tierzucht; Bau und Leben der Haustiere; 
allgemeine Züchtungslehre. 

2. Rindvieh-, Pferde- und Schweine-Zucht. 
3. Fütterungslehre. 
4. Viehhandel. 
5. Milchwirtschaft. 
6. Gesundheitspflege; Krankheiten und Seuchen der land-

wirtschaftlichen Haustiere; Geburtshilfe. 
C. Landwi r t schaf t l i che Masch inen lehre . 
Kenntnis der landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen. 
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VII. Verfassungslunde: 
1. Grundzüge der Kantons- und Bundesverfassung; Ge-

meindeorganislltion. 
2. Hypothekar- und Betreibnngswesen, Viehzucht-, Forst-und 

andere Gesehe und Gesetzesbestimmungen, welche die Land-
wirtschaft betreffen. 

§ 6. 
Nie Verteilung des Unterrichtsstoffes auf die beiden Kurse 

geschieht durch den von der Lehrerschaft festzustellenden und 
vom Erziehungsrate zu genehmigenden Lehrplan. 

§ ?. 
Ner Unterricht soll, soweit möglich, durch Besichtigung 

von Musterlllndwirtschllften und geeignete Exkursionen, Ver-
suche im Laboratorium und auf dem Versuchsfelde, Zeich-
nungen, Modelle und Sammlungen veranschaulicht werden, 

§ 8 . 
Beginn und Schluß der Schule ist durch den Direktor 

jeweilen auf geeignete Weise rechtzeitig öffentlich bekannt zu 
machen. 

Nie Schlußprüfung erfolgt unter Leitung der Aufsichts-
behörden. Nieselbe ist öffentlich. 

Der Direktor hat auf den Schulschluß jeweilen einen 
Bericht zu erstatten. Derselbe wird durch den Druck ver-
öffentliche 

§ 9. 
Ner Besuch der Schule uud ihrer Sammlungen ist nach 

vorgängiger Meldung beim Direktor allen Interessenten ge
stattet ; doch darf durch solche Besuche der Unterricht in keiner 
Weise gestört werden. 

§ 10. 
Mit der Schule ist im Anstaltsgebäude ein Konvikt ver-

bunden. 
Ner Besuch des Konviktes ist für alle nicht in Surfee 

oder dessen nächster Umgebung wohnende Schüler obliga-
torisch. Ausnahmen können nur bei besonderen Verhältnissen 
durch den Nirektor gestattet werden. 
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Der Eintritt in Schule und Konvikt verpflichtet zum 
Verbleiben während des ganzen Kurses. 

s IL 
Nie Leitung des Konviktes und die bezügliche Rechnungs» 

führung liegen dem Direktor ob. Demselben wird das nötige 
tzaushaltungspersonlll beigegeben. Ueber Zahl und An-
stellung des letztern entscheidet der Erziehungsrat auf den 
Antrag der Aufsichtskommission. 

Ueber das Nähere betreffend Konviktsleitung und Rech-
nungsführung verfügt ein von: Erziehungsrate zu erlafseudes 
Regulativ. 

s 12. 
Die Zöglinge erhalten im Konvikte Logis und Kost. 

Letztere besteht aus Morgenesfeu, Mittagessen, Vesperbrot und 
Abendessen. Die Speisen sollen einfach, aber schmackhaft und 
rationell zusammengesetzt sein. Die Speiseordnung wird auf 
Antrag des Direktors von der Auffichtskommiffion festgesetzt. 

§ 13. 
Der Direktor, interne Lehrer und Zöglinge nehmen ihre 

Mahlzeiten gemeinsam ein. 

s 14. 
Unterricht, Logis und obligatorische Lehrmittel erhalten 

die luzeruerischen und im Kanton Luzern niedergelassenen 
Zöglinge unentgeltlich. 

Das Kostgeld pro Schultag wird alljährlich nach Maß-
gäbe der Lebensmittelpreise vom Erziehungsrate festgesetzt 
und ist bei der Auskündung des Schulbeginnes bekannt zu 
geben. Dasselbe darf Fr. 1.50 pro Schultag nicht überschreiten. 

Sonn- und Feiertage, sowie allfällige Ferientage werden 
für Zöglinge, die nach Hause gehen, abgerechnet, nicht aber 
sonstige Absenzen. 

Außerkantonale Zöglinge erhalten bin Unterricht gratis. 
Für Logis haben sie eine angemessene vom Erziehungsrate 
festzusetzende Entschädigung zu bezahlen. 

§ 15. 
Die Zöglinge haben die für vollständige und reinliche 

Bekleidung und Instandhaltung derselben notwendigen 
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Gegenstände mitzubringen. Die Schulmaterialien erhalten sie 
in der Anstalt. 

§ 16. 

Nie Zöglinge werden als Glieder einer Familie betrachtet 
und behandelt. Sie haben sich daher während der Dauer der 
Kurse einer ihrem Alter und ihrem Bildungsgrade angepaßten 
Disziplin zu unterziehen. 

Zur Aufrechterhaltung derselben sind die Lehrer der An-
stall und in erster Linie der Direktor der Schule berufen. 

§ 17. 

Die Räumlichkeiten der Anstalt, die Lehrmittel, die Gegen-
stände der Sammlungen ic. sind möglichst zu schonen; fahr-
lässige Beschädigung hat Schadenersatz zur Folge. 

§ 18. 

Uebertretungen der von der Lehrerschaft aufzustellenden 
und von der Auffichtskommifsion zu genehmigenden Haus« 
ordnung und der übrigen Disziplinarbestimmungen iverden 
je nach der Schwere derselben bestraft, mittelst: 

a. Verweis durch den Lehrer, eventuell Strafarbeit; 
d. Verweis durch den Direktor; 
a Verweis durch die Auffichtskommifsion; 
d. Entlassung. 

Die Entlassung geschieht auf Antrag des Direktors durch 
die Aufsichtskommission. 

Hausordnung und Disziplinarreglement sind den Zog-
lingen auf geeignete Weife zur Kenntnis zu bringen. 

§ 19. 

Weniger bemittelten, aber tüchtigen und strebsamen Zog- . 
lingen können Stipendien bewilligt werden. Gesuche um solche 
sind mit der Anmeldung unter Beilage eines Steueraus-
weises oder einer amtlichen Bescheinigung der Vermögens-
Verhältnisse dem Direktor der Schule einzureichen. Die défini-
tive Bewilligung und die Festsetzung der Höhe des Stipendiums 
erfolgt aber erst am Schlüsse des Kurses durch den Er-
ziehungsrat. 
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§ 20. 
Der Regierungsrat wählt auf Vorschlag der Aufsichts-

kommission und des Grziehungsrates den Direktor und die 
Fachlehrer. 

Me Besoldung derselben wird durch das Besoldungsdekret 
festgesetzt. 

Me Verpflichtungen des Direktors und der Lehrer werden 
geregelt durch gegenwärtiges Reglement, die Anstellungsakte 
derselben und durch Weisungen der Aufsichtsbehörde. 

8 21. 
Die Leitung der Gesamtanstalt ist Sache des Direktors. 
Die unmittelbare Aufsicht über Schule und Konvikt übt 

eine vom Regierungsrate zu wählende Aufsichtskommission 
von 5 Mitgliedern. Die Oberaufsicht liegt dem Erziehungs-
rate ob. Der Präsident des Erziehungsrates ist zu den 
Sitzungen der Aufsichtskommission jeweilen einzuladen; der-
selbe ist berechtigt, die Einberufung der letztern zu verlangen. 

Die Mitglieder der Aufsichtskommission beziehen für jede 
Sitzung ein Taggeld von Fr. 8 nebst Reisevergütung von 
10 Cts. pio Kilometer. 

Ueber die Kompetenzen der Aufsichtskommission ver-
fügt ein vom Erziehungsrate zu erlassendes Regulativ. 

§ 22. 
Durch gegenwärtiges Reglement werden dasjenige vom 

5. Oktober 1887, sowie alle übrigen mit demselben in Wider-
spruch stehenden reglementarischen Bestimmungen aufge-
hoben. 

§ 23. 
Vorstehendes Reglement ist dem Großen Rate zur Ge-

nehmigung vorzulegen, alsdann im Kantonsblatte zu publi-
zieren, in die Sammlung der Verordnungen aufzunehmen und 
dem Erziehungsrate zur Vollziehung mitzuteilen. 

Luzern, den 22. Februar 1902. 

Namens des Regierungsrates, 
Der Schultheiß: 

Vogel . 
Der Staatsschreiber: 

M. Schnyder. 
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Eebrplan 
für dir Kunstgewerbeschule in Luzern. 

Der Grziehnngsrat des Gantons ^uzern, 

Mit Hinsicht auf § 2 des vom Regieiungsrate unterm 
9. Oktober 1893 aufgestellten Réglementes für die hiefige 
Kunstgewerbefchule 

e r l ä ß t 

hiemit folgenden 

l e W R für die ßuntzewerliesUIe in zuzern. 
A. Abteilung für Zeichnen (Vorkurs). 

'Dauer bis zur Erlangung der nötigen Fertigkeit im 
Zeichnen und Modellieren, in der Regel ein Jahr. 

Swndenzohl 
Freihandzeichnen nach Modell und FachZeichnen 

nach Vorlagen 35 
Geometrisches Zeichnen 2 
Modellieren 4 
Deutsch und Geschstftsauffatz 2 
Gewerbliches Rechnen 2 

». Abteilung fur dekorative Malerei. 

D a u e r 2 Jahre. 

I. und I I . Semester. 

Fieihand- und kunstgewerbliches Fach^eichnen, or-
namentale Formenlehre, Skizzierübungen 6 

Projektions- und Architekturzeichnen 2 
Modellieren 4 
Plastisches Malen nach Abgüssen 32 
Deutsch und Geschäftsaufsatz, 2 
Gewerbliche Buchführung 2 

1« 
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Stundenzahl 
III. u nd IV. , S e m e st e r. 

Freihllnd- und kunstgewerbliches Fachzeichnen 6 
Projetions- und Schattenlehre 2 
Modellieren 4 
Buntmlllen nach Originalaufnahmen 32 
Uebung im Entwerfen von Fachskizzen 2 
Gewerbliche Buchführung 2 

C. Abteilung für Glasmalerei. 

D a u e r 3 Jahre. 

I. b is III. Semester , 

Freihand- und kunstgewerbliches Fachzeichnen 6 
Projektions- und Architekturzeichnen 2 
Modellieren 4 
Werkstätteunterricht: Uebungen in Konturen, im 

Radieren ic. ; Uebungen im Auftragen des 
Schattens und der Farben 38 

Teutsch nnd Geschäftsaufslltz, 2 
Gewerbliche Buchführung 2 

IV. b is VI. Semester. 

Freihllnd- und kunstgewerbliches Fachzeichnen 6 
Projektions- und Schcittenlehrc 2 
Werkstätteunterricht: Uebungen im Kopieren von 

Originalscheiben' Uebungen im Entwerfen 
von Farbenskizzen 38 

Glasschneiden und Derbleien 5 
Gewerbliche Buchführung 2 

» . Abteilung fur Modellieren «nd Stulptur^ 

D a u e r 2 Jahre. 

». Skulptur in Stuck und Stein. 
I. und II. S e m e st e r. 

Freihand- und Fachzeichnen 4 
Ornamentale Formenlehre 2 
Projektions- und Architekturzeichnen 2 
Werkstätteunterricht: Modellieren nach Abgüssen 35 
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Gewerbliche Buchführung 2 
Teutsch und Oeschäftsllufslltz, 2 

III . und IV. S e m e st e r, 

Freihand- und kunstgewerbliches Fachzeichnen 4 
Skizzierübungen 2 
Perspektive und Schcittenlehre 2 
Werkstätteunterricht: 
a. Modellieren nach der Natur 15 
d. Arbeiten in Stuck, Sandstein und Marmor; 

Uebungen im Punktieren 25 
Gewerbliche Buchführung 2 

d. Hulzschneiden, 
I. und I I . S e m e st e r. 

Freihand- und Fachzeichnen, ornamentale For
menlehre 6 

Projektions- und Architekturzeichnen 2 
Modellieren 4 
Werkstätteunterricht: Uebungen im Schnitzen von 

Flachornamenten 35 
Gewerbliche Buchführung 2 

III . und IV. Semester. 

Freihand- und kunstgewerbliches Fachzeichnen; 
ornamentale Formenlehre 6 

Perspektive und Schattenlehre 2 
Modellieren 4 
Werkstätteunterricht: Uebungen im Schnitzen nach 

Originalien 36 
Gewerbliche Buchführung und Rechnen 2 

E. Abteilung für Schmiedearbeiten. 
Dauer 2 Jahre. 

I. und I I . S e m e st e r. 
Freihand- und Fachzeichnen; ornamentale For-

menlehre 6 
Projektions- und Architekturzeichnen 2 
Modellieren 4 
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Glmidenzllhl 
Werkstätteunteiricht: Uebung im Treiben von Visen 35 
Teutsch und Oeschllftsllufslltz, 2 
Gewerbliche Buchführung 2 

III. u n d IV. S e m e s t e r. 

Ornamentale Formenlehre | 
Freihllnd- und kunstgewerbliches Fachzcichnen / 
Perspektive und Schattenlehre 2 
Modellieren 4 
Werkstlltteunterricht: Uebung im Schmieden 35 
Gewerbliche Buchführung 2 

F. M r alle Abteilungen. 
Kunstgewerbliche Vorträge 2 

Mit dem Werkstätteunterricht ist bei gegebenem Anlast 
Rücksicht zu nehmen auf Werkzeugkunde, Technologie der Roh-
Materialien (Holz, Stein, Metalle), ebenso sind Uebungen 
im Aufstellen von Kostenvoranschlägen damit zu verbinden. 

Tic allgemeinen Fächer: Deutsch und Geschäftsaufsatz,, 
Gewerbliches Rechnen und Buchführung sind für außerordent-
liche Schüler fakultativ. So lange an der Kunstgewerbe« 
schule selber in diesen Fächern leine Spezialkurfe errichtet 
sind, sollen die Schüler dieselben mit den betreffenden Abend-
kursen der Gewerblichen Fortbildungsschule der Stadt be-
suchen. Ter bezügliche Stundenplan ist jeweilen bei Beginn 
eines' Semesters den Schülern rechtzeitig zur Kenntnis zu 
bringen. 

L u z e r n, den 5. Jul i 1894. 

Namens des Erziehungsrates^ 
Ter Präsident: 

D ü r i n g . 

Ter Oberschreiber: 
X. Schmid. 
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Aeglement 
über bic 

Fortbildungsschule für technisches Zeichnen an der 
höhern Lehranstalt in Lnzern. 

Der Erziehungsrat des Gantons Onzern, 

In Revision des Réglementes über die mit der hiesigen 
höhern Lehranstalt verbundene Fortbildungsschule für tech
nisches Zeichnen, 

beschl ießt : 

§ 1 -
Me Fortbildungsschule für technisches Zeichnen hat den 

doppelten Zweck, einerseits dem Handwerker die nötige Orund-
läge im technischen Zeichnen zu geben, andererseits denselben 
in dieser Kunst mit besonderer Berücksichtigung seines Berufes 
weiter auszubilden. 

§2. , 
Zu diesem Behufe ist die Schule in zwei Klassen geteilt, 

deren Tnuer mit der Schulzeit der höhern Lehranstalt we-
sentlich zusammenfällt. 

Ne Unterrichtsstunden finden jeden Sonntag von 10 
bis 12 Uhr statt, und im Laufe des Winters an zwei Wochen-
abenden. Während den Schulferien der höhern Lehranstalt 
ist auch die Zeichnungsfchule geschlossen. 

§3. 
Ter Unterricht der ersten Klasse erstreckt sich über einfache 

Konstruktionen, Projektionslehre und Elemente des Berufs-
Zeichnens. 
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Für die zweite Klasse wird das berufliche ZeickMen nach 
Modellen und Vorlagen auf höherer Stufe durchgeführt und 
werden für vorgeschrittene Schüler Entwnrfsaufgaben gestellt. 

®er Lehrer teilt die Schüler je nach ihren Vorkenntnissen 
entweder der ersten oder der zweiten Klasse zu. Tie Sonntags-
fchüler sind vom Werktagsunterrichte ausgeschlossen und um-
gekehrt. 

§ 5. 
Neu eintretende Schüler haben sich bei der Anmeldung 

über ihre bisherige Schulbildung auszuweisen. Solche, welche 
nicht die erforderlichen Vorkenntnisse besitzen, kann der Lehrer 
zurückweisen. 

3 6. 
Me Einschreibung findet jeweilen am Anfang des Schul-

jahres statt. Tag und Ort der Einschreibung werden jeweilen 
öffentlich bekannt gemacht. 

Spätere Anmeldungen werden nur in dem Falle berück-
sichtigt, wenn die Schülerzahl dies zuläßt. 

Ter Austritt kann jederzeit erfolgen, wenn der Schüler 
denselben 8 Tage vorher anzeigt. 

§ ?. 
Beim Eintritte ist für den Pstdell ein jährliches Abwart-

geld von Fr. 1 zu entrichten. 

Ueberhin hat jeder Schüler bei der Anmeldung ein tzaft-
geld von 4 Fr. zu hinterlegen. Dasselbe wird jedoch am Ende 
des Schuljahres, sowie auch in dem Falle wieder zurücker-
stattet, wenn ein Schüler aus triftigen Gründen nach recht-
zeitiger Abmeldung während des Schuljahres austritt. 

s 9. 
Bei unentschuldigten Abfenzen wird das erste mal 50 Cts., 

hernach bis zur vierten Absenz je 1 Franken vom tzaftgcld 
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abgezogen; die fünfte unentschuldigte Abfenz zieht nebst dem 
Verluste des Restes des Haftgeldes zugleich auch noch den 
Ausschluß von der Schule nach sich. 

Ebenso verliert ein Schüler das tzaftgeld, wenn er wegen 
nngebürlichem Betragen gegen den Lehrer, Störung des Un-
terrichtes, Verletzung der Schulordnung, Unfleiß oder öfterm 
Zuspätkommen oder ähnlichen Gründen von der Schule aus-
geschlossen wird. 

8 10. 
Für jedes Wegbleiben von der Schule ist eine schriftliche 

Entschuldigung beizubringen, die entweder vom Meister oder 
den Eltern unterzeichnet ist. Als Entschuldigungsgründe find 
nur Krankheit oder Arbeit im Berufe gültig; letzteres wird 
jedoch in mehreren Wiederholungsfällen nicht mehr als Ent-
fchuldigung angenommen. 

s 11. 
Tns Recht des Ausschlusses nach, § 9 steht im erstern 

Falle dem Lehrer, im zweiten Falle dem Erziehungsrate zu. 

§ 12. 
Es steht dem Lehrer frei, Schillern gegen 5)interlage 

des Wertes Vorlagen nach Hause zu geben. 

8 13. 
Tie zurückbehaltenen tzaftgelder werden für Schulzwecke 

verwendet und es hat der Lehrer hierüber zu Handen des Er-
ziehungsrates Rechnung zu fuhren. 

§ 14. 
Ne Aufsicht über die Schule führt der Erziehungs'rat 

bezw. die Auffichtskommission über die kantonale Zeichnungs-
schule. 

s 15. 
Tie fertigen Zeichnungen werden dem Lehrer abgegeben, 

am Ende des Schuljahres öffentlich ausgestellt und nachher 
dem Schüler wieder eingehändigt. 
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§ 16. 
Ne Schüler erhalten beim Austritte auf Verlangen Zeug« 

nisse über Leistungen und Verhalten. 

§ 17. 
. Ner Lehrer erstattet $m Ende des' Schuljahres dem Ret-

torate der Realschule einen kurzen Bericht über den Stand 
der Schule, welcher im Jahresberichte über die Kantons-
schule veröffentlicht wird. 

§ 18. 
Bei der Anmeldung wird jedem Schüler ein Exemplar 

dieses Réglementes eingehändigt. 

L u z e r n , den 18. November 1897. t 

Namens des Erziehuiigsrates, 
D e r P r ä s i d e n t : 

De r Oberschre iber : 
k. Schmid. 
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Aehrplnn 
für die 

Sekundärschulen des Kantons Luzeru. 

I. Vullemerlung. 

1. Der Lehrer ist jju einer guten -Benutzung der Schulzeit 
und einer sorgfältigen Auswahl des Lehrstoffes, sortie 
zur Führung eines Unterrichisheftes verpflichtet, 

2. Er bediene sich gussch,ließlich der Schriftsprache und dringe 
in allen Fächern auf Korrektheit der sprachlichen Dar« 
stellung im Mündlichen und Schriftlichen. 

3. An den Schulen auf deni Lande kann der Unterricht 
wahrend des Somwers auf den Vormittag beschrankt 
werden; er darf Jedoch in diesem Falle pro 5Zalbtag 
nicht weniger als 4 Stunden betragen. Tas Schul-
jähr Ferfällt alsdann in ein SoMMerfemester mit 13 
und,ein Wintersemester mit 27 Schulwochen. Schüler der 
2. 'Klasse kann der BeMksinsPektor in dringenden Fallen 
vom Besuche des Sommersemesters dispensieren; solche 
haben jedoch, bei ihrem Wiedereintritte eine Prüfung! 
%u bestehen. 

4. Jeder Schüler erhält ein Notenbüchlein, in welches alle 
Monate die Noten, Absenzen und allfallige Bemerkungen 
eingetragen werden und in welchem die Einsichtnahme 
von den Eltern zu bezeugen ist. 
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5. 'Sie Noten des Sommerkurses dürfen nicht in das ber* 
ordnete Zeugnisbüch'lein eingetragen werden. 

6. Ter Lehrer ist fur gute Besorgung der vorhandenen 
allgemeinen Lehrmittel verantwortlich. 

I l, Unterrichtsgegenstände. 

A. AnaöenseNundlllschulen. 

I. R e l i g i o n s l e h r e . 

a. Grundzüge der katholischen Glaubens- und Sittenlehre; 
d. Kirchengeschichte; 
c. das Kirchenjahr. 

II. Deu t s ch e S p r a ch e. 

(Ter Unterricht wird nach der konzentrischen Methode erteilt.) 

1. Lesen. Uebungen im rein lautierten, sinngemäß be-
tonten, geläufigen Lesen. — Fn den ersten Schulwochen 
sind hiefür eigentliche- Lefestunden anzusetzen. Zur Korrektur 
sind die bessern Schüler herzuziehen. Tas Chorlesen ist an-
gemessen zu Pflegen. 

2. Lesen und E r k l ä r e n bon Sprachmusterstücken in 
Prosa und Poesie, zur Bereicherung des geistigen Lebens 
des Schülers und zur Befähigung desselben, seine Gedanken 
mündlich» und schriftlich, korrekt auszudrücken. Sach- und 
Worterklarung (etymologische und synonymische Uebungen); 
Aufsuchen des Grundgedankens und der disposition; Be-
lehrung über das Wesen der Einleitung und des Schlusses 
sowie über die verschiedenen Arten von Uebergängen (prak-
tische Auffatzlehre). Ne charakteristischen Merkmale der Pro-
falschen und der poetischen Tarstellungsarten. Reproduktion 
des Inhalts von Gelesenem. Memorieren und Rezitieren 
von Musterstücken in gebundener und ungebundener Rede. 

3. G r a m m a t i k . Wiederholung der Wort- und Satz-
lehre. Grammatische Uebungen an Lesestücken (Analyse). 
Schriftliche Arbeiten zur Förderung der richtigen Zeichen-
setzung. Uebungen im Rechtschreiben. 
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4. Einläßliche Behandlung der Lehre v«n den Br ie fen . 
5. A u f s ä tz, e. Von der Reproduktion gehe man all-

mählich zur Produktion <über. — Themata: Kurze Nacher
zählungen! <— Verkürzen und Erweitern (II Klasse). — 
Nacherzählungen — Dispositionen, besonders von Prosa-
stücken — Umwandlung der Gesprächsform in die Erzähl
form — Beschreibungen konkreter, wirklich angeschauter Nnge 
— Vergleichungen — leichtere ^Abhandlungen — Darstellen 
von Selbsterlebtem — Briefe. — Ne Vorbesprechung sei 
zugleich eine praktische Tispositionslehre. Korrektur. 

III. Französische Sprache. 

1. Klasse. 1. Grammatik. Uebungen im Aussprechen 
und Lesen. Formenlehre. 

2. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen. Memorier-
Übungen. 

I I . Klasse. Formenlehre. Wiederholung und mög-
lichste Erweiterung des in der I. Klasse behandelten Stoffes. 
Leichtere Sprechübungen. 

IV. A r i t h m e t i k . 

1. K l a s s e. 1. Wiederholung der vier Operationen mit 
ganzen Zahlen im unbegrenzten Zahlenraume. 

2. Behandlung der gemeinen und der Dezimalbrüche. 
3. Einfacher und zusammengesetzter Zweisatz. Zinsbe-

rechnungen. 
4. Uebungen im Kopfrechnen, selbständig uud in Ver-

bindung mit dem schriftlichen Rechnen. 
II. Klasse. 1. Wiederholung des Rechnens mit ge-

meinen und Tezimalbrüchen. 
2. Prozent- und Zinsrechnungen, Gewinn- und Verlust-, 

Rabatt-, Durchschnitts-, Termin-, Gesellschafts- und Waren-
rechuungen, Berechnung der Steuern. 

3. wie oben 4. 
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F ü r beide K lassen: Genaue Kenntnis des metrischen 
Maß- und Gewichtssystems und der im Handel häufig vor-
kommenden fremden Münzen nach Namen und Wert. 

V., B u ich: h a l t u u g. 

1. Einführung in das Wesen der einfachen Buchhaltung: 
Abfassung von Rechnungen u. s. w. 

2. !Buchung eines einfachen Geschäftsganges (Inventar, 
Kafsllbnch, Tagbuch, Hauptbuch, und Zinsrodel), 

3. Rechnungen für Vereine, Vormundschaftsrechnungen. 
4. GeschllftAllufslltze (Miet- und Kaufsvertrag u. f. m., 

Schuldbetreibung, Konkurs- und Schuldenrufseingaben, etwas 
vom Wechsel), soweit möglich in Verbindung mit der Buch-
Haltung, 

VI. Geome t r i e . 

1. Klasse. 1. Ajuf Anschauung gegründete Lehre von 
den Linien und Winkeln, sowie vom 'Tieiecke, Parallelo-
gvamm und Trapez. \ 

2. Längen- und Flächenberechnungen, sowie Berechnung 
des Würfels und des geraden Prismas. 

II. Klasse. 1. Wiederholung und Fortsetzung des 
oben unter 1 bezeichneten Lehrstoffes; das Treieck, das regel-
Mäßige und unregelmäßige Nieleck. Lehre vom Kreise, 
Kreisinha'lt. 

2. Berechnung der Oberfläche und des Inhalts der 
geometrischen Körper: Zylinder, Pyramide und Kugel. 

Uebungen m$ dem Felde; für beide Klassen: Abstecken 
und Messen von Linien, Winkeln, Drei- und Vielecken, Auf-
nähme von Grundstücken, Planzeichnen. 

VII. N a t u r k u n d e . 

1. Naturgeschichte, a. Kurze Besprechung des mensche 
lichen Körpers. Belehrungen über die Pflege der Gesund-
heit, Bilder aus der Tier- und Pflanzenwelt, besonders der 
einheimischen. 
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b. Beschaffenheit des Bodens: Gesteine (Nagelfluh, 
Sand- und Kaltstein, Mergel), Ackererde, Torf, Bodenoer-
befferung. 

2. N a t u r lehr e. Belehrungen über einige im täglichen 
Leben vorkommende Naturerscheinungen und die bezüglichen 
Geräte, wie: Luftdruck (Barometer, Saugpumpe, Feuerspritze), 
Ausdehnung der Körper durch die Wärme (Thermometer), 
Verdampfung und Verdunstung (Tampfkraft), Blitzableiter, 
Magnet und Kvmpaß, Telegraph. — Tic atmosphärische 
Luft (Oxydation), Kohlensäure, Kohlenoxyd- und Leuchtgas 
(Verbrennung, Gärung), Phosphor, Ehlortult, Schwefel und 
Schwefelsäure, Kalk und Mörtel; die gebräuchlichen Salze. 

NB. Ter Stoff ist auf zwei, Jahre zu verteilen; wo 
aber die Frequenz der II. Klasse schwach ist, treffe der 
Lehrer jedes Jahr eine paffende Auswahl. 

VIII. Geschichte. 

T a s e ine I a h r. a. Schweizergeschichte: die helvetische 
Vorgeschichte in Verbindung mit der Weltgeschichte. Eigent-
liche Geschichte bis zur Refornrationszeit. — Ne Haupt-
momentc der neuern Geschichte, 

b. Einige Bilder aus der allgemeinen Geschichte. 
Was a n d e r e J a h r , a. Schweizergeschichte: von der 

Gründung der Eidgenossenschaft bis zur Gegenwart, 
b. Bilder aus der allgemeinen Geschichte. 

IX. Geog raph ie . 

D a s eine J a h r . a. Geographische Grundbegriffe; 
Kartentenntnis; Globus. 

b. Geographie der Schweiz. 
a Allgemeine Geographie von Guropa, mit besonderer 

Berücksichtigung unserer Nachbarländer. 
T a s ande re J a h r . a. Die augenscheinlichsten We-

weise für die Kugelgestalt der Er>de, für die T>rehung und 
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den Umlauf derselben; Tag und Nacht, Iahveszeiten, Klima, 
Zonen. Wie Bewegung des Mondes, Finsternisse. Erklärung 
des Kalenders. 

b. Wiederholung der Geographie der Schweiz, 
c. Uebersicht über die Kontinente und Ozeane; geo-

graphische Einzelbilder. 
NB. 'Sie Schlußbemerkung bei „Naturkunde" hat auch 

hier ihre Geltung. 

X. V e r f a s s u n g s künde. 

Erläuterung der staatlichen Einrichtung des Kantons und 
der Eidgenossenschaft. (Jedes Jahr.) 

XI. S <ch ö n s ch r e i b e n. 

Uebungen in der deutschen und lateinischen Kurrent-
schrift, zum Teil nach der Tllktsch,reibmethode, unter Ver-
Wendung des Heftes Nr. 3 oder 4 der Schreibhefte mit Vor-
schriften. 

Zur Uebung im Schnellschönschreiben brauche man den 
unter „Buchhaltung" verzeichneten Stoff. 

XII. Zeichnen. 

a. Linearzeichnen geometrischer Figuren, mit Anwendung 
der verschiedenen Maßstäbe. (Zirkel und Zeichnungsfeder gat 
gebrauchen.) 

b. Umrisse in geraden und krummen Linien: Gegen-
stände «aus dem Gewerbsleben, Ornamente, «ach VorZeich
nung an der Tafel und nach Einzeloorlagen. Leichte Schattier
übungen. Versuche im Zeichnen nach Gipswodellen und nach 
der Natur. 

XIII. Gesang. 

Treff-, Unterscheidungen, Lese- und Stimmbildungsübun-
gen im Umfange der Tonleiter. Rhythmische Uebungen. 
Zwei- und dreistimmige Lieder der 2. und 3. Stufe des 
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Gesangbuches. Auswendiglernen mehrerer Lieder nach Text 
und Melodie, — Tas Nötigste aus der Elelinentar-Mnfit-
lehre. 

XIV. T u r n e n . 

Ordnungs-, Frei- und Stabübungen. Uebungen pm 
Stemmbalken und Springet. Turnspiele. 

B. Kemischte Sekundärschulen. 

Es wird nach dem voranstehenden .Lehrplane verfahren, 
jedoch sind die Mädchen vom Turnunterrichte befreit nnd 
können auch vom Unterrichte in der Geometeric und Ner-
fassungskunde dispensiert werden. Der Stnndenplan ist so 
einzurichten, daß sie durch' den Wegfall obiger Fächer einen 
halben Tag frei haben. 

Außerdem sind beim Aufsätze und beim Zeichnen die 
Bedürfnisse der weiblichen Jugend angemessen zu berücksich-
tigert. 

C. Wlldchenseliundarschulen. 

Religiouslehre, deutsche und französische Sprache, Urith-
mettk, Buchhaltung, Geschichte, Geographi.e, Schönschreiben, 
Zeichnen und Gesang nach Maßgabe des Lehrplanes A., 
immerhin unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der weib-
lichen Jugend; ferner: 

XV. Weib l iche H a n d a r b e i t e n . 

a. Stricken, als Nebenarbeit; 
b. Nähen, ein Kollerhemd; 
c. Flicken von Strümpfen, Weißz>eug und Kleidern; Flicken 

von Gefärbtem; 
d. Zuschneiden; 
e. Warenkunde an der Hand einer Stoffsammlung. 

Allfällige Luxusarbeiten dürfen nur von solchen Schii-
lerinnen angefertigt werden, welche in den unter a, b und c 
genannten Arbeiten die nötige Fertigkeit erlangt haben. 
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XVI. H a u s h a l t u n g skunt> e. 

Nie notwendigen Eigenschaften einer guten Haushälterin; 
die Besorgung der Räume des Hauses, der Nahrungsmittel/ 
des Weißzeuges und der Kleider. Gartenbau; Besorgung 
und Aufbewahrung von Sämereien, Knollen, Früchten (Kon-
seidierungsmethode). Gesundheitspflege. Kinder- und Kranken^ 
Pflege. 

I I I . Wöchentliche Unierrichtsstunden. 

(Für beide Klassen.) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Religionslehre 
Deutsche Sprache 
Französische Sprache 
Arithmetik 
Buchhaltung 
Geometrie 
Naturkunde 
Geschichte 
Geographie 
Verfassungskunde 
Schönschreiben 
Zeichnen 
Gesang 
Turnen 
Weibliche Mbeiten 
tzaushaltungskunde 

Summa 

A. 

Knabe» 

2 
5—6 

3 
3y2 

1—2 
2 
2 
2 
2 

% 
1 
2 
1 
2 
— 
— 

: 30 

und B. 

Mädchen 

2 
7 
3 
4 
1 

— 
2 
2 
2 

— 
1 
2 
1 

— 
(3) 
— 

27 

Wo im Sommer nur Vormittags Schale gehalten wird 
(uergl. I 3), ist ftir die betreffende Zeit die Anzahl der 
wöchentlichen Unterrichtsstunden in den einzelnen Fächern 
festgesetzt wie folgt: 

2 Stunden 
6—7 

3 
4 
1 

2 
2 

1—2 
2 

I1/2 

3 
IV2 
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1. Religionslehre 
2. Teutsche Sprache 
3. Französische Sprache 
4. Arithmetik 
5. Buchhaltung 
6. Geometrie 
7. Naturkunde 
8, Geschichte 
9. Geographie 

10. Schönschreiben 
11. Zeichnen 
12. Gesang 
13. Turnen 

1% 
4 
2 

21/2 

1 
1 

IV2 
1 
.1 
V* 
1 
1 
2 

Summa: 20 

(3/2) 

(V.) 
(5/2) 

(2/2) 

(72) 
(V2) 
(V2) 

(2/2) 

Stunden 
„ 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

Stunden 
Ter Lehrstoff der VerfassungMlnde ist, wo die vorstehende 

Reduktion der Stundenzahl eintritt, bei der Geschichte und 
Geographie zu behandeln. 

I?. Stundenpläne, 

Tic Lehrer sind gehalten, unter Zugrundelegung des 
vorgeschriebenen Lehrplanes für ihre Schulen Stundenpläne, 
zu entwerfen. Tiefelben find dem ,Bezirksinfpektor zur Ge-
nehmigung Porzülegen, in sauber gefertigter Abschrift im 
Schulzimmer aufzuhängen und auch, dem Präsidenten der 
Sekundarschulpflege Zuzustellen. 

Beim Anfertigen der Stundenpläne ist folgendes %u be
achten: 

1. Auf den Vormittag fallen 3 (ausnahmsweise 4), auf 
den Nachmittag 2—3 Lehrstunden, je nachdem in Berück-
sichtigung der Schulverhältnisse nur ein halber oder aber ein 
ganzer Tag frei gegeben wird. Tte wöchentlichen Ferien fallen 
in der Regel auf den T,onnerstag. 

2. !Bei gemischten Schulen ist die sachbezügliche Notiz, 
Lud B Zu beachten. 

3. Tie beiden Kurse dürfen beim Unterrichte in der fran-
Zösischen Sprache, Arithmetik, Buchhaltung und Geometrie 
nur ausnahmsweise izusaminengezogen werden. 

I? 
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4. Auf dem Stundenpläne soll bemerkbar sein, welche 
Klasse unmittelbaren Unterricht erhält und womit gleichzeitig 
die andere Klasse beschäftigt wird. 

V. Lehrmittel. 

®ie obligatorischen allgemeinen und individuellen Lehr-
mittel werden vom Grziehungsrate verordnet; andere oder 
weitere individuelle Hehrnnttel dürfen nur mit seiner Ne-
willigung eingeführt werden. 

Jede Schule hat für den Unterricht in der Naturkunde 
eine Sammlung anzulegen und zu äufnen. 

0 , 17. Ia»uar 1895, 
Luzern, den . ~,hnmr 1Qni 6. ssebniar 1901. 

Namens des Erziehungsrates, 

Der Präsident: 
Tür inss. 

Der Oberschreiber: 
X. Schmid. 
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Cebrplan 
für das 

Lehrerseminar des Kantons Lmern 
1902. 

Der Erziehungsrat des Gantons Ouzern. 

I n der Absicht, öen Lehrplan vom Jahre 1882 im Sinne 
des durch das Erziehungsgesetz von 1879/98 aufgestellten 
Unterrichtspensums zu revidieren, 

beschließt: 

A. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ l. 

Ter Unterricht soll in allen Fächern so erteilt werden, 
daß er den Zöglingen für ihre eigene spätere Schulführung 
als Muster dienen kann. Die Lehrer werden sich daher be-
streben, auch ihrerseits nach den in der Methodik aufgestellten 
Grundsätzen zu verfahren, 

§ 2. 

Soweit möglich, soll dem Unterrichte eines jeden Faches 
ein Lehrbuch zu Grunde gelegt werden. Kein Lehrer darf 
ohne Zustimmung des Erziehungsrates ein neues Lehr-
mittel einführen, oder ein bereits eingeführtes durch ein 
anderes ersetzen. 

§ 3-
Nie Lehrer sollen sich auf den Unterricht sorgfältig vor-

bereiten und zu diesem Zwecke ein ausführliches Vorbereitnngs-
heft führen. Ist Letzteres wegen der Beschaffenheit des zu 
behandelnden Stoffes zu umständlich oder wegen des ver-
ordneten Lehrmittels überflüssig, so soll für jede Stunde 
das Unterrichtspensum wenigstens summarisch in ein be-
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sonderes Heft eingetragen werden. Die Inspektoren sind an-
gewiesen, bet ihren Schulbesuchen die Vorlage der Unter-
richtsheste zu verlangen. 

§ 4. 
I n Bezug auf diejenigen Fächer, deren successiver Unter-

richt in verschiedene tzande gelegt ist, oder die mit ihrem 
Stoffe ineinander übergreifen, sollen die Lehrer, damit nicht 
einzelne Punkte übergangen oder mehrmals oder von ver-
fchiedenen Gesichtspunkten aus behandelt werden, über Um-
fang und Methode des Unterrichtes sich mit einander ins 
EinveLständms setzen. 

§ 5. 
Bei der Aufstellung der Stundenpläne soll darauf ge-

achtet werden, daß die den einzelnen Lehrern überbundenen, 
fowie die in den einzelnen Klassen für ein und dasselbe Fach 
eingeräumten Stunden annähernd gleichmäßig auf die ver-
fchiedenen Wochentage verteilt werden. 

8 6. 

Nie Schüler sollen nicht in einer ihre leibliche Gesundheit 
und die Frische ihres Geistes gefährdenden Weife mit tzaus-
aufgaben beladen werden, andererseits soll auch dafür gesorgt 
werden, daß sie nicht mitunter keine ausreichende Beschäfti« 
gung haben. Namentlich sollen die Lehrer mit dem Abfragen 
über den behandelnden Stoff nie zu lange zuwarten und in 
Betreff größerer RePetitionen sich mit einander verständigen, 
damit nicht für eine und dieselbe Klasse die RePetitionen 
in zwei oder mehr Fächern auf den nämlichen Tag angesetzt 
werden. 

Es ist strenge darauf zu achten, daß die Schüler bei der 
Vorbereitung fich nicht gegenseitig stören. Speziell ist die 
Vorbereitung auf den Musikunterricht so anzuordnen, daß 
eine Störung durch dieselbe möglichst vermieden wird. 

§ 7. 
Me Lehrer geben den Schülern Anleitung zur Benutzung 

der Anstaltsbibliothek; die Privatlektüre der Zöglinge ist in 
den Dienst ihrer allgemeinen und beruflichen Ausbildung 
zu stellen. 
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§ 8. 
Der Aeufnung und Erweiterung der bestehenden Samm-

lungen zu Unterrichtszwecken ist fortwährende Aufmerksam
keit zu widmen. 

Es ist dafür zu sorgen, daß dieselben den Schülern stets 
möglichst zur Verfügung stehen. 

Nie Schüler sind namentlich auch über Anschaffung und 
Gebrauch der allgemeinen und speziellen Lehrmittel zu unter-
richten, 

§ 9. 
Den Schülern ist, wenn Jahreszeit und Witterung dies 

gestatten, soweit möglich Gelegenheit zu geben, in der freien 
Zeit unter Anleitung der Lehrer im Seminargarten sich zu 
betätigen. Theorie und Praxis sollen sie in die wichtigsten 
landwirtschaftlichen und Gartenarbeiten, sowie in die Obst-
baumzucht einführen; auch sollen sie durch praktische Uebungen 
mit der Bienenzucht vertraut werden. 

Auf den Exkursionen (vgl. B. VII) sind dieselben zu all-
seitiger und exakter Beobachtung der Naturerscheinungen anzu-
halten; auch sollen sie angeleitet werden, die Resultate der 
daherigen Beobachtung zur Anlage von Schulsammlungen, 
zu freien Vorträgen u. drgl. zu verwerten. 

Den Zöglingen der 4. Klasse werden auf den Exkursionen 
speziell auch die nötigsten Kenntnisse in der Forstwirtschaft 
beigebracht. 

§ 10. 
Zur Einführung in die Schulpraxis dient die Seminar-

Uebungsschule. Die Zöglinge der 3. Klasse besuchen dieselbe 
je nach Bedürfnis gemeinsam oder gruppenweise, halten dort 
abwechselnd Musterlektionen und besprechen diese gemeinsam 
in der nachfolgenden Methodikstunde. Die Zöglinge der 
4. Klasse besuchen die Uebungsschüle abwechselnd, einer je eine 
Woche pro Semester; daselbst beteiligen sie sich unter An-
leitung des Musterlehrers am Unterrichte und werden in 
den gesamten Schulbetrieb eingeführt. 

Den Schülern ist überdies Gelegenheit zu Schulbesuchen, 
zur Teilnahme an Prüfungen und Konferenzen u. f. w. zu 
geben. 
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§ 11 
Zur Unterstützung des Unterrichtes besteht für tue Schüler 

der 3. und 4. Klasse eine Vereinigung (pädagogisches Kränz-
chen). Dieselbe soll ihren Mitgliedern Gelegenheit zu wissen-
schaftlicher Betätigung und Unterhaltung bieten. Es ist speziell 
auf die Verwertung der Privat- und Schullektüre und des 
Unterrichtes im Allgemeinen zu Uebungen im freien Vortrage 
zn dringen. 

Dem pädagogischen Kränzchen wird durch die Seminar-
direktion, unter Wahrung der Schul- und Konviktordnung, 
Zeit und Lokal für die Versammlungen eingeräumt. Die 
Direktion und Lehrerschaft ist zu den Sitzungen jeweilen einzu-
laden und zum Besuche derselben jederzeit berechtigt. Im 
übrigen konstituiert sich das Kränzchen selbständig. 

§ 12. 
Es ist darauf zu achten, daß die Zöglinge unter einander 

und im Verkehr mit der Lehrerschaft und mit Drittpersonen 
sich jederzeit eines anständigen, den Regeln des gesellschaft-
lichen Lebens entsprechenden Benehmens befleißen. Sie sind 
stetsfort theoretisch und praktisch auf die Forderungen des 
Anstandes und eines gesitteten Umganges aufmerksam zu 
machen. 

B. 

Lehrplan für die einzelnen Fächer. 

I. Religiouslehre. 

1. Klasse , 3 S t u n d e n . 

a. Altes Testament; einläßliche Behandlung der Schöpfung 
und der Geschichte der Offenbarung. 

b. Katechismus: Glaubenslehre. 

2. Klasse , 3 S t u n d e n . 

a. Neues Testament; methodische Behandlung einzelner Pe-
rioden, mit Berücksichtigung der künftigen Lehrtätigkeit 
der Kandidaten. 

b. Katechismus: Sittenlehre. 
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3. Klasse , 2. S t u n d e n . 

a. Katechismus: Gnaden- und Sakramentenlehre. 
b. Kiichengeschichte, bis und mit Gregor VII. 

4. Klasse , 3 S t u n d e n . 

a. Kirchengeschichtc: Fortsetzung, bis zur Gegenwart. 
b. Bibclkunde. 
c. Liturgie, in tunlichst engem Anschlüsse an das Kirchen-

jähr. 
d. Methodik des Religionsunterrichtes, mit praktischen 

Uebungen. 

II. Pädagogik. 

2. Klasse , 1 S t u n d e . 

a. Die allgemeine Erziehungslehre: Begriff, Quellen, Ziel, 
Ideal, Mittel und Faktoren der Erziehung. 

b. Nie körperliche Erziehung. 

3. Klasse , 2 S t u n d e n . 

Pädagogische Psychologie: Tie Eeelenkrafte und ihre Aus-
Bildung. 

4. Klasse , 4. S t u n d e n . 

a. Wer Lehrer: Beruf, Eigenschaften und Ausbildung des 
Lehrers; sein persönlicher und schriftlicher Verlehr mit 
den Eltern und Behörden. 

b. Das Volksfchulwefen des Kantons Luzern in seiner staat-
l-ichen Ordnung. 

c. Geschichte der Pädagogik, namentlich in der neuern Zeit. 

III. Methodik. 

2. Klasse, 1 Stunde. 

a. Allgemeine Methodik: Begriff und Uebersicht derselben. 
b. Nie Schule: ihre Aufgabe und Bedeutung. 
c. Nie Schuleinrichtung und Schulhygiene: Schulhaus, 

Schulzimmer, Schulgeräte, Lehr- und Lernmittel, Sorge 
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für die Gesundheit der Schulrinder; Schülerverzeichnis, 
Absengen, Rapport, Tagebuch, Chronik, Schulzeugnisse, 
Schulbericht. 

cL Nie Vorbereitung des Lehrers, Lehrplan, Lehrgang, 
Lektionsplan, Unterrichts- und Vorbereitungsheft. 

e. Lehrmethode: Ter Lehr- und Lernprozeß und die all« 
gemeinen Lehrgrundsätze; die Schulsprache (Frage und 
Antwort), der Lehrweg, die Lehrform, die Schul- und 
Hausaufgaben. 

3. K lasse , 2 S t u n d e n . 

Aus der speciellen Methodik: 
a. Der deutsche Sprachunterricht im allgemeinen: Ge-

schichte, Wichtigkeit, Ziel, Mittel und Zweige desselben, 
d. Wer Anschauungsunterricht: Geschichtliches, Bedeutung, 

Ziel, Arten, Stoff, Methode; Lehrübungen; Lehrgänge. 
c. Ter Schreibleseunterricht: Geschichte, Ziel, Mittel, Me-

thode (Normalwörtermethode) ; Lehrübungen. 
d. Ter Leseunterricht: Bedeutung, Ziel, Stoff, Lehrtätig-

leiten in Hinsicht auf die Schulstufen und die Stil-
gattungen und Stilarten; Lehrübungen im Erzählen, Be-
schreiben. Erklären, Abfragen u. s. w. 

e. Ter Aufsatzunterricht: Wichtigkeit, Ziel, Mittel, Arten, 
Methode, Praparationen und Lehrübungen; Lehrgänge, 

4. Klasse , 2 S t u n d e n . 
a. Specielle Methodik der einzelnen Unterrichtsfächer, mit 

Ausnahme des Religionsunterrichtes und des Gesanges. 
b. Besprechung der obligatorischen Lehrmittel; Beschaffung 

von Veranschaulichungsmitteln. 
a Wiederholung der wichtigern Abschnitte des in der 2. 

und 3. Klaffe behandelten Stoffes. 
Bemerkung . Nie Vorschriften betreffend die Seminar-

Übungsschule sieh bei den „Allgemeinen Bestimmungen" § 10. 
IV. Deutsche Sprache. 

1. Klasse , 5 S t u n d e n . 
a. Leseübungen mit steter Berücksichtigung der korrekten 

schriftdeutschen Aussprache. 
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b. Besprechung von leichtern Prosaischen und poetischen 
Musterstücken. 

c. Freier Vortrag von behandelten Lesestücken. 
d. Grammatik i Wortlehre, mit Ausschluß des Bindewortes; 

Orthographie. 
e. Stilistik: Regeln über Auffindung und Anordnung des 

Stoffes; die allgemeinen Eigenschaften eines guten Stiles; 
Tropen und Figuren. 

1 Gelegentliche Belehrungen aus der Poetik und der 
Litteraturgeschichte, im Anschlüsse an die Lektüre. 

g. Einfache Aufsätze beschreibender und erzählender Art, aus 
dem Anschauung^ und Erfahrungskreise der Schüler; 
Umbildung und freie Inhaltsangabe von Lesestücken; 
Briefe; Entwerfen von Dispositionen, Herausheben der-
selben aus Lesestücken, 

2. Klasse , 6 S t u n d e n . 

a. Lesen, Erklären und freier Vortrag von prosaischen Muster
stücken verschiedener Stilgattuygen. 

b. Lesen, Erklären und deklamatorisches Vortragen von 
schwierigern Balladen, Romanzen und lyrischen Gedichten. 

c. Behandlung eines Gpos oder Dramas. 
d. Lektüre pädagogischer Musterstücke. 
6. Grammatik: Das Bindewort, Wortbildungs- und Laut-

lehre, mit Berücksichtigung der Mundart; Satzlehre; In-
terpunktion. 

f. Stilistik: Die einzelnen Stilgattungen, im Anschlüsse an 
die Lektüre. 

g. Gelegentliche Belehrungen aus der Poetik und Litteratur-
geschichte, ebenfalls im Anschlüsse an die Lektüre. 

h. Schwierigere Aufsätze erzählender und beschreibender Art, 
Briefe, leichtere Abhandlungen. 

3. K lasse , 4 S t u n d e n . 

a. Lesen und Erklären von Musterstücken. 
b. Lesen und Erklärungen von größern Dichtungen aus der 

deutschen Litteratur, unter besonderer Berücksichtigung 
schweizerischer Autoren; gelegentliche sprachgeschichtliche 
Belehrungen. 
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c. Lektüre pädagogischer Musterstücke. 
d. Memorieren von Gedichten, Deklamlltionsübungen, Refe-

rate aus der Schul- und Privatleltüre. 
e. Aufsätze: Erzählung, Beschreibung, Abhandlung, Chrie. 
f. Das Wichtigste aus der Poetik. 

4. K lasse, 5 S t u n d e n. 

a-d. Wie i» der 3. Klasse. 
6. Aufsätze: Abhandlungen, Charakterbilder, Kommentare, 
f. Ueberblick über die- deutsche Litteraturgeschichte; schweize-

rische Litteratur. 

V. Französische Sprache. 

1. Klasse , 3 S t u n d e n . 
a. Sprech- uud Leseübungen, zur Aneignung einer richtigen 

Aussprache. 
b. Mündliches und schriftliches Uebersetzen von Uebungs-

und leichtern Lesestücken. 
c. Elemente der Grammatik: Geschlecht, Zahl und Tekli-

nation des Hauptwortes, der Teilungsartikel, das zu-
eignende und hinweisende Fürwort, das Zahlwort, das 
Eigenschaftswort, die Konjugation der Hilfszeitwörter 
avoir und être und der regelmäßigen Zeitwörter. 

6. Diktate. 

2. Klasse , 3 S t u n d e n . 
a. Sprechübungetn, im Anschlüsse an den Lesestoff. 
b. Müudliches und schriftliches Uebersetzen von Uebungs-

uud Lesestücken, mündliche und schriftliche Wiedergabe 
von leichtern Erzählungen. 

c. Grammatik: eingehendere Behandlung des in der 1. Klasse 
behandelten Stoffes, die paffive Form des Zeitwortes, 
die Fürwörter, das Umstandswort, die Präpositionen. 

d. Diktate und freie fchriftliche Uebungen. 

3. Klasse , 3 S t u n d e n . 
a. Sprechübungen, im Anschlüsse an den Lesestoff. 
b. Mündliches und schriftliches Uebersetzen von Uebungs-

und Lesestücken und Wiedergabe von behandelten Stücken. 
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c. Grammatik: Das rückbezügliche Zeitwort, die Ausnahmen 
zu den drei Konjugationen, die unregelmäßigen Zeit« 
Wörter, das Partizip, der Subjonctiv, der Infinitiv. 

d. Mktate und freie schriftliche Uebungen, 

4. K lasse , 2 S t u n d e n . 

a. Grammatik: Wiederholung der schwierigern Partien des 
bisher behandelten Stoffes, Syntaktische Behandlung des 
Zeitwortes, die Wortfolge, die Interpunktion, die Wort-
bildung und die Orthographie. 

d. Lektüre (Drama). 
c. Kurze Litteraturgeschichte. 
d. Konversationsübungen, Memorieren einzelner Stücke. 
e. Schriftliche Uebungen: Uebungsstücke, Versuche in Auf-

sähen. 

VI. Mathematik. 

1. Klasse , 5 S t u n d e n . 

a. Arithmetik. 

Theoretisches über Zahl, Ziffer und Zahlensystem. Wieder-
holung der 4 Spezies mit ganzen und gebrochenen Zahlen 
(gemeinen und Dezimalbrüchen), das Notwendigste aus der 
allgemeinen Zahlenlehre (Teilbarkeit, Maß und Vielfaches), 
das metrische Maß- und Gewichtssystem, Regeldetri, Ver-
hältnisse und Proportion — Kopfrechnen. 

b. Algebra. 

Nie 4 Grundoperationen mit positiven und negativen 
Zahlen, mit einfachen und zusammengesetzten, ganzen und 
gebrochenen Buchstabenausdrücken; einfache Ziffer- und Buch-
stabengleichungen 1. Grades mit einer Unbekannten. 

c. Geometrie. 

Lehre von den Winkeln; das Dreieck, das Vier- und das 
Vieleck; Linien, Winkel und Polygone im Kreife; Inhalts-
gleichheit von Figuren; Berechnung des Inhaltes geradlinig 
begrenzter Flächen. 
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2. K l a s s e . 5 S t u n d e n , 

a. Arithmetik. 

Wiederholung des Stoffes der 1. Klaffe, mit Berück-
fichtigung von Rechnungsvorteilen und Abkürzungen; die 
Prozentrechnung mit ihren Anwendungen auf Gewinn 
und Verlust, Rabatt, Provifion u, f. w. ; die Zinsrechnung, 
Terminrechnung; die Durchschnittsrechnung; der Kettensatz, 
— Uebungen im Kopfrechnen. 

b. Algebra. 

Das Rechnen mit algebraischen Brüchen; das Wichtigste 
aus der Lehre von den Potenzen und Wurzelgrößen; Aus-
ziehen der Quadratwurzel; Gleichungen 1. Grades mit einer 
und mit mehreren Unbekannten. 

c. Geometrie. 

Proportionalität von Linien; Ähnlichkeit von Figuren, 
Verhältnis von Inhalten; Berechnungen am Kreise; Er-
gänzungen zur Planimetrie. 

3. K l a s s e , 5 S t u n d e it. 

a. Arithmetik, 

Wiederholung des in der 2. Klaffe behandelten Stoffes; 
Verhältnisse und Proportionen; Gesellschaftsrechnungen; 
Einiges aus der Mischungsrechnung; das Münzwesen, mit 
den wichtigsten Münzrechnungen; Kontokorrentrechnung, 
nach der progressiven und der retrograden Methode. — Kopf
rechnen. 

b. Algebra. 

Das Ausziehen der Kubikwurzel; Gleichungen des 2. Gra-
bes mit einer Unbekannten; Einführung in das Rechnen mit 
Logarithmen; Exponentialrechnungen. 

c. Geometrie, 

aa. Stereometrie: Nie wichtigsten Beziehungen von Geraden 
und Ebenen im Raume; Eigenschaften der geometrischen 
Körper; Oberflächen- und Inhaltsberechnungen; Ge-
Wichtsrechnungen. 
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bb. Elemente der Trigonometrie, mit Anwendungen auf die 
Praktische Geometrie und die Physik. 

4. Klasse , 4 S t u n d e n , 

a. Arithmetik. 

Wiederholung der wichtigsten Kapitel des früher be-
handelten Stoffes, mit schwierigern Beispielen; das Wichtigste 
aus der Lehre über Wechsel, Aktien und Obligationen, mit 
entsprechenden Berechnungen; Warengeschäftsrechnungen. 

b Algebra . 

Wiederholung und Ergänzung der wichtigsten Kapitel des 
früher behandelten Stoffes; arithmetische und geometrische 
Progressionen; Zinseszins- und Rentenrechnung; das 
Wichtigste aus der Lehre über das Versicherungswesen. 

c. Geometrie. 

aa. Wiederholungen aus der Planimetrie, Stereometrie und 
Trigonometrie, mit Ergänzungen zu letzterer. 

bb. Praktische Geometrie: Erklärung der einfachern Ver-
mesfungsinstrumente ; Aufnahme kleinerer Grundstücke mit 
Kreuzscheibe und Meßlatte, Anfertigung von Situations-
planen; Uebungen mit dem Nivellierinstrumente, An
fertigung von Längenprofilen. 

VII. Naturkunde. 

1. Klaf fe , 3 S t u n d e n . 

Naturgeschichte . 

a. im Sommersemester: 

Einleitung in die Naturkunde. Grundbegriffe: Leben, 
Organismus, Organe, Glementarorgane. 

Einzellige Pflanzen (Algen und Pilze; bei den einfchlägi-
gen Pflanzen zugleich Besprechung der Infektionskrankheiten, 
Gährung und Fäulnis), 

Einzellige Tiere; Demonstrationen mit dem Mikroskop. 
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Biologische Betrachtung von Blütenpflanzen und, damit 
verbunden, Morphologie der höhern Pflanzen; Zeichnungen 
nach der Natur; Anlegen eines tzerbars; Exkursionen. 

d. im Wintersemester: 

Zoologie der wirbellosen Tiere, mit besonderer Berück-
sichrigung der land- und forstwirtschaftlich wichtigen Tiere; 
Anleitung zur Herstellung von Demonstrationssammlungen. 

2. K lasse , 3 S t u n d e n , 

a. Naturgeschichte, 
aa. im Sommersemester: Vau und Leben der höhern Pflan-

zen; Uebungen im Pflanzenbestimmen und, iu Verbindung 
damit, Fortsetzung der biologischen Betrachtungen und 
Weiterführen des tzerbars; Exkursionen. 

bb. im Wintersemester: Somatologie; Bau und Leben des 
menschlichen Körpers; Gesundheitspflege. 

b. Physik. 
Allgemeine Eigenschaften der Körper. 

3. Klasse , 4 S t u n d e n . 
a. Naturgeschichte. 

aa. im Sommersemester: Systematik des Pflanzenreiches, mit 
Benutzung des angelegten tzerbars; Pflanzengeographie. 

bb. im Wintersemester i Zoologie der Wirbeltiere. 
b. Physik. 

Mechanik und Akustik. 
c. Chemie. 

Das Wichtigste aus der unorganischen Chemie, 

4. K lasse , 4 S t u n d e n . 

a. Naturgeschichte. 
Mineralogie und Geologie; Wiederholung und Erweite-

rung der Somatologie und Gesundheitslehre; Handhabung 
des Mikroskops. 

b. Physik. 
Licht und Wärme, Magnetismus und Elektricität, 
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c. Chemie. 
Die wichtigsten organischen Stoffe; Leueiisinittelkunde. 
B e m e r k u n g . Hinsichtlich des Unterrichtes über Land-

Wirtschaft und Forstwesen sieh „Allgemeine Bestimmungen" 
s 9. 

VI I I . Geschichte. 

1. K lasse , 2 S t u n d e n . 

Geschichte des Altertums, in übersichtlicher Behandlung. 

2. K lasse, 2 S t und eu. 

Allgemeine .Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit 
bis zur Gegenwart. 

3. K lasse, 2 S t u n d e n . 

Schweizergeschichte: 

a. bis zum Jahre 1291 in übersichtlicher Behandlung; 
b. vom Jahre 1291 bis zum 30jährigen Kriege, in einläß-

sicher Behandlung und unter Hinweis auf die einschlägigen 
Partien der Weltgeschichte. 

4. Klasse , 2 S t u n d e n . 
a. Fortsetzung der Schweizergeschichte bis zur Gegenwart 

unter Hinweis auf die einschlägigen Partien der Welt-
geschichte. 

d. Ueberblick über die Geschichte des Kantons Luzern. 
c. Vorlesen und Erklären leichterer Quellenschriften. 
d. Verfassungsgeschichte und Verfassungskunde der Schweiz. 

IX. Geographie. 

1. Klasse , 2 S t u n d e n . 
Geographie von Europa. 

2. Klasse , 2 S t u n d e n . 
Geographie der außereuropäischen Erdteile. 

3. Klasse , iy2 S t u n d e n . 
Mathematische und physikalische Geographie. 
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4. K lasse, IV2 S t u n d e n . 
Geographie der Schweiz; Kartographie. 

X. Schönschreiben und Buchführung. 

1. K lasse , 2 S t u n d e n . 

a. Schönschreiben (1 Stunde) : Nie deutsche und englische 
Kurrentschrift, die Rundschrift.und die Kursivschrift. 

b. Buchführung (1 Stunde): Anlage und Führung der Rech-
nungsbücher für einfache kaufmännische und landwirt« 
schaftliche Buchhaltung; Kontokorrent. 

3. K lasse , 1 S t u n d e . 
Schönschreiben (wie in der 1. Klasse). 

XI. Zeichnen. 

a. Freihandzeichnen. 

1. Klasse , 1 S t u n d e . 

Zeichnen einfacher Ornamente in Konturen nach Wand-
tafelvorzeichnen und Vorlagen, Zeichnen nach einfachen 01-
namentalen Gipsmodellen mit Schattenangabe, Uebungen im 
perspektivischen Freihandzeichnen nach geometrischen Körper-
modelten, Erklärung des hiezu Erforderlichen aus den Lehr-
sätzen der Perspektive. 

2. K lasse , 1 S t u n d e . 

Zeichnen nach ornamentalen und geometrischen Körper-
Modellen, Uebungen im Skizzieren nach Wandtafelvorzeichnen. 

3. K lasse , 1 S t u n d e . 

Zeichnen wie in ber 2. Klasse, unter Berücksichtigung der 
hauptsächlichsten Narstellungsmanieien: Kohle, Kreide, Tusche, 
Feder u. s. w. ; Uebung im Skizzieren an der Wandtafel nach 
einfachen Vorlagen. 

4. K lasse , 1 S t u n d e . 
Vorbereitung für den Zeichnungsunterricht an Volks-

schulen; vieles Ueben im Skizzieren und Vorzeichnen auf der 
Wandtafel; Zeichnen im Freien, mit Verwertung des Er-
lernten aus dem perspektivischen Freihandzeichnen. 
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b. Technisches Zeichnen, 

1. Klasse, 1 Stunde. 

Geometrische Konstruktionen, 

2. K lasse, 1 S tunde . 

Geometrische Konstruktionen, das geometrische Ornament, 
Uebungen im Kolorieren. 

3. K l a f f e , 1 S t u n d e . 

Projektives Zeichnen. 

4. K l a f f e , 1 S tunde . 

Projektives Zeichnen; Anfangsgründe der Schattenlehrc; 
Tuschen und Kolorieren; Planzeichuen mit abgeändertem 
Maßstab. 

XII . Musil. 

A. Theorie. 

1. Klasse , 1 S t u n d e . 

Tonlehre, Noten- und Tonsystem; Bioliu- und Baß-
schlüssel; chromatische Zeichen; die Tonleiter im allgemeinen; 
die Durtonleiter, Rhythmik, Tempo, Taktarten, Dynamik und 
Vortragslehre; Intervallenlehre; die Dreiklänge der Dur-
tonleiter und praktische Verwendung derselben in Aufgaben 
bei gegebenem Baß und Sopran. 

2. Klasse , 1 S t u n d e . 

Wiederholung des Stoffes der 1. Klaffe; die Mollton-
leiter uud ihre Dreiklänge; die verfchiedenen Notenschlüssel; 
Umkehrungen der drei Klänge; der Dominantseptimen-
akkord, Kadenz, Harmonisation. 

3. Klasse , 1 S t u n d e . 

Die Umkehrungen des Dominantseptimenakkordes; die 
Nebenseptimenakkorde samt ihren Umkehrungen; Kadenzen; 

18 
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Modulation in nächstverwandte Tonarten; Harmonisieren in 
möglichst ausgiebiger Weise sowohl in schriftlichen Arbeiten 
als auch besonders auf Klavier und Orgel. 

4. K lasse , 1 S t u n d e . 

Modulation, Vorhalt, Durchgangs- und Wechselnoten, 
Orgelpunkt, zwei- und dreistimmiger Sah, Imitation; Einiges 
über Kanon und Fuge, sowie das Wichtigste aus der musikali-
schen Formenlehre; die Kirchentonarten uud ihre harmonische 
Behandlung. 

B. Gesang. 

1. Klasse , 1 S t u n d e . 
Behandlung des im luzern. Schulgesangbuche I. Teil gc-

botenen Stoffes §§ 1—20; Gehör-, Treff- und Leseübungen; 
Taktieren; rhythmische und dynamische Uebungen; Vokali« 
sation, Solmislltion. 

2. K lasse , 1 S t u n d e . 

Luzerner Schulgesangbuch I. Teil fertig; Fortsetzung der 
bei der 1. Klasse angeführten verschiedenen Uebungen; mehr-
stimmiger Gesang; chromatische Töne. 

3. und 4. K lasse , g e m e i n s a m 1 S tunde . 

Luzerner Schulgesangbuch I I . , Teil; verschiedene Uebun
gen, wie in der 1. und 2. Klasse, mit gesteigerten Anforde-
rungen; Uebungen und Lieder in den Molltonarten; zwei-
bis vierstimmige Lieder. Methodik des Gesangunterrichtes 
in der Volksschule. 

Chorgesang 
für alle Klassen gemeinsam, 1 Stunde. 

Studium von ein- bis vierstimmigen Gesängen, mit und 
ohne Begleitung; Messen, lateinische und deutsche kirchliche 
Gesänge, Liturgischer Choral; Ordinarium missse; die Vesper. 

C. Violin. 

1. Klasse , 2 S t u n d e n . 
Theoretisches über die Violine und ihren Gebrauch; vor-

bereitende Strich- und Griffübungen; das Tetrachord; die 
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D-, A* und <3-äur-Tonleiter in verschiedenen Stricharten; die 
O-äur-Tonleiter; leichte Duette; Uebungen und Lieder aus 
dem Luzerner Schulgesangl'uche I. Teil bis § 20, mit Trans
position nach D. 

2. K lasse, 2 S t u n d e n , 

F=, B-, As-, E* und H-äur-Tonleiter in verschiedenen 
Stricharten; melismatisehe Figuren; Duette, Quartette, Schul-
gesangbuch I. Teil. 

3. K lasse , 2 S t u n d e n , 

Dur- und Nnll-Tonleitern; zwei- und dreifache Griffe; 
schwierigere Duette uud Quartette, Schulgesangbuch II. Teil. 

4. K lasse, 1 S t u n d e . 

Dritte uud zweite Lage; Kompositionen für Violin und 
Piano ,oder Harmonium. 

D. Klavier. 

1. Klasse , 2 S t u n d e n , 
wovon 1 gemeinsam mit der 1. Klasse. Elementare Uebuugen, 
fortschreitend nach Maßgabe der Fähigkeit; vierhändiges Zu-
fammenspielen. 

2. K lasse , 1 S tunde . 
Tonleitern, gebrochene Akkorde, mehrstimmiges Spiel, 

Etüden, Sonationen, leichtere Vortragsstücke, vierhändiges Zu-
sammenspielen. 

Bemerkung. Nach dem 2. Kurse ist das weitere Klavier-
spiel der Privatübung überlassen, 

E. Orgel. 

2. Klasse , 1 S t u n d e . 
Manulllübungen, nach Fähigkeit fortschreitend. 

3. K lasse, 2 S t u n d e n , 
wovon 1 gemeinsam mit der 4. Klasse. Manual- und Pedal-
Übungen; Begleitung des Choralrequiems und einer Duplex-
Messe. 
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4. Klasse, 2 S tunden , 

wovon 1 gemeinsam mit der 3. Klasse. Schwierigere Orgel-
stücke; technische Studien und klassische Kompositionen; An-
leitung zum Präludieren; Begleitung des liturgischen Chorals; 
das Wichtigste über den Bau und die Einrichtung der Orgel 
und ihre Behandlung. 

XIII. Turnen. 

1. und 2. K lasse,gemeinsam2Stuu den, 

a. Ordnungs- und Freiübungen. I. Stufe Programm A, 
B und C der eidgenössischen Turnschule vom Jahre 1898. 

b. Uebungen am Reck, Barren, Stemmbalken, Springe! und 
Klettergerüst I. Stufe. Stabübungen Programm A. 

c. Turnspiele. 

3. und 4. Klasse, gemeinsam 2 Stunden. 

a. Ordnungs- und Freiübungen II. Stufe, Programm A, 
B und C der eidg. Turnschule. Stabübungen Programm 
A, B und C. Gerätturnen im Umfange des obgenannten 
Lehrmittels II. Stufe. Uebungen am Sturmbrett. Turn» 
spiele. 

b. Belehrung über das Kommando, Ziel und Methode des 
Turnunterrichtes, Lehrübungen, gegenseitige Instruktion, 
Befähigung ,der Zöglinge zur Erteilung des Turnunter» 
richtes in der Volksschule. 



265 

C. 

Stundenverteilungsplan. 
Vezeichiluug der Fächer 

ReUgionslehre 
Pädagogik 
Methodik 
Deutsche Sprache 
Französische Sprache 
Mathematik 
Naturkunde 
Geschichte 
Geographie 
Schönschreiben und Buchführung 
Zeichnen 
Gesang und Musiktheorie 
Violinspiel 
Turnen 

Zusammen 
Chorgesang 
Klavier- und Orgelspiel 

Also beschlossen 

L u z e r n , den 24. April 

i. 

3 
— 
— 
5 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

33 
1 
2 

1902 

Klasse 
•2. 3. 

3 
1 
1 
6 
3 
5 
3 
2 
2 

— 
2 
2 
2 
2 

34 
1 
2 

2 
2 
2 
4 
3 

5 
4 
2 
IV« 
1 
2 
2 
2 
2 

34 l/2 

1 
2 

Namens des Erziehung 
Ter P 

Ter 

räsident: 

Türing. 
Ob, 

X. 

erschreiber 

Schmid. 

Zu-
4, sanimen 
3 11 
4 7 
2 5 
5 20 
2 11 
4 19 
4 14 
2 8 
IV, ? 

— 3 
2 8 
2 8 
1 ? 
2 8 

34'/2 136 
1 4 
2 8 

srates, 
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Meglement 
über die 

Benutzung von Lokalen des Rantonsschul-
gebäudes durch Vereine. Gesellschaften u.s.w. 

Der Erziehungsrat des Kantons Luzern, 
Nach Einsichtnahme von dem mit Schreiben vom 24. März 

ab hin eingeholten bezüglichen EntWurfe der beiden Rektorate 
der Kantonsschule dahier, 

beschließt: 

Nie Erlaubnis für eine mehrmalige bezw. mehrtägige 
oder eine auf ein ganzes Semester oder ein ganzes Schul-
jähr ausgedehnte Benutzung von Lokalen des Kantonsschul-
gebäudes zu Unterrichtszwecken, Proben, Vorträgen, Auffüh-
rangen, Ausstellungen u. s. w. wird, jeweilen unter schrift-
licher Anzeige an das Rektorat der Realschule und, wenn 
nötig, an eine zweite Kontrollstelle (Turnlehrer, Musitdirek-
tor), vom Erziehungsrate erteilt. 

Ter Entscheid über Gesuche um die Bewilligung zu bloß 
einmaliger Benutzung ist Sache des genannten Rektorates. 

Bewilligungen zur Benutzung über abends 10 Uhr hinaus 
werden nicht erteilt. 

Will der Verein (die Gesellschaft u. s. w.) nach Ablauf 
der Frist, für welche die Bewilligung erteilt war, das betr. 
Lokal (die betr. Lokale) noch weiter benutzen, so hat er ein 
neuerliches Gesuch zu stellen. 

8 2. 
An Sonn- und Feiertagen bleiben die Schulzimmer und 

die Turnhalle in der Regel geschlossen. Wegen den Reinigungs-
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arbeiten können sowohl diese als auch die Aula wahrend der 
Osterferien und auf die Dauer von ungefähr 4 Wochen auch 
während der Herbstferien gar nicht benutzt werden. Der im 
Herbste stattfindende Abschluß wird de» Vereinen dnrch den 
Pedell jeweilen rechtzeitig angezeigt. 

§3. 

Tie Benutzung ist an folgende Bedingungen geknüpft: 
a. Die Lokale dürfen nicht vorzeitig betreten und sollen 

nach Ablauf der eingeräumten Zeit sofort wieder verlassen 
werden. 

d. Der Schulbetrieb darf in keiner Weise (Lärmen, Trans-
Port von Bänken ÎC.) gestört werden. 

c. Es ist untersagt, die Turuhalle in der Weise zu be-
nutze», ,daß Hebungen im Freien in die Unterrichtsstunden 
eingeschaltet werden. 

d. Die Anzahl der elektrischen Lampen, die ein Verein 
benutzen will, rnujj zum voraus bezeichnet werden. Das An-
zünden und Auslöschen derselben hat der Pedell oder ei» 
Stellvertreter desselben zu besorgen, desgleichen das Anzün-
den und Löschen von solchen in den Korridoren und Abtritten. 

e. Alles Rauchen in den Lokalen ist strenge verboten, 
ebenso das Herumlegen von Zigarrenstummeln, und zwar 
sowohl in den Lokalen selbst als auch in den Korridoren. 

f. Die Vereinsmitglieder haben sich, während ihres Auf-
entHaltes im Gebäude einer guten Disziplin zu befleißen. 
Die Schul- und Turngeräte dürfen nicht verstellt werden. 
Wenn dies ausnahmsweise nötig wird, sollen dieselben nach 
Schluß!d er betreffenden Stunde sofort wieder an den richtigen 
Ort gebracht werden. Musikalische Vereine dürfen nur die 
ihnen angewiesenen oder die auf Grund einer speziellen Be-
willigung mitgebrachten Instrumente benutzen. Weiteres 
Vereinseigenkum darf nur mit Bewilligung des Rektorates 
der Realschule aufgestellt werden. Die Benutzung der Schaukel 
in der Turnhalle ist untersagt. 

g. Die Vereine, Gesellschaften u. s. w. haften für allen 
Schaden, der durch sie bezw. ihre Mitglieder am Gebäude, 
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am Mobiliar oder an den Lehrmitteln und Geräten verur-
sacht wird. 

h. Es ist den Vereinen untersagt, den Pedell für Abwart-
dienste, sog. Kommissionen und dergl. in Anspruch zu nehmen. 

§ 4. 

Nie Vereine haben in ihren Gesuchen um Einräumung 
von Lokalen den Namen ihres Präsidenten oder Leiters anzu-
geben und einen allfällig während der Venutzungsfrist hierin 
eintretenden Wechsel sofort dem Rektorate anzuzeigen. 

8 5. 

Wenn Uebelstände für den Schulbetrieb oder dergleichen 
eintreten, oder wenn die in § 3 aufgestellten Bedingungen 
nicht befolgt werden, kann die erteilte Bewilligung jederzeit 
wieder zurückgezogen weiden. 

§6. 

Me Benutzung findet in der Regel ohne Mietvergütung 
statt, ebenso ohne Entschädigung für die Heizung. Dagegen 
ist der Lichtverbrauch in der Regel zu vergüten nnd zwar 
betragt 

für eine Lampe zu 10, 16, 32. 144 Kerzen 
die Stundentaxe 5, 8, 16, 72 Rp. 
Als Entschädigung für die Mehrarbeit des Pedells (Ret* 

nigen der Lokale u. f. w.) haben die Vereine ic. zu bezahlen: 
für !die Benutzung der Aula oder der Turnhalle pr. Probe 

Fr. 1 bis 1.50, 
für die Benutzung eines Schul- oder Gefangzimmers pr. Abend 

60 Rp. bis 1 Fr. 
Die Rechnungen (für Beleuchtung und für Entschädigung 

des Pedells) werden den Vereinen je im April und Oktober 
durch die Erziehungsratskanzlei zugestellt und sind bei der 
Staatskasse zu bezahlen. 

§7. 
Wenn es sich um die Benutzung zu Vorträgen, Aufführun-

gen und dergleichen handelt, kann von der Forderung einer 
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Entschädigung für allfälligen Lichtverbrauch Umgang gc-
nonimen werden, namentlich, dann, wenn der Gintritt unent-
geülich ist oder wenn die Einnahmen ganz oder wenigstens 
teilweise zu gemeinnützigen Zwecken bestimmt sind. Die Ent-
schädignng des Abwartes beträgt in solchen Fällen für ein-
maligc Benutzung je nach den Verhältnissen 1—5 Fr. und 
ist direkt an diesen selbst zn entrichten. 

8 8. 

Falls der Erziehungsrat die Aula oder die Turnhalle 
oder ein Schulzimmer vorübergehend für einen andern Zweck 
dienstbar machen will oder muß, so fallen die Vereinsübungen, 
wenn sie nicht im Einverständnisse mit dem Rektorate in ein 
anderes Lokal verlegt werden, für die betreffende Zeit aus. 
Die Vereine haben fich einer solchen Verfügung ohne weiteres 
zu unterziehen. 

§9. 
Vorstehendes Reglement tritt sofort in Kraft, Alle vor 

Erlaß desselben erteilten Bewilligungen werden als erloschen 
erklärt. 

L u z e r n, den 8. Oktober 1903. 

Namens des Erziehungsrates. 
Der Präsident: 

Türing. 
Der Qberschreiber: 

X. Schmid. 
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Wolhiehungsverordmmg 
zu in 

m • t = 1 2 . . . 2 6 . S e p t e m ! 

G r z l e h u n g s g e f e t z e vom 29 n,\tmt 

Abteilung Boltsschulwefen. 
(ißom 27. April 1904.) 

Der Regierungsrllt des Mllntons Luzern, , 

Mit Hinsicht auf § 221 des Erziehungsgesetzes vom 
26. September 1879/29. November 1898; 

Auf den Vorschlag des Erziehungsrates, 

v e r o r d n e t : 

I. Schulanstalten. 

1. P r ima rschu le . 

§1-
A u f n a h m e und Schu lge ld außer genöss iger 

Schu l ! ind .e r (§2 des Erz iehungsgesetzes) . 

Der Gemeinderat des Schulortes entscheidet auf Antrag 
der Schulpflege über die Aufnahme außergenössiger Schul-
linder und setzt, das von ihnen zu entrichtende Schulgeld fest. 
Dem Bezirksinfpettor liegt es ob, zur Hebung von allfällig 
aus der Aufnahme solcher Kinder erwachsenden Uebelstän-
den beim Gemeinderate und eventuell beim Erziehungsrate 
die geeigneten Schritte zu tun. 

Das jährliche Schulgeld beträgt im Maximum für Primär-
schüler Fr. 20 und für Setundarschüler Fr. 30. Solche Ge-
meinden indessen, welche ihrem Lehrpersonal zu dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Besoldungsbetreffnisse noch eine Zulage ver-
abfolgen, >oder die Unentgeltlichteil.der Lehrmittel eingefühlt 
haben, dürfen mit Genehmigung des Erziehungsrates ein 
höheres Schulgeld fordern. 
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§2. 

U n t e r r i c h t s f ä ch e r (§ 4). 

Für die Erteilung des Unterrichtes sind maßgebend die 
vom Erziehungsrate erlassenen Lehrpläne, 

Abweichungen von denselben kann bei außerordentlichen 
Verhältnissen nur der Erzichungsrat gestatten. 

Die fakultative Einführung des Handfertigkeitsunterrichtes 
ist den Gemeinden gestattet. 

s 3. 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t (§§ 5, 32). 

Das Recht znr Benutzung des Schullokales für den Re-
ligionsunterricht und auf Einräumung der hiefür nötigen 
Zeit kommt den im Kantone staatlich anerkannten Konfessionen 
zu. Soweit dieser Unterricht in den ordentlichen Stundenplan 
eingereiht werden will, dürfen für denselben wöchentlich 3 
Stunden in Anspruch genommen werden. 

Der im Religionsunterrichte behandelte Stoff ist im 
Schulberichte anzugeben. 

Wenn der Inhaber der väterlichen oder Vormundschaft-
lichen Gewalt eines Kindes keine gegenteilige Erklärung ab-
gibt, wird vorausgesetzt, es liege in feinem Willen, dah 
dasselbe den Religionsunterricht derjenigen Konfession be-
suche, in welcher es bisher erzogen wurde. Wer ein Kind in 
einer andern Konfession will unterrichten lassen, hat dies dem-
jenigen Religionslehrer, dessen Unterricht es sonst besuchen 
müßte, rechtzeitig anzuzeigen. 

Bezüglich des Religionsunterrichtes an Sekundärschulen 
gilt das, was in § 5 des Erziehungsgesetzes für die Primär-
schulen vorgeschrieben ist. 

Betreffend den Besuch des Werktagsgottesdienstes durch 
die Schulkinder haben die Pfarrämter die nötigen Anord-
nungen zn treffen. Es ist dafür zu, sorgen, daß die Gottesdienst-
zeit mit der ordentlichen Schulzeit nicht kollidiert. 

£4. 

S ch u l t r e n n u n g, Fach leh re r (§ 6). 

Das Klassenlehrersystem ist für die Primarschule die 
Regel. 
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Fachunterricht darf, abgesehen von der Religionslehre, 
nur im Schönschreiben, Zeichnen, Gesang und Turnen ein-
geführt werden und nur mit Bewilligung des Erziehungsrates. 

Bei zweigeteilten Schulen bildet in der Regel die 1.—3. 
Klaffe und die 4.-6. Klasse eine Abteilung; bei dreigeteilten 
Schulen je die 1. und 2., 3, und 4., 5. und 6. Klasse. Ab-
weichungen von dieser Regel sind durch den Erziehungsrat 
zu genehmigen. 

§5. 

S ch u l t r e n n u n g nach Geschlechtern (§6). 

Beschlüsse betreffend Geschlechtertrennung bedürfen in 
allen Fällen der Genehmigung des Erziehungsrates. 

§6. 

T e i l u n g , P a r a l l e l i f i e r u n g , a b t e i l u n g s « 
w e i s e r U n t e r r i ch t (§7). 

Teilung bezw. Parallelifierung bei einer Schülerzahl unter 
70 bezw. 80 bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates. 
12er Staatsbeitrag an die neuen Lehrstellen ist nur erhältlich, 
nachdem diese Genehmigung erteilt worden ist. 

Bei parallelisierten Klaffen sollen fähigere und schwächere 
Schüler gleichmäßig auf die Abteilungen verteilt werden. 

Me Einführung des abteilungsweifen Unterrichtes ist nur 
in Notfällen gestattet und bedarf der Bewilligung des Er-
ziehungsrates. 

demselben ist in der Regel der Klasfenunterricht zu 
Grunde zu legen und es darf jeweilen nur eine Klaffe 
entlassen werden. Jede Abteilung soll mindestens zwan-
zig Stunden Unterricht erhalten, Turnen und Arbeits-
Unterricht nicht gerechnet. Durch die Einführung des 
abteilungsweifen Unterrichtes darf die Gesamtzahl der Unter-
richtsstunden eines Lehrers nicht über 40 Stunden pro Woche 
erhöht werden. Die Mehrstunden über die ordentliche Unter-
richtszeit sind dem Lehrer durch die Gemeinde zu entschädigen. 
I m Streitfälle fetzt der Erziehungsrat diese Entschädigung 
fest. 
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§7. 

Schu lze i t an P r i m ars ch u ( eu (§§ 8 und 9). 

Nie Schulwoche wird zu 10 Schulhalbtagen berechnet, 
so daß die Klasse 400 Schulhalbtage zählt. Von diesen dürfen 
für gebotene Feiertage und Konferenzen höchstens 15 halbe 
Tage in Abzug gebracht werden. Die Zahl der Schulhalb-
tage muß somit wenigstens 385 betragen. 

In den Schulverzeichnisfcn und im Schulberichte sind 
nur diejenigen Halbtage zu berechnen, an welchen wirklich 
gemäß Stundenplan Schule gehalten wurde. Verrechnung^ 
berechtigt sind nur Schulhalbtage mit mindestens 2 Schul
stunden. 

%tr Donnerstag ist in der Regel für alle Klaffen frei. 
Bei befondern Verhältnissen kann der Erziehungsrat Aus-
nahmen von dieser Vorschrift bewilligen. 

Im Sommerhalbjahr ist an Nachmittagen die Beschrän-
tung des Unterrichtes auf 2 Stunden gestattet, ebenso im 
Winterhalbjahr an den 2 untern Klassen. 

Von Mitte November bis Mitte Februar soll der Unter-
richt nicht vor 81/2 Uhr beginnen. 

Ueber die Mittagszeit ist eine Pause von mindestens I1/2 
Stunden innezuhalten. 

Für Schulen mit besonders schwierigen territorialen 
Verhältnissen ist die tägliche Unterrichtszeit nach den jeweiligen 
Umständen besonders festzusetzen. Die daherigen Verfügungen 
sind auf Antrag der Lehrerschaft von der zuständigen 
Schulpflege zu treffen, dem Veziitsinspektor mitzuteilen und 
durch den Erziehungsrat zu genehmigen. 

s 8. 

R e d u k t i o n der Schu lze i t , f r ü h e r e r S c h u l -
b e g i n n (§ 8). 

Gemeinden, welche von den in § 8, Abf. 2 des Erzieh
ungsgesetzes genannten Vergünstigungen betr. außeroident-
liche Reduktion der Schulzeit oder früheren Schulbeginn Ge-
brauch machen wollen, haben ihre bezüglichen Gesuche \i* 
weilen spätestens bis Ende März einzureichen. 
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§ 9. 
V e r a b f o l g u n g von Schulsuppe, K l e i d u n g s -

stücken :c. (§ 9). 

Allen Schulkindern, deren Schulweg so weit und beschwer-
lich ist, daß derselbe während der Mittagspause gar nicht oder 
nur unter Ermüdung und lleberhastung der Kinder zurück
gelegt werden kann, ist im Schulhause oder einem demselben 
benachbarten Hause ein einfaches, aber genügendes Mittag-
essen (Milch und Brot, Milchsuppe, Hafersuppe, Maggisuppe 
und bergt.) zu verabfolgen. Für die Winterzeit ist überdies 
für das Vorhandensein von warmer Fußbekleidung zu sor-
gen, behufs Ermöglichung der Auswechslung durchnäßter 
Schuhe und Strümpfe während des Unterrichts. 

Me Organisation, Leitung und Rechnungsführung dieser 
Leistungen ist Aufgabe des Gemeinderates. derselbe kann 
sie freiwilligen Vereinen ic. überlassen, ist jedoch für richtige 
Führung verantwortlich. 

Nie Lehrerschaft ist verpflichtet, bei der Aufficht über die 
Schulfuppe mitzuwirken; wo mehrere Lehrkräfte vorhanden 
sind, haben dieselben hiebei abzuwechseln. 

Die Deckung der Kosten liegt, soweit nicht Vergütungen 
seitens der Eltern und andere freiwillige Beiträge, sowie 
allfällige Stiftungen hiefür aufkommen, der Schultaffe ob. 

Ter Staat unterstützt die Gemeinden in der Bestreitung 
der dllherigen Ausgaben durch Beiträge aus dem Alkohol-
zehntel und der Schulsubvention. Me Höhe des Staats-
beitrages ist abhängig von dem Verhältnis der Totalaus-^ 
gaben zu den freiwilligen Beiträgen und den Erträgnissen 
von Stiftungen und von der Steuerlast der Gemeinden. 

Ne Gemeinden haben ihre Rechnungen, begleitet von 
einem Berichte über Frequenz, Organisation :c, jeweilen 
bis spätestens anfangs Mai dem Erziehungsrate einzureichen. 

Me vorstehend genannten Leistungen der Gemeinden dür-
fen niemals als Armenunterstützung behandelt werden; der 
Einbezug derselben in die Armenrechnung ist unzulässig und 
verwirkt jeden Anspruch auf einen Staatsbeitrag. 

§10. 
..•) ; F e r i e n . ( U l i und 111). 

Me Verlegung der Ferien innerhalb des Schuljahres 
ist Sache der Schulpflegen. 
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Ueber die Ansehung der Ferien hat der Schulpflegeprä« 
sident dem Bezirksinspektor jcweilen sofort Anzeige zu :na-
chen. Tier letztere hat das Recht des Einspruches bei un-
Zweckmäßigen Anordnungen. 

Für die Heu-, Getreide-, Obst- und Kartoffelernte dürfen 
im ganzen nicht über 40 halbe Tage Ferien gegeben werden. 
Bei Eintritt von ungünstiger Witterung ist die für diese 
Zwecke erteilte Ferienbewilligung sofort zurückzuziehen. 

%k Schulpflegen können an der Stelle zusammenhängen« 
der Ferien für landwirtschaftliche Arbeiten die Einstellung 
der Schule für je vor- oder nachmittags, je nach den ört-
lichen Verhältnissen anordnen. 

Me 3 letzten Tage vor Ostern sind schulfrei. I n der 
Osterwoche ist den Pfarrämtern die nötige Zeit für den Kom-
nlunikantenunterricht einzuräumen. 

Me Schulpflegen sind für Innehaltung der gesetzlichen 
Schulzeit verantwortlich. Gemeinden, in denen zufolge Nach-
lässigkeit der Schulbehörden die gesetzliche Schulzeit nicht inne-
gehalten worden ist, soll der gesetzliche Staatsbeitrag ganz 
oder teilweise entzogen werden. 

§ 11. 

V o r z e i t i g e r und v e r s p ä t e t e r S c h u l e i n t r i t t 
(8 12). 

Von der Ermächtigung, solchen Kindern, welche das 7. Al-
tersjahr am 1. Mai noch nicht erfüllt haben, den Eintritt 
in die Schule zu gestatten, darf die Schulpflege nur aus-
nahmsweife Gebrauch machen. 

Kindern, welche am 1. Mai des betreffenden Jahres nicht 
wenigstens ein Alter von 6% Jahren erreicht haben, ist der 
Eintritt in die Schule unter keinen Umständen zu gestatten. 

Das Recht, ein in das schulpflichtige Alter eingetretenes 
Kind wegen körperlicher oder geistiger Schwäche u. f. w. auf 
ein Jahr oder länger vom Schuleintritte, oder, wenn das-
selbe die Schule bereits besucht hat, auf länger als ein Vier-
teljahr vom fernern Schulbesuche zu dispensieren, steht dem 
Bezirksinspektor zu (§ /12). 
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Bei Wiederholung solcher Dispense für das nämliche Stiv.b 
hat der Bezirksinspektor dem Erziehungsrate Mitteilung zu 
machen. 

§12. 

B i l d u n g s u n f ä h i g e , b i l d u n g s f ä h i g e schwach--
s i n n i g e , t aubs tumme uud b l i n d e Kinder (§ 13). 

Die ins schulpflichtige Alter getretenen Kinder müssen 
alle ohne Ausnahme zum Schuleintritte angemeldet resp', in 
das bezügliche Verzeichnis eingetragen werden. 

Wird ein Kind entweder gleich beim Schuleintritte vom 
Arzte (§ 102) oder im Verlaufe des Unterrichtes vom Lehrer 
bezw. dem untersuchenden Arzte für bildungsunfähig befun-
den, so ist der bezügliche Befund und Antrag — ob das 
Kind gar nicht oder für immer oder nur einstweilen und 
für wie lange vom Schulbesuche zu befreien oder einer 
Anstalt zu übergeben sei, resp, übergeben werden sollte u. s. w. 
— dem Zeugnisbüchlein beizulegen und zugleich kurz in tel* 
term vorzumerken. Das gleiche Verfahren gilt bei Kindern, 
die wegen schweren körperlichen Gebrechen die Schule nicht 
besuchen Mnnen. 

Von sämtlichen derartigen Fällen ist durch den Lehrer 
dem Bezirksinspektor jeweilen sofort Kenntnis zu geben, wel-
cher die entsprechende Verfügung erläßt (§ 11). 

Die Pflicht, von taubstummen, bildungsfähigen schwach-
sinnigen und blinden Kindern, welche das schulpflichtige Alter 
erreicht haben, dem Erziehungsrate Mitteilung zu machen, liegt 
nicht nur dem Lehrer und Bezirksinspektor, sondern auch dem 
Gemeindeammann und der Schulpflege, überhaupt jedem Be°° 
amten ob, der von dem Vorhandensein eines solchen Kindes-
weiß. 

§13. 

Wohnungswechse l w ä h r e n d der Ze i t des schul-» 
Pf l icht igen A l t e r s (ß 13). 

Dem Gemeindeammann bezw. Schriftenkontrollführer 
liegt nicht bloß die Pflicht ob, jeweilen bei Beginn eines-
Schulkurses dem Lehrer ein Verzeichnis der in das schul-
pslichtigc Alter eingetretenen Kinder zu übergeben, sondern 
er hat, wenn in der Zwischenzeit Kinder dieses Alters in die 
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Gemeinde einziehen, dies dem Lehrer ebenfalls und zwar 
möglichst bald Mitzuteilen. 

Me nämliche Pflicht hat, wenn Mietsleute mit schul-
Pflichtigen Kindern einziehen, auch der betreffende Hausherr, 
und zwar bei einer Strafe von 2 Fr. für jede Woche der 
versäumten Anzeige. 

Bei Wegzug eiues Schulkindes hat der Lehrer sich über 
den neuen Wohnsitz zu vergewissern und sofort das betref-
fende Zeugnisbüchlcin mit Angabe des Austrittsdatunis u. f. w. 
dem Lehrer des neuen Schulortes zuzusenden. 

Datum des Wegzuges und der Uebersendung des Zeugnis-
büchleins sind im Verzeichnis und Absenzcnrappurt vorzu-
merken. 

Ter Lehrer des neueu Schulortes ist verpflichtet, das 
Ieugnisbüchlein beim Lehrer des bisherigen Schulortes zu 
reklamieren, ,fofern dasselbe nicht innert 8 Tagen nach dem 
Schuleintritte einlangt. 

Bleibt die Reklamation erfolglos, so hat der Lehrer des 
neuen Schulortes beim Erziehungsrate Beschwerde zu führen. 

8 14. 
S c h u l e n t l a s s u n g (§ 14). 

Die Erreichung des gesetzlichen Alters für den Schul-
austritt während der Dauer eines Kurses berechtigt nicht zum 
Austritt, vielmehr bleibt das betreffende Kind schulpflichtig 
bis zum Ende des Kurfes. Der Entscheid über Gesuche um 
vorzeitige Entlassung steht dem Erziehungsrate zu. 

Finden sich in einer Schule Kinder, die auf Schluß des 
betreffenden Schuljahres ordentlicher Weife entlassen werden 
könnten, die aber während der ganzen bisherigen Schulzeit 
50 oder mehr unentschuldigte Absenzen sich haben zu schul-
den kommen lassen, so hat der Lehrer dieselben auf besag-
ten Zeitpunkt dem Bezirksinspektor zu verzeigen, und letzterer 
sie sodann noch für einen fernern Kurs zum Schulbesuche 
einberufen zu lassen. 

§15. 
Ausschluß si t t l ich v e r w a h r l o s t e r Kinder (§ 15). 

Der Ausschluß sittlich verwahrloster Kinder aus der 
Schule geschieht auf Antrag der Schulpflege durch, den Be-
zirksinspektor unter Anzeige an den Erziehungsrat. Der Aus-
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schluß muß in allen Fällen verfügt werden, wo der Verbleib 
in 'der Schule für andere Kinder von Gefahr sein könnte. 

Während der Dauer der Schulpflicht muffen solche Kinder 
angemessen versorgt werden. Der Erziehungsrat kann gut-
scheinenden Falls die Versorgung in einer Besserungsanstalt 
verlangen. Wo ein Verschulden der Eltern vorliegt, sind 
dieselben zur Verantwortung zu ziehen, eventuell dein Straf-
richter zu überweifen. 

Lehrer, Schulvflegen je. find verpflichtet, dem Erziehungs-
rate sofort Anzeige zn machen, sofern ans der Schule ausge-
fchloffene Kinder nicht versorgt sein sollten. 

Für die Kosten der Versorgung haben im Falle der 
Armnt der Eltern die Heimatgemeinden aufzukommen. 

Der Staat kann sowohl bedürftige Eltern als Gemeinden 
durch Beiträge aus dem Alkohvlzehntel unterstützen. Be-
züglichc Gesuche siud vor «der anläßlich der Versorgung an 
den Erziehungsrat zn richten und, so lange dieselbe dauert, 
alljährlich unter Beibringung der Rechnung und eines Befund-
berichtes der betreffenden Anstaltsdirektion zu wiederholen. 

8 16. 
Arbe i t s f chu le (§§ 17—19). 

Betr. die Arbeitsschule verfügt ein besonderes Reglement 
und der bezügliche Lehrplan. 

8 17. 
P r i v a t s c h u l e n (§ 21). 

Zur Errichtung jeder Art Privatschulen bedarf es einer 
Bewilligung des Erziehuugsrates. Von der Errichtung solcher 
Schulen hat daher der Vorstand derselben dem Erziehungs-
rate sofort Anzeige zu machen. 

Dieser hat die Bewilligung zu erteilen, wenn die im 
Gesetze genannten Bedingungen erfüllt find; im gegenteiligen 
Falle ist die Bewilligung so lange zn verweigern, bis dieser 
Nachweis geleistet ist. 

Die Vorstände der Privatschulen sind verpflichtet, von 
der Aufnahme und Entlassung jedes Primarschulpflichtigen 
Kindes dem Bezirksinfpektor jeweilen sofort Mitteilung zu 
machen. 
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Ter Bezirksinspektor hat über die Inspektion der Privat-
schulen alljährlich dem Erziehungsrate an Hand des für die 
öffentlichen Schulen vorgeschriebenen Berichtsformnlars Be-
richt zu erstatten, 

2. Wiederho lungsschu le , 

§ 18. 
Schulpf l icht (§ 23). 

Maßgebend für die Frage der Erfüllung des 16, Alters* 
jahres ist das Datum des 1. Mai, nicht der Schulbeginn, 

Dem Erziehungsrat ist vorbehalten, zu bestimmen, ob 
und inwieweit die Einführung von mehr als 6 >obligatorischen 
Primarschulklassen bezw. deren Besuch vom Besuche der Wieder-
holungsschule dispensiert. 

Der Besuch einer Sekundärschule oder einer ungefähr das 
nämliche Lehrziel erreichenden anderweitigen Schule entbindet 
nur dann von der Pflicht, die Wiederholungsschule zu besuchen, 
wenn derselbe wenigstens einen ganzen Iahreskurs oder 2 Wiu-
terkürfe, der Besuch einer höhern Schule (Mittelschule, Ghmna-
sium, Realschule) nur dann, wenn derselbe wenigstens einen 
ganzen Iahreswrs gedauert hat. In allen Fällen ist uicht nur 
die Tatsache des Besuches der genannten Schulen für die Befrei-
ung von der Wiederholungsschule maßgebend, sondern auch 
der Nachweis des guten Erfolges des Besuches, d. h, der Nach-
weis, daß der betreffende Schüler in die folgende Klasse 
u n b e d i n g t hätte steigen können. 

Handwerksmeister, Dienstherrschaften, Fabrikbesitzer:c. sind 
verpflichtet, ihre schulpflichtigen Lehrlinge, Angestellten :c. 
zum regelmäßigen Besuche der Wiederholungsschule anzu-
halten und denselben die hiefür nötige freie Zeit zu bewilligen. 
Dispensation wegen irgend eines Lehrlingsverhältnisses, An-
stellung u. dergl. ist untersagt. Für Absenzen, welche durch 
Handwerksmeister usw. veranlaßt werden, sind letztere straf-
bar. 

Die Entlassung eines Lehrlings, Augestellten:c. aus dem 
Lehrlings- bezw. Anstellungsverhältnisse wegen Erfüllung der 
Wiederholungsschulpflicht ist unstatthaft. Derartige Fälle find 
dem Erziehungsrate anzuzeigen. 

Wenn Wicdcrholungsschüler, welche vor Schluß des Kur-
ses den Wohnort wechseln, in einen Schulkreis umziehen, in 
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Welchem der Kurs schon geschlossen ist, so haben sie die seh-
lende Schulzeit in der betreffenden Primarschule nachzuholen. 

§ 19. 

O r g a n i s a t i o n der W i e d e r h o l u n g s s c h u l e 
(§§ 23 und 24). 

Nie Wiederholungsschule umfaßt 2 Kurse mit je 30 
Tagen oder 60 Halbtagen mit 180 Unterrichtsstunden. Ueber 
Stundenverteilung :c. verfügt der Lehrplan. 

Nie Wiederholungsschule soll in der Regel als selb-
ständige Schule abgehalten, d., h. es sollen die WiederholungB-
schuler nicht zugleich mit den Schülern einer Primär- oder 
Sekundärschule unterrichtet werden. Immerhin soll auf be-
sondere territoriale Verhältnisse Rücksicht genommen werden. 

Me Wiederholungsschulkreise sollen nicht zu klein sein, 
sondern soweit tunlich mit den Sekundaischulkreisen zusam-
mens allen; imnierhin aber sollen in der Regel nicht mehr 
Primarschnlkreise zu einer Wiederholungsschule vereinigt wer-
den, als daß letztere höchstens 40 Schüler zählt. Finden 
sich in einem verhältnismäßig kleinen Gebiete, das uicht wohl 
in zwei Wiederholungsschulkreise zerlegt werden kann, mehr 
als 40 Schüler, so soll die Schule getrennt werden, sei es, 
daß ein zweiter Wiederholungsschullehrer bezeichnet wird, 
oder daß ein und derselbe Lehrer zwei aufeinander folgende 
Kurse abhält. 

Me Schule soll im Winter abgehalten werden, die 
nähere Festsetzung der Zeit geschieht auf den Vorschlag des 
Vezirksinspektors, welcher sich mit der Schnlpflege darüber 
ins Einvernehnien setzt, dnrch den Erziehungsrat, Mit der 
Schule ist so frühzeitig zu beginnen, daß sämtliche Kurse bis 
spätestens Ende März beendigt sind. Die Geineindeamnmnner 
haben, in Verbindung mit dem Lehrer das Verzeichnis der je-
weilen im nächsten Winter schulpflichtigen Knaben dem Be-
zirksinfpektor bis längstens Anfangs Oktober nnd dieser so-
dann auf Mitte Oktober dem Erziehungsrate feine Vorschläge 
einzureichen betreffend Bezeichnung der Wiederholungsfall-
orte, Wahl der Lehrer ac. 

Soweit die nötigen Lokale und Lehrkräfte vorhanden. 
sind und die Zahl der Schüler nicht allzu klein ist, d. h. 
wenigstens etwa 20 beträgt, sollen für die Wiederholüngs-
fchulen eigene Lehrer angestellt werden und diese sodann un-
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unterbrochen Schule halten. Ist dies untunlich, so sollen 
Sekundär- oder tüchtige Primarlehrer mit der Abhaltung 
der WiederholungBschule betraut werden. Auch im letztern 
Falle soll die Wiederholungöschule in der Regel gleichwohl 
als selbständige Schule abgehalten werden, jedoch nicht un-
unterbrochen, sondern mit wöchentlich, zwei, .höchstens drei 
halben Tagen, so zwar, daß für die betreffende Primär- oder 
Sekundärschule höchstens ein halber Tag ausfällt. 

Wie Gemeinden sind zur Erstellung eigener Wiederho-
lungsschulloklllitäten verpflichtet. 

Für außerordentliche Verhältnisse (Fabriken und dergl,) 
kann der Erziehungsrat die Organisation besonderer Wieder-
holungsschulen bewilligen. I n solchen Fällen sind die samt-
lichen Kosten durch diejenigen zu tragen, durch, welche die 
Führung einer besondern Schule notig bezw. veranlaßt wird. 

Ne Schule soll mit einer Prüfung geschlossen werden, 
die entweder der Bezirksinspektor oder in seinem Auftrage 
ein Mitglied der zuständigen Schulpflege abnimmt. An der 
Prüfung foll der Lehrer nebst den schriftlichen Arbeiten auch 
einen Schulbericht vorlegen. Auf letzterm hat der Inspek-
toi seine Bemerkungen über den Erfolg der Schule, allfällige 
Hindernisse ihres Gedeihens u. s. w. nachzutragen und den-
selben sodann dem Erziehungsrate einzusenden. 

3. R e k r u t e n w i e d e r h o l u n g s schule, 
§ 20. 

Ueber die Rekrutenwiederholungsschule (EvG. § 27) ver
fügt eine besondere Verordnung und der bezügliche Lehrplan. 

4. Sekundä r schu le . 

§ 21. 

T r e n n u n g und Aufhebung von S e k u n d ä r -
schulen (§§ 29 u. 33). 

Wenn eine Sekundärschule wegen zu großer Schülerzahl 
getrennt werden muß, so soll dies in der Regel nach Geschlech-
lern geschehen. 

Den Gemeinden ist die Parallelisierung bestehender Se-
kundarschulen bei einer Schülerzahl unter 50 Schülern gestat-
tet, ebenso die Beibehaltung von Sekundärschulen, welche wäh-
rend zwei aufeinanderfolgenden Schuljahren auf Neujahr je-
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weilen weniger als 10 Schüler zählten. Ein Staatsbeitrag 
muß in diesen Fällen nicht geleistet werden. 

Für Sekundarschulkreise, welche aus mehreren Gemeinden 
bestehen, ist für derartige Beschlüsse die Zustimmung der 
Mehrheit der zugehörigen Gemeinden erforderlich. Schülern 
aus Gemeinden, welche nicht zustimmen, darf der äSesuch nicht 
verweigert werden, jedoch können dieselben zur Bezahlung 
eines Schulgeldes Verhalten werden. 

Gemeinden, welche durch Negierungsratsbeschluß einer Se-
kundarschule zugeteilt sind, sind zur Bezahlung der Kosten-
beitrage verpflichtet, auch wenn keine Schüler die Sekundär« 
schule besuchen. Das nämliche gilt für Töchtersekundar-
schulen. 

§22. 

O r g a n i s a t i o n der Sekundärschu le (§ 30). 

Nie Sekundärschulen sind in der Regel Iahrcsschulen 
mit 40 Schulwochen und mindestens 385 Schulhalbtagen. 

Der Erziehungsrat kann die Einführung von Halbjahres-
kursen bewilligen; der Sonnnerkurs zählt in diesem Falle 
wenigstens 13 Wochen mit 130 Schulhalbtagen, der Winter-
kurs wenigstens 27 Wochen mit 270 Schulhalbtagen. 

Der Erziehungsrat kann ferner sowohl für die Jahres-
als die Halbjahresschule gestatten, während des Sommers 
nur am Vormittag Schule zu halten. In diesem Falle ist 
am Vormittage je 4 Stunden Unterricht zu erteilen. 

Bei außerordentlichen Umständen, wie ungünstige terri-
toriale Verhältnisse und dergl., kann der Erziehungsrat eine 
besondere Organisation der Sekundärschule, frühern Schul-
beginn, Hlllbtagsschule und dergl. gestatten. Immerhin hat 
auch in diesen Fällen eine Setundarschule, wenn sie auf den 
gesetzlichen Staatsbeitrag Anspruch machen will, mindestens 
320 Schulhlllbtage von wenigstens je 2% Stunden nach
zuweisen. 

§23. 
A u f n a h m e und E n t l a s s u n g der S e k u u d a r -

s ch ü l e r (§§ 30 und 31). 

I n die Sekundärschule dürfen nur solche Schüler auf-
genommen werden, welche die 6 Klassen der Primarschule 
mit gutem Erfolge besucht haben. 



283 

Ter Eintritt in den Winierwrs oder in einen obern Kurs 
ist von einer Prüfung abhängig, in welcher sich der Schüler 
darüber auszuweisen hat, daß er die entsprechenden Vor-
kenntnisse besitzt. 

Entlassungsgesuche während der Dauer eines Kurses 
tonnen nur bei Iahresschulen Berücksichtigung finden. End
gültig entscheidet hierüber unter Erwäguug der vorgebrachten 
Gründe auf den Antrag des Bezirksinspektors der Er-
zichnngsrat. 

§24. 

Sekundärschu le und A r b c i t s s ch u l e. 

Mädchen, welche die Sekundärschule besuchen, sind zum 
Besuche der Arbeitsschule ebenfalls verpflichtet. An geinifch-
ten Sekundärschulen ist ihnen hicfür die nötige Zeit einzu-
räumen. 

8 25. 

U n t e r st ü tz ri n g a r m er S e t u n d a r s ch ü l e r (§ 35). 

Der Erzichuugsrat kann aus dem Ertrage des Alkohol-
zehntels au arme, fleißige Setundarfchüler und -Schülerinnen 
Unterstützungen behufs Anschaffung der obligatorischen Lehr-
mittel bewilligen. Bezügliche Gesuche sind durch. Vernnttlung 
des Lehrers dem Erziehungsrate einzureichen. 

5. L e h r e r s e m i n a r (§§ 36—40). 

§ 26. 

Ueber das Lehrerseminar und das mit demselben ver-
bundene Konvikt verfügen besondere Réglemente. 

6. W i e d e r h o l u n g s k u r f e f ü r L e h r e r (§ 41). 

§27. 

Ein Wiederholungskurs für bereits angestellte Lehrer 
findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Zum Besuche des-
selben werden die Lehrer auf das Gutachten des Kantonal-
schulinfpektors vom Erziehungsrate einberufen und ver-
Pflichtet. 

Mc in den Wiedcrholnngsknrsen zu behandelnden Fächer 
werden vom Erziehungsratc bestimmt. I n der Regel weiden 
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nicht mehr als zwei Fächer, und zwar ein Ssirachfach unb 
ein Rechnungen oder Realfach, einläßlicher behandelt. Neben 
der methodischen Seite ist jeweilen auch, auf die Wissenschaft̂  
liche Fortbildung besondere Rücksicht zu nehmen. 

T>ie in den Wiederholungstürs einberufenen Lehrer wer-
den auf Kosten des Staates verpflegt und erhalten eine Reise-
entschlldigung. 

7. H e r a n b i l d u n g von L e h r e r i n n e n (§ 42). 

§28. 

So lange im hiesigen Kantone kein staatliches Seminar für 
Ausbildung von Töchtern zun: Lehrberufe besteht, kann der 
Erziehungsrat mit Bewilligung des Regierungsrates solche 
durch Stipendien für den Besuch von auswärtigen Anstalten 
unterstützen und kantonalen Instituten, welche sich mit der 
Heranbildung von Lehrerinnen besassen und dem Grziehungs-
rate die nötige Mitwirkung zu einer gedeihlichen Organisation 
dieses Unterrichtes und zur Beaufsichtigung desselben ein-
räumen, aus deren Gesuch einen Beitrag an die daherigen 
Kosten verabfolgen. Dieser Beitrag ist durch das Staats-
budget festzusetzen. 

8. Kurse zur B i l d u n g von A r b e i t s l e h r e r i n n e n 

(§ 43). 

§29. 

Niese Kurse haben den Zweck, die Teilnehmerinnen mit 
der Methodik des Arbeitsunterrichtes vertraut zu machen. 
Nie daherigen Kandidatinnen haben sich durch, eine Aufnahms-
Prüfung über den Besitz einer guten Primarschulbildung, so
wie über entsprechende Kenntnis und Fertigkeit in den Weib-
lichen Handarbeiten auszuweisen. Auch können sie zu einem 
angemessenen Veitrage an die Verpflegungskosten des Kurses 
angehalten werden. 

Der Kurs dauert mindestens 6 Wochen und steht unter 
Leitung einer vom Erziehungsrate bezeichneten Kurs-
leiterin, welcher die nötige Aushilfe beigegeben wird. Die 
unmittelbare Aufsicht führt eine aus dem Kantonalschuliusp^ek-
tor und zwei vom Erziehungsrate zu wählenden Arbeitsfchul-
infpizientinnen bestehende Kommission. 
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Me Kursleiterin hat für jeden Kurs einen detaillierten 
Unterrichtsplan aufzustellen, welcher von der Auffichtskom-
mission zu begutachten und vom Erztehungsrate zu geneh-
migen ist. 

9. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e W i n t e r s ch u l e (§ 44). 

§ 30. 

Ueber die landwirtschaftliche Winterschule besteht ein be-
sonderes Reglement. 

10. F o r t b i l d u n g s s c h u l e n (§§ 46—48). 

§ 31. 

Ueber die kantonale Kunstgewerbeschule verfügt das be-
zügliche »Reglement; betreffend die beruflichen Fortbildungs-
schulen hat der Erziehungsrat eine besondere Verordnung zu 
erlassen. 

11. T,a u b st u m m e u a n st a l t, (§§ 49—51). 

§ 32. 

Betreffend die kantonale Taubstummenanstalt in Hohen-
rai« und das damit verbundene Konvikt verfügt die bezüg-
liche Verordnung. 

12. Ans ta l t für schwachsinnige b i l d u n g s f ä h i g e 
Kinder (§ 52). 

§33. 

Für die Anstalt für schwachsinnige bildungsfähige Kinder 
hat der Erziehungsrat ein Reglement zu erlaffen. 

§34. , 

N a c h h i l f e k l a f f e n . 
Ten Gemeinden ist die Errichtung besonderer Klassen 

für schwachbegllbte Kinder gestattet. Dieselben unterstehen der 
ordentlichen Inspektion. Ueber die Versetzung in diese Klassen 
entscheidet in Streitfällen der Vezirksinspektor. 

Ter Staat leistet an das Lehrpersonal der Nachhilfe-
klaffen den gesetzlichen Staatsbeitrag. 
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II. Lehrer. 

1. A l l g e m e i n e B e sti m m u n g c n. 

§35. 

Nebenbeschä f t i gungen (§ 82). 

Ter Lehrer hat seine ganze Arbeitskraft in den Dienst 
der Schule zu stellen. Nebenbeschäftigungen sind nur soweit 
zulässig, als sie den Lehrer weder an der Schulführung, noch 
an der ''richtigen Vorbereitung hindern und ihin die für tadel-
lose .Erfüllung seiner Amtspflicht nötige Erholung gestatten. 

Die Pflicht der Anzeige gilt für alle Nebenbeschäftigungen, 
welche den Lehrer regelmäßig oder auf einige Zeit in Anfpruch 
nehmen. Der Lehrer soll diese Nebenbeschäftigungen vor Ueber
nahme derselben der Schulpflege schriftlich anzeigen; die letz-
tere übermittelt diese Anzeige mit ihrem Gutachten dem Be-
zirksinspektor zu Handen des Erziehungsrates. 

Ter Erziehnngsrat soll die Bewilligung zilm Betrieb 
von Nebenbeschäftigungen keinem Lehrer erteilen, dessen Schul-
führung zu Klagen Anlaß gibt; auch foll er die Bewilligung 
verweigern für Nebenbeschäftigungen, welche ihrer Natur nach 
den Lehrer in Feindschaft mit dem Gltcrnhausc setzen können 
oder den regelmäßigen Besuch von Wirtshäusern bedingen. 

Das ,Vcrbot des Wtrtschaftsbetriebes gilt nicht nur für 
den direkten Betrieb dnrch den Lehrer, fondern auch für den 
Betrieb durch Familienglieder, überhaupt 'für jede Mitbe-
tcilignng an einem solchen. 

§36. 

I n v e n t a r , L e h r m i t t e l , Verzeichnis se, Schu l -
chr o ni k und U n t e r r ich t sh es t (§§ 82 und 83). 

Der Lehrer hat alle Sorgfalt darauf zu verwenden, daß 
das Schuliuventar, namentlich auch die Wandkarten, in gntem 
Zustande erhalten werden; für die Folgen von Nachlässigkeit 
ist er der Gemeinde verantwortlich. Er führt über das I n -
ventar ein Verzeichnis nach dem vom Erziehungsrate aufge-
stellten Formular. Tas Inventarverzeichnis soll bei Zuwachs 
und Abgang revidiert und bei jeder Schlußprüfung zu Han-
den der Schulaufficht vorgelegt werden. Der Lehrer hat dafür 
zu sorgen, daß die vorgeschriebenen allgemeinen Lehrmittel 
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stets in tadellosem Zustande vorhanden sind. Auf allfällige 
Mängel hat er den Schulverwalter aufmerksam zu machen. 
Wird von letzten« die Anschaffung vorgeschriebener Lchrmit-
tel vernachlässigt oder verweigert, hat der Lehrer dem Ne-
zirksinspektor Anzeige zu machen, welcher den Schulverwalter 
mahnt, eventuell dem Erziehungsrate verzeigt. 

Der Gebrauch von nicht obligatorischen individuellen Lehr
mitteln ist nicht gestattet. Der Lehrer darf die Schüler in 
keiner Weise zur Anschaffung nicht obligatorischer Lehrmittel 
veranlassen. 

Die Schülerverzeichnisse sollen genau nach Maßgabe des 
Formulars geführt und je für IN Jahre gebunden und auf-
bewahrt werden; der Inspektor soll dieselben bei jedem Be-
suche sich vorweisen lassen. 

Das Unterrichtsheft soll den Anforderungen der Methodik, 
den fpeziellen Schulverhältnissen und den Weisungen der 
Schulaufficht entsprechen. Dasselbe soll über den behandel-
ten Stoff, die Hausaufgaben :e. für jeden Schulhalbtagj 
Auskunft Zeben. Einfache Notizen mit Hinweis auf Lese-
stücke nnd dergl. genügen nicht. 

Nachlässigkeit in der Führung des Untcrrichtshcftes ist 
mit entsprechender Note in der Mensttreue zu ahnden und der 
Oberbehörde kund zu tun. 

I n das zu führende Tagebuch (Schulchronik) sollen An-
fang und Schluß der Schule, Ferien, Schulbesuche von Schul-
beamten und Schulfreunden, Anschaffung neuer allgemeiner 
Lehrmittel, Geschenke, wichtigere Nenovatwnen am Sch!ullo-> 
lllle und Schülgebäudc, Schulfestlichkeiten, überhaupt alle nen-» ' 
nenswerten Vortommuisse des Schullebens eingetragen wer-
den. Beleidigende und hämische Bemerkungen und Kritiken 
über Vorgesetzte usw. sind uus dem Tagebuche sein zu halten 
resp, höhern Orts zu verzeigen. Die Eintragungen sind je-
weilen am Schlüsse des Schuljahres vom Lehrer zu unter-
zeichnen. 

§37. 

Schulbesuche G 83). 

Besuche der Schule durch Schulfreunde sind gestattet. Die-
selben haben sich jeder Einmischung in die Schulführung zu 
enthalten. 
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§38. 

S c h u l f ü h r u n g . 

Der Lehrer ist verpflichte^ die im Stundenplan festgesetzte 
Zeit genau innezuhalten. Er beginnt und schließt den Unter-
richt mit einem Gebet. 

Die verschiedenen Klassen und Schulen sind gleichmäßig 
zu beschäftigen. 

Während der Schulzeit hat der Lehrer seine ganze Tätig-
Veit nnd Aufmerksamkeit dem Unterrichte zu widmen; die 
Besorgung irgendwelcher Privat- und Nebenges6)äfte während 
der Schulzeit ist strenge verboten. 

2. W a h l der Leh re r . 

§ 39. 

L e h r e r p r ü f u n g (§ 86). 

Ueber die Prüfung und Patentierung der Lehrer verfügt 
ein besonderes Reglement. 

s 40. 

A n m e l d u n g auf L e h r s t e l l e n (§§ 88 und 89). 

Alle Anmeldungen auf ausgeschriebene Lehrstellen sind 
ausschließlich der Erziehungsratskänzlei schriftlich einzureichen. 

Die Ausschreibung erledigter Lehrstellen geschieht durch 
die Erziehungsratskänzlei im Kuntonsblatte. Den Schulbe-
Horden ist unbenommen, neben der Ausschreibung im Kantons-
blatte auch weitere Bekanntmachungen zu veranlassen. 

Finden sich unter den auf eine bestimmte Schule ange-
meldeten Lehrern solche, die wegen ihres Vorlebens oder ver-
möge ihrer individuellen Begabung für das Lehrfach für die 
betreffende Stelle resp. Schulstufe sich nicht gut eignen, fo darf 
der Erziehungsrat dieselben von der betreffenden Bewerberliste 
streichen, jedoch nur soweit, daß das Wahlrecht der Gemeinde 
dadurch nicht verkümmert wird. Der Erziehungsrat kann 
auch gegen die Wahl eines angemeldeten Lehrers bei der Wahl-
behörde Vorstellungen machen, deren Verlesung im Wahlver-
bale ausdrücklich erwähnt werden muß, 
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§ 41. 

A b ä n d e r u n g der durch die Gemeinde f e st g e s e tz -
ten A m t s d l l u e r (§ 90). 

Sofern das Interesse der Schule es erfordert, hat der 
Erziehungsrat das Recht, die Wahl nicht zu genehmigen oder 
auch, wenn dieselbe auf vier Jahre erfolgte, die Amtsdauer 
zu beschränken. 

Wird dagegen ein Lehrer von derjenigen Gemeinde, in 
welcher er bereits wenigstens ein Jahr lang, sei es als ordent» 
licher Lehrer oder aushilfsweise gewirkt hat, nur für ein vdev 
überhaupt für weniger als vier Jahre gewählt, so hat der 
Erziehungsrat das Recht, die Anstellungszeit auf die gesetzliche 
Amtsdauer zu verlängern. 

8 42. 

Umfang her mi : der Anna h m e e ine r b e st i m m -
ten Lehrs te l le v e r b u n d e n e n S ch uld ie n stpflich t; 

' E i n g e h u n g von besonde ren V e r t r ä g e n . 

Me Primarlehrer und Lehrerinnen werden zwar jcweilen 
im Sinne der bezüglichen Ausschreibung für eine bestimmte 
Lehrstelle gewählt; sie sind aber, wenn ihnen im Verlaufe der 
Amtsdauer oder auch gleich nach, der Wahl vom Erziehungs-
rate oder von der Wahlbchörde eine andere Primarlehrstelle 
am gleichen Schulorte, resp, in der gleichen Gemeinde ange-
wiesen wird, gehalten, einer solchen Versetzung ohne An-
spruch auf Entschädigung sich zu fügen. I m Gesang nnd 
Turnen kann der Vezirksinspektor zwischen Lehrern am näm-
lichen Schulorte resp, in der nämlichen Gemeinde einen Fächer-
austausch anordnen, immerhin mit gleicher Stundenzahl. 

Ferner sind sowohl Primär-, als Sekundarfchüllehrer znr 
Uebernahme von allfälligen Wiederholungs- und Rekruten-
Wiederholungs-Schulen verpflichtet. 

Besondere im Gesetze nicht vorgesehene Verpflichtungen 
und Bedingungen dü,rfen von der Wahlbehörde nur mit Ge« 
nehmigung des Grziehungsiates mit einer Lehrstelle verbun-
den werden. Min Lehrer darf ein den Schuldienst erschwe-
rendes oder das Einkommen schmälerndes oder überhaupt 
den gesetzlichen Bestimmungen widersprechendes Abkommen 
mit einer Wahlbehörde oder einem andern Lehrer treffen. Der-
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artige Abmachungen sind vom Erziehungsrate ohne weiteres 
als ungültig aufzuheben. 

§43. 

A u s ü b u n g des L e h r e r w a h l r e c h t e s bei a u s -
n a h m s w e i s e n V e r h ä l t n i s s e n ; Wahl von Leh- ' 

r e r n in den Wahlausschuß (§ 91). 

Wenn das einer Gemeinde zugehörige Schulhaus außer-
halb ihres Gebietes liegt oder wenn ein Schulhaus zwei «der 
mehreren Gemeinden zugleich angehört oder wenn zwei oder 
mehrere Gemeinden einer und derselben Primarschule zugê -
teilt sind oder bei ähnlichen ausnahmsweisen Verhältnissen 
haben die stimmfähigen Bürger derjenigen Gemeinde resp. 
Gemeinden das Wahlrecht, welche das betreffende Schulhaus 
besitzt resp, welche dasselbe benutzen. 

Wenn die interessierten Gemeinden einen verschiedenen 
Wahlmodus beschlossen haben, gilt für die Wahl des oder 
oer im Schulhause amtierenden Lehrer, das im gemeinsamen 
Besitze von Gemeinden ist, die direkte Volkswahl. 

Lehrer an Primär- und Sekundärschulen dürfen in leinen 
Lehrerwahlllusschuß gewählt werden. 

§ 44. 

Wahlausschuß 'für S e tund ars ch u l k r e i s e , die 
n u r eine Gemeinde umfassen (§ 93). 

Wenn ein Seknndarschulkreis nur eine einzige Gemeinde 
umfaßt, so darf diese von der Wahl eines besonderen Sekundär-
lehrerwahlausschusses Umgang nehmen und das Wahlrecht di-
rett ausüben oder auch einem allfälligen Primarlehrerwahl-
ausfchusse übertragen. 

§45. 

W l l h l f o r m a l i t ä t e n (§ 98). 

Betreffend die Formalitäten bei Wahlen (Anordnung, Aus-
lundung, Beschwerden u. s. w.) gelten, soweit das Erziehungs-
gesetz nichts besonderes verfügt, die Bestimmungen des Ge-
fetzes über Wahlen und Abstimmungen. 
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§46. 

Besetzung e ine r Lehrs te l le durch den E r -
z i e h u n g s r et t (§ 99). 

Ter Erziehungsrat hat auch außer in den vom Gesetze 
namentlich .angeführten überhaupt in allen Fällen dafür zu 
sorgen, daß nicht durch verspätete Wahlen der Schulanfang 
verzögert oder eine Gemeinde in ihren: Wahlrechte beein-
trächtigt wird. 

Bereits angestellte Lehrer, deren Aintsdaner noch nicht 
abgelaufen ist, dürfen sich nur bei der im Frühling er»! 
folgenden allgemeinen Lchrstellen-Ausschreibung auf eine an-
dere Schule anmelden. 

I m Falle einer Wahl auf dem Wege der Berufung wird 
der Erziehnngsrat in der Regel die Wahl nicht geneh-
migen, es fei denn, daß, der betreffende Lehrer von 
der Wahlbehörde feines bisherigen Schulories refp.. wenn da-
selbst kein Wahlausschuß besteht, vom Gemeindeiate eine Er-
klarung beibringe, daß man gegen die bezügliche Wahl nichts 
einzuwenden habe. 

Wenn zur Zeit der Lehrerwahlen für das erste Schuljahr 
einer neuen Legislaturperiode die Neuwahl eines gesetzlich vor-
geschriebenen Wahlausschusses noch nicht stattgefunden hat, 
oder noch nicht genehmigt ist, fo werden die allfällig nötigen 
Lehrerwahlen vom bisherigen Ausschüsse vorgenommen. Falls 
aber letzterer hiemit zögert, so geht das Wahlrecht für das betr. 
Schuljahr an den Erziehungsrat über. 

3. E n t l a f s u n g d e r L e h r e r . 

§47. 

W ide r rech t l i che r A n s t r i t t aus e iner L e h r -
stelle (§ 101). 

Verläßt ein Lehrer, obgleich ihm auf Grund des Gesetzes 
die nachgesuchte Entlassung nicht erteilt wurde, seine bisherige 
Stelle dennoch, so verliert er den Anspruch auf die Besoldung 
des laufenden Quartals und kann überhin für die Kosten der 
Stellvertretung bis zum gesetzlichen Gntlassungstermine !per-
fönlich belangt werden. 
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§48. 

A b b e r u f u n g , S u s p e n s i o n (§§ 102, 104 und 124). 

Die untern Aufsichtsbehörden sind verpflichtet, von jedem 
ihnen zur Kenntnis kommenden Vergehen des Lehrers, das 
die Anwendung der §§ 102 und 104 des E-G. bedingen kann, 
ungesäumt dem Erziehungsrate Kenntnis zu geben. Me untern 
Aufsichtsbehörden sind vom Erziehungsrate verantwortlich zu 
machen, wenn infolge Verheimlichung allfälliger ihnen be-
kannter Vergehen irgendwelche Nachteile sich ergeben sollten. 

Der Erziehungsrat wird in allen Fällen, wo eine weitere 
Amtsführung des betr. Lehrers ein Gefährde für die Sittlich-
keit der Jugend befürchten läßt, mit der Abberufung den 
Entzug des Lchrpatentes verbinden. 

Ein von einer Schule wegen Vergehen im Sinne des § 102 
des E.-G. abberufener Lehrer darf innert wenigstens 2 Jahren 
nach der Abberufung an keine Lehrstelle un einer Primär- oder 
Sekundärschule definitiv gewählt werden. 

Abberufung und Suspension mit nachfolgender Abbe-
rufung haben gleichzeitigen Verlust der Besoldung zur Folge. 

§49. 
E n t l a s s u n g v o n L e h r e r i n n e n ( § 102). 

Verheiratete Lehrerinnen kann der Erziehungsrat zur Ne° 
signation veranlassen resp, nötigenfalls auch ohne solche ent-
lassen und zwar ohne daß dieselben einen Anspruch auf Ent-
schädigung haben. 

§50. 
U r l a u b , S t e l l v e r t r e t u n g e n (§ 105). 

Alle Stellvertretungen sind vom Erziehungsrate zu ge-
nehmigen; Stellvertretungen, welche voraussichtlich über' 14 
Tage dauern, ordnet der Erziehungsrat direkt an, Stellvertre-
tungen von kürzerer Dauer können von der Schulpflege in 
Uebereinstimmung mit dem Bezirksinspektor angeordnet werden. 

Die Lehrer sind verpflichtet, jede vorausgesehene Ab-
senz der Schulpflege, und wenn fie voraussichtlich über,8 Tage 
dauert, auch dem Erziehungsrate mitzuteilen und um da-
herigen Urlanb nachzusuchen. Bei Nichtbeachtung dieser Vor-
schrift verliert der Lehrer für die betreffende Zeit den An-
sprach auf die Besoldung. 
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Me Schulpflcgen sind verpflichtet, dem Erziehungsrate 
von dem Falle der Notwendigkeit einer Stellvertretung je-
weilen sofort Mitteilung zu machen unter gleichzeitiger Kennt-
nisgabe ihrer Verfügung, wenn es sich um eine Stellvertre-
tung kürzerer Dauer handelt. 

4. B e s o l d u n g der Lehrer . 

§51. 

Festsetzung der L e h r e r b e s o l d u n g , außer o r -
deutl iche Z u l a g e n , Anrechnung der Schu lze i t 

auße r Kan ton (§§ 106, 110, 116 und 119). 

Die Besoldung kann auch während der im Gesetze vor« 
gesehenen vierjährigen Periode erhöht oder herabgesetzt werden. 
Dabei ist in erster Linie die Note in der Diensttreue, sodann 
diejenige der Lehrtüchtigkeit und der Stand der Schule sowie 
übergroße Schülerzahl und sonstige außergewöhnliche schwie
rige Schulverhältnisse zu berücksichtigen. 

Lehrern, welche in der Diensttreue nicht die erste Note 
haben, soll in der Regel nicht das Maximum der betreffenden 
Befoldungsklaffe angewiesen werden (§ 83 E.-G.). 

Sogen. Bergzulagen können nicht nur Lehrern in eilige» 
legenen Gegenden, sondern überhaupt allen Lehrern gewährt 
werden, welche unter schwierigen lokalen Verhältnissen, bei 
großer Schüler- und Klassenzahl :c. mindestens seit 5 Jahren 
in befriedigender Weise Schnle gehalten haben. 

Schuldienst an staatlich beaufsichtigten Privatanstalten 
innerhalb des Kantons soll bei Festsetzung der Besoldung in 
der Regel ganz, Schuldienst an öffentlichen Schulen außerhalb 
des Kantons in der Regel zur Hälfte angerechnet werden. 

Der Erziehungsrat ist überhaupt ermächtigt, außerordent-
liche Schulverhältnisse bei der Besoldungsfestsetzung zu berück-
sichtigen. 

8 52. 

W o h n u n g , W oh n u n g s entschädig un g ' 
(§§ 107, 115 und 119). 

Als Lehrerwohnungen gelten nur Wohnungen im Schul-
Hause selbst; Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des 

20 
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Erziehungsrates. Nie Wohnung soll dem Lehrer in gutem Zu-
stände übergeben werden; dieselbe ist ebenso wieder abzu-
treten. I n Bezug auf die Benutzung und Instandhaltung 
der Wohnung gelten die allgemein gesetzlichen Bestimmungen, 
desgleichen auch in Bezug auf Antritt und Kündigung der 
Wohnung, soweit die Beobachtung dieser Bestimmungen in 
der Macht des Lehrers liegt. 

Wo eine Lehrerwohnung vorhanden ist, hat der Lehrer das 
Recht, die Einräumung derselben zu verlangen, dagegen ist 
er nicht pflichtig, die Wohnung anzunehmen, er kann viel-
mehr zwischen der vorhandenen Wohnung und der daherigcn 
Entschädigung wählen. 

Bei der Zuteilung der Wohnungen an konkurrierende Leh-
rer hat der Gemeinderat in erster Linie den Familienstand, 
in zweiter die Dauer ihres Schuldienstes in der betreffenden 
Gemeinde zu berücksichtigen. Primarlehrer haben vor den 
Sekundarlehrern das Vorrecht, es sei deun, daß der Sekundär-
schulkreis nur aus einer Gemeinde besteht. 

Allfällige Anstände in betreff der Wohnung sind dem 
Bezirksinspektor znin Entscheide vorzulegen. Letztinstanzlich 
entscheidet der Erziehungsrat. 

3 53. 

A n d e r w e i t i g e V e r w e n d u n g de r L e h r e r -
w o h n u n g (§ 192). 

Die Lehrerwohnung darf nicht an Personen vermietet 
oder zu Zwecken verwendet werden, welche die Schulführung 
irgendwie stören oder die Aufgabe der Schule beeinträchtigen 
konnten. Der Erzie.hungsrat hat das Recht, Aufhebung sol-
cher Mietverträge zu verlangen. 

Die Vermietung der Lehrerwohnung darf nur durch die 
Gemeindebehörde geschehen. Untermieten sind nicht gestattet. 
Die Kündigungsfrist darf höchstens ein Vierteljahr betragen. 
Mietverträge betreffend Lehrerwohnungen sind deni Bezirks-
Inspektor zur Genehmigung zu unterbreitcu. 

§54. 

H 0 l z l i e f e r u n g (§ 107). 

Wenn der Gemeinderat dem Lehrer die Holzlieferung 
in natura verabfolgen will, so hat er ihm dies, wenn die Lie-



295 

ferung selbst nicht schon vorher erfolgt, bis längstens Gnde 
Mai anzuzeigen. Nachher hat der Lehrer das Recht, die 
daherige Barentschädigung zu verlangen. 

Unter einem Ster ist ein Raummeter zugerüstetes Holz 
verstanden. 

§55. 

E i n h a l t u n g der Z a h l u n g s t e r m i n e (§ 108). 

Zahlungstermine für die Ausbezahlung der Barbesol« 
düng nnd der Wohnungs- und Holzentschädigung sind Ende 
Jul i , Ende Oktober, Ende Januar und Ende April. 

Wenn ein Lehrer das von der Gemeinde zu leistende 
Betreffnis seiner Besoldung auf den gesetzlichen Zahlungs-
termin nicht erhält, so soll er sich mit einer Beschwerde an 
den Erziehungsrat wenden, der den betreffenden Gemeinde-
rat mahnen refp. einvernehmen und nötigenfalls Exekution 
gegen denselben verfügen wird, 

Beschwerden, die nicht bis in längstens zwei Monaten 
nach Ablauf des gesetzlichen Zahlungstermins eingereicht wer« 
den, finden keine Berücksichtigung mehr. 

8 56. 
Beso ld u n g s a n w e i s u n g bei S te l l enwechse l . 

Beim Wechsel einer Lehrstelle während des Schuljahres 
wird die Besoldung für beide Lehrer bis zum Tage der 
Stellenaufgabe bezw. vom Tage des Amtsantrittes an be-
rechnet. Zwischenliegende Ferien werden für beide nach Maß-
gäbe der bereits erfüllten und der noch ausstehenden Schul-
Zeit berechnet, 

§57. 

Vorschüsse; A b t r e t u n g bon L e h r e r -
b e s o l d u n g e n. 

Vorschüsse auf Lehrerbesoldungen sollen in der Regel nicht 
gemacht werden. 

Bei wiederholter Abtretung von Besoldungen soll der Er-
ziehungsrat den betreffenden Lehrer zur Verantwortung 
ziehen. 

Abtretung der Besoldung an den vorgesetzten Bezirks-
Inspektor sowie an ein Mitglied der Schulpflege oder des 
Wahlausschusses ist nicht gestatlet. 
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§58. 
A u ß e r o r d e n t l i c h e S t a a t s b e i t r ä g e (§ 110). 

Wenn der Staat die Zahlung der gesamten Barbesoldung 
Wernimint, so steht ihm auch die Wahl des Lehrpersonals zu. 

s 59.. 
R e d u k t i o n der B e s o l d u n g e ines S e k u n d ä r -

l e h r e r s bei A u s f a l l des S o m m e r k u r s e s . 

Wenn an einer Sekundärschule der Sommerkurs ganz 
wegfällt, seht der Erziehungsrat unter Würdigung der Um-
stände von Fall zu Fall die Besoldung fest. 

§60. 

B e d e u t u n g d c s A u s d r u ck e s „H i l f s l e h r e r" (§ 122). 

Als Hilfs-Lehrkräfte gelten alle diejenigen Lehrer und 
Lehrerinnen, welche in solchen Fächern, die sonst dem ordent-
lichen Lehrpersonal überbunden sind. Unterricht erteilen oder 
welche mit Genehmigung des Erziehungsrates zur Komplettie-
rung des Unterrichtes für einzelne Fächer mit beschränkter 
Stundenzahl beigezogcn werden, z. B. Gesang-, Musik-, Zeich-
nungs-, Turn- und Schönschreiblehrer an Primär- und Sekun-
dar-, Lehrer fremder Sprachen an Sekundärschulen, sowie 
Arbeitslehrerinnen als Gehilfinnen an nicht selbständigen 
Arbeitsschulen. 

§61. 

B e s o l d u n g für b e u r l a u b t e L e h r e r , für S t e l l -
V e r t r e t e r und Verwese r ; S t e r b e q u a r t a l 

(§§ 125 und 126). 

Urlaub für längere Zeit wird nur vom Erzichungsrate 
erteilt, und zwar in der Regel nur in Krankheitsfällen, aus-
nahmsweife auch zum Zwecke weiterer fachlicher oder wissen-
schaftlicher Ausbildung. 

Gleichzeitig mit der Urlaubsbewilligung verfügt der Er-
ziehungsrat, ob und in welchem Maße dem Beurlaubten die 
Besoldung zu belassen bezw, die Stellvertretungskosten von 
Staat und Gemeinde zu tragen feien. 

Stellvertreter und Verweser erhalten für die Zeit ihrer 
Schulführung die gleiche Besoldung, wie wenn sie als ordent-
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liche Lehrer angestellt wären, Nanert die Schulführung nicht 
wenigstens ein Quartal, oder fällt dieselbe auf ein Quartal 
mit weniger als zehn Schulwochen, so wird die Besoldung 
pro Schulwoche berechnet und für diese der vierzigste Teil 
der Iahresbesulduug in Anschlag gebracht; sonst wird die 
Besoldung pro Quartal berechnet. 

Wird demjenigen Lehrer, für welchen ein Stellvertreter 
bezeichnet wird, Wohnung und Holz oder die daherige Eut-
schädiguug belassen, so hat der Stellvertreter keinen Anspruch 
hierauf, dagegen wird in diesem Falle seine Barbcsoldung 
entsprechend erhöht und die Gemeinde hat dann auch an 
den Mehrbetrag der letztern den gesetzlichen Viertelsbeitrag 
zu leisten. 

Wird dem Stellvertreter die Holzberechtigung nicht ent-
Zogen, oder tritt während des Schuljahres ein Verweser ein, 
so ist, falls die Gemeinde die daherige Schuld durch Natural-
leistuug abträgt, dem neuen Lehrer wenigstens so viel Holz 
anzuweisen, als es im Verhältnisse zu der noch übrigen Schul-
zeit (Anzahl Schulwochen) trifft. Ist der noch, vorhandene 
Vorrat kleiner, so ist der Ausfall zu ergänzen oder durch 
Barentschädigung auszugleichen; ist derselbe größer, so kann 
die Gemeinde den Wert des Mehrbetrages von dem ander-
weitigen Besoldungsbeitrage in Abzug bringen. Eine ent« 
sprechende Abrechnung darf resp, soll sie auch dem Vorgänger 
gegenüber treffen. 

Bei Sterbefällen kann.der Erziehungsrat unter Berück-
sichtigung der Familienverhältnisse des Verstorbenen an seine 
Hinterlassenen zu der verfallenen Besoldung die Bezahlung 
einer Zulage verfügen, die indessen den Betrag einer Quar-
talbesoldung nicht übersteigen darf. 

I I I . Schul- und Aufsichtsbehörden. 

1. Lehrer . 

§62. 

B e z i e h u n g e n zum E l t e r n hause, Geschenke 
(§ 132). 

Die Lehrerschaft hat die Schüler zur geregelten TÜtigkeit, 
Aufmerksamkeit, Gehorsam, Ordentlichkeit und Fleiß und zu 
einem anständigen Betragen innerhalb und außerhalb der 
Schule anzuhalten 
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Ter Lehrer soll sich bestreben, mit dem Elternhause in 
angemessener Verbindung zu sein. 

Derselbe hat sich strengstens aller Aeußerungen von be-
sonderer Zu- oder Abneigung gegen einzelne Schüler oder 
deren Familien zu enthalten. Tie Annahme von Geschenken 
jeder Art seitens der Schiller oder Eltern ist ihm durchaus 
verboten. 

8 63. 

B ei zieh un g von S c h ü l e r n zu V e r r i c h t u n g e n . 

Für alle kleinern Verrichtungen, die einzelnen Schülern 
(als Ordnern) überbunden werden können, soll der Lehrer eine 
bestimmte Ordnung festsetzen und sie strengstens handhaben. 

Der Lehrer wird durch die Uebertragung solcher Ver-
richtungen an einzelne Schüler seiner Aufsichtspflicht nicht 
entbunden. Er soll daher, insofern er nicht unmittelbar vor-
her die Kinder anderwärts zu beaufsichtigen hatte, spätestens 
10 Minuten vor Beginn des Unterrichtes im Schulhause an-
wesend sein und darf dasselbe beizw. die Schüler nicht 
verlassen, bis nach Schluß des ganzen Unterrichtes. 

Tie Verwendung von Schülern zu Verrichtungen im pri-
vaten Interesse des Lehrers oder dessen Familie (Boten-
dienste, Einkaufe und dergl.) ist nicht gestattet. 

Es ist dem Lehrer strengstens verboten, die Schüler, sei 
es einzeln, sei es in größerer Anzahl, für Besorgung von Ar-
beiten (z. B. Iiegelreichen, Aufsuchen von Verunglückten und 
dergl.) zur Verfügung zu stellen. 

Das gleiche gilt für Inanspruchnahme von Schülern zum 
Theaterspielen. 

§64. 

W i r t 3 h a u s b e s u ch , H a u s i e r e n , Rauchen, S p a -
z ier g äng e. . 

Ten Schulkindern ist der Besuch von Wirtshäusern und 
Tanzböden ohne Begleitung der Eltern untersagt, ebenso das 
Hausieren und das Rauchen. 

Bei Schulfpaziergängen ist die Verabreichung alkoholi-
scher Getränte an Schulkinder zu vermeiden. 
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§65. 

S t r a f e n , © t r a f m i t t e l , körperl iche Züch t igung 
(§§ 132, 137 und 185). 

Der Lehrer soll bei Ausübung seiner Strafbefugnis ge-
recht und ohne Leidenschaft verfahren. Strafe im Affekt ist 
zu vermeiden. 

Strafmittel des Lehrers find: 
Freundliche Warnung, alleiu oder vor der Klaffe; ernster 

Verweis, allein oder vor der Klasse; Persetzung an einen 
besondern Platz; Zurückbehalten in der Schulstube nach Schluß 
des Unterrichtes; Verzeigung an die Eltern; Bemerkungen 
im Noteubüchlein; Karzer. 

Körperliche Züchtigung darf nur in Ausnahmefällen zur 
Anwendung kommen; als Strafmittel ist einzig die Appli-
zierung einzelner Rutenstreiche auf die flache Hand gestattet; 
jede Züchtigung, welche das körperliche Wohl oder das sitt-
liche Gefühl des Schülers gefährden könnte, ist strengstens 
verboten. Tic Rute darf nicht im Schulzimmer herumliegen, 
sondern soll eingeschlossen gehalten werden. 

Die Ueberweisung von Schülern an Schulabwarte, Poli-
zisten je. behufs körperlicher Züchtigung ist verboten. 

Das Zurückbehalten des Schülers in der Schulstube ist nur 
bei gleichzeitiger Anwesenheit des Lehrers und unter ange-
messener Beschäftigung des Bestraften zulässig. 

Das oftmalige Abschreiben der nämlichen Aufgabe als 
Strafmittel ist zu vermeiden. 

Bei schwerern oder wiederholten Vergehen gegen die Ms-
ziplin :c. hat der Lehrer den Schuldigen der Schulpflege an-
zuzeigen (§ 73). 

Von schwerern Vergehen, welche die Entfernung des Schü-
lers aus der Schule in Frage kommen lassen, ist dem Erzie-
hungsrate Kenntnis zu geben. 

§66. 

Beschwerden gegen L e h r e r (§ 83). 

Beschwerden gegen Lehrer sind bei der vorgesetzten Be-
Horde anzubringen. Beleidigungen und Bedrohungen von 
Lehrern sind strafbar und zu verfolgen. In keinem Fall«, 
ist Eltern je. das Eindringen in Schullokale während der 
Schulzeit und Reklamationen :c. vor den Schülern gestattet. 
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Ebensowenig ist eigenmächtige Selbsthilfe gegen eine vom Leh-
rer verhängte Strafe erlaubt, 

§ 67. 

Au fs ich t außer der Schule, 

Das Aufsichtsrecht bezw. die Aufsichtspflicht des Lehrers 
über die Schuljugend, soweit es sich um die Volksschule 
(Primär-, Wiederholungs- und Sekundärschule) handelt, er« 
streckt sich auch auf deren gesamtes Verhalten außer der Schule 
und Unterrichtszeit. Insbesondere hat er ein scharfes Auge 
auf den Fleiß und die häusliche Betätigung zu richten, auf 
Verhinderung von unanständigen Reden und Fluchen, von Bal-
gereien und Tätlichkeiten, von Herumschwärmen und Wirts-
Hausbesuch, von Unanständigkeit beim Baden, von nächtlichem 
Ausbleiben nach dem Läuten der Betglocke, Hausieren, Bettel, 
Diebereien, mutwilliger Beschädigung fremden Eigentums 
und auf Beobachtung der Vorschriften über Tierschutz, und 
Tierquälerei u. s, w, zu dringen. 

N e bezügl, Bemühungen des Lehrers sollen die Behörden, 
besonders die Schulpflegen und Polizeiorganc unterstützen. 
Geschieht dies nicht, so soll der Lehrer beim Bezirtsinspettor 
Anzeige machen. 

Wo die Schüler in größerer Zahl zusammenkommen, sei 
es beim Kirchenbcsnche oder bei festlichen Anlässen «der Spa-
ziergängen n. s, to., hat der Lehrer die Pflicht der Ueber-
wachung. Von dieser Pflicht kann er zeitweise dnrch den Be-
zirksinspektor, dauernd nur durch den Erziehungsrat dispen-
siert werden. 

Unsererseits ist es Pflicht der Eltern und Pflegeeltern, 
den Lehrer in Erfüllung seiner Obliegenheiten zu unterstützen, 
namentlich seine Anzeigen über den Fleiß und das Verhalten 
ihrer Kinder entgegen zu nehmen und die ihnen vom Lehrer 
alle 14 Tage zugestellten Notenbüchlein einzusehen und zu 
unterzeichnen. Bei Beschwerden gegen den Lehrer haben sie 
sich nach Borschrift des § 66 zu verhalten. 

s 68. 

A b s e n z e n (§§ 133, 134 und 136). 

Der Lehrer ist verpflichtet, auf regelmäßigen und un-
unterbrochenen Besuch der Schule durch die schulpflichtigen 
Kinder zu dringen. 
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Eltern, Pflegeeltern, Vormünder, Dienstherren ic. sind 
für den regelmäßigen Schulbesuch ihrer bezw. der ihnen an-
vertrauten Kinder verantwortlich. 

Ter Lehrer ist verpflichtet, jede Absenz in die zutreffende 
Rubrik des Absenzenvcrzcichuisses einzutragen. Me Gintra-
gung hat jeden halben Tag zu geschehen, so daß daß Ab-
senzenverzeichnis jederzeit nachgeführt ist. 

Als Absenz gilt die Versäumnis eines halben Schul-
tages, sowie dreimaliges unentschuldigtes Zuspätkommen um 
mehr als eine Viertelstunde. 

Als unentschuldigt gilt jede Äbscuz, welche nicht vorher 
bewilligt oder nicht spätestens innert 1 Tagen gültig ent
schuldigt worden. 

Als gültige Entschuldigungsgründe gelten nur die im 
Erziehungsgefetze genannten Fälle (§ 134 E.-O.). 

Wenn als Entschuldigung für Schulversäumnisse Krank-
heit angegeben wird, so soll der Lehrer, sofern er an der 
Richtigkeit der ihm gemachsten Augabe zweifelt, über deu 
Tatbestand sich zu vergewissern suchen und er kann zu diesem 
Zwecke, wenn seine anderweitige Erkundigung nicht zu einem 
sichern Resultate führt, die Beibringung eines ärztlichen Zeug', 
nisses verlangen. Letzteres hat auf jeden Fall zu geschehen, 
wenn die Absenz über acht Tage andauert. 

Wird ein Kind während eines Schulkurses durch den 
Bezirksinspektor für den Rest desselben vom Schulbesuche 
dispensiert, so ist es als ausgetreten und sein ferneres Aus-
bleiben nicht mehr als Schulversäumnis zu betrachten resp, 
zu notieren. 

Sind Kinder durch Kleidermangel am Schulbesuche ver-
hindert, so hat der Lehrer beim Armenvereine, oder, wenn 
am betreffenden Orte kein solcher besteht, oder dieser seinem 
Gesuche nicht entsprechen will, beim zuständigen Waisenamte 
auf Abhilfe zu dringen. Bei notorischer Armut der Eltern 
soll er in dringenden Fällen, mit Zustimmung des Präsiden-
ten der Schulpflege oder des Veziiksinspektors, bis auf den 
Betrag von 12 Fr. die nötigen Kleider auf Rechnung des 
Wllisenamtes von sich aus anschaffen und letzterm die Rech-
nung, mit dem Visum des Bezirksinspektors oder des Schul-
pflegepräfidenten versehen, zustellen. 

Der Absenzenrapport an den Bezirksinspektor hat regel-
maßig zu geschehen; bei wiederholter Nachlässigkeit hat der 
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letztere den schuldigen Lehrer dem Erziehiiugsrnte zu ver-
zeigen. 

8 69. 

S c h u l h y g i e n e (j$ 135), 

Der Lehrer hat den gesundheitlichen Verhältnissen der 
Schulkinder, sowie überhaupt den sanitarischen Verhältnissen 
seiner Schule genaue Aufmerksamkeit zu widmen und wo 
er Uebelstände findet, auf Abhilfe zu dringen; er ist verpflich
tet, die schulhygienischen Vorschriften strengstens zu beobach« 
ten (vergl. §§ 86—112). 

§ 70. 

Abgabe von L e h r m i t t e l n , L e h r m i t t e l für a r m e 
Schu lk inde r (§§ 82, 199). 

Ter Lehrer hat, wo die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel 
nicht besteht, für den rechtzeitigen Bezug der individuellen 
Lehrmittel zu forgen und dieselben an die Schüler abzugeben. 
Soweit über die Art, Qualität, Bezug :e. der Lehrmittel 
besondere Verfügungen bestehen, hat er sich genau an die-
selben zu halten; soweit dies nicht ausdrücklich der Fall ist, 
hat er für tadellose Qualität derselben zu sorgen. Die Be-
rechnung einer bescheidenen Provision ist ihm gestattet. 

Es ist an den einzelnen Schulorten für möglichste Ein--
heit in der Form und Qualität der Lehrmittel zu sorgen. 

Soweit die Lehrmittel an der Primär- und Sekundär--
schule, sowie an der Arbeits-, Wiederholungs- und Rekruten-
Wiederholungsschule nicht unentgeltlich verabfolgt werden und 
der Lehrer von den Schülern für das ihnen verabfolgte Ma-
terial bis zum Schlüsse des betreffenden Schulhalbjahres 
resp, bei Ker Wiederholungs- und Nekrutenwiederholungs-
schule bis zum Schlüsse des betreffenden Kurses trotz zwei
maliger Mahnung noch nicht bezahlt ist, stellt er dem Schul-
Verwalter derjenigen Gemeinde, in welcher das Schulkind 
wohnt, eine spezifizierte Rechnung zu, welcher dieselbe innert 
14 Tagen zu bezahlen hat. Der Schulverwalter mag, wenn 
die Eltern nicht notorisch arm sind, dieselben nochmals zur 
Bezahlung auffordern und nötigenfalls Betreibung gegen sie 
anheben. 
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Wenn Eltern, die noch Lehrmittel schuldig sind, aus dem 
Schultreise in eine andere Gemeinde fortziehen, so hat der 
Lehrer dies dem Schulverwalter ungesäumt anzuzeigen, der 
in einein solchen Falle die Lchrmittelschulden zu Handen deK 
Lehrers einkassiert, eventuell ihm dieselben von sich aus be-
zahlt. 

Wenn die Einkassierung von Lchrmittelschulden infolge 
Nachlässigkeit des Lehrers, speziell infolge verspäteter Rech-
nungsstellung und Nichtbeachtung der genannten Fristen, un-
möglich w'ird, hat derselbe die betreffenden Ausgaben an 
sich zu tragen. 

Neber allfällige Anstände zwischen dem Lehrer und dem 
Schulverwalter entscheidet der BezirkZinspektor. 

Die dem Lehrer auf Grund der vorstehenden Bestim-
mungcn ausbezahlten Beträge hat der Schulverwalter in die 
Schnlrcchnung aufzunehmen und darf fie nicht weiter mit 
einem Waifenamte :e. verrechnen. 

2. Schu lvo is tehe r. 

§71. 
E i n r ä u m u n g b e s o n d e r e r Kompetenzen (§ 139). 

Wenn eine Gemeinde wünscht, daß dem Schulvorsteher 
einzelne Kompetenzen der Schulpflege oder des Vezirksin-
spektors übertragen werden, hat sie sich mit einem bezüglichen 
Gesuche an den Erziehungsrat zu wenden. 

Tic Abgrenzung der Konipetenzen ist in einem solchen 
Falle genau zu umschreiben. 

Zeigen fich bei derartigen außerordentlichen Kompetenz-
zuerkennungen Uebelstände, so kann der Erziehungsrat jeder-
zeit die erteilte Ermächtigung zurückziehen. 

3. S ch u l P f l e g e n. 

s 72. 

Schu lp f l egek re i f e , Wahl der Schu lp f l egen und 
A n z a h l i h r e r M i t g l i e d e r (§§ 140, 141 und 148). 

Von der im GeseHe aufgestellten Regel, daß die Primär-
schulpflegetrcise mit den Friedensrichterkreisen zusammenfal-
len, sind ausgenomiucn der Schulpflegekreis Root, welcher 
aus den Gemeinden Root, Tierikon, Gifikon und Honau be-
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steht; der Kreis Buchrain, welcher nur die Gemeinde gleichen 
Namens umfaßt; der Kreis Ettiswil, bestehend aus den Ge-
mleinden Ettiswil, Alberswil und Kottwil; der Kreis Gettnau, 
bestehend aus den Gemeinden Gettnau und Ohmstal, und die 
Gemeinde Littau, welche in die zwei Schulkreise Neußbühl 
und Littau zerfällt. 

Wenn ein Primarschulvflegekreis nur eine oder zwei 
Schulen umfaßt, so genügt es, wenn die Schulpflege aus 
drei Mitgliedern besteht; zählt derselbe aber mehr Schu-
len, so sollen in die Schulpflege wenigstens 5 Mitglie-
der gewählt und die einzelnen Ortsschultreise hicbei eilt-
sprechend berücksichtigt werden. 

Wenn ein Primarschulpflegekreis und ein Sekundarschul-
kreis zusammenfallen und nur eine einzige Gemeinde ium°* 
fassen, so ist es nicht nötig, daß zwei Schulpflegen gewählt 
werden, sondern es kann die Aufsicht über beide Schulstufen 
einer und derselben, von der Gemeinde zu wählenden Schul-
Pflege übertragen werden. 

§73. 
Rechte und Pf l ich ten der S ch u l p f l e g e n 

(§§ 143—146 und 168). 

Me Schulpflege hat für die ihr unterstellten Schulen 
eine Äisziplinarverordnung zu erlassen, welche dem Er-
ziehungsrate zur Genehmigung mitgeteilt werden soll. 

Sie hat die nämlichen Straftompetenzen wie der Leh-
rer (§ 65) und darf von denselben in verschärftem Maße 
Gebrauch machen. Nach fruchtlosen Mahnungen und Strafen 
von ihrer und von Seiten des Lehrers kann fie bis auf einen 
Tag Einsperrung über ein Schulkind verhängen, gegen Pflicht-
vergessene Eltern an zuständiger Stelle Klage einreichen und 
der Ortspolizei zur Hebung von Uebelständen im Sinne der 
Schulverordnung verbindliche Weisungen erteilen. In drin-
genden schweren Fällen kann sie nnter sofortiger Kenntnis-
gäbe an den Bezirksinfpektor bezw. Erziehungsrat Verfü-
gungen treffen, welche sonst in die Kompetenz der letztern 
fallen. 

Sofern die Wiederholungsschule einem Primarlehrer 
des Schulortes übertragen wird, fällt die Aufsicht über die-
selbe der betreffenden Primarschulpflege zu. 
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Me Mitglieder der Schulpslegen besuchen nach einer 
jeweilen beim Beginn eines Schuljahres festzusetzenden Kehr-> 
ordnung die Schulen ihres Kreises. Jedem Mitgliede sind! 
bestimmte Schulen bezw. Klassen zur Visitation zuzuweisen. 

Die Schulpflege ist berechtigt, Verfügungen betreffend 
Zuteilung von Lehrern an Schulabtcilnngen zu erlassen (§ 42). 

Tic Schulpflcge hat das Recht der Antragstellung 
an den Schulverwalter bezw. den Gemeinderat in allen Schul-
angelegcnhcitcn, speziell auch betreffend Schullokalc, Schul-
Mobiliar, allgemeine Lehrmittel ic. 

Tic Schulpflcge erstattet, abgesehen von deu vorgc-
schriebenc» Anzeigen uud Berichte» wahrend des Schuljahres, 
jeweilen nach Schlnß desselben und zwar bis längstens Ende 
April über ihre in dessen Verlauf entfaltete Tätigkeit dem 
Bezirksinspektor nach Maßgabe eines hiefür aufzustellenden 
Schemas einen Gesamtbericht. Dieser Bericht soll speziell auch 
enthalten die Anträge der Schulpflege beireffend die Notew 
der Lehrer (§ 164 E.-G.). 

§ 74. 

A r b e i t s sch u l ko m m is s iu n e n (§ 147). 

Die Tätigkeit der Fraucnaufsichtskounnission betrifft nur 
die Methodik und die Leistungen der Arbeitsschule und die 
Beschaffung des Arbeitsstoffes. Ueber ihre Beobachtungen 
erstatten dieselben den Schulpflegen Bericht und allfällige 
Anträge. Die bezüglichen Verfügungen erlassen die für die 
Primärschule zuständigen Organe. 

4. B e z i r k s i n s p e k t o r. 

§ 75. 

K o n t r o l l e de r i n d i v i d u e l l e n u n d a l l g e m e i n e n 
L e h r m i t t e l (§§ 152 und 153). 

Ter Bezirksinspektor überwacht speziell den Zustand und 
die Aufbewahrung der individuellen und allgemeinen Lehr-
mittel. Er hat sich zu vergewissern, daß nur die obliga-
torischen Lehrmittel gebraucht werden und daß die vorge-
schriebenen allgemeinen Lehrmittel in gutem Zustande vor-
Handen sind. Er kontrolliert sämtliche individuellen Lehr-
mittel nach Qualität und Preis, Er hat die Pflicht, wo 
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sich Mängel zeigen, bezügliche Verfügungen zur Abhilfe 
zu treffen und im Falle der Nichtbeachtung an den Erziehungs-
-rat zu rapportieren. 

§ 76. 

S ch u l h y g i e n e (§ 153). 

Ter Bezirksinspektor hat dem Zustand des Schulhauses, 
ber Schullokalitäten :c. und überhaupt der Beobachtung der 
schulhygienischen Vorschriften genaue Aufmerksamkeit zu schen-, 
ken und bei allfälligen Mängeln sofort dem Ci'ziehuugsrate 
Bericht zu erstatten (§§ 86—112). 

§ 77. 

A u f s i c h t üb e r d i e S ch u l b i b l i o t h e k e n (§ 153). 

Das Recht znr Aufsicht über die Schulbibliotheken steht 
in erster Linie der Schulpflege zu; in zweiter Linie und in 
Neberordnnng über diese ist der Vezirksinspektor ermächtigt 
und verpflichtet, nicht bloß vom Stande und der Besorgung 
solcher Vibliatheken und den daherigen Neuanschaffungen 
Kenntnis zu nehmen und allfällig in konfessioneller oder sitt-
licher Beziehung schädliche Stoffe auszuscheiden, sondern auch 
über Besorgung und Benützung derselben verbindliche Ver-
fügungen zu treffen. 

Für die Primarschule (5. und 6. Klasse) sind in der 
Regel Klässenbibliothelen einzurichten. Wo für getrennte 
Schulen eine gemeinsame Bibliothek besteht, hat jeder Lehrer 
den 'Bezug der Bücher zu überwachen und beim Unterrichte 
sich davon zu überzeugen, daß die bezogenen Bücher niit Nutzen 
gelesen werden. 

Jede Sekundärschule soll eine Bibliothek besitzen. Für 
Unterhalt und Vergrößerung derselben sind alljährlich we-
nigstens 40 Fr. zu verloenden. 

8 78. 

B e r i ch t e r st a t t u n g (§§ 136, 138 und 149). 

I n dem jeweilen bis längstens Ende Mai dein Kan-
tonlllschulinspektor zu Handen des Erziehnngsrates einzu-
reichende» Jahresberichte der Bezirksinspektoren darf alles 
wegbleiben, was bereits in den einzelnen Schillberichten ent-
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halten ist, bringende Gegenstände sollen aber weder in die 
Schnlberichte noch in den allgemeinen Bericht aufgenommen, 
sondern in besonderer Eingabe dem Erziehungsrate mitge-
teilt werden, Anch kann letzterer über einen sämtliche In-
spektoren betreffenden Gegenstand jederzeit einen Spczial-
bericht von denselben verlangen. 

§ 79. 

B e f u n d b e r i c h t an die Lehrer . 

Wenigstens alle 2 Jahre stellt der Bezirksinspektor jedem 
Primär- und Sekundarlchrer seines Bezirks an der Hand 
eines bezüglichen Formulars einen Bericht über dcu Befund 
der betreffenden Schule zu; den neu in den Schuldienst tre-
tenden Lehrern gegenüber hat dies jedenfalls schon im ersten 
Schuljahre zu geschehen, 

,§80. 

Abwandlung der unentschuldigten Schulder-
s a u m n i s s e (§§ 83, 133, 134, 136, 138, 143—145, 154—157). 

Wenn unentschuldigte oder nicht genügend entschuldigte 
Schulversllumnisse vorkommen, so ist gegenüber den betrcf-
senden Kindern resp, ihren Eltern folgendes Strafverfahren 
einzuschlagen: 

1. Der Lehrer soll möglichst bald, jedenfalls wenn ein 
Kind binnen 14 Tagen zwei Mal (an 2 Halbtagen) oder, 
falls die einzelnen Absenzen weiter anseinander l'egen, seit 
Beginn des Schulhalbjahres drei Mal die Schule versäumt 
hat, ohne daß ihm von Seiten des Elternhauses eiue An-
zeige gemacht wird, sei es direkt oder durch benachbarte 
Schulkinder u. s. w. sich über die Ursache des Wegbleibens 
vergewissern. Ist letzteres ein unbegründetes, so erlaßt er 
sofort eine Mahnung an die betreffenden Eltern (Pflege-
eltern u. s. w.). Kommt das Kind gleichwohl noch nicht 
zur Schule, so macht er außerordcntlicherweise ungesäumt 
Anzeige an die Schulpflcge oder gleich an den Bezirtsin-
spektor. 

2. Nie Schulpflege erläßt auf die Anzeige des Lehrers 
sofort auch ihrerseits eine Mahnung oder statt derselbe» eine 
Vorladung, letzteres besonders in dem Falle, wenn ihr die 
betreffenden Eltern bereits als nachlässig bekannt sind. 
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Wenn während der zur Berichterstattung an den Bezirks-
infpektor eingeräumten Frist (E>G. § 145) die Absenzen 
infolge offenbarer Renitenz fortdauern oder in auffallender 
Weise fich mehren, fo fällt die Schulpflege die in § 155 
des Gesetzes vorgesehene erste Geldbuße aus, immerhin 
unter sofortiger Kenntnisgabe an den Vezirksinfpektor. 
Daneben bleibt es der Schulpflege anheimgestellt, in fol-
chcn Fallen das säumige Kind durch die Ortspolizei in die 
Schute bringen zu laffen. 

3. Der Bezirksinspektor hat sich zunächst bei feinen Schul-
besuchen von der genauen Führung des Abfenzenverzeich-
nisses zu überzeugen, sowie die Prompte Ausführung der 
in Bezug auf die Abfenzenabwandlung dem Lehrer und der 
Schnlpflege überbundenen Verpflichtungen zu überwachen. 

In allen von der Lehrerschaft bezw. Schulpflege ihm 
überwiesenen Fällen schreitet er sofort strafend ein, fei es 
durch Verhängung einer Geldbuße (G.«G. § 155) oder aber 
durch Ucberweifung an das Statthaltcramt (E.-G, § 157). Falls 
er von der regelmäßigen Berichterstattung her Anlaß zum 
Einschreiten nimmt, so soll er dies immer im Sinne rascher 
Erledigung und möglichster Förderung eines fleißigen Schul-
besuches tun. 

Der Bezirksinspektor soll nach Vorschrift des Gesetzes ein-
mal ausgefällte Geldbußen :c. nur in ganz außerordent-
lichen Fällen zurücknehmen. 

4. Die ausgefällten Geldbußen hat der Vezirksinfpektor 
jeweilen in doppelter Ausfertigung sofort dem Statthalter-
amte zu vcrzeigen, welches dieselben innert Monatsfrist event, 
auf besonderes Verlangen des Bezirksinspektors sofort zu be-
zieheu und halbjährlich dem Schulverwalter abzuliefern hat. 

Bnßcn, welche innert zwei Monaten nach Mitteilung des 
Strafcrkcuntniffes nicht bezahlt find, sind in Gefangnisstra-
fen umzuwandeln und letztere sofort zu vollziehen. 

5. Tic Bezirksinspektoren haben ein Verzeichnis der aus-
gefällten Geldbußen alljährlich auf Schluß des Schuljahres 
dem Erzichungsrate einzureichen. Für das Verzeichnis be-
stinkmt der Grziehnngsrat ein Formular. Ebenso haben die 
Amtskanzlcien halbjährlich dem Erziehungsrate an Hand eines 
vom letzter« aufgestellten Formulars über den Bezng und 
die Ablieferung der Vußeu bezw. den Vollzug der entsprechen-
den Gefängnisstrafen fich auszuweisen. 
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6. Ne Statth alter ämter erstatten ferner auf Ende des 
Jahres dem Erziehungsrate Bericht über die von ihnen ab-
gewandelten resp, den Bezirksgerichten überwiesenen Fälle. 

7. Unentschuldigte Absenzen von Wiederholungsschülern 
sind ganz gleich wie diejenigen anderer Schüler zu bestrafen 
und es sollen die versäumten Stunden überhin nach Schluß, 
des Kurses in der Primarschule des Wohnortes des Schülers 
nachgeholt werden. Der* Inspektor hat dem betreffenden Pri-
marlehrer die Namen der Nachschulpslichtigen und die An-
zahl der nachzuholenden Schulhalbtage anzugeben. Tic Nach-
holung der versäumten Stunden hebt die verfügte Buße 
nicht auf. 

8. Wenn Pflegeeltern wegen Schulverfäumnifsen ihrer 
Pflegekinder in die zweite Buße verfällt oder dem Statt-
halteiamte überwiesen werden müssen, so hat der Bezirks-
inspektor zum Zwecke besserer Versorgung dieser Mnder hie-
von dem Elziehungsrate Anzeige zu machen. 

9. Wenn die Schuld der Absenzen offensichtlich nicht bei 
den Eltern, Vormündern tt. liegt, sondern bei den Schülern 
selbst, so ist gegen letztere disziplinarisch vorzugehen; im 
Wiederholungsfälle find dieselben ,dem Statthalteramte zu 
verzeigen und von letzterm zu bestrafen. 

10. Die beim Wechsel des Wohnortes resp, des Schul-
treises gemachten unbegründeten Absenzen sind am neuen 
Schulorte strafbar. 

IV. Schulverwaltung. 

8 81. 
Schulhllusbllupflicht (§ 190). 

Wenn das einer Gemeinde zugehörige Schulhaus außer-
halb ihres Gebietes liegt, oder wenn ein Schulhaus zwei 
oder mehrern Gemeinden zugleich angehört, oder bei ahn-
lichen ausnahmsweise« Verhältnissen .haftet die Pflicht der 
Erbauung und des Unterhaltes desselben auf derjenigen Ge-
meinde, resp, denjenigen Gemeinden, welche das betreffende 
Schulhaus besitzen oder henutzen. 

Allfällige Abmachungen von Gemeinden betreffend ge-
meinsamen Bau und Unterhalt eines Schulhaufes unterliegen 
der Genehmigung des Erziehungsrates. 

21 
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§82. 

!• Schu lkos t enbe i t r ag .(§ 191). 
Bei Berechnung des von einer andern Gemeinde einzu-

fordernden Schulkostenbeitrages müssen gllfällige Staatsbei-
träge, die Kosten für Luxuszutaten (eine die zweckmähige «Ein-
richtung überschreitende Bauweise und Dekoration) ,und die 
auf Räumlichkeiten, welche nicht im Dienste der Schule stehen 
(Gemeinderatstanzlei und dergl.) entfallenden Bauausgaben 
in Abzug gebracht werden. 

Me von einer Gemeinde zu der vom Regierungsrate 
festgesetzten Besoldung ihres Sehrpersonals verabfolgten Zu
lagen dürfen den mitbeteiligten Gemeinden gegenüber nicht 
verrechnet werden. 

Me Frage, was für Lehrmittel zu den allgemeinen ge-
hören, ist nach Maßgabe des Lehrplanes zu entscheiden. 

§ 83. 

R e c h n u n g s f ü h r u n g betr . den Schul ko st en be i -
t r a g (§ 191). 

Ueber die Primarfchnlausgaben ist, wenn eine Gemeinde 
mehrere Schulkreise zählt, von denen einzelne in andere Ge-
meinden eingreifen, für jeden Schulkreis eine gesonderte Rech-
nung zu führen, wenigstens soweit die Ausgaben gemäß § 191 
des Erziehungsgesetzes in die Répartition aufgenommen wer
den Dürfen. Tiefe Spezialrechnungen sind schließlich wieder 
zu einer Gesamtrechnung zu vereinigen. 

Me beitragspflichtigen Gemeinden haben nicht an hie 
Kosten aller, sondern bloß derjenigen Schulen einen Beitrag 
zu leisten, denen einzelne Liegenschaften derselben zugeteilt 
sind. 

Die zwischen zwei oder mehreren Gemeinden erforderliche, 
Abrechnung ist in,der Weise durchzuführen, daß vorerst die 
Steuerfreist der verschiedenen zu einem und demselben Schul-
kreise vereinigten Gemeindeteile ermittelt und sodann das 
Betreffnis berechnet wird, welches nach Maßgabe der Steuer-
kraft der zur nämlichen Schule gehörenden Gemeindeteile auf 
jede einzelne der betreffenden Gemeinden entfallt. 

Ueber die Einnahmen ist in allen Fällen nur eine 
einzige Rechnung zu führen und von einer Verteilung der-
selben auf die einzelnen Schulen Umgang zu nehmen. 
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§84. 

S ta a t s b e i t r ä g e a n S ch u l h a u s b a u t e n (Z 195). 

Staatsbeiträge können den Gemeinden innerhalb des vom 
Großen Rate hiefür ausgesetzten Kredites bewilligt werden: 

a. für Erbauung von Schulhäusern und für Haupt-
reparaturen an solchen, 

b. für Errichtung von Turnhallen und Anlage von Turn-
Plätzen und deren erstmalige Ausrüstung, 

c. für Anschaffung von Sichulbänken. 
Maßgebend für die Ermittlung des Staatsbeitrages find: 
A. Die Höhe der B>a u f u m me laut genehmigter 

Baurechnüng. 
Bei der Festsetzung der Höhe der Bausumme dürfen nicht 

in Anrechnung gebracht werden folgende Ausgaben: 
1. für Lllnderwerb, soweit das Land nicht als Bau-, 

Turn- oder Spielplatz benutzt wird, 
2. für Räumlichkeiten, welche nicht unmittelbar Schul-

zwecken dienen, z. B. Gemeinderatskanzleien und bergt., 
3. für eine die zweckmäßige Einrichtung überschreitende 

Bauweise und Dekoration (Luxusausgaben), 
4. für Gratifikationen jeder Art und 'die Schnlhausein-

weihung, 
5. für anderes Mobiliar als die Schulbänke. 
Von der Baufumme find ferner in Abzug zu bringen all-

fällige Oefchenke und Legate und zwar sowohl in bar jafê 
in der Form von unentgeltlicher Abtretung von Baugrund, 
sowie der Vauzins. 

Bei Bauten mit einer Kostensumme über Fr. 100,000 
kommt im Maximum der Betrag von Fr. 100,000 in Be-
rechnung. 

B. Ter S t e u e r f u ß der Gemeinde und zwar derart, 
daß der Staatsbeitrag bestimmt wird durch den G e s a m t -
st eu er fuß im Polizeiwesen, welcher erreicht würde, Menn 
zum durchschnitte des Steuerfußes der letzten 5 Jahre vor 
Genehmigung der definitiven Baupläne durch den >Erziehungs-
rat die für Amortisation der ursprünglichen Bausumme (ohne 
Zinsberechnung) innert 15 Jahren nötig werdende Steuer-
fußerhöhung addiert wird. 

Ter Staatsbeitrag wird gemäß den unter A und B ge
nannten Faktoren berechnet nach folgender Skala: 
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Gesami-

Steiierfuß 
0 - 2 , 5 0/00 

2 , 5 - 4 «/00 
4 - 6 % o 
6 - 8 o/o« 
S-lOo/oo 

10-12 o/oo 
I2-I50/00 
l ö - 2 0 0/oo 

Prozei, 
des Staa!«be! 

8 
10 
14 
16 
20 
25 
30 
40 

I n auherordentlichen Fällen kann der Regierungsrat die 
Versetzung in die nächsthöhere Klasse bewilligen. 

Ver bewilligte Staatsbeitrag ist sofort für Amortisation 
der Bauschuld zu verwenden. 

Gemeinden, welche auf einen Staatsbeitrag Anspruch' ma-
chen wollen, haben ihre bezüglichen Gesuche jeweilen bis spa-
bestens Mitte August einzureichen. 

§85. 
Einschreiten der Aufsichtsbehörde in S chul-

hllusbausllchen (§§ 194 und 196). 
Säumige Gemeinden, welche trotz Mahnung die im Ge-

setze resp, in gegenwärtiger Verordnung ihnen auferlegten 
Pflichten betreffend Neubau oder Reparatur eines Schulhauses 
oder von Schullokalitäten, Anweisung eines Turnplatzes, An-
schaffung und Verbesserung von Schnlinventar und allgemei-
neu Lehrmitteln u. s. w. nicht erfüllen, kann vom Regierungs-» 
rate auf den Antrag des Erziehungsrates zeitweise der Bei-
trag des Staates an die Besoldung ihres Lehrperfonals ent
zogen werden, in welchem Falle sie das daherige Betreffnis 
selbst zu leisten haben. 

Gemeinden, welche in der Erfüllung ihrer Schultzausbau-
Pflicht säumig sind, soll ein Staatsbeitrag an die Schulhaus-
baukosten nicht zuerkannt werden. 

Wenn wegen zu kleinem Flächeninhalt des Turnplatzes 
die Knaben einer einzelnen Schule in zwei Turnabteilungien 
getrennt werden müssen und infolge defsen eine Mehrbelastung 
der Lehrer über die im Lehrplane vorgesehene Stundenzahl 
Eintritt, hat die Gemeinde dieselben auf bezügliche Rekla-
mation von sich aus hiefür zu entschädigen. Das gleiche 
gilt für Trennung von Arbeitsschulen infolge zu geringem 
Raum des Arbeitsschullokales. 
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V. Die Schulgesundheitspflege. 

1. Das Schultz aus (§ 193), 

§86. 

S i t u a t i o n , B a u p l a t z , B a u g r u n d , T u r n - und 
S p i e l p l a tz, 

Nas Schulhaus soll annähernd in der Mitte des Schul-
kreises, nach allen Seiten frei und wenn möglich etwas er-
höht gelegen sein. Luft und Licht sollen reichlich Zutritt haben. 

Es ist sowohl die Nähe von staubigen Straßen als von 
Ueinen stehenden Gewässern zu vermeiden, ebenso die Nach-
barschaft von Wirtshäusern und Schlachthäusern und von 
Fabriken, Gewerken und Berlehrsanstalten, deren Betrieb mit 
starkem Rauch, üblen Gerüchen, schädlichen Gasentwicklungen 
und störendem Geräusche verbunden ist. 

I n unmittelbarer Nahe des Schulhauses dürfen keine 
neuen Wirtschaften errichtet werden. 

Ter Baugrund muh trocken, porös, für Wasser und Luft 
durchlässig und von fremden Beimengungen möglichst frei 
sein. Me Bodenfeuchtigkeit muß entweder durch 'Kanalisation 
oder Drainage entfernt werden. 

Für Turn- nnd Spielzwecke soll um das Schulhaus ein 
freier, trockener, leicht zu reinigender, mit Kies belegter und, 
soweit der Turnbetrieb dies gestattet, mit Bäumen bepflanzter 
Platz zur Verfügung stehen von wenigstens 8 in2 Raum für 
jeden Schüler einer gleichzeitig zu unterrichtenden Turnab-
teilung. 

§87. 

B r u n n e n . 

I n möglichster Nähe des Schjulhauses soll ein Brunnen 
mit tadellosem Trinkwasser vorhanden sein. Me Qualität des 
Waffers muß von Zeit zu Zeit festgestellt werden. Wer Be-
zirksinspektor hat sich bet seinen Schulbesuchen zu überzeugen, 
daß diese Untersuchungen vorgenommen werden. 

Wo eine Wasserversorgung besteht, ist dieselbe im Schul-
Hause einzuführen. 
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§88. 

B a u a r t und E i n r i c h t u n g des Schulhauses. 
Me Bauart des Schulhauses muß eine möglichst solide 

sein. Die Regel ist Hau-, Bruch- oder Backsteinbau; die Dr-
stellung von Holzbauten ist für kleinere ländliche Schulhäuser 
zulässig. 

Das Gebäude soll in seiner ganzen Ausdehnung unter-
kellert, von allen schädlichen Einflüssen dura) Isolierung ver-
mittelst undurchlässigen Schichten im Boden und an den 
Mauern geschützt fein. 

Aas Erdgeschoß ist wenigstens 80 cm über das Boden-
niveau zu erhöhen. 

Tas Schulhaus darf in der Regel nur solche Räume ent-
halten, welche zu Schulzwecken dienen. Soll dasselbe noch zu 
andern Zwecken, z. B. für Unterbringung der Oemeindelanzlei, 
benützt werden, wofür eine spezielle Bewilligung des En> 
ziehungsrates erforderlich ist, so muß, das eigentliche Schul-
Haus von den andern Gebäudeteilen möglichst abgesondert 
werden. Gemeinsamer Eingang und gemeinsame Treppen sind 
in der Regel nicht zulässig. 

Das Dachwllsser ist in Kenneln und Abfallrohren zur 
Erde und dort entweder in gepflasterten Rinnen oder geschlos-
senen Rohren abzuleiten. Rings um das Gebäude ist ein 
Plllttenbeleg von wenigstens 1 Meter Breite mit hinreichendem 
Gefälle anzubringen. 

Das Schulhllus ist mit Blitzableitern zu -versehen. 
Es sind mindestens 2 Ausgänge anzubringen; vor den-

selben sollen Fußscharreisen vorhanden sein. 
Me Gänge sollen hell und leicht lüftbar fein. 
Die Treppen sollen breit und leicht ansteigend ange-

legt, mit hohen Geländern versehen und gut beleuchtet sein. 
Me Tritthöhe soll 15 cm. nicht übersteigen. 

I n den Gängen oder in besonderen Lokalen sind Vorrich-
tungen zum Aufhängen der Kleider und Aufstellung der Re-
genschirme anzubringen. 

Die Erstellung von besonderen Bad- und Wascheinrichtun-
gen (Brausebäder) wird empfohlen. 

Die Zimmerböden sollen aus harthölzernen Riemen be-
stehen und mit Blinddoden versehen sein. Die Verwendung 
von Linoleumbeleg wird empfohlen. Als Ausfüllmaterial dür°° 
fen leine gefundheitsschädlichen 'Stoffe verwendet werden. 



315 

Me Wände sollen wenigstens mit einem Brnsttäfel ver-
sehen, sein. Dasselbe ist mit Oelfaibe, der übrige Teil der 
Wände und die Decken ebenfalls mit Oel- oder waschbaren 
Leimfarben anzustreichen und zwar in Hellem, graublauem 
Tone. 

Die Decken und Zwischenwände sollen möglichst schall-
dicht erstellt werden. 

§89. 

H e i z u n g , V e n t i l a t i o n . 

Die Heizung kann Ofenheizung oder Zentralheizung sein, 
sie soll zugleich der Ventilation dienen. Gisenöfcn ohne völlig 
gasdichte Fütterung sind nicht zu dulden. Die Luft darf am 
Heizkörper nicht zu stark erhitzt und nicht zu trocken werden. 
Müssen Kinder in dessen Nähe sitzen, so sind sie durch einen 
Schirm vor direkter Bestrahlung zu schützen. 

Kohlenoxyd oder andere Perbrennungsgase sollen nicht 
in die Schulräume eintreten können; bei allen tzeizungsanlagen 
ist auf ein technisch richtiges Verhältnis zwischen Heizkörper 
und Heizraum Rücksicht zu nehmen. 

Der Ofen bezw. die Heizkörper sind so zu stellen, daß 
eine möglichst gleichmäßige Erwärmung des Lokals eintritt. 
Ihre Lage soll den rationellen Unterrichtsbetrieb nicht be-
einträchtigen. 

§90. 

U n t e r r i ch t s r ä u m e. 

Das Schulzimmer soll ein Rechteck bilden, dessen Länge 
zur Breite sich verhält wie 3:2 bis 4 : 3 ; jedenfalls soll 
die Länge 10 in, die Breite' 7,5 m nicht überschreiten. Für 
jedes Kind ist eine Bodenfläche von wenigstens 1 m2 ^u 

berechnen. Die Höhe soll nicht über 4 in und nicht unter 
3 in gehen, das Verhältnis >er Fensterfläche zur Bodenfläche 
bei freier Lage des Schulhauses und einseitiger Beleuchtung 
mindestens 1:5, sonst mehr betragen. 

Die Schulzimmer sollen wenn möglich mit der Fenster-
seite gegen 8. oder 80. gerichtet und die Schulbänke so aufstell-
bar sein, daß das Licht von links einfällt. 

Beleuchtung von vorn ist unzulässig. 



316 

Ne Fenster sind möglichst nahe an die Decke zu führen 
und mit Obflügeln zum Aufklappen nach innen zu versehen. 
Ne Fensterbrüstung soll nicht zu tief liegen; eventuell ist eine 
Schutzvorrichtung anzubringen. 

Für Schulzimmer und Lehrerwohnung sollen Vorfenster 
und Jalousien, für die Schulzimmer überdies Vorhänge oder 
leicht bewegliche Stören vorhanden fein. I n jedem Schul-
zimmer sollen mindestens 2 Vorfenster ganz geöffnet werden 
tonnen. 

Ne Türe soll so angebracht werden, daß sie nicht unmittel-
bar an eine Schulbankreihe, sondern an einen freien Raum 
sich öffnet. 

§91 . 
T u r n h a l l e . 

Die Turnhalle foll leicht ventilierbar, mindestens 4 in 
hoch, hell und heizbar sein. Sie soll wenigstens 3 m2 Raum 
für jeden Schüler einer Turnabteilung bieten. Der Boden 
soll aus harthölzernen Riemen bestehen, Nie Verwendung 
von Linoleum- oder Korkbeleg wird empfohlen. 

Ne Verwendung von Kellerräumen für den Turnbetrieb 
ist nicht gestattet. 

§92. 

A b t r i t t a n l a g e . 

Die Abtritte sollen wenn möglich in einem besonderen 
Bau außerhalb .des Schulhauses und zwar für Knaben und 
Mädchen getrennt angelegt werden. Der Zugang zum Mtr i t t -
bau soll gegen Regen geschützt sein. 

Wo ein besonderer Ban nicht möglich ist, sind die Abtritte 
vom Hauptbau gut abzuschließen, so daß Abtrittgase weder 
in die Gänge noch in die Schulzimmer eindringen können. 

Die Abtritträume müssen hell, gut lüftbar und mit Dunst-
röhren versehen sein. 

Für die Knaben sind Pissoirs zu erstellen. 
Auf je 50 Knaben und je 25 Mädchen soll mindestens ein 

Abtrittsitz zur Verfügung stehen. Die Sitze und Pifsoirs sind 
durch genügend hohe Zwischenwände zu trennen, 

Die Abtrittrohre sollen aus glasiertem Ton oder Stein-
gut, die Senkgrube aus Zement bestehen und sicher einge-
deckt sein. 
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Wo die Möglichkeit vorhanden, ist Wasserspülung ein-
zurichten. I n diesem Falle kann die Abtrittanlage im Schul-
Hause selbst erstellt werden. 

§93. 

D ie L e h r e r w o h n u n g. 

Me Lehrerwohnung soll bestehen aus mindestens 3 ge-
räumigen Zimmern, von denen 2 heizbar sind, Küche, Anwil 
Keller und Estrich und besonderm Abtritt. 

Dieselbe soll von den Unterrichtsraumen möglichst ge-
trennt und für sich abschließbar sein. Wo zum Schulhaus ein 
Garten gehört, hat der Lehrer das Recht auf einen Teil des-
selben. 

2. Das S ch u l m o b i l i a r. 

§94. 

Jedes Schulzimmer soll außer den Schulbänken wenig-
stens enthalten einen geräumigen Schrank (Wandschrank), ei-
nen Tisch (Pult) mit verschließbarer Schublade, eine bis zwei 
mattschwarz angestrichene Wandtafeln mit passendem Gestell, 
einen Thermometer, Spucknäpfe, Papierkorb und sofern keine 
andere Wafcheinrichtung zur Verfügung steht, ein Wafser-
gefäß mit Handtuch. 

Nas Thermometer soll cll. 1,5 m über dem Boden hängen. 

§95. 

Schulbänke. 

Die Bestuhlung soll in der Regel aus 2plätzigen Banken 
mit verschieb- oder aufklappbarer Tischplatte, Rücklehnen und 
eventuell beweglichen Sitzen bestehen. 

Für jede Schule sollen mindestens 3 verschiedene Größen 
von Bänken vorhanden sein. 

Die Platzbreite soll mindestens 50 cm. pro Kind betragen. 
Die Sitzhöhe darf nicht größer und nicht kleiner fein als 

die Länge des Unterschenkels von der Kniekehle bis zur Fuß-
sohle gemessen, also ca. 2/, der Körperlänge; die Sitzbrett-
tiefe muh der Länge des Oberschenkels, also ca. 75 der Kör-
perlänge, entsprechen. Die vordere Sitzwand muß etwa 1—3 
cm höher liegen als die hintere, das Sitzbrett soll entsprechend 
der Sitzfläche etwas gebogen fein. 
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Me senkrechte Entfernung der Sitz- von der Tischfläche ist 
bei Knaben zu 1/8, bei Mädchen zu 1/1 der Körperlänge, 
Plus 3—5 «in, zu berechnen, fo daß, beide Vorderarme ohne 
Hebung der Schultern zwanglos auf den Tisch aufgelegt weiden 
können. 

Nie wagrechte Entfernung zwischen der innern Tischkante 
und der vorder« Sitzlantc soll eine Minusdistanz sein, so 
zwar, daß sich ein Hinüberrücken der innern Tischlante über 
die vordere Bankkante von 3—5 cm ergibt. 

Die Neigung der Tischplatte gegen die Horizontale soll ca. 
12o/o betragen. 

Die Rücklehnen sollen an der Bank befestigt sein; die obere 
Kante derselben soll ca. 15 «in unter dem innern, Tischrande 
bleiben und als Kreuzlehne dienen. 

Es wird empfohlen, die Schulbänke am Fußboden zu 
befestigen, jedoch so, dajj die Bodenfläche leicht gereinigt wer-
den kann. 

§96. 

Z e i ch n u n g s t i s ch e. 

Die Zeichnungstische sollen so konstruiert sein, daß die 
Vorderkante der Tischplatte in ihrer Höhenlage fixiert, die 
Außenkante dagegen beweglich ist, so daß die Steigung der 
Tischplatte beliebig bestimmbar ist. 

Die Sitze müssen der Körperlänge der Schulkinder so an-
gepaßt sein, daß deren Füße fest auf dem Boden stehen, Ober-
und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und beide Vor-
derarme auf der Tischplatte ohne Hebung der Schultern zwang-
los aufliegen können. 

3. L ü f t u n g , H e i z u n g , R e i n i g u n g , a n d e r w e i t i g e 
Benützung des Schu lhau fes . 

§97. 

L ü f t u n g . 

Es ist dafür zu sorgen, daß, die Schulzimmer und Turn-, 
hallen nach jedem Schulhalbtage während mindestens einer 
halben Stunde gründlich gelüftet werden. Ferner ist jeweilen 
während den Pausen für entsprechende Lüftung zu sorgen. 



319 

§98. 
Heizung. 

Die Schulzimmer sind so zeitig zu heizen, daß die Ther-
mometer in denselben bei Beginn des Unterrichtes nicht unter 
12° C. zeigen. Ne Temperatur soll sodann während der gan-
zen Unterrichtszeit auf 15—17° C. erhalten werden. 

§ 99. 
R e i n i g u n g . 

Alle benutzten Unterrichtszimmer, Gänge, Treppen, sollen 
mindestens 2 mal wöchentlich nach vorheriger Befeuchtung 
und bei offenen Fenstern gelehrt und wenigstens vierteljähr-
lich gefegt werden. 

Der Staub ist nach jedem Kehren auf den Schulbänken, 
Schränken, Gesimsen K. mit einem feuchten Tuche zu nehmen, 
die Vorhänge find abzustauben. 

Jährlich wenigstens einmal sind die Fußböden mit heißem 
Leinöl zu tränken und die Wände abzuwaschen. 

Die Fenster sollen stets rein gehalten werden. 
Die Turnhalle soll täglich gekehrt und abgestaubt werden; 

der Staub ist, nachdem er sich gesetzt, mit einem feuchten 
Tuche aufzunehmen. Monatlich wenigstens einmal, bei Be-
Nutzung durch Vereine mehrmals, ist die Turnhalle zu fegen 
und sind Wände und Geräte zu reinigen. 

Die Abtritte sind: täglich zu reinigen und wenigstens 
einmal in der Woche zu fegen. 'Auch, ist für gehörige Spülung 
zu sorgen. Schreibereien, Zeichnungen :c. an den Wänden sind 
nicht zu dulden, sondern sofort zu entfernen. 

Die Schulplätze find möglichst rein zu halten. 

§100. 

Die Verwendung von Schulkindern für die ReiniguNgs-
arbeiten ist nicht gestattet. 

§ 101. 
Benutzung des Schulhauses und einzelner 

Schullokllle zu andern als Schulzwecken (§ 92). 
Jeder der Schule nachteilige Gebrauch des Schulhauses 

ist untersagt. Namentlich, dürfen leine Lokale desselben für 
den Betrieb einer Wirtschaft, des Metzgergê werbes oder als 
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Käsemagazin benutzt werden. I m weitern gelten betreffend 
Benutzung und Vermietung von Lokalen des Schnlhaufes die 
in § 53 aufgestellten Vorschriften. 

Nie Benutzung der Schullokale und Turnhallen durch 
Vereine 2c. ist während der Unterrichtszeit gar nicht, außer 
derselben nur soweit gestattet, als dieselbe den Unterrichts-
betrieb nicht beeinträchtigt. Es darf durch dieselbe die Zim-
merordnung nicht gestört und die vorgeschriebene Lüftung 
und Reinigung der Unterrichtsräume nicht gehemmt oder ver-
hindert werden, sondern es sollen diese Arbeiten vielmehr 
entsprechend her Benutzung der Räume vermehrt werden. 

Das Rauchen in den Schulzimmern ist verboten. 
Ter Bezirksinspektor ist zur Kontrollierung der Beobach-

tung dieser Vorschriften verpflichtet und berechtigt. 

4. SP e z i e l l e V o r s c h r i f t e n b e t r . die Gesundhe i t s-
Pf lege. 

§102. 

Untersuch der Schu l k i nde r . 

Die Schulkinder find alljährlich bei Beginn des Schul-
jahres durch den Lehrer, nötigenfalls unter Zuziehung 
eines Arztes, wo ein eigener Schularzt bestellt ist, durch den 
letztern auf das Vorhandensein von Anomalien in geistiger 
und körperlicher Beziehung (Schwachsinn, Kurzsichtigkeit, 
Schwerhörigkeit und dergl.) zu untersuchen. Von dem 
Resultat der Untersuchung ist jeweilen bis spätestens Ende 
Mai dem Bezirksinspektor zu Handen des Erziehungrates auf 
den von demselben mitgeteilten Formularen Bericht zu er-
statten. 

Vom Vorhandensein von schwachsinnigen, taubstummen, 
blinden oder verwahrlosten Kindern, für welche eine beson-
dere Versorgyng notwendig ist, ist jeweilen sofort die vor-
geschriebene Anzeige zu machen (§§ 11 und 12). 

§ 103. 

A n w e i s u n g der Sitze an die S c h ü l e r , K ö r p e r -
H a l t u n g . 

Die Kinder sind nach ihrer Größe in die Schulbänke 
zu verteilen. 
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Kurzsichtigen, schwerhörigen oder sonstwie gebrechlichen 
Kindern sind passende Plätze anzuweisen und ist denselben be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die Körperhaltung der Kinder ist während des Unterrich-
tes, speziell während des Schreibens und Zeichnens, stets ge--
nau zu beobachten. Beim Sitzen soll die ganze Tiefe der Bank 
verwendet werden. Tie untere Lendengegend soll gegen die 
Kreuzlehne angelehnt sein, die Füße sollen mit der ganzen 
Fußfläche auf den Boden bezw. dem Fußbrette aufgesetzt wer-
den. Die Arme follen nicht eng an den Oberkörper anliegen, 
und nicht zur Stütze desselben dienen, sondern leicht aufliegen 
und jederzeit frei beweglich fein. Beim Lesen, Schreiben, Zeich-
nen, den Handarbeiten :c. soll der normale Abstand des Auges 
von der Schrift bezw. Zeichnung oder Arbeit — ca. 35 cm — 
möglichst innegehalten werden. 

§104. 

Wechsel in der B e s c h ä f t i g u n g , Berücks ich t igung 
a n o r m a l e r B e l e u c h t u n g s v e r h ä l t n i s s e . 

I n der Beschäftigung der Schulkinder ist so viel als mög-
lich ein planmäßiger Wechsel inne zu halten, so daß Ueberan-
strengung vermieden wird. An Verstand und Gedächtnis dür-
fen beim Vormittagsunterricht größere Anforderungen gestellt 
werden als nachmittags. 

Auf außerordentliche Verhältnisse ist Rücksicht zu nehmen, 
z. B. Schreiben bei schlechter Beleuchtung zu vermeiden. Ab-
weichungen vom Stundenplan sind unter derartigen Umständen 
gestattet. 

§ 105. 

Pausen. 

Zwischen den Unterrichtsstunden sind Pausen einzufügen, 
die aber pro Halbtag im ganzen nicht länger als 15 Minuten 
dauern dürfen. Während denselben sollen die Kinder sich 
unter Aufsicht des Lehrers im Freien oder, wenn dies nicht 
möglich, in den Korridoren bewegen. I n den Schulzimmern 
ist inzwischen für gehörige Lüftung zu sorgen. 
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§106. 
H a u s a u f g a b e n . 

Bei, oen Hausaufgaben ist jede Ueberlastung zu ver-
hüten. In den beiden untersten Klaffen find schriftliche Haus-
aufgaben möglichst zu vermeiden, in der 3. und 4. Klasse 
soll die Inanspruchnahme durch dieselben für einen mittel-
mäßigen Schüler 1/2 Stunde, in der 5. und 6. Klasse 1 Stunde 
pzo Tag nicht überschreiten. Schulfreie Tage dürfen nicht 
besonders belastet werden, auch ist die Erteilung von Haus
aufgaben vom Vormittag auf den Nachmittag unstatthaft. 

§ 107. 

Unterr icht im Freien. 

Die zeitweise Verlegung des Unterrichtes ins Freie wird 
empfohlen. Wenn das Thermometer vormittags 11 Uhr im 
Schatten eine Temperatur von wenigstens 25° C. zeigt, 
soll nachmittags kein Unterricht in den Schullokalen gehalten 
w e r d e n . ' i j ', , : 

§108. 
Aufsicht üuer die Gesundhei tsverhal tn isse • 

der K inder . 

Auf die gesundheitlichen Verhältnisse der Kinder, deren Er-
Nahrung, Reinhaltung des Körpers und der Kleider soll die 
Lehrerschaft beständig ihr Augenmerk richten. 

lEltern, deren Kinder infolge Unieinlichkeit mit Krank-
heiten (z. B. Krätze) oder Ungeziefer behaftet sind, find vom 
Lehrer zu Maßnahmen für Abhilfe aufzufordern. Sofern 
dieser Aufforderung nicht ungesäumt nachgekommen wird, sind 
die Eltern der Schulpflege zu verzeigen, welche die nötigen 
Maßnahmen trifft. 

Mangelhaft «der gesundheitswidrig ernährte Schul-
linder (Verabfolgung alkoholischer Getränke und dergl.) hat 
der Lehrer der Schulpflege zu verzeigen, welche entweder 
direkt für bessere Ernährung sorgt (Mittagssuppe § 9), 
oder die Eltern mahnt. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg zum 
Nachteil der Gesundheit der Kinder, sollen die Eltern wegen 
Vernachlässigung ihrer Pflichten dem Statthalteramte ver-
zeigt werden. 
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§109. 

A u s b e u t u n g de r k i n d l i c h e n A r b e i t s k r a f t , 

Wenn der Lehrer bemerkt, daß die Arbeitskraft der Kinder 
zum Nachteile ihrer Gesundheit ausgebeutet wird, z. B. durch 
Arbeit für Fabriken (Strohflechten, „Hütcln" und dergl.), durch 
übermäßige Anstrengung bei ländlichen Arbeiten, speziell aber 
durch Nachtarbeit, so hat er der Schulpflege Anzeige zu ma-
chen. Letztere ist verpflichtet, bei den Eltern, Dienstherrschaf« 
ten 2C auf Abhilfe zu dringen, eventuell verzeigt sie die Schul-
digen dem Statthlllteramre. 

§110. 

M a ß n a h m e n b ei e p i d e m i s c h e n K r a n k h e i t e n (vgl, 
die bezügliche Verordnung des Regierungsrates vom 9. De-

zember 1903). 

a. Kinder, welche an Scharlach, Diphtherie, Masern, Wind-
Pocken, Keuchhusten oder Mumps leiden, sind durch die be-
handelnden Aerzte bezw. durch die Lehrerschaft und das Pfarr-
amt vom Besuche der Kirche, Schule und Kinderlehre aus-
zuschließen. Die Ausschließung darf erst dann wieder auf-
gehoben werden, wenn die Gefahr der Ansteckung taut ärzt-
lichem Zeugnis als beseitigt anzusehen ist. Der Ausschluß 
soll mindestens dauern: 

bei Scharlach 6 Wochen, 
„ Diphtherie 4 Wochen, 
„ Masern 2 Wochen, 
„ Mumptzl 2 Wochen, 
„ Windpocken 2 Wochen, 

vom Beginn der Krankheit an gerechnet; bei Keuchhusten bis 
8 Tage nach Aufhören der krampfhaften Hustenanfalle. 

b. Gesunde Geschwister von scharlach- oder diphtherie-
kranken Kindern, sowie andere derselben Haushaltung ange-
hörende Kinder müssen bis nach stattgefundener Desinfektion, 
des Kranken und des Krankenzimmers von der Schule, Kirche 
und Kinderlehre fernbleiben. 

Bei Auslogierung des Kranken dürfen die gesunden Kin-
der derselben Haushaltung bei Scharlach erst 14 Tage, bei 
Diphtherie 5 Nage nach Eintritt der Trennung zu der Schule 
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und Kinderlehre zugelassen werden. Niese Fristen gelten auch 
für gesunde, evakuierte Kinder. 

Ter behandelnde Arzt hat sofort nach Konstatierung des 
Krankheitsfalles obige Anordnungen zu treffen. 

c. Die Vorschriften der litt, b sollen durch den Ge-
meindeammann resp, die städtische Polizeidivektion auf alle 
Kinder ausgedehnt werden, welche mit dem erkrankten Kinde 
in dem nämlichen Haufe wohnen, sofern aus irgend einem 
Grunde (enges Zufammenwohnen der einzelnen Haushaltun-
gen, mangelnde Vorsichtic.) eine Uebertragung befürchtet wer-
den muß. Von dem Vorhandensein derartiger Verhältnisse 
hat der behandelnde Arzt unverzüglich dem Gemeindeammann 
bezw. der städtischen Polizeidirektion Kenntnis zu geben. 

d. Ne vom Besuche der Kirche, Schule, Kinderlehre und 
Kleinkinderschule ausgeschlossenen Kinder sind von Sptelplät-
zen und dem Verkehre mit anderen Kindern fernzuhalten. 

6. Mit Husten behafteten Kindern einer tzaushaltung, in 
der sich Keuchhustenkranke befinden, ist aller Befuch der Kirche, 
Schule und Kinderlehre untersagt. 

Gesunde Geschwister von Keuchhusten- und Masernkranken, 
sowie andere einer Haushaltung, in welcher sich! solche Kranke 
befinden, angehörende Kinder sind während der ganzen Dauer 
der Krankheit vom Besuche der Kleinkinderschulen und Krip-
Pen, sowie anderer Vereinigungen von unter sieben Jahren 
alten Kindern ausgeschlossen. 

1 Tritt bei einer in einem Schulhause wohnenden Familie 
eine Erkrankung an Scharlach oder Diphtherie ein, so soll so-
fort die Auslogierung des Kranken vorgenommen oder, wenn 
diese nicht möglich ist, die Schule geschlossen werden, bis die 
Krankheit abgelaufen ist. 

Bei Mafern, Keuchhusten oder Typhus ist entweder strenge 
Isolierung oder die Auslogierung anzuordnen. Die daherige 
Anordnung ist Sache der Schulpflege. 

In allen Fällen sollen die von den Kranken benützten 
Räume gereinigt und desinfiziert werden. 

g. Bei fehr verbreitetem oder fehr bösartigem Auftreten 
von Scharlach, Diphtherie^ Masern oder Keuchhusten sind auf 
Verfügung des Amtsarztes, der den Erziehungsiat und den 
Sanitätsrat zu benachrichtigen hat, die Schulen bezw. die 
Klaffen seitens der Schulpflege für fo lange zu schließen, als 
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es der Amtsarzt für notwendig erachtet. I n dringenden Fäl-
len hat die Schulpflcge^ oon sich aus eine provisorische Ver-
fügung zu erlassen. 

iGHne gegen derartige Anordnungen beim Sanitätsrate 
bezw. beim Regierungsrate erhobene Beschwerde hat seines 
sistierende Wirkung. 

Der Wiedereröffnung der Schule hat die Desinfektion» 
derjenigen Schullokale voranzugehen, in denen Kinder verkehrt 
hatten, welche an Scharlach, oder Mphtherie erkrankten. 

L Beim Auftreten einer Scharlach- oder Nphtherie-Gr-
lrankung in der Familie eines Lehrers bezw. einer Lehrerin 
soll der betreffende Lehrer bezw. die betreffende Lehrerin so 
lange, als von zuständiger Stelle angeordnet wurde, von der 
Schule fernbleiben. 

Bei Keuchhusten ist die Auslogierung der Patienten vder 
der Lehrer bezw. der Lehrerin anzustreben. Wenn dies nicht 
niöglich ist, hat die Schulpflege im Einverständnisse mit dem 
Amtsärzte die zweckentsprechenden Vorkehrungen zu treffen. 

i. Von der Wiedereröffnung einer Schule ist dem Gr-
ziehungsrate seitens derjenigen Amtsstelle, welche die 
Schließung verfügt hatte, Mitteilung zu machen. 

§111. 

Die Anzeigepflicht bei den in § 110 genannten Krankheiten 
liegt in erster Linie den Aerzten ob und haben die erwähnten 
Verfügungen laut der zitierten Verordnung ton diesen, 
den Gesundheitskommissionen und den Schulpfiegen 2c. 
auszugehen. Der Lehrer soll aber bei verdächtigen Aus-
schlagen oder andern Anzeichen, welche auf ansteckende 
Krankheiten oder auf das Vorhandensein eines Krank-
heitsherdes schließen lassen, die bezügl. Weisung nicht abwarten, 
sondern das betr. Kind sofort aus der Schule wegweisen, hte-
von aber der Schulpflege (Direktion, Schularzt) und, wenn 
Anzeichen eines Krankheitsherdes vorhanden find, auch der 
Gesundheitskommission sofort Kenntnis geben. 

Bei epileptischen Anfällen sollen die Kinder unter sicherer 
Begleitung nach Hause gebracht und die Schulpflege (Direktion, 
Schularzt) hievon benachrichtigt werden. 

22 
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§ 112. 

Schularzt e. 

Ten größein Gemeinden wird die Bestellung eines Schul-
arztes empfohlen. 

Wo Schulärzte nicht vorhanden find, soll auf die Wahl 
eines Arztes in die Schulpflege Bedacht genommen werden, 
eventuell ist ein Arzt zu der Schulpflege mit beratender 
Stimme beizuziehen. 

Ueber die Obliegenheiten des Schularztes ist durch den 
Gemeinderat bezw. die Schulpflege ein Reglement zu erlas-
sen, welches dem Erziehungsratc zur Genehmigung zu un-
terbreiten ist. 

VI. Vollziehungs- und Schlufzbestimmungen. 

§ 113. 

Niese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1904 in Kraft. 

§114. 

Durch dieselbe werden alle mit ihr in Widerspruch stehen-
den Bestimmungen, speziell die Vollziehungsveivrdnung vom 
30. September 1891, aufgehoben. 

§115. 

Gegenwärtige Verordnung ist im Kanwnsblatte bekannt 
zu machen, in die Sammlung der Verordnungen aufzunehmen, 
dem Erziehungsrate zum Vollzuge mitzuteilen und Urschrift-
lich ins Staatsarchiv niederzulegen. 

L u z e r n , den 27. April 1904. 

Namens des Regierungsrates, 

Ner Schultheiß: 

Walther. 

Der Staatsschreiber: 

Sellesser. 
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Hleglement für das Fehrerseminar, 

Der Erziehungsrat des Kantons Ouzern, 
Mit Hinsicht auf §§ 46—50 des Grziehungsgefetzes vom 

26. September 1879/29. November 1898 und die Vollzie-
hungsverordnung vom 27. April 1904; 

In Revision des unterm 13. November 1880 für das 
Seminar in Hitzkirch erlassenen Réglementes; 

b eschließt: 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1 . 

I m Lehrerseminar zu Hitzkirch werden Zöglinge, welche 
zuni Lehrerberuf geeignet und für den Eintritt ins Seminar 
gehörig vorbereitet sind, theoretisch und praktisch zu Lehrern 
für die Volksschulen herangebildet und bereits angestellte Leh-
rer fortgebildet. 

§2. 
Die Unterrichtsgegenstllnde am Seminar sind: 
Religionslehre, Pädagogik und Methodik mit praktischer 

Uebung im Schulhalten, deutsche und französische Sprache, Ma-
thematik, Buchhaltung, Naturkunde mit besonderer Beziehung 
auf Land- und Forstkultur, Geschichte, Geographie, Verfas-
sungskunde, Unterricht über Gesundheitslehre und rationelle 
Volksernahrung, Schönschreiben, technisches und Freihandzeich-
nen, Turnen und Musik (vorzüglich Gesang, Bwlin- und Or» 
gelspiel). 

Zu obigen Lehrfächern kommen als Freifächer: Unter-
richt in der lateinischen Sprache für die Schüler der Orgel-
kurse, und Stenographie. 
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Das Nähere über den Umfang und die Verteilung der Fä-
cher auf die verschiedenen Klaffen bestimmt der Lehrplan. 

§3. 
Ter Seminarunterricht wird in vier Iahreskursen erteilt. 

§4-
Mit dem Seminar ist eine Seminarübungsschule (Muster-

schule) verbunden. 
8 5. 

Den Unterricht erteilen der Direktor und die nötigen 
Fachlehrer. Wer erstere ist zu höchstens 16, die Lehrer sind 
zn höchstens 26 Stunden wöchentlich verpflichtet. 

§6. 

Die Lehrkurse und die Seminarübuugsschule beginnen in 
der Regel 14 Tage nach Ostern; die Ferien werden auf Antrag 
des Direktors vom Erziehungsrate festgesetzt. 

§?• 
Das Seminar soll nicht bloß, Unterrichts-, sondern auch 

Grziehungsllnstlllt sein. Deshalb soll das Gesamtleben des 
Seminars die erzieherischen Zwecke allseitig verfolgen. 

I I . Aufstchtsorgane. 

§8. 

Die Oberaufsicht über das Lehrerseminar führt der Gr-
ziehungsrat. Derselbe ernennt für die unmittelbare Aufsicht 
eine Aufsichtskommission und einen Direktor. 

A. Die Aufs ichtskommiss ion. 

§9. 
Die Aufsichtskommission besteht aus einem Mitgliede des 

Erziehungsrates, dem Kantonalschulinfpettor und drei weitern 
vom Erziehungsrate zu wählenden Mitgliedern. Ter Prä-
fident wird vom Erziehungsrate bestellt; im übrigen lon-
stituiert sich die Kommission selbst. 

Dieselbe versammelt sich jährlich wenigstens zwei Mal 
auf Anordnung ihres Präsidenten. Der Erziehungsrat, sowie 
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2 Mitglieder der Kommission haben das Recht, die Einberufung 
einer außerordentlichen Sitzung zu verlangen. 

Dem Präsidenten des Erziehungsrates ist von den Sitzun-
gen der Kommission unter Mitteilung der Verl)andlungsgegen-, 
stände jeweilen Kenntnis zu geben, Derselbe hat das Recht, 
den Sitzungen beizuwohnen. 

Der Direktor kann zu den Sitzungen mit beratender 
Stimme beigezogen werden. 

§10. 

Die Uufsichtstommisswn führt die Aufsicht über das Se-
minar und das damit verbundene Konvikt hinsichtlich Unter-
licht, Disziplin, Oekonomie und Rechnungswesen. 

Im besondern hat sie folgende Aufgaben: 
1. Sie bestimmt aus ihrer Mitte alljährlich die Inspektoren 

für die verschiedenen Unterrichtsfächer bezw. Klaffen. Bei 
diesen Wahlen ist eine bestimmte Kehrordnung festzuhalten. 
Die Inspektoren haben die ihnen zugewiesenen Fächer 
bezw. Klassen wenigstens zwei Mal im Jahre, einmal 
im Sommer- und einmal im Wintersemester, zu besuchen. 

2. Sie leitet die Iahresprüfungen. 
3. Sie hat das Recht, bei den Aufnahmsprüfungen mitzu-

wirken und bezügliche Weisungen zu erteilen. 
4. Sie begutachtet beim Erziehungsrate die Einführung neuer 

Lehrmittel, die Anschaffung allgemeiner Lehrmittel, die 
Abänderungen des Lehrplanes und der auf das Seminar 
bezüglichen Réglemente. 

5. Sie begutachtet beim Erziehungsrate das Budget und die 
Rechnung des Seminars und des Konvikts, die Höhe des 
Kostgeldes, die Haus-, Tages- und Speiseordnung. 

6. Sie erstattet alljährlich dem Erziehungsrate am Schlüsse 
des Schuljahres einen schriftlichen Bericht über Unter-
richt, Disziplin, Oekonomie und Rechnungsführung. 

Sie ist berechtigt und verpflichtet, dem Erziehungsrate 
auch während des Jahres Mitteilungen über Beobachtun-
gen außerordentlicher Natur zu machen. Dieses Recht 
bezw. Pflicht hat auch, jedes einzelne Mitglied der Auf-
fichtstommiffion. 
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L. D e r D i r e k t o r. 

§ H. 
Ter Direktor hat die Anstalt unmittelbar zu leiten und 

zu überwachen, sowie für pünktliche Vollziehung der dies-
fallfigen Gesetze und der Verordnungen der Oberbehörden zu 
sorgen. Vorzüglich liegt ihm ob: 
1. Tic Anordnung und Leitung der Äufnahmsprüfung der 

Zöglinge; 
2. die Aufsicht über gehörige Erteilung des Unterrichts durch 

die Lehrer; zu diesem Zwecke wird er möglichst oft 
dem Unterrichte beiwohnen; 

3. die Ueberwachung der Zöglinge in uud außer der Schule 
und die Erledigung leichterer Disziplinarfalle (§ 25); 

4. die Berufung und Leitung des Lehrerkonvents; 
5. die Verfügung über die Kredite für Beheizung und Be-

leuchtung der Lokale, für Lehrmittel und Unterhalt des 
Schulinventars «. nach den speziellen Weisungen der Auf-
sichtskommisswn bezw. des Erziehungsrates; 

5. die Aufstellung des Budgets und der Rechnung der Schule 
und des Konvikts; 

7. die Erteilung von Urlaub an die Lehrer bis auf drei 
Tage und an die Zöglinge bis auf acht Tage; 

8. die Gestattung außerordentlicher Ferientage für Spazier-
gange; 

9. die Erstattung des Jahresberichtes über die Anstalt; 
10. der Besuch von Volksschulen innerhalb und außerhalb 

des Kantons. Tem Direktor wird überhaupt zur Pflicht 
gemacht, den Erscheinungen auf dem Gebiete des Volks-
schulwesens alle Aufmerksamkeit zu widmen. Er soll, so-
viel an ihm liegt, auch auf die Aufrechthaltung Wechsel-
seitiger Beziehungen zwischen der kantonalen Lehrerschaft 
und dem Seminar hinarbeiten. 

I I I . Die Lehrer. 

§12. 

Sämtliche Lehrer der Anstalt unter dem Vorsitze des T i -
rektors bilden den Lehrerkonvent. 
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§ 13. 

Dieser hält regelmäßig monatlich einmal eine Sitzung 
außer der Unterrichtszeit; außerordentlich tritt er auf Au-
ordnung des Direktors oder anf das Verlangen von zwei 
Lehrern zusammen. 

§14. 

Ter Lehrertonvcnt wählt aus seiner Mitte einen Aktuar, 
einen Bibliothekar und einen Abgeordneten in den weitern 
Vorstand der kantonalen Lehrerkonferenz auf je zwei Jahre, 
und für größere Ausarbeitungen einen Referenten, Derj Aktuar 
führt das Protokoll und arbeitet die Eingaben an den Er-
ziehungsrat aus. 

s 15. 

Der Lehrerkonvent hat folgende Befugniffe: . 
1. Behandlung der von den Aufsichtsbehörden ihm zuge-

wiefenen Gegenstände; 
2. gutachtliche Beratung des Lehrplanes, Anträge auf dessen 

Abänderung und auf Anschaffung neuer Lehrmittel; 
3. Vorschläge über Verwendung des Kredites zum Unterhalt 

und zur Vermehrung, der Lehrmittel, der Sammlungen 
und des Schulinventars; 

4. Aufnahme und Entlassung der Zöglinge, Besprechung der 
geistig-sittlichen Entwicklung derselben und Ausstellung 
der vierteljährlichen und jährlichen Noten über Fleiß, 
Fortschritt und Betragen; 

5. Vorschläge zur Erteilung von Stipendien; 
6. Abwandlung schwerer Disziplinarfälle (§ 25.) 

8 16. 

Neben der fleißigen Teilnahme am Lehrerkonvent find 
die Lehrer verpflichtet, mit dem Direktor in allen die Anstalt 
betreffenden Gegenständen in fortwährender Beziehung zu 
stehen, dessen Anordnungen getreu nachzukommen (unter Vor
behalt des Rekursrechtes an den Erziehungsrat), den Unter-
richt gewissenhaft nach dem Lehr- und Stundenpläne zu er« 
teilen, über den Fleiß und das Betragen der Zöglinge fortwäh-
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rend zu wachen, dem Direktor zu Handen des Erziehungsrates 
gegen Ende des Schuljahres einen Jahresbericht über den von 
ihnen erteilten Unterricht einzureichen, sowie über die ihnen 
zugewiesenen Lehrmittel, für die ein Jeder verantwortlich 
ist, ein genaues Verzeichnis zu führen und den Abgang und 
Zuwachs derselben regelmäßig zu notieren. 

§17. 

Sämtliche Lehrer sind verpflichtet, bei der speziellen Auf-
ficht über die Zöglinge im Konvikt mitzuwirken. Das Nähere 
bestimmt die Hausordnung. 

§18. 
Bei Abhaltung von Lehrerfortbildungskürfen haben sich 

die Seminarlehrer einer allfalligen Uebertragung von Unter-
richtsstunden zu unterziehen; für solche Fälle erhalten sie eine 
besondere Entschädigung. 

IV. Die Zöglinge. 

§19. 

Der Beginn der Iahrestursc wird jeweilen durch die öffent-, 
lichen Blätter bekannt gemacht. 

§20. 

Zur bestimmten Zeit haben sich die Zöglinge beim Direk-
tor anzumelden und ihm folgende Zeugnisse abzugeben: 
1. beim Eintritt in die erste Klasse einen Geburtsschein zum 

Beweise, daß das 15. Altersjahr erreicht ist; 

2. ein ärztliches Zeugnis, daß mit Rücksicht auf die künftige 
Ausübung des Lehrerberufs leine auffallend^ körperliche 
Hindernisse vorhanden seien; 

3. das letzte Schulzeugnis und ein pfarramtliches und ge° 
meinderätliches Zeugnis über Wohlverhalten; 

4. eine schriftliche Erklärung derjenigen, welche für die Ko« 
sten gut stehen. 
Tie unter Ziffer 2 und 3 genannten Zeugnisse sind von 

den Ausstellern verschlossen zu übergeben. 



333 

§21-
Sic Neueintretenden haben außerdem in einer Prüfung 

sich über den Besitz derjenigen Kenntnisse auszuweisen, welche 
in einer zweiklassigen Sekundärschule erwürben werden können. 

Schüler der Mittelschulen, welche in die 3. Klasse des 
Lehrerseminars eintreten wollen, haben, wenn sie die 4. Real« 
liasse mit gutem Erfolge, d. h. mit einer Durchschnittsnote 
unter 1,5 absolviert haben, die AufnahmspLüfung nur in 
Pädagogik und Methodik zu bestehen, 

Die Prüfung wird vom Direktor geleitet und durch die 
Fachlehrer vorgenommen (vergl, § 10). Die Kandidaten werden 
in mehrere Sektionen geteilt und diese in den einzelnen Fä-
chern gleichzeitig unter Einhaltung der festgesetzten Zeit ge-
prüft. 

Nach der Prüfung wenden die Noten zusammengetragen 
und die Prüflinge nach ihren Leistungen entweder definitiv 
vder provisorisch aufgenommen oder aber abgewiesen. 

§22. 

Entlassungsgesuche der Zöglinge sind nach erfolgter Auf-
nähme dem Lehrerkonvent einzureichen. 

§23. 

Jeder aufgenommene Zögling hat sich den in den Regle-
menten der Anstalt enthaltenen Vorschriften unbedingt zu 
unterziehen; insbesondere soll er: 

1. die vorgeschriebene Tagesordnung pünktlich einhalten, den 
Unterrichtsstunden regelmäßig und aufmerksam beiwohnen 
und sich auf dieselben gewissenhaft vorbereiten; 

Externe Schüler, welche durch! Krankheit am Besuche 
des Unterrichtes gehindert sind, haben sofort dem Direktor 
hievon Mitteilung zu machen nnd bei ihrem Wiedereintritt 
in die Schule eine schriftliche Entschuldigung ihres Vaters 
oder ihres Kostherrn vorzuweisen; 

2. im Verlehr mit der Lehrerschaft und mit Drittpersonen, 
sowie mit den Mitschülern sich jederzeit eines anständigen, 
den Regeln des gesellschaftlichen Lebens entsprechenden 
Benehmens befleißen. 
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Die Zöglinge sind stetsfort theoretisch und Praktisch auf 
die Forderungen des Artfremdes und eines gesitteten Um-
ganges aufmerksam zu machen; 

3. den von der Anstalt aufgestellten religiösen Norschriften 
gewissenhaft nachkommen. 

Wenn ein Schüler sich von den Religionsübungen der 
Anstalt ganz oder teilweise glaubt befreien zu dürfen, hat 
er dies gleich beim Schulbeginne durch eine schriftliche Er-
klarung dem Direktor kundzutun. Für Schüler unter 16 
Jahren wird hiezu die schriftliche Ermächtigung des Va-
ters oder des Inhabers der elterlichen Gewalt verlangt. 

§ 24. 

Der Besuch von Wirtschaften ist den Schülern der drei 
untern Klassen nur mit spezieller Bewilligung des Direktors 
bei größern Spaziergängen, Besuchen von nahen Verwandten 
und besondern Anlässen erlaubt. 

Den Schülern der 4. Klasse kann die Direktion drei bis vier 
Mal im Monate am Nachmittag (Mittwoch oder Sonntag) 
die gewöhnliche Erholungszeit verlängern und ihnen in die-
fem Falle größere Spaziergänge und den Besuch von Wirtschaf-
ten, die vom Lehrerkonvent bezeichnet werden, gestatten. 

Das Rauchen ist den Schülern der drei untern Klassen ver-
boten, denen der 4. Klasse in der freien Zeit gestattet, jedoch 
nur außerhalb des Seminargebietes. 

Mißbrauch diefer Freiheiten hat die Beschränkung oder 
die gänzliche Entziehung derselben für die Fehlenden zur Folge. 

Sämtliche Zöglinge, externe wie interne, haben bei Aus-
gangen die vorgefchriebene Mütze zu tragen. I m Sommer 
ist der Strohhut mit einem weißblauen Bande zu versehen. 

§25. 

Das Disziplinarverfahren bei vorkommenden Fehlern oder 
Ausschreitungen der Zöglinge ist folgendes: 

1. Zurechtweisung durch d'en einzelnen Lehrer. 
Jeder Lehrer ist berechtigt, von sich aus, immerhin un-

ter jeweiliger Anzeige an den Direktor, über einen Zog" 
ling Zimmerarrest bis auf drei Stunden zu verfügen; 
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2. Entzug von Freiheiten durch den Direktor; 
3. Ernster Verweis durch den Direktor in Anwesenheit eines 

Lehrers, event, mit Anzeige an die Eltern; 
4. Verweis durch den Direktor vvr dem Lehrerkonvent mit 

Androhung der Wegweisung, wovon den Eltern Anzeige 
zu machen und bei der Begutachtung der Stipendien-
gesuche, sowie im Schulzeugnisse Erwähnung zu tun ist; 

5. Antrag an den Erziehungsrat auf teilweisen oder vvll-
ständigen Entzug des Stipendiums; 

6. Antrag an den Erziehungsrat auf Wegweisung von der 
Anstalt. 
Die aus der Anstalt Weggewiesenen erhalten kein Ab

gangszeugnis ; auch dürfen ihnen keine speziellen Zeugnisse 
durch die Lehrer ausgestellt werden. 

Bei schwerern Vergehen kann der Direktor bis zum Ent-
scheide der Behörde provisorisch Ausschließung vom Konvikt 
und Unterrichte verfügen. 

§26. 

Die auf Vorschlag des Lehrerkonvents vom Erziehungs-
rate zuerkannten Stipendien werden den internen Zöglingen 
nicht bar ausbezahlt, sondern am 'Kostgeld verrechnet. 

Der Genuß dieser Stipendien verpflichtet die Stipendiaten, 
auf Verlangen für eine Dauer von mindestens fünf Jahren 
dem öffentlichen Schuldienste des Kantons sich zu widmen. 
(G.-G. § 212.) 

§27. 

Kandidaten, welche aus dem Lehrerseminar ausgeschlossen 
oder nicht zur Lehrerprüfung zugelassen weiden, oder vor-
zeitig und ohne hinlänglichen Grund das Seminar wieder ver-
lassen oder nicht in den öffentlichen Schuldienst des Kantons 
eintreten oder vorzeitig wieder aus demselben austreten, ha-
ben die erhaltenen Stipendien zurückzuerstatten. (E.°@. § 213.) 

§28. 

Am Schlüsse des Schuljahres werden den Zöglingen die 
Iahreszeugnifse ausgestellt. Außerdem werden die Eltern am 
Ende des Sommersemesters und zu Weihnachten über Fleiß, 
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Fortschritt und Betragen ihrer Söhne durch Zeugnisse benach-
richtigt, welche von ihnen zu unterzeichnen und dein Direktor 
wieder einzuhändigen sind. 

§29. 

Am Ende des Schuljahres findet eine öffentliche Schluß? 
Prüfung statt, die sich, soweit möglich, über alle Uuterrichts-
zweige erstrecken soll. 

V. Verein der Schüler. 

§ 30. 
Zur Unterstützung des Unterrichtes besteht für die Schü-

ler der 3. und 4. Klasse eine freie Vereinigung (pädagogisches 
Kränzchen). Tieselbe soll ihren Mitgliedern Gelegenheit zu 
wissenschaftlicher Betätigung und Unterhaltung bieten. Es 
ist speziell auf die Verwertung der Privat- und Schullektüre 
und des Unterrichtes im allgemeinen zu Uebungen im freien 
Vortrage zu dringen. 

Dem pädagogischen Kränzchen wird durch die Seminar-
direktion, unter Wahrung der Schul- und KonviktsordnUng, 
Zeit und Lokal für die Versammlungen eingeräumt, Ter Di-
rektor und die Lehrerschaft sind zu den Sitzungen jeweilen ein-
zuladen und zum Besuche derselben jederzeit berechtigt. I m 
übrigen konstituiert sich das Kränzchen selbständig. 

VI. Seminarübungsschulc. 

§31. 
Ne Musterschule steht unter der Aufsicht des Seminar-

direktors und des Lehrers der Methodik. Der Turn- und 
Gesangunterricht wird von den betreffenden Fachlehrern er-
teilt. 

Me Zöglinge der dritten Klasse besuchen dieselbe je nach 
Bedürfnis gemeinsam oder gruppenweise, halten dort ab-
wechselnd Musterlektionen und besprechen diese gemeinsam 
in der nachfolgenden Methodikstunde. Die Zöglinge der vier-
ten Klasse besuchen die Uebungsschule abwechselnd, einer je eine 
Woche pro Semester; daselbst beteiligen sie sich unter An-
leitung des Musterlehrers am Unterrichte und werden in 
den gesamten Schulbetrieb eingeführt. 
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"Den Schülern ist überdies Gelegenheit zu Schulbesuchen, 
zur Teilnahme au Prüfungen und Konferenzen u. f. to. zu 
geben. 

VII. Bibliothek, Sammlungen. 

§32. 

Nie Bibliothek ist zunächst für die Zöglinge bestimmt und 
soll daher hauptsächlich durch! solche Vücher vermehrt werden, 
welche zu wissenschaftlicher und beruflicher Ausbildung und 
Veredlung dienen. 

§33. 

Hie Bibliothek, Registrierung, Ausgabe und Inempfang-
nähme der Vücher besorgt der Bibliothekar, der wöchentlich 
zweimal zu einer bestimmten Stunde seinen Funktionen ob-
liegt. Kein Buch darf ohne sein Wissen aus der Bibliothek ge-
nommen werden. 

Die Zöglinge haben Schadenersatz zu leisten, wenn sie 
Bücher, die ihnen zur Benutzung überlassen werden, beschädi-
gen oder verlieren. 

§34. 

Me naturwissenschaftlichen Sammlungen und Laborato-
rien, die Turngeräte, Musikinstrumente je. werden von den 
betreffenden Fachlehrern besorgt, und bei der Benutzung über-
wacht. 

Ueber sämtliche Sammlungen sind Inventare aufzustel-
len und fortwährend genau nachzuführen. 

Den Schülern ist die Benutzung der Sammlungen ic. 
möglichst zu erleichtern. 

Für Benutzung der Musikinstrumente sind jährlich 3 Fr. 
zu bezahlen. 

Das Nähere betr. Benutzung der Bibliothek, der Samm-
lungen «. verfügt ein von der Auffichtslommission auf An-
trag des Lehrerkonventes zu erlassendes Regulativ. 
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§35. 

Äurch gegenwärtiges Reglement, welches am 1. Mai 1904 
in Kraft tritt, werden alle demselben widersprechenden Bestim-
mungen, speziell das Reglement für das üehrerseminar vom 
13. November 1880 aufgehoben. 

L u z e r n , den 28. April 1904. 

s ' Namens des Erziehungsrates, 

j \ : Her Präsident: 

D ü r i n g . 

T>er Oberschreiber: 

X. Schmid. 
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Aeglement fin das AonviKt. 

Der Erziehungsrat des Kantons £njeni, 
• Mit Hinsicht auf § 26 der Vollziehungsverordnung zum 

Erziehungsgesetze von 1879/98 vom 27. Avril 1904; 
I n Revision des unterm 13. November 1880 erlassenen 

Réglementes für das Konvikt am Lehrerseminar in Hitzkirch; 

beschl ießt: 

§ 1 . 
Mit dem Lehrerseminar ist ein Konvikt verbunden. In 

ber Regel haben alle Schüler in demselben zu wohnen. Da-
gegen kann der Erziehungsrat auch andern Zöglingen außer 
denen, die in Hitztirch selbst oder dessen nächster Nahe wohnen 
oder daselbst bei nahen Anverwandten ein Unterkommen fin-
den, das Externat bewilligen, falls die Räumlichkeiten des 
Konvikts zur Aufnahme derselben nicht hinreichen. 

Me Kosthäuser sind durch die Direktion zu genehmigen. 

§2. 

Me Leitung des Konviktes ist Aufgabe des D i r e k t o r s . 

§3. 
Me Oekonomie und Rechnungsführung des Konviktes und 

der mit demselben verbundenen Liegenschaften besorgt unter 
der Aufsicht des Mrektors ein vom Erziehungsrate aus der 
Lehrerschaft gewählter Oekonom. Die Entschädigung des-
selben setzt der Erziehungsrat fest. 

Wer Erziehungsrat erteilt dem Oekonomen auf Antrag 
der Aufsichtskommission und des Mrektors die nötigen Wei-
fungen betr. die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegen-
fchaften, die Verwendung allfälliger Rechnungsüberschüsse ÎC. 
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Der Oetonom hat sich in allen außerordentlichen Verwal-
tungsfragen an den Grziehungsrat um bezügl. Weisungen zu 
wenden. 

§4. 

Der Öekonom ist gehalten, bedeutendere Lebensmittelliefe^ 
rungen nur nach vorausgegangener Konkurrenz zu vergeben. 
Er hat dafür zu sorgen, daß sämtliche Lebensmittel in tadel-
loser Qualität geliefert werden. 

s 5. 
Für die Besorgung der Haushaltung wird das erforder-

liche H a u s h a l t u n g s Pe rsona l angestellt. Der Ab-
schluß der bezüglichen Verträge ist Sache des Erziehungsrates. 

Das Haushaltungspersonal steht unter der Oberaufsicht 
des Direktors und der Aufsicht des Oelonomen. Dasselbe 
führt nach der Weisung des letztern die nötigen Rechnungs-
bûcher. 

§6. 
Ein A b w a r t wird vom Erziehungsrate gewählt. Der-

selbe besorgt die ihm laut besonderer vom Direktor und Öeko-
nomen aufzustellender und vom Erziehungsrate zu genehmi-
gender Instruktion obliegenden Arbeiten. 

§?• 
Für das Konvikt -ist ein H a u s a r z t zu bestellen. 
Bei vorkommenden Krankheitsfällen ist derselbe durch den 

Direktor sofort zu rufen. 
Bon schweren Erkrankungen der Zöglinge ist den Eltern 

bezw. Vormündern derselben durch den Direktor Kenntnis 
zu geben. 

§& 
Für das Konvikt gelten folgende O r d n u n g s r e g e l n : 
1. Ueberall, in und außer dem Hause, während des Unter-

richts und der Arbeit wie bei der Erholung werden die Zog-
linge ein anständiges und höfliches Benehmen an den Tag 
legen. Unanständiges Lärmen, Pfeifen und Springen im 
Hause, Unfug, grobe Reden, Zänkereien und dergleichen sind 
zu ahnden. 
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2. Jeder Zögling hat nicht nur betreffend Kleidung, 
tzefte und Bücher, sondern auch hinsichtlich der Lokale, 
der Schulzinuner, Tische, Schränke :c. die genaueste Ord-
nung und Reinlichkeit zu beobachten. Ten Zöglingen ist Ge-
legenheit zuni Baden zu geben, 

3. Wahrend des Uor- und uachniittagigen Unterrichtes 
ist den Zöglingen der Aufenthalt in den für das Konvikt be-
stimmten Räumlichkeiten nnr mit besonderer Bewilligung des 
Direktors gestattet. 

Ter Zutritt zu den Koffern auf dem Dachboden ist uur 
in der freien Zeit um Mittag und nach dem Abendbrot, niemals 
aber mit Licht, gestattet. 

4. Wer auf irgend eine Weise — nnd sei es auch ohne 
böse Absicht — etwas der Anstalt oder einem andern Zöglinge 
Angehöriges beschädigt oder verdirbt, hat sofort angemessene 
Vergütung zu leisten. 

5. N e Veauffichtigung der Zöglinge außer dem Unter-
richte: beim Studium, in den Freistunden, beim Efsen, auf 
Spaziergängen :c. führen der Direktor und die hiezu ver-
pflichteten Lehrer nach einer jeweilen für ein Semester gel« 
tenden Verabredung. 

An den mit der Aufficht betrauten Lehrer wenden fich die 
Zöglinge in allen Fällen, wo fie des Rates und der Belehrung 
bedürfen, oder über einen Mitschüler oder sonst über irgend 
etwas sich zu betlagen haben. Ihm sind auch erteilte Urlaube 
zur Kenntnis zu bringen. 

6. Die nötigen Ausgänge auf die Post besorgt der Haus-
lnecht. 

7. I n der freien Zeit nach dem Mittagessen und Vesperbrot 
sind den Zöglingen, für die nicht Mufik- oder Turnstunden an-
gesetzt sind, Spaziergänge ins Freie gestattet, jedoch der Be-
such von Wirtschaften und Privathäusern untersagt. 

Den Zöglingen wird wöchentlich einmal an einem von 
der Direktion zu bestimmenden: Tage in der freien Zeit nach 
dem Mittagessen Gelegenheit geboten, allfällig notwendige 
kleinere Geschäfte und Einkäufe bei Krämern und Handwerkern 
zu besorgen. An andern Tagen muß hiezu die Erlaubnis des 
Direktors oder eines Lehrers eingeholt werden. 

23 
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§ 9. 

Me T a g e s o r d n u n g ist folgende: 

Um 51/4 Uhr (im Sommer 4,40) wird das Glockenzeichen 
zum Aufstehen gegeben. 

Um 51/2 (5) Uhr Morgengeuei, nachher Studium. 
Um 7 (6) Uhr Gottesdienst, nachher Frühstück. 
Von 8 bis 12 (7 bis 11) Uhr Unterricht. 
Um 12 (11) Uhr Mittagessen, nachher freie Erholung bis 

I1/2 (1) Uhr. 
Von N/2 (1) bis 2 Uhr Studium, nachher Unterricht bis 

4 bezw. 5 Uhr. 
Um 4 Uhr Abendbrot, sodann freie Erholung bis 5 Uhr. 
Ne Pausen zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden 

dauern 10 Minuten, die Vesperpause 20 Minuten. 
Von 5 bis 7 Uhr Studium. 
Um 7 Uhr Machtessen und freie Erholung bis 8 Uhr, jedoch 

nur auf dem Gebiete der Anstalt. 
Von 8 bis 9 Uhr Studium. 
Nach dem Abendgebete begeben sich die Zöglinge ruhig in 

das Schlafzimmer; in diesem ist jede Unterhaltung unter-
sagt und soll vom Lichterlöschen an die größte Ruhe herrschen. 

Am Morgen vor Beginn der Unterrichtsstunden nnd 
Abends nach 8 Uhr sind musikalische Uebungen untersagt. 

§10. 

Für den Mittwoch, resp, denjenigen Tag, auf welchen 
die ordentliche Wochenferie verlegt wird, und für Sonn- und 
Feiertage gelten folgende Bestimmungen: 

1. Am Mittwoch dauert die Studienzeit von I1/2 (1) bis 
3 Uhr. Um 3 Uhr Abendbrot, nachher gemeinsamer Spazier-
gang. 

2. An Sonn- und Feiertagen: 

6 Uhr (51/2 Uhr im Sonnner) Aufstehen, uni 7 Uhr Frühstück. 
Von 71/2 Uhr bis zum Beginne des Pfarrgottesdienstes Stu-

dium. 
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Nach beut Mittagessen (11 Uhr) freie Erholung, von 1 Uhr 
an Studium. 

I1/2 Uhr Christenlehre, nachher Studium bis' 3 Uhr. 
Um 3 Uhr Mendbrot, nachher gemeinsamer Spaziergang. 
Bon 5 bis 7 Uhr Studium, Nachtessen. 
Von 71/2 bis y Uhr Unterhaltung, bestehend in Gesaug, Mu-

sik, Vorlesen, Teklamation :c. 

§11 . 

Hinsichtlich der K 0 st gelten folgende Nestimmungen: 

Nie Verwaltnng des Konbitts hat dafür zu sorgen, daß 
die Zöglinge eine gnte und ausreichende Kost erhalten, näm-
lich zum Frühstück: Milchkaffee, mindestens 1/2 fiiter, mit ca. 
250 Gramm Brot und zeitweise Käse; zu Mittag: Suppe, 
Fleisch, durchschnittlich 200—250 Gramm, Gemüse und Brot; 
zum Abendbrot: Milchkaffee mit Vvot, wie beim Frühstück; 
zum Nachtessen: Suppe und passende Beilage, Körperlich 
schwächliche Zöglinge sind bei der Ernahrnng speziell zu be-
rücksichtigen. 

Jeder Zögling ist berechtigt, allfälligc Klagen über Quan-
tität oder Qualität der berabfulgteu Nahrungsmittel sofort bei 
der Kouviktsberwaltung anzubringen, welche die Sache unter-
snchen uud eventuell die nötigen Verfügungen treffen wird. 

Die Höhe des Kostgeldes richtet sich jeweilen nach dem 
Preise der Lebensbedürfnisse u. s. >o. Dasselbe wird auf An-
trag der Aufsichtskommissiou 00m Erziehnngsrate alljährlich 
festgesetzt, Anfangs des Schuljahres, Oktober uud Neujahr 
sind je Fr, 100 vorauszubezahlen. 

8 12. 

Znr B e s o r g u n g de r KI e i d e 1 ic. ist folgende Zeit 
festgesetzt: 

1. Die Sonntagskleider werden Samstag abends ins 
Schlafziininer gebracht und au dem hiefür bestimmten Orte 
aufgehängt. Montag morgens werden dieselben gereinigt und 
in die Schränke zurückgebracht. 
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2. Die Werktagskleider werden ant Sonntag Morgen in 
die Kleiderschränke gebracht und am Sonntag abends wieder 
in den Schlafsaal zurückgeholt. Während der Woche dürfen 
im Schlafsaale keine Kleider aufbewahrt werden. 

3. Die Reinigung der Kleider (Schuhputzen inbegriffen) 
darf weder im Schlafzimmer, noch im obern Gange borge« 
nommen werden, sondern einzig auf dem Dachboden an dem 
tziefür angewiesenen Platze; bei günstigem Wetter auch im 
Freien. 

4. Die schmutzige Wäsche wird am Sonntag mittag auf 
dem Estrich der Vorsteherin abgegeben. 

Den Zöglingen ist bei der Anmeldung bezw. Aufnahme 
durch die Direktion jeweilen mitzuteilen, welche Kleidungs-
stücke sie ins Seminar mitzubringen haben. 

8 13. 

Den Zöglingen sind jeweilen auf die Dauer einer Woche 
folgende besondere Verrichtungen zuzuweisen: 

1. In jeder Klasse hat ein Zögling dafür zu sorgen, daß 
in den Zimmern und Gängen ic. die größte Reinlichkeit und 
Ordnung beobachtet werde. Diese sollen die Fehlbaren zn-
erst an ihre Pflicht erinnnern, un Wiederholungsfalle oder 
bei Widerrede sich an den Direktor oder an einen Lehrer 
wenden. 

2. Zwei Zöglinge haben als Ordner bei den Spaziergän-
gen, für Veranstaltung gemeinsamer Spiele in der freien 
Zeit «. zu funktionieren. 

Jeder Zögling hat ein genaues Verzeichnis über feine 
Inventarien (Kleider, Schulsachen u. s. w.) zu führen und 
jederzeit zur Einsicht bereit zn halten. 

Den Zöglingen liegen noch ob: Arbeiten im Garten, 
in der Baumschule :c. nach Anweisung des Direktors, des 
Oekonomen und der Lehrer, doch darf durch solche Arbeiten 
die Studienzeit nicht wesentlich verkürzt werden. Die Vc-
aufsichtigung dieser Arbeiten liegt der Lehrerschaft ob. 

§14. 

Gegenwärtiges Reglement, durch welches alle widerspre-
chenden Bestimmungen, speziell das Kunviktreglement vom 
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13. November 1880, aufgehoben werden, tritt am 1. Mai 
J.904 in Kraft. 

L u z e r n , den 28. April 1904. 

Namens des Vrziehungsrates, 
Der Präsident: 

T ü r i n g . 

Der Oberschreiber: 
X. Schmid. 
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Statuten 
der 

permanenten Schulausstellnng in Luzeru. 

§ 1 . 
Zuui Zwecke der Hebung des Vultsschulwesens und der 

Bildung überhaupt wird in Luzern eine permanente Schul-
ausstellung gegründet. Dieselbe steht unter der Oberaufsicht 
des Erziehungsrates. 

§2. 
Die permanente Schulausstellung umfaßt: 

a. Eine Sammlung mustergültiger Schulhauspläne und 
Schulgeräte. 

b. Eine Sammlung derjenigen Lehrmittel, welche in den 
schweizerischen Volksschuleu, sowie in Kindergärten und 
tzandfertigteitstursen gebraucht werdeu oder früher im 
Gebrauche waren. 

a Eine Sammlung jetziger und früherer Lehrmittel des 
kantonalen Lehrerseminars, der Taubstummenanstalt und 
der Anstalt für schwachsinnige Kinder. 

d. Eine Sammlung von Schulgesetzen, Verordnungen und 
Erlassen betreffend das Erziehungsiocseu, Schulberichteu 
des In- und Auslandes nnd sichnlstlltistischen Schriften. 

s. Eine Sammlung von Veranschaulichungsinitteln für die 
Volksschule. 

f. Eine Sammlung von Fachschriften. 
g. Eine Sammlung von Schülerarbeiten der verschiedenen 

Schulstufen. 

§3. 

Eine boni Erzietzungsrate auf vier Jahre gewählte Kom-
mission von 7 Mitgliedern besorgt die Aufsicht und Verwal-
tung. Tie Kommission entscheidet endgültig, über die Zu-
lassigleit von Ausstellungsobjekten. 
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§ 4. 

Präsident dieser Konnnission ist der jeweilige Kantonal-
schulinspektor. Den Aktuar, der Zugleich auch, die Stelle eines 
Kassiers zu versehen hat, wählt sie selbst. Ten Verwalter 
(Konservator) bezeichnet der Erziehungsrat, Diese drei bilden 
den Ausschuß und üben die nähere Aufsicht aus, insbesondere 
liegt dein Verwalter die Besorgung der Ausstellung ob. 

Die Mitglieder der Kommission nnd des Ausschusses be-
ziehen ein Sitzungsgeld, der Verwalter überdies eine vom 
Erziehungsrate festzusetzende spezielle Entschädigung. 

§ 5. 

Ter Verwalter kann für seine Arbeiten das Personal des 
Lchrinittclverlages beiziehen. Letzteres wird für die da-
herige Aushilfe entschädigt. Die Reinigung und allfällige 
Beheizung hat der Abwart des Mufeumsgebäudcs oder eine 
vom Verwalter des Lehrmittelverlages bezeichnete Person 
zu besorgen. 

§ 6. 
Die Sammlung wird erstellt und vermehrt durch Un-

schaffungen, Schenkungen und Ausstellungen (§ 7). 

§ 7. 

Bei Ausstellung von Gegenständen durch Verkaufs««-
stalten übernimmt die permanente Schulausstellung die Trans-
portkostcn vom und zum Bahnhofe Luzern und die Versiche-
rnngsprämie gegen Feuerschaden. Eine weitere Verantwort-
lichkeit wird nicht übernommen. Tic Gegenstände können auch 
nur so lange ausgestellt werden, als die Kommission dies 
gestattet. 

s 8. 

Die Einnahmen bestehen aus den Beiträgen des Bundes, 
des Kantons, der Gemeinden nnd aus Schenkungen, ferner 
aus Beiträgen von Lehrern und andern Personen, welche 
die Ausstellung benutzen, nnd von Geschäftssinnen, welche 
in derselben Gegenstände ausstellen. 
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Me Zahlungsanweisungen, mit Ausnahme derjenigen an 
den Verwalter, bedürfen des Visums seitens des letztern. 

8 9. 

Ieweilen auf Neujahr hat der Mtuar der Kommission zu 
Handen des Erziehungsrates einen Geschäftsbericht zu er-
statten und Rechnung zu stellen. 

s 10. 

Me Besichtigung der Ausstellung ist während der dazu 
bestimmten Stunden frei. Bücher und Fachschriften können 
auf kürze Zeit ausgeliehen werden. Bei Beschädigungen oder 
Verlust haftet der Entlehner für den vollen Wert. 

§ 11. 

I m Falle der Aufhebung der permanenten Schulaus-
stellung verbleiben die ausgestellten Gegenstände Eigentum 
des Staates, mit Ausnahme derjenigen, in Bezug auf welche 
das Eigentumsrecht ausdrücklich gewahrt wurde. 

L u z e r n, den 7. Jul i 1904. 

Nan:eus des Erziehungsrates, 

Der Präsident: 

Nür ing . 

Ter Oberschreiber: 

$. Schmid. 
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